
186 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

18. 7. 1966 

Regierungsvorlage 

über 
Bundesgesetz vom 1966 

das Kraftfahrwesen (Kraftfahrgesetz 
1966 - KFG. 1966) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I. ABSCHNITT 

Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 

§ 1. A n wen dun g s b er eie h 

(1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
sind, sofern im Abs. 2 nichts anderes festgesetzt 
ist, auf Kraftfahrzeuge und Anhänger, die auf 
Straß,en mit öffentlichem Verkehr (§ 1 Abs. 1 
der StVO. 1960, BGB!. Nr. 159) verwendet 
werden, und auf den Verkehr mit diesen Fahr­
zeugen auf solchen Straßen anzuwenden .. 

(2) Von der Anwendung der Bestimmungen 
des H. bis XI. Abschnittes dieses Bundesgesetzes 
sind ausgenommen: 

a) Kra~tfahrzeu~e, bei denen na,ch' ihrer Bau­
art und Ausrüstung dauernd gewährleistet 
ist, daß mit ihnen auf gerader, waagrechter 
Fahrbahn bei Windstille eine Geschwindig­
keit von 10 km/h nicht überschritten 
werden kann, und mit solchen Kraftfahr­
zeugen gezogene Anhänger; diese Fahr­
zeuge unterliegen jedoch den Bestimmun­
gen des § 96; 

b) Transportkarren (§ 2 Z. 1'9), selbstfahrende 
Arbeitsmasminen (§ 2 Z. 21) und Anhän­
ger-Arbeitsmaschinen (§ 2 Z. 22), mit denen 
im Rahmen ihrer bestimmungsgemäßen 
Verwendung Straßen mit öffentlichem Ver­
kehr nur überquert oder auf ganz kurze 
oder gemäß § 50 Z. 9 der StVO. 1960 als 
Baustelle gekennzeichnete Strecken befahren 
werden, und . mit Transportkarren oder 
selbstfahrenden Arbeitsmaschinen auf sol­
chen Fahrten gezogene Anhänger; 

c) Kraftfahrzeuge, die bei einer kraftfahr­
sportlichen Veranstaltung und ihren Trai­
ningsfahrten auf einer für den übrigen 
Verkehr gesperrten Straße verwendet wer­
den, für die Dauer einer solchen Veranstal­
tung; 

d) Heeresfahrzeuge (§ 2 Z. 38), die durch 
Bewaffnung, Panzerung oder sonstige 

Vorrichtungen für den unmittelbaren 
Kampfeinsatz besonders gebaut und ausge­
rüstet und diesem Zweck gewidmet sind; 
diese Fahrzeuge unterliegen jedoch den Be­
stimmungen des § 97 Abs. 2. 

(3) Auf Sonderkraftfahrzeuge und Sonderan­
hänger (§ 2 Z. 23 und 27) sind die Bestimmun­
gen dieses Bundesgesetzes, soweit nichts anderes 
festgesetzt ist, nur sinngemäß anzuwenden. 

(4) Ist die Entscheidung einer Verwaltungsbe­
hörde oder eines Gerichtes von der Vorfrage ab­
hängig; ob ein Fahrzeug als Kraftfahrzeug oder 
als Anhänger oder eine Type von Fahrzeugen 
als Type von Kraftfahrzeugen oder Anhängern 
im Sinne dieses Bundesgesetzes zu gelten hat, so 
ist das Verfahren zu unterbrechen und die Ent­
scheidung des Bundesministeriums für Handel, 
Gewerbe und Industrie hierüber einzuholen. Dies 
gilt jedoch nicht für den Verfassungsgerimtshof 
und den Verwaltungsgerich,tshof. 

§ 2. Beg riff s b e s tim m u n gen 

Im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt als 

1. Kraftfahrzeug ein zur Verwendung auf 
Straßen bestimmtes oder auf Straßen verwendetes 
Fahrzeug, das durch technisch freigemachte 
Energie angetrieben wird und nicht an Gleise 
gebunden ist, auch wenn seine Antriebsenergie 
Oberleitungen entnommen wird; 

2. Anhänger ein nicht unter Z. 1 fallendes 
Fahrzeug, das nach seiner Bauart und Ausrüstung 
dazu bestimmt ist, mit Kraftfahrzeugen auf 
Straßen gezogen zu werden, oder mit einem 
Kraftfahrzeug auf Straßen gezogen wird; als 
leid1ter Anhänger gilt ein Anhänger mit einem 
höchsten zulässigen Gesamtgewicht von nimt 
mehr als 750 kg; 

3. Kraftwagen ein mehrspuriges Kraftfahrzeug 
mit mindestens vierRädern oder mit drei Rädern 
und einem Eigengewicht von mehr als 400 kg; 
zwei Räder mit einer gemeinsamen Nabe, 
Zwillingsräder, sind als ,ein Ra.d zuzählen; 

4. Kraftrad ein Kraftfahrzeug mit nicht mehr 
als drei Rädern und einem Eigengewicht von 
nicht mehr als 400 kg; 

5. Personenkraftwagen ein Kraftwagen (Z. 3), 
der na·ch seiner Bauart und Ausrüstung aus-
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2 186 der Beilagen 

schließlich oder vorwiegend zur Beförderung von 
Personen bestimmt ist und außer dem Lenker­
platz für nicht mehr als acht Personen Plätze 
aufweist; 

6. Kombinationskraftwagen ein Kraftwagen 
(Z. 3), der nach seiner Bauart und Ausrüstung 
dazu bestimmt ist, wahlweise vorwiegend zur Be­
förderung von Personen oder vorwiegend zur 
Beförderung von Gütern verwendet zu werden, 
und außer dem Lenkerplatz für nicht mehr als 
acht Personen Plätze aufweist; 

7. Omnibus ein Kraftwagen (Z. 3), der nach 
seiner Bauart und Ausrüstung zur Beförderung 
von Personen bestimmt ist und außer dem Len­
kerplatz für mehr als acht Personen Plätze auf­
weist; 

8. Lastkraftwagen ein Kraftwagen (Z. 3), der 
nach seiner Bauart und Ausrüstung ausschließlich 
oder vorwiegend zur Beförderung von Gütern 
bestimmt ist; 

9. Zugmaschine ein Kraftwagen (Z. 3), der 
nach seiner Bauart und Ausrüstung ausschließlich 
od-er vorwiegend Zum Ziehen von Anhängern 
oder Geräten oder zur Verwendung als Geräte­
träger bestimmt ist, auch wenn - er eine be­
schränkte Ladefläche aufweist; 

10. Sattelkraftfahrzeug ein zweiteiliger Kraft­
wagen (Z. 3) zur Beförderung von Personen oder 
Gütern, der aus einem SatJtelzugfahrzeug (Z. 11) 
und einem so auf diesem aufliegenden Sattel­
anhänger (Z. 12) besteht, daß ein wesentlicher 
Teil seines Eigengewichtes oder, bei gleichmäßiger 
Verteilung der Ladung auf der Ladefläche, seines 
höchsten zulässigen Gesamtgewichtes vom Sattel­
zugfahrzeug getragen wird; 

11. Sattelzugfahrzeug ein Kraftwagen, der nach 
seiner Bauart und Ausrüstung dazu bestimmt ist, 
einen Sattelanhänger (Z. 12) so zu ziehen" daß 
ihn dieser mit einem wesentlichen Teil seines 
Eigengewichtes oder; bei gleichmäßiger Vertei­
lung der Ladung auf der Ladefläche, seines höch­
sten zulässigen Gesamtgewichtes belastet; 

12. Sattelanhänger ein Anhänger, der nach 
seiner Bauart und Ausrüstung dazu bestimmt ist, 
so mit einem Sattelzugfahrzeug (Z. 11) gezogen 
zu werden, daß er dieses mit einem wesentlichen 
Teil seines Eigengewichtes oder, bei gleich­
mäßiger Verteilung der Ladung auf der Lade­
fläche, seines höchsten zulässigen Gesamt­
gewichtes belastet; 

13.. Gelenkkraftfahrzeug ein mehrteiliger 
Kraftwagen (Z. 3) zur Beförderung von Per­
sonen oder Gütern, dessen Teile für sich kein 
selbständiges Fahrzeug bilden und miteinanqer 
dauernd gelenkig verbunden sind; 

14. Motorfahrrad ein Kraftrad (Z. 4), dessen 
Antriebsmotor einen Hubraum von nicht mehr 
als 50 cmS hat und bei dem nach sein~r Bauart 
und Ausrüstung dauernd gewährleistet ist, daß 

mit ihm auf gerader, waagrechter Fahrbahn bei 
Windstille mit einer Belastung von 75 kg eine 
Geschwindigkeit von 40 km/h nicht überschritten 
werden kann; 

15. Motorrad ein nicht unter Z. 14 fallendes 
einspuriges. Kraftrad (Z. 4); 

16. Motorrad mit Beiwagen ein Motorrad, das 
an der Seite mit einem zur Beförderung von Per­
sonen oder Gütern bestimmten Beiwagen fest 
verbunden ist und dessen Eigengewicht samt dem 
Beiwagen nicht größer ist als 400 kg; 

17. Motordreirad ein nicht unter Z. 14 und 16 
fallendes Kraftrad (Z. 4) mit drei Rädern; 

18. Invalidenkraftfahrzeug ein Kraftfahrzeug 
mit einem Eig,engewicht von nicht mehr als 
300 kg, das nach seiner Bauart und Ausrüstung 
dazu. bestimmt ist, von Körperbehinderten ge­
lenkt zu werden, und bei dem dauernd gewähr­
leistet ist, daß mit ihm auf gerader, waagrechter 
Fahrbahn bei Windstille mit einer Belastung 
von 75 kg eine Geschwindigkeit von 30 km/h 
nicht überschritten werden kann (Krankenfahr­
stühle und dergleichen); 

19. Transportkarren ein Kraftfahrzeug, das 
nach seiner Bauart und Ausrüstung ausschließlich 
oder vorwiegend zur Beförderung von Gütern 
sowie in erster Linie zur Verwendung innerhalb 
von Betriebsanl~gen bestimmt ist; 

20. Motorkarren ein Kraftwagen mit einem 
höchsten zulässigen Gesamtgewicht von nicht 
mehr als 3500 kg, der nach seiner Bauart und 
Ausrüstung ausschließlich oder vorwiegend zur 
Beförderung von Gütern bestimmt ist und bei 
dem dauernd gewährleistet ist, daß mit ihm auf 
gerader, waagrechter Fahrbahn bei Windstille 
eine Geschwindigkeit von 25 km/h nio.1-;t über­
schritten werden kann; 

21. selbstfahrende Arbeitsmaschine ein Kraft­
fahrzeug, das nach seiner Bauart und Ausrüstung 
ausschließlich oder vorwiegend zur Durch­
führung von nicht in der Beförderung von Per­
sonen oder Gütern auf Straßen bestehenden Ar­
beitsvorgängen bestimmt ist; 

·22. Anhänger-Arbeitsmaschine eine als An­
hänger ausgebildete Arbeitsmaschine, die nach 
ihrer Bauart und Ausrüstung ausschließlich oder 
vorwiegend zur Durchführung von nicht in der 
Beförderung von Personen oder Gütern auf 
Straßen bestehenden Arbeitsvorgängen bestimmt 
ist; 

23. Sonderkraftfahrzeug ein Kraftfahrzeug, 
das nicht oder nicht ausschließlich auf Rädern 
läuft oder das unter keine der Z. 5 bis 22 fällt, 
sowie Einachszugmaschinen, die mit einem ande­
ren Fahrzeug oder Gerät so verbunden sind, daß 
sie mit diesem ein einziges Kraftfahrzeug bilden; 

24. Ausgleichkraftfahrzeug ein Kraftfahrz,eug, 
das durch angebrachte besondere Teile oder Vor­
richtungen geeignet ist, die Körperbehinderung 
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186 der Beilagen 3 

seines Lenkers beim Lenken des Fahrzeuges aus­
zugleichen; 

25. Anhängewagen ein nicht unter Z. 12 fal­
lender Anhänger mit mehr als einer Achse; 

26. Einachsanhänger ein nicht unter Z. 12 fal­
lender Anhänger mit einer Achse; 

27. Sonderanhänger ein Anhänger, der nicht 
oder nicht ausschließlich auf Rädern läuft; 

28. Feuerwehrfahrzeug ein Kraftwagen oder 
ein Anhänger, die nach ihrer Bauart und Aus­
rüstung ausschließlich oder vorwiegend zur Ver­
wendung für Feuerwehren bestimmt sind; 

29. Mannschaftstransportfahrzeug ein Kraft­
wagen oder ein Anhänger, die nach ihrer Bauart 
und Ausrüstung ausschließlich oder vorwiegend 
zur Beförderung von Mannschaften für den Ein­
satz bestimmt sind und außer dem Lenkerplatz 
für mehr als acht Personen Plätze aufweisen; 

30. Kraftwagenzug ein Kraftwagen mit einem 
Anhänger mit einem höchsten ,zulässigen· Gesamt­
gewicht von mehr als 750 kg oder mit mehr 
als einem Anhänger; Sattelkraftfahrzeuge gelten 
jedoch nicht als Kraftwagenzüge; 

31. Eigengewicht das Gewicht eines vollständig 
ausgestatteten, betriebsbereiten, ad waagrechter, 
ebener Fahrbahn stehenden Fahrzeuges ohne 
Ladung, bei Kraftfahrzeugen einschließlich des 
vollgefüllten Kraftstoffbehälters oder der als 
Kraftquelle bestimmten Akkumulatorenbatterie; 

32. Gesamtgewicht das Gewicht des stiHstehen­
den, fahrbereiten Fahrzeuges samt der Ladung, 
dem Lenker und allen gleichzeitig beförderten 
Personen; 

33. höchstes zulässiges Gesamtgewicht das 
hödlSte Gesamtgewicht, das ein bestimmtes Fahr-
zeug erreichen darf; . 

34. Achslast die Summe aller bei stehendem 
Fahrzeug auf eine waagrechte, ebene Fahrbahn 
.wirkenden Radlasten einer Achse oder zweier 
Achsen mit einem Achsabstand bis zu 1 m. Unter 
"Räder einer Achse" sind die Räder eines Fahr­
zeuges zu verstehen, die symmetrisch oder im 
wesentlichen symmetrisch zur Längsmittelebene 
des Fahrzeuges . liegen, Achsen von Rädern, die 
ausschließlich der Stützung des Fahrzeuges dienen, 
gelten nicht als Achsen im Sinne dieses Bundes­
gesetzes; 

35. höchste zulässige Achslast die höchste Achs­
last, die mit einem bestimmten stehenden Fahr­
zeug auf eine waagrechte, ebene Fahrbahn über­
tragen werden darf; 

36. höchste zulässige Belastung das höchste zu­
lässige Gesamtgewicht, vermindert um das Eigen­
gewicht; 

37. höchste zulässige Nutzlast das höchste Ge­
wicht, das die Ladung eines. bestimmten Fahr­
zeuges erreichen darf; 

38. Heeresfahrzeug ein Kraftfahrzeug oder ein 
Anhänger, die zur Verwendung im Bereich des 
Bundesheeres oder der Heeresverwaltung be­
stimmt sind. 

§ 3. Ein t eil u n g der Kr a ftfah r z e u g e 
und Anhänger 

(1) Die Kraftfahrzeuge und Anhänger ',,,erden 
in nachstehende Ober- und Untergruppen ein­
geteilt: 

1. Krafträder, das sind 
a) Motorfahrräder, 
b) Motorräder, 
c) Motorräder mit Beiwagen, 
d) Motordreiräder. 

2. Kraftwagen, das sind 
a) Personenkraftwagen, 
b} Kombimitionskraftwagen, 
c) Omnibusse, 
d) Lastkraftwagen, 
e) Zugmaschinen, 
f) Kraftwagen, die nicht unter lit. abis e 

fallen. 

3. Sonderkraftfahrzeuge. 

4. Anhänger, das sind 
a) Anhäng,ewagen, 
b) Einachsanhänger, 
c) Sattelanhänger. 

5. Sonderanhänger. 

(2) Sattelkraftfahrzeuge, SO),ttelzugfahrzeuge, 
Gelenkkraftfahrzeuge, Transportkarren, selbst­
fahrende ArbeitSmaschinen, Anhänger-Arbeits­
masdlinen, Invalidenfahrzeuge, A usgleichfahr­
zeuge fallen jeweils in die ihrer Bauart und Ver­
wendungsbestimmung entsprechende, in Abs. 1 
angeführte Ober- und Untergruppe; das gleime 
gilt für Einachszugmaschinen, die mit einem 
anderen Fahrzeug oder Gerät so verbunden sind, 
daß sie mit diesem -ein einziges Kraftfahrzeug 
bilden. 

11. ABSCHNITT 

·Bauart und Ausrüstung ·der Kraftfahrzeuge und 
Anhänger 

$4. A 11 gern ein e s 

(1) Kraftfahrzeuge und Anhänger müssen ver­
kehrs- und betriebssicher gebaut und aus­
gerüstet sein. Die Sicht vom Lenkerplatz aus 
muß für das sichere Lenken des Fahrzeuges aus­
reichen. Die Vorrichtungen zum Betrieb' eines 
Kraftfahrzeuges müssen· so angeordnet sein, daß 
sie der Lenker, ohne das Augerunerk von der 
Fahrbahn abzuwenden, leicht und ohne Gefahr 
einer Verwechslung betätigen und- das Fahrzeug 
sicher lenken kann. Die Wirksanikeit und 
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Brauchbarkeit der für die verkehrs- und be­
triebssichere Verwendung dieser Fahrzeuge maß­
gebenden Teile muß bei sachgemäßer Wartung 
und Handhabung zu erwarten sein. 

(2) Kraftfahrzeuge und Anhänger müssen so 
gebaut und ausgerüstet sein, daß durch ihren 
sachgemäßen Betrieb weder Gefahren für den 
Lenker oder beförderte Personen oder für andere 
Straßenbenützer noch Beschädigungen der 
Straße oder schädliche Erschütterungen noch 
übermäßiger Lärm, Rauch, übler Geruch oder 
vermeidbare Beschmutzungen anderer Straßen­
benützer oder ihrer Fahrzeuge entstehen. Sie 
müssen so gebaut und ausgerüstet sein, daß der 
Lenker, beförderte Personen und andere Straßen­
benützer bei Verkehrsunfällen möglichst ge­
schützt sind. Sie 'dürfen innen und außen keine 
vermeidbaren vorspringenden Teile, Kanten oder 
zusätzlichen Vorrichtungen aufweisen, die bei 
Verkehrsunfällen schwere körperliche Ver­
letzungen erwarten lassen. 

(3) Hochspannungszündanlagen von Verbren­
nungsmotoren müssen so funkentstört sein, daß 
der Betrieb von Funkempfangsanlagen außerhalb 
des Fahrzeuges durch sie nicht beeinträchtigt 
werden kann (Fernentstörung). . 

(4) Kraftfahrzeuge außer Zugmaschinen ohne 
Führerhaus; Motorkarren und selbstfahrende 
Arbeitsmaschinen müssen mit mindestens einer 
Vorrichtung ausgestattet sein, die der Inbetrieb­
nahme durch Unbefugte ein beträchtliches Hin­
dernis entgegensetzt. 

(5) Personenkraftwagen und Kombinations­
kraftwagenmüssen für jeden der vorderen Sitz­
plätze mit Sicherheitsgurten oder mit Vorrich­
tungen Zum Anbringen von Sicherheitsgurten 
ausgerüstet sein; dies gilt jedoch nicht für Heeres­
fahrzeuge. 

(6) Durch Verordnung sind nach den Erfor­
dernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, 
dem jeweUigen Stand der Technik entsprechend, 
festz':lsetzen: 

a) die größte Länge, Breite und Höhe (Ab­
messungen), die bei Typen von Kraftfahr­
zeugen oder Anhängern oder Fahrgestellen 
solcher Fahrzeuge (§ 29) und bei einzelnen, 
Kraftfahrzeugen oder Anhängern oder 
Fahrgeste~len solcher Fahrzeuge (§ 31) ge­
nehmigt werden dürfen, und die' höchsten 
Gewichte, die bei diesen Genehmigungen 
als höch*te zulässige Gesamtgewichte und 
höchste zulässige Achslasten (§ 2 Z. 33 und 
35) festgesetzt werden dürfen (§ 28 
Abs. 3); hiebei ist jeweils auch auf den 
Ausbauzustand der Straßen und Brücken 
und auf den Abstand der einzelnen Achsen 
voneinander Bedacht zunehmen; 

b) die näheren Bestimmungen über vorsprin­
gende Teile, Kanten oder zusätzliche Vor­
richtungen an Kraftfahrzeugen und An­
hängern; 

c) die näheren Bestimmungen über die 
höchste zulässige Dichte des Rauches, der 
mit den einzelnen Arten von Kraftfahr­
zeugen verursacht werden darf, und die 
zur Verhinderung einer unzulässigen Dichte 
des Rauches erforderlichen Vorrichtungen. 

(7) Durch Verordnung können nach den Erfor­
dernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, 
dem jeweiligen Stand der Technik' entsprechend, 
nähere Bestimmungen erlassen werden 

a) über die Motorleistung, die bestimmte 
Arten von Kraftfahrzeugen im Hinblick 
auf ihr höchstes zulässiges Gesamtgewicht 
erreichen müssen; 

b) über die im Abs. 3 angeführten elektrisch~n 
Anlagen; hiebei können aus der Wissen­
schaft und der Erfahrung abgeleitete, von 
fachlichen Stellen herausgegebene technische 
Bestimmungen für allgemein verbindlich er­
klärt werden (elektrotechnische Sicherheits­
vorschriften), sofern hiebei angegeben wird, 
von welcher Stelle diese Vorschriften ver­
öffentlicht wurden; 

c) über die im Abs. 4 angeführten Vor­
richtungen und die im Abs. 5 angeführten 
Sicherheitsgurte; 

d) über die Zusammensetzung der Gase und 
Dämpfe, die mit den einzel.nen Arten von 
Kraftfahrzeugen verursacht werden dürfen, 
und die zur Verhinderung einer gefähr­
lichen Luftverunreinigung erforderlichen 
Vorrichtungen; 

e) über Erleichterungen für Einrichtungen an 
Platzkraftwagen (Taxi-Fahrzeuge) zum 
Schutz der persönlichen Sicherheit des 
Lenkers. 

§ 5. Gen e h m i gun g s p flic h t i g e T eil e, 
Ausrüstungsgegenstände und 

Sturzhelme 

(1) Teile und Ausrüstungsgegenstände von 
Kraftfahrzeugen und Anhängern, die für die 
Verkehrs- und Betriebssicherheit ,von besonderer 
Bedeutung sind und deren Wirksamkeit unab­
hängig vom Fahrzeug beurteilt werden kann, 
dürfen unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 3 
für Fahrzeuge, die für den Verkehr in Öster­
reich bestimmt sind, nur dann feilgeboten oder 
verwendet werden, wenn sie den jeweils für sie 
geltenden Bestimmungen entsprechen, einer ge­
mäß § 35 genehmigten Type angehören und an 
ihnen das für diese Type festgesetzte Genehmi-
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gungszeichen vollständig sichtbar und dauernd 
gut lesbar und unverwischbar angebracht ist oder 
wenn für sie eine auf Grund zwischenstaatlicher 
Vereinbarungen in österreich anerkannte auslän­
dische Typengenehmigung und Kennzeichnung 
vorliegt. Das gleiche gilt für das Feilbieten von 
Sturzhelmen für Kraftfahrer. 

(2) Durch Verordnung ist nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, fest­
zusetzen, welche Teile und Ausrüstungsgegen­
stände für die Verkehrs- und Betriebssicherheit 
von besonderer Bedeutung sind. 

(3) Auf nicht typengenehmigte Teile und 
Ausrüstungsgegenstände nicht . mehr erzeugter 
Typen, die zur Versorgung von Fahrzeugen 
nicht mehr. erzeugter Typen verwendet werden, 
finden die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 keine 
Anwendung~ 

(4) Durch Verordnung können nach den Er­
fordernissen der Ver kehrs- und Betriebssicher­
heit, dem jeweiligen Stand der Technik ent­
sprechend, nähere Bestimmungen über die Be­
schaffenheit von Sturzhelmen für Kraftfahrer 
festgesetzt werden. 

§ 6. B rem sen 

(1) Kraftfahrzeuge, außer den in Abs. i ange­
führten, müssen mindestens zwei voneinander 
unabhängig wirkende Bremsanlagen aufweisen, 
von denen jede aus einer Betätigungsvorrich­
tung, einer übertragungsvorrichtung und den 
unmittelbar oder mittelbar auf Räder wir­
kenden Bremsvorrichtungen besteht; diese 
Bremsanlagen dürfen jedoch auch gemeinsame 
Bremsvorrichtungen haben: Bei jeder Brems­
anlage eines Kraftfahrzeuges muß die Anzahl der 
mit ihr gebremsten Räder auf beiden Seiten der 
Längsmittelebene des Fahrzeuges gleich sein. Jede 
der beiden Bremsanlagen muß vom Lenkerplatz 
aus betätigt werden können. Die Bremsanlagen 
müssen einfach und übersichtlich und mit. ein­
fachen Mitteln zu warten und auf ihre Wirksam­
keit zu prüfen sein. 

(2) Zugmaschinen der Klasse I, Motorkarren 
(§ 91 Abs. 2) und Invalidenkraftfahrzeuge (§ 94) 
sowie Zugmaschinen der Klasse H, Transport­
karren (§ 91 Abs. 1) und selbstfahrende Arbeits­
maschinen (§ 93), mit denen auf gerader, waag­
rechter Fahrbahn bei Windstille eine Geschwin­
digkeit von 30 km/h nicht überschritten werden 
kann, müssen nur eine Bremsanlage mit einer 
Betätigungsvorrichtung aufweisen; diese Brems­
anlage muß in der im Abs; 3 angeführten Weise 
feststellbar sein. 

(3) Bei mehrspurigen Kraftfahrzeugen muß es 
dem Lenker, unbeschadet der Bestimmungen des 
Abs. 4, möglich sein, mit jeder der beiden in 
Abs. 1 angeführten Bremsanlagen auch bei höch­
ster zulässiger Belastung des Fahrzeuges, auf allen 

in Betracht kommenden Steigungen und Gefällen 
und auch beim Ziehen von Anhängern beijeder 
Fahrgeschwindigkeit diese, der jeweiligen Ver'­
kehrslage entsprechend, sicher, schnell und ·auf 
eine möglichst geringe Entfernung bis zum Still­
stand des Fahrzeug,es zu verringern und das un­
beabsichtigte Abrollen des Fahrzeuges auszu­
schließen. Eine dieser bei den Bremsanlagen muß, 
unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 9, vom 
Lenker auch betätigt werden können, wenn er 
die Lenkvorrichtung mit beiden Händen festhält. 
Diese Bremsanlage gilt als Betriebsbremse, die 
andere als Hilfsbremse. Die Wirksamkeit der 
Hilfsbremse darf auch geringer sein als die der 
Betriebsbremse. Die Hilfsbremse muß so betätigt 
werden können, daß der Lenker hiebei die Lenk­
vorrichtung mit mindestens einer Hand festhält. 
Eine von der Betriebsbremse unabhängige oder 
bis auf die ß.remsvorrichtungen unabhängig.e 
Bremsanlage muß durch eine ausschließlich 
mechanische Vorrichtung vom Lenkerplatz aus so 
feststellbar sein, daß mit ihr das AbroUen des 
Fahrzeuges auch bei Abwesenheit ~tes Lenkers 
dauernd verhindert werden kann. Diese Brems­
anlage gilt als Feststellbrems'e. 

(4 ) Bei mehrspurigen Kraftfahrzeugen ist· eine 
von der Betriebsbremsanlage verschiedene Hilfs­
bl"emsanlage nicht erforderlich., wenn die Be­
triebsbr.emsanlage auch beim Ausfallen eines der 
Teile, dessen Ausfallen nicht ausgeschlossen wer­
den kann, die für die Hilfsbremse vorgeschrie­
bene Wirksamkeit igewährleistet. 

(5) Bei einspurigen Kraftfahrzeugen muß es 
dem Lenker mit jeder der im Abs. 1 angeführten 
Bremsanlagen möglich sein, auch bei höchster 
zulässiger Belastung des Fahrzeuges, auf allen in 
Betracht kommenden Steigungen und Gefälleil 
und auch beim Ziehen von Anhängern bei jeder 
Fahrgeschwindigkeit diese, der jeweiligen Ver­
kehrslage entsprechend, sicher, schnell und auf 
eine möglichst geringe Entfernung bis zum Still­
stand des Fahrzeuges zu verringern und das 
unbeabsichtigte Abrollen des Fahrzeuges auszu­
schließen. 

(6) Kraftfahrzeuge zur Güterbeförderung mit 
einem Eigengewicht von mehr als 3500 kg und 
Omnibusse müssen außer den im . Abs. 1 ange­
führten Bremsanlagen eine Motorbremse oder 
ein~ in ihrer Wirkung gleicharti~e Bremse auf­
weIsen. 

(7) Bei Omnibussen, bei Lastkraftwagen, die 
zur Beförderung von mehr als acht Personen, 
abgesehen vom Lenker, verwendet werden dür­
fen (§ 106 Abs. 5), bei Lastkraftwagen mit einem 
höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 
12.000 kg und bei Kraftfahrzeugen zur Beförde­
rung gefährlicher Güter (§ 92) muß die Betriebs­
bremse eine Zweikreisbremse sein. Die Zwei­
kreisbremse ist eine Bremse . mit zwei üb.ertra-
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gungsvorrichtungen, von denen jede auch dann 
auf die Bremsvorrichtungen von mindestens zwei 
symmetrisch zur Längsmittelebene des Fahrzeuges 
liegenden Rädern wirkt, wenn die andere versagt. 

(8) Zweisitzige Beiwagen von Motorrädern und 
Beiwagen mit einer höchsten zulässigen Radlast 
von mehr als 75 kg müssen mit einer auf das 
Beiwagenrad wirkenden, vom Lenker zu be­
tätigenden Bremse versehen sein. 

(9) Bei Zugmaschinen und bei Invaliden- und 
Ausgleichkraftfahrze~gen darf die Betriebs­
bremse, sofern keine andere Möglichkeit besteht, 
auch so zu betätigen sein, daß der Lenker die 
Lenkvorrichtung hiezu mit einer Hand loslassen 
muß. 

(10) Anhänger müssen, unbeschadet der Be­
stimmungen des Abs. 11, mindestens eine Bremse 
haben, die wirkt, wenn die Betriebsbremse des 
Zugfahrzeuges betätigt wird, und deren Wirk-· 
samkeit dem Gesamtgewicht des Anhängers 
entsprechend geregelt werden kann. Eine Bremse 
des Anhängers muß durch eine ausschließlich 
mechanische Vorrichtung so feststellbar sein, daß 
mit ihr das Abrollen des Fahrzeuges' dauernd 
verhindert werden kann, auch wenn der Anhän­
ger. nicht mit dem .. Zugfahrzeug verbunden ist. 

(11) Anhänger mit einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht von nicht mehr als 3500 kg, 
außer Sattelanhängern, Omnibusanhängern und 
Anhängern zur Beförderung gefährlicher Güter 
(§ 92), dürfen auch als einzige Bremse eine Auf­
laufbremse haben. Die Auflaufbremse ist .eine 
Bremse, die nur wirkt, wenn sich der Anhänger 
dem Zugfahrzeug nähert. Anhänger, die zur Ver­
wendung im Rahmen eines land- und forstwirt­
schaftlichen Betriebes bestimmt sind und mit 
denen eine bestimmte, bei der Genehmigung 
festgesetzte Geschwindigkeit nicht überschritten 
werden darf,' dürfen auch bei einem höchsten 
zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3500 kg 
als einzige Bremse eine Auflaufbremse oder eine 
Bremse haben, die unabhängig von der Betriebs­
bremse des Zugfahrzeuges zu betätigen ist. 
Leichte Anhänger müssen keine Brems·e haben, 
wenn sie dazu bestimmt sind, ausschließlich mit 
Kraftfahrzeugen. gezogen zu werden, . ,deren 
Eigengewicht das Doppelte des höchsten zu­
lässigen Gesamtgewichtes des Anhängers über­
schreitet. Anhänger mit einem höchsten· zu­
lässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 
1500 kg, die zur Verwendung im Rahmen eines 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebes be­
stimmt sind und die dazu bestimmt sind, mit 
Zugfahrzeugen gezogen zu weruen, deren Eigen­
gewicht nicht geringer ist als das höchste 
zulässige Gesamtgewicht dieser Anhänger, müssen 
keine Bremse haben. 

(12) Anhänger müssen eine Vorricl1tung ·auf­
weisen,durch die sie selbsttätig zum .Stehen: ge-

bracht werden, wenn sie ohne den Willen des 
Lenkers nicht mehr durch die Anhängevorrich­
tung mit dem Zugfahrzeug verbunden sind; dies 
gilt jedoch nicht für Anhänger mit einem 
höchsten zulässigen Gesamtgewicht von nicht 
mehr als 1500 kg und nur einer Achse oder mit 
zwei Achsen, deren Abstand 1 m nicht übersteigt, 
und die mit dem Zugfahrzeug außer durch die 
Anhängerdeichsel auch durch eine Sicherungsver­
bindung (§ 13 Abs. 5) verbunden werden können. 

(13) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die 
näheren Bestimmungen über die Beschaffenheit 
und Wirkung der' Bremsen, insbesondere hin­
sichtlich der Bremsverzögerungswerte, festzu~ 
setzen. 

, 
§ 7. Reifen, Radabdeckungen, Gleis­
k e t t e n, G lei t s c hut z vor r ich tun g' e n 

undUnterlegkeile 

(1) Kraftfahrzeuge und die mit ihnen gezogenen 
Anhänger außer AnhängesclIlitten müssen mit 
Reifen oder Gleisketten versehen sein, die nach 
ihrer Bauart, ihren Abmessungen und ihrem Zu­
stand auch bei den höchsten für das Fahrzeug 
zulässigen Achslasten und der. höchsten zulässigen 
Fahrgeschwindigkeit verkehrs- und betriebssidler 
sind und durch die die Fahrbahn nicht beschädigt 
werden kann. Räder von Kraftfahrzeugen, mit 
denen auf gerader, waagrechter Fahrbahn bei 
Windstille eine Geschwindigkeit von 20 km/h 
übersdlritten werden kan~, und Räder von An­
hängern müssen mit ausreichenden Radabdeckun­
gen wie Kotflügel und dergleichen versehen sein. 
Die hintersten Räder müssen mit geeigneten Kot­
schutzlappen ausgerüstet sein. 

(2) Gleitsdmtzvorrichtungen müssen so be­
schaffen sein, daß bei ihrer Verwendung die Fahr-' 
bahn nicht besdlädigt und andere Straßen­
benützer nicht gefährdet werden können. 

(3) Kraftfahrzeuge mit einem höchsten zu­
lässigen Gesamtgewicht von mehr als 3500 kg 
und andere als leichte Anhänger müssen mit 
mindestens zwei Unterlegkeilen ausgestattet sein. 

(4) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die 
näheren Bestimmungen festzusetzen, denen 
Reifen, insbesondere hinsichtlidl des Reifen­
profils, Gleisketten und Gleitschutzvorrichtungen 
.zu entsprechen haben. . 

§ 8. L e n k. vor r ich tun g 

(1) Kraftfahrzeuge und unabhängig vom 
Zugfahrzeug zu lenkende Anhänger müssen eine 
verläßlidl wirkend~ Lenkvorrichtung .. aufweisetl, 

186 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)6 von 129

www.parlament.gv.at



186 der Beilagen 7 

mit der das Fahrzeug leicht, schnell und sicher I fällt, die schwer~ kö~pe~liche V~rletzi.mgen er­
gelenkt werden kann. warten lassen; d1es gtlt Jedoch mcht für Heck-

(2) Kraftfahrzeuge, die insbesondere wegen der fenster, deren~bstand vo? den Plät.zen für Per­
Radlast der lenkbaren Räder nicht leicht gelenkt s~?en S? groß 1st, daß bel Bruch kerne schweren 
werden können, müssen mit einer Lenkhilfever- ~?rperhchen Verletzungen des Lenkers oder be­
s~hen sein .. Die Lenkvorrichtung muß, auch wenn f~~derter 'per~onen .. zu erwarten sind, und für 
die Lenkhtlfe ausfällt, verläßlich wirken und das Raume, d1e mcht fur den Lenker oder zur Be-
sichere Lenken ermöglichen. förderung von Personen bestimmt sind. 

(3) Durch Verordnung sind nach den Erforder- . (3) Durch Verordnung sind nach den Erforder-
nissen der Verkehrs- und Betriebssidlerheit dem mssen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die j~:reiligen St~nd der Technik entsprechend, die 
~~h.eren Bestimmungen über den größten zu- ~aheren Bestimmungen ~estzusetzen, denen der 
lasslgen Durchmesser des Wendekreises, die rn Abs. 1 und 2 angefuhrte Stoff entSprechen 
größte zulässige Breite des beim B~schreiben des muß. 
Wendekreises mit dem äußersten und innersten 
Punkt des Fahrzeuges beschriebenen Kreisringes 
und das Erfordernis einer Lenkhilfe (Abs. 2) fest­
zusetzen. Der Wendekreis ist der Kreis, den der 
äußerste Punkt eines mit größtem Einschlag der 
Lenkvorrichtung fahrenden Fahrzeuges be­
.schreibt. 

§ 9. Vor r ich tun g zum A n las sen und 
zum Rüekwärtsfahren 

(1) Kraftwagen mit Verbrennungsmotoren 
müssen mit einer durch Maschinenkraft zu be­
tätigenden Vorrichtung zum Anlassen versehen 
sein; dies gilt jedoch nicht für Zugmaschinen der 
Klasse 1 (§ 90 Abs. 2), deren Antriebsmotor 
einen Hubraum von nicht mehr als 1000 ems 
hat, Tr,ansportkarren (§ 91 Abs. 1),init denen 
auf gerader, waagrechter Fahrbahn bei Windstille 
eine Geschwindigkeit von 30 km/h nicht über­
schritten werden kann, und ebensolche selbst­
fahrende Arbeitsmaschinen (§ 93). Wenn der 
Motor mit einer Handkurbel angelassen werden 
kann, muß eine Vorrichtung vorhanden sein, 
durch die ein Antreiben der Kurbel durch den 
Motor, das Abschleudern der Kurbel und andere 
Ursachen von Verletzungen vermieden werden. 

(2) Kraftwagen müssen mit einer vom Lenker­
platz aus zu betätigenden Vorrichtung zum 
Rückwärtsfahren versehen werden. 

§ 11. K r a f t s toff b e h ä I t e r, K r a f t­
s t 0 f f lei tun gen und Gas gen e r a-

toren 

(1) Kraftstoffbehälter und Kraftstoffleitungen 
müssen betriebssimer und so angebracht sein, daß 
sie gegen Bes~ädigungen von außen möglichst 
geschützt sind und daß der Kraftstoff leicht und 
ohne Gefahr eingefüllt werden kann. Kraftstoff­
leitungen zu Vergasern müssen mit einer vom 
Lenkerplatz aus leicht zu betätigenden Absperr­
vorrichtung versehen sein; diese ist· jedoch nicht 
erforderlich, wenn die Kraftstofförderung bei 
stillstehendem Motor aussetzt. 

(2) Anlagen zur Erzeugung oder Speicherung 
von K~aftgas müssen betriebssicher und so ange­
bracht sein, daß sie gegen Beschädigungen von 
außen möglichst geschützt sind. Einrichtungen 
dieser Anlagen, die Gas enthalten oder leiten, 
müssen dicht sein und dauernd dicht erhalten 
werden können. Teile, die hohe Temperaturen 
annehmen können, müssen von brennbaren 
Teilen des Fahrzeuges entsprechend isoliert sein. 
Absperr- und Regulierungsvorrichtungen in Gas­
leitungen müssen so beschaffen sein, daß gut zu 
erkennen ist, ob sie offen oder geschlossen oder 
ein- oder ausgeschaltet 'sind, und. so angebracht 
sein, daß auch, wenn sie undicht werden, weder 
der Lenker noch beförderte Persomin durch aus­
tretende Gase gefährdet werden können. 

§ 10. W i n d s eh u t z s ehe i ben und Ve r- § 
glasungen 

12. Vor r i e h tun gen zur L ä r m v e r-

(1) Windschutzscheiben und Klarsichtscheiben 
von Kraftfahrzeugen müssen aus einem unver­
änderlichen, vollkommen durchsichtigen Stoff 
bestehen. Sie dürfen Gegenstände nicht verzerrt 
erscheinen lassen und müssen auch bei Bruch 
so weit Simt lassen, daß ,das Fahrzeug bis zum 
Anhalten sicher gelenkt werden karm. 

(2) Windschutzscheiben, Klarsichtscheiben, Sei­
ten~ und Heckfenster und Innenverglasungen von 
Kraftfahrzeugen sowie Außenfenster und Innen­
verglasungen von Anhängern müssen aus einem 
Stoff' bestehen, der bei BruCh hichtin Stücke zer-

h ü tun g und Aus puff a n I a gen 

(1) Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren 
müssen zur Vermeidung von übermäßigem Lärm 
mit in ihrer Wirkung gleichbleib enden, nicht 
ausschaltbaren Vorrichtungen zur Dämpfung<les 
Auspuffgeräusches . versehen sein. Wird durch. das 
Ansauggeräusch übermäßiger Lärm verursacht, 
so muß das Fahrzeug mit einer in ihrer Wirkung 
gleichbleibenden, nicht ausschaltbaren Vorrichtung 
zur Dämpfung dieses Geräusches versehen sein. 
Fahrzeugmotoren mit starkem Motorgeräusch 
müssen zur Dämpfung dieses Geräusdles aus-
reichend abgeschirmt sein. -
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(2) Mündungen von Auspuffrohren dürfen 
nicht gegen die Fahrbahn und nicht nach rechts 
gerichtet sein. Sie dürfen bei Kraftfahrzeugen 
zur Beförderung gefährlicher Güter nur nach 
links gerichtet sein. 

(3) Die näheren Bestimmungen über die Vor­
richtungen zur Vermeidung von übermäßigem 
Lärm und die höchste zulässige Stärke des 
Betriebsgeräusches von Kraftfahrzeugen und An­
hängern sind nach dem jeweiligen Stand der 
Technik durch Verordnung festzusetzen. 

§ 13. Vor r ich tun gen zum Z i ehe n 
und zum Stützen von Anhängern 

(1) Kraftfahrzeuge und Anhänger, die zum 
Ziehen von Anhängern bestimmt sind, müssen 
eine sichere Anhängevorrichtung aufweisen, die 
es ermöglicht, einen Anhänger so zu ziehen, daß 
dessen Radspur auf ge~ader, waagrechter Fahr­
bahn von· der Richtung der Radspur . des Zug­
fahrzeuges nur geringfügig abweichen kann (§ 104· 
Abs. 2 Ht. a). Sie müssen Vorrichtungen zum 
Anschließen. der elektrischen Leitungen für vor­
geschriebene Leuchten und der übertragungs­
vorrichtungen für vorgeschriebene Bremsen des 
Anhängers aufweisen. 

(2) Sind Fahrzeuge zum Ziehen von Anhängern 
bestimmt, die nicht selbsttätig Zum Stehen ge­
bracht werden, wenn sie ohne den Willen 
des Lenkers nicht mehr durch die Anhängevor­
richtung mit dem Zugfahrzeug verbunden sind, 

Anhänger, der nach seiner Bauart und Aus­
rüstung dazu bestimmt ist, auch nur durch das 
Ladegut des Zugfahrzeuges gezogen zu werden. 

(5) Anhänger, die nicht selbsttätig zum Stehen 
gebracht werden, wenn sie ohne den Willen des 
Lenkers nicht mehr durch die Anhängevorrich­
tung mit dem Zugfahrzeug verbunden sind, 
müssen außer der Anhängerdeichsel (Abs. 4) eine 
Sicherungsverbindung aufweisen, mit der sie, 
audl wenn der Anhänger ohne den Willen des 
Lenkers nicht mehr durch die Anhängevorrich­
tung mit dem Zugfahrzeug verbunden ist, so ge­
zogen werden können, daß ihre Radspur auf 
gerader, waagrechter Fahrbahn von der Richtung 
der Radspur des Zugfahrzeuges nur geringfügig 
abweichen und die Anhängerdeichsel nur gering­
fügig abfallen kann. 

(6) Anhängewagen müssen eine Anhänger­
deichsel aufweisen, die bleibend auf die Höhe 
der Anhängevorrichtung (Abs.1) eingestellt 
werden kann und so am Fahrzeug angebracht ist, 
daß sie, wenn das Fahrzeug ohne den Willen des 
Lenkers nicht mehr durch die Anhängevorrich­
tung mit dem Zugfahrzeug verbunden ist, auch 
bei Unebenheiten der Fahrbahn diese nicht be­
rührt. 

(7) Sattelanhänger und Einachsanhänger außer 
Nachläufern müssen mit der Höhe nach einstell­
baren Vorrichtungen versehen sein, durch die das 
unbeabsichtigte Kippen verhindert werden kann 
(Anhängerstützen) ; dies gilt jedoch nicht bei 
Einachsanhängern, deren Achse vom Ende der 
Deichsel so weit -entfernt ist, daß diese auch 
bei höchster zulässiger Belastung von einer Per­
son aufgehoben werden kann, und bei Nach­
läufern mit einer Achse, die unbeladen von einer 
Person in eine zum Beladen geeignete Stellung 
gebracht werden können. 

so müssen diese Fahrzeuge eine Vorrichtung auf­
weisen, an die die Sicherungsverbindung des An­
hängers (Abs. 5) angeschlossen werden kann; 
diese Sicherungsverbindung muß so anschließ bar 
sein, daß die Radspur des Anhängers auf gerader, 
waagrechter Fahrbahn von. der Richtung der 
Radspur des Zugfahrzeuges nur geringfügig ab­
weichen und die Anhängerdeichsel nur gering­
fügig abfallen kann, wenn der Anhänger ohne § 
den Willen des Lenkers nicht mehr durch die 
Anhängevorrichtung mit dem Zugfahrzeug ver­
bunden ist. 

14. Sc h ein wer f e r, Leu c h t e nun d 
Rückstrahl,er für Kraftwagen 

(1) Kraftwagen müssen vorne mit mindestens 
zwei Scheinwerfern, mit denen paarweise weißes 
oder gelbes Fernlicht, und mit zwei Schein­
werfern, mit denen paarweise weißes oder gelbes 
Abblendlidlt ausgestrahlt werden kann, ausge­
rüstet sein; bei Kraftfahrwagen, mit denen auf 
gerader, waagrechter Fahrbahn bei Windstille 
eine Geschwindigkeit von 40 km/h nidlt über­
schritten werden kann, ist jedodlkein Fernlicht 
erforderlich. Scheinwerfer, mit denen auch nur 
der rechte Teil der Straße mit Fernlicht be­
leudltet werden kann (Teilfernlicht), sind zu­
lässig. Die Sdleinwerfer eines jeden Paares 
müssen in gleicher Höhe und symmetrisch zur 
Längsmittelebene des Fahrzeuges angebracht sein. 
Das Fernlicht muß eine gerade, in der Richtung 
paraBel zur Längsmittelebene des Fahrzeuges 
verlaufende Straße bei Dunkelheit und klarem 

(3) Fahrzeuge mit einem Eigengewicht von 
mehr als 3500 kg, die zum Ziehen von Anhän­
gern bestimmt sind, müssen mit einer selbst­
tätig schließenden Anhängevorrichtung ausge­
rüstet sein; Omnibusse, die zum Ziehen von 
Omnibusanhängern (§ 87 Abs. 3) bestimmt sind, 
dürfen jedoch auch mit einer nicht selbsttätig 
schließenden Anhängevorrichtung ausgerüstet 
sein, die mit dem Ende der Deichsel des Omni­
busanhängers spielfrei und doppelt gesichert ver­
bunden werden kann. 

(4) Anhänger außer Nachläufern und Sattel­
anhängern müssen mit einer Anhängerdeichsel 
ausgerüstet sein, die das sichere Anhängen an das 
Zugfahrzeug ermöglicht. Als Nachläufer gilt ein 
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Wetter auf mindestens 100 m, das Abblendlicht, I fernt und die äußersten Punkte ihrer Leuchtflä­
ohne andere Straßen benützer zu blenden, auf chen höchstens 40 cm vom äußersten Rand des 
mindestens 40 m ausreichend beleuchten können. Fahrzeuges entfernt sind. Sie müssen Licht aus­
Der Lenker muß von seinem Platz aus erkennen strahlen, wenn die im Abs. 1 angeführten Schein­
können, daß die Scheinwerfer für Fernlicht ein- werfer sowie Nebelscheinwerfer, Breitstrahler, 
geschaltet sind. Die Scheinwerfer dürfen nur Teilfernlichtscheinwerfer und Stadtleuchten Licht 
gleichzeitig und mit der gleichen Wirkung ab- ausstrahlen. 
blendbar sein. Fällt das Scheinwerferlicht ganz 
oder teilweise aus, so müssen Leuchten wirksam 
sein, dul'ch die anderen Straßenbenützern das 
Fahrzeug erkennbar gemacht und das richtige 
Abschätzen seiner Breite ermögliCht werden 
kann. 

(2) Kraftwagen, bei denen. die äußersten 
Punkte der Lichtaustrittsfläche der der Längs­
mittelebene des Fahrzeuges am nächsten liegen­
den Scheinwerfer mehr als 40 cm vom äußersten 
Rand des Fahrzeuges entfernt sind, müssen 
vorne mit zwei Begrenzungsleuchten ausgerüstet 
sein, mit denen nach vorne nur weißes oder nur 
gelbes Licht ausgestrahlt und dadurch anderen 
Straßenbenützern das Fahrzeug erkennbar ge­
macht und das richtige Abschätzen seiner Breite 
ermöglicht werden kann. Die Begrenzungsleuch­
ten müssen in gleicher Höhe und in gleichem 
Abstand von der Längsmittelebene des Fahr­
zeuges und höchstens 40 cm von dessen äußerstem 
Rand entfernt angebracht sein; sie müssen Licht 
ausstrahlen, wenn die in Abs. 1 angeführten 
Scheinwerfer Licht ausstrahlen. Als Begrenzungs­
leuchten gehen Scheinwerfer, mit denen Abblend­
licht oderStadtlidit ausgestrahlt werden kann, 
wenn die äußersten Punkte ihrer Lichtaustritts­
flächen nicht mehr als 40 cm vom äußersten Rand 
des Fahrzeuges entfernt sind. 

(3) Kraftwagen müssen vorne mit zwei Stadt­
leuchten ausgerüstet s·ein, mit denen nu. weißes 
oder nur gelbes Licht ausgestrahlt und dadurch 
anderen Straßenbenützern das Fahrzeug erkenn­
bar gemacht und das richtige Abschätzen seiner 
Breite ermöglicht werden kann (Stadtlicht). Stadt­
leuchten müssen in gleicher Höhe und in gleichem 
Abstand von der Längsmittelebene des Fahr­
zeuges und höchstens 40 cm von dessen' äußer­
stem Rand entfernt angebracht sein. Als Stadt­
leuchten gelten auch die Begrenzungsleuchten 
(Abs. 2) oder Scheinwerfer, mit denen StadtliCht 
ausgestrahlt werden kann. 

(4) Kraftwagen müssen hinten mit zwei 
Schlußleuchten ausgerüstet sein, mit denen nam 
hinten rotes Lidlt ausgestrahlt und anderen 
StraßenJbenützern das Fahrzeug erkennbar ge­
macht um das l1ichtige Abschätzen seiner B'reite 
ermöglicht werden kann (Schlußli'cht). Die 
Schlußleuchten müssen in gleicher Höhe und so 
angebracht sein, daß die inners,ten Punkte ihrer 
Leuchtflächen gLeich weit und mindestens 30 cm 
von der Längsmittelebene . des Fahrzeuges ent-

(5) Kraftwagen müssen hinten mit mindestens 
zwei Rückstrahlern ausgerüstet sein, mit denen 
im Licht eines Scheinwerfers rotes Licht rück ge­
strahlt und anderen Straßenbenützern das Fahr­
zeug erkennbar gemacht und das richtige Ab­
schätzen seiner Breite ermöglicht werden kann. 
Diese Rückstrahler dürfen nicht die Form eines 
Dreieckes haben; Gelenkkraftfahrzeuge müssen 
jedoch mit Rückstrahlern ausgerüstet sein, 
die die Form eines gleichseitigen Dreieckes 
haben und so angebracht sind, daß eine 
Spitze des Dreieckes nach oben gerichtet ist. Die 
Rückstrahler müssen in gleicher Höhe und so an­
gebracht sein, daß die innersten Punkte ihrer 
Lichiteintrittsflächen gleich weit und mindestens 
30 cm von der Längsmittelebene des Fahrzeuges 
und die äußersten Punkte ihrer Lichteintritts­
flächen höchstens 40 cm vom äußersten Rand des 
Fahrzeuges entfernt sind. Kraftwagen,. deren 
Länge 8 m übersteigt, müssen an beiden Längs­
seiten mit je einem Rückstrahler ausgerüstet sein, 
mit dem im Licht eines Scheinwerfers gelbrotes 
Licht quer zur Längsmittelebene des Fahrzeuges 
rückgestrahlt werden kann. 

(6) Kraftwagen müssen mit Kennzeichenleuch­
ten ausgerüstet sein, mit denen die hintere oder 
d.ie gemäß § 49 Abs. 6 seitlich angebrachten 
Kennzeimentafeln mit weißem, nicht nach hin­
ten ausgestrahltem Licht beleuchtet w'eroen 
können. Die Kennzeichenleuchten müssen bei 
Dunkelheit und klarem Wetter das Ablesen des 
Kennzeich·ellJS auf mindestens 20 m gewährleisten 
und müssen Licht ausstrahlen, wenn die im Abs. 1 
angeführten Scheinwerfer sowie Nebelscheinwer­
fer, Breitstrahler, Teilfernlichtscheinwerfer und 
Stadtleuchten Licht ausstrahlen; sie müssen das 
Kennzeichen auch dann beleuchten, wenn am 
Fahrzeug eine Vorrichtung zum Abgeben von 
optischen Warnzeichen betätigt wird. 

(7) Kraftwagen, bei denen die größte Breite 
die durch VeJ'ordnungallgemein festgesetzte 
Höchstgrenze überschreitet (§ 4 Abs. 6 lit. a, 
§ 34 Abs. 1), müssen außer mit den in Abs. 2 
und 4 angeführten Begrenzungs- und· Smluß­
leuchten auf beiden Seiten vorne mit je einer 
weiteren Begrenzungsleuchte und hinten mit je 
einer weiteren Schlußleuchte ausgerüstet sein, 
die so am äußersten Rand des Fahrzeuges an­
gebrachit sind, daß anderen Straßenbenützern 
dessen größte Breite erkennbar gemacht werd'en. 
kann. Diese Leuchten müssen Licht ausstrahlen, 
wenn die im Abs. 1 angeführten Scheinwerfer 
sowie Nebelscheinwerfer, Breitstrahler, Teilfern-
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lichtscheinwerfer und Stadtleuchten Licht aus­
strahlen. 

(8) Die in den Abs. 1 bis 4, 6 und 7 an­
geführten Scheinwerfer und Leuchten der Kraft­
wagen müssen auch bei stillstehendem Motor 
wirksam sein; Scheinwerfer, Leuchten und 
Rückstrahler gleicher Art dürfen paarweise 
nur gleichstarkes Licht gleicher Farbe aus­
oder rückstrahlen, doch dürfen bei Personen­
kraftwagen sowie Fahrzeugen, die nicht länger 
als 6 m und nicht breiter als 2 m sind, auch 
nur die Leuchten einer Seite des Fahr­
zeuges einschaItbar sein (Parklichtschaltung). 
Begrenzungsleuchten (Abs. 2), Stadtleuchten 
(Abs. 3), Schlußleuchten (Abs. 4), Rückstrahler 
im Lichte eines Scheinwerfers (Abs. 5), Brems­
leuchten (§ 18) und Blinkleuchten (§ 19) dürfen 
nicht blenden und müssen ein auf eine hin­
reichende Entfernung sichtbares Licht aus- oder 
rückstrahlen können. Die vorderen Scheinwerfer 
und Leuchten sowie die hinteren Scheinwerfer, 
Leuchten und Rückstrahler der Kraftwagen dür­
fen auf jeder Seite jeweils auch gemeinsame 
Lichtaus- und Lichteintrittsflächen haben. 

(9) Durch Verordnung sind nach den Erfor­
dernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, 
dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend, 
die näheren Bestimmungen festzusetzen, denen 
die in den Abs. 1 bis 7 vorgeschriebenen Schein­
werfer, Leuchten und Rückstrahler, insbeson­
dere hinsichtlich ihrer Bauart und Anbringung 
am Fahrzeug und ihrer Wirkung, zu entsprechen 
haben. 

§ 15. Sc h ein w ,e rfe r, Leu c h t e nun d 
Rückstrahler für Krafträder 
(1) Für einspurige Krafträder gelten die Be­

stimmungen des § 14 mit folgender Einsd1rän­
kung: 

a) einspurige Krafträder müssen mit minde­
stens einem Scheinwerfer, mit dem Fern­
licht ausgestrahlt werden kann, und mit 
einem Scheinwerfer, mit dem AbblclJId-

. licht ausgestrahlt werden kann, ausgerüstet 
sein. Sie müssen mit je einem der vorge­
schriebenen Leuchten und Rückstrahler 
ausgerüstet sein; 

b) wenn der Motor stillsteht, müssen bei Mo­
torrädern mit einem Eigengewicht von 
nicht mehr als 100 kg und bei Motorfahr­
rädern die Scheinwerfer und Leuchten 
nicht wirksam sein, bei allen übrigen Mo­
torrädern müssen nur die Stadt- und 
Schlußleuchten wirksam sein; 

c) Motorfahrräder müssen nicht mit Schein­
werfern ausgerüstet sein, mit denen Fern­
licht ausgestrahlt werden kann; sie dürfen 
nur dann mit solchen Scheinwerfern aus­
gerüstet sein, wenn mit diesen nur Fern­
licht ausgestrahlt werden kann und wenn 
diese von den übrigen Scheinwerfern und 
Leuchten des Fahrzeuges getrenrit sind; 

d) Motorfahrräder müssen .nicht mit Leuchten 
ausgerüstet sein, die anderen Straßenbe­
nützern das Fahrzeug erkennbar machen, 
wenn das Scheinwerferlicht ganz oder teil­
weise ausfällt. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten auch 
für mehrspurige Krafträder, jedoch sind die für 
Kraftwagen geltenden Bestimmungen über Be­
grenzungsleuchten, Schlußleuchten und Rück­
strahler, bei Motordreirädern auch über Schein­
werfer, sinngemäß anzuwenden. 

§ 16. Sc he i n we rf e r, Leu c h t e nun d 
Rückstrahler für Anhänger 

(1) Fü~ Anhänger gelten die Bestimmungen 
des § 14 über die hinteren Leuchten und Rück­
strahler; die Rückstrahler müssen jedoch von den 
Lichtaustrittsflächen der Leuchten getrennt sein, 
die Form eines gleichseitigen Dreieckes haben 
und so angebracht sein, daß eine Spitze des Drei­
eckes nach oben gerichtet ist. Anhänger, deren 
größte Breite 80cm nicht übersteigt und die 
dazu bestimmt sind, mit einspurigen Krafträdern 
gezogen zu werden, müssen mit nur einer der 
sonst für Anhänger vorgeschriebenen Leuchten 
ausgerüstet sein. 

(2) Anhänger müssen vorne mit zwei Rück­
strahlern ausgerüstet sein, mit denen im Licht 
eines Scheinwerfers weißes Licht rückgestrahlt 
werden kann und die so am äußersten Rand 
des Fahrzeuges angebracht sind, daß anderen 
Straßenbenützern dessen größte Breite erkenn­
bar gemacht werden kann. Anhänger, deren 
Länge, einschließlich einer Deichsel, 5 m über­
steigt, müssen an beiden Längsseiten mit je einem 
Rückstrahler ausgerüstet sein, mit dem im Lichte 
eines Scheinwerfers gelbrotes Licht quer zur 
Längsmittelebene des Fahrzeuges rückgestrahlt 
werden kann. Unabhängig vom Zugfahrzeug zu 
lenkende Anhänger müssen vorne mit Schein­
werfern ausgerüstet sein, mit denen nur Abblend­
licht ausgestrahlt werden kann. Für diese Rück­
strahler und Scheinwerfer gelten die Bestimmun­
gen des § 14 Abs. 1, 2 und 9 sinngemäß. 

§ 17. S c h ein w e rf e run d Leu c h t e n 
für F a h r z e u g e des S t r a ß e n­

dienstes 

(1) Fahrzeuge, die ausschließlich oder vor­
wiegend zur Verwendung im Bereich des Stra­
ßendienstes im Sinne ·des § 27 Abs. 1 der StVO. 
1960 bestimmt und zur Verrichtung von Streu­
oder Schneeräumarbeiten besonders gebaut oder 
ausgerüstet sind, müssen, sofern sie nicht aus­
schließlich oder vorwiegend zur Verwendung auf 
beleuchteten Straßen bestimmt sind, aufweisen: 

a) oben am Fahrzeug eine von allen Seiten 
sichtbare Leud1te, mit der .gelbrotes Dreh­
licht ausgestrahlt werden kann; 
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b) bei Schnee~äumfahrzeugen außer den in 
§ 14 Abs. 1 angeführten Scheinwerfern auf 
jeder Seite einen weiteren Scheinwerfer, 
mit dem auch bei vorgebautem Schnee­
räumgerät auf die zu räumende Fahrbahn 
hinreich·end Licht ausgestrahlt werden 
kann; 

c) sofern das Streu- oder Schneeräumgerät die 
Breite des übrigen Fahrzeuges überragt, 
am äußersten Rand einer nicht am Gerät 
befestigten Vorrichtung vorne zwei Be­
grenzungsleuchten und hinten zwei 
Schlußleuchten, die so angebracht sind, daß 
durch diese anderen Straßenbenützern die 
größte Breite des Gerätes erkennbar ge­
macht werden kann. An Stelle dieser 
Begrenzungs- und Schlußleuchten darf auch 
auf jeder Seite des Fahrzeuges nur eine 
Leuchte angebracht sein, mit der nach 
vorne weißes und nach hinten rotes Licht 
ausgestrahlt werden kann. . 

(2) Für die im Abs. 1 angeführten S.ch,einwerfer 
und Leuchten gelten die Bestimmungen des § 14 
Abs. Sund 9 sinngemäß. 

§ 18. B rem sie uc h t e n 

(1) Mehrspurige Kraftfahrzeuge außer Motor­
rädern mit Beiwagen sowie Anhänger müssen, 
unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 2, hin­
ten mit zwei Bremsleuchten ausgestattet sein, 
das sind Leuchten, mit denen beim Betätigen 
der Betriebsbremse (§ 6 Abs. 3), bei Anhängern 
der Betriebsbremse des Zugfahrzeuges, paarweise 
rotes Licht ausgestrahlt wird (Bremslicht). Dieses 
Licht muß sich vom Schlußlicht (§ 14 Abs. 4) 
durch größere Lichtstärke deutlich unter­
scheiden. Kann das Bremslicht und das Blinklicht 
(§ 19 Abs. 2) von derselben Leuchte. ausgestrahlt 
werden, so muß beim gleichzeitigen Betätigen der 
Betriebsbremse und des' Fahrtrichtungsanzeig~rs 
nur die Leuchte auf der Seite des Fahrzeuges 
Bremslicht ausstrahlen, auf der nicht geblinkt 
wird~ 

(2) Motorräder _ müssen nur mit einer Brems­
leuchte (Abs. 1) ausgerüstet sein. Bremsleuchten 
sind nicht erforderlich bei 

a) Motorfahrr~dern, 
b) Zugmaschinen der Klasse I (§ 90 Abs. 2) 

und mit diesen gezogenen Anhängern, 
c) Motorkarren, 
d) Einachszugmaschinen,die mit einem an­

der.en Fahrzeug oder Gerät so verbunden 
sind, daß sie mit diesem ein einziges Kraft-
fahrzeug bilden, . 

e) selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, mit 
denen auf gerader, waagrechter Fahrbahn 
bei Windstille eine Geschwindigkeit von 
30 km/h nicht überschritten werden kann, 
und .l11it. diesen' gezogenen -Anhängern, 

f) Anhängern, die zur Verwendung im Rah­
men eines land- und forstwirtschaftlichen 
;Betriebes bestimmt sind und mit denen 
eine Geschwindigkeit von 25 km/h nicht 
überschritten werden darf, 

g) Anhängern, deren Abmessungen so gering 
sind, daß eine Bremsleuchte des Zugfaht­
zeuges für Lenker nachfolgender Fahr­
zeuge sichtbar bleibt. 

(3) Die Bremsleuchten müssen bei mehrspu­
rigen Fahrzeugen in gleicher Höhe und so an­
gebracht sein, daß sie gleich weit und mindestens 
30 cm von der Längsmittelebene des Fahrzeuges 
entfernt sind und daß die. äußersten Punkte 
ihrer Lichtaustrittsflächen höchstens 40 cm vom· 
äußersten Rand des Fahrzeuges entfernt sind. 

(4) Für die in den Abs. 1 und 3 angeführten 
Bremsleuchten gelten ,die B~timmungen des § 14 
Abs. 9 sinngemäß. 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1, 3 und 4 
sind auch dann auf Bremsleuchten an Kraftfahr­
zeugen und Anhängern anzuwenden, wenn sie 
für diese Fahrzeuge nicht vorgeschrieben sind. 

§ 19. F a h r tri c h tun g san z e i ger 

(1) Mehrspurige Krafti~hrzeuge außer Motor­
rädern mit Beiwagen müssen mit Fahrtrich­
tungsanzeigern ausgerüstet sein, deren Blink­
leuchten (Abs. 2) symmetrisch zur Längsmittel­
ebene des Fahrzeuges und so angebracht sind, daß 
von vorne und von hinten jeweils mindestens 
zwei symmetrisch zur Längsmittelebene des Fahr­
zeuges liegende sichtbar sind;' wenn jedom zwin­
gende Gründe vorliegen, ist es auch zulässig, daß 
Blinkleuchten nicht symmetrisch zur Längsmittel­
ebene des Fahrzeuges angebracht sind. Die auf 
einer Seite des Fahrzeuges angebrachten Blink­
leuchten müssen durch dieselbe Betätigungsvor­
richtung ein- und ausschaltbar sein. Sie dürfen 
nur ein- und ausschaltbar sein, wenn die 
Blinkleumten der anderen Seite ausgeschaltet 
sind; eine zusätzliche Schaltung, durm die alle 
Blinkleuchten zugleim ein- und aussmaltbar sind, 
ist jedoch zulässig (Alarmschaltung). Der Lenker 
muß von seinem Platz aus erkennen können, daß 
die Blinkleumten des von ihm gelenkten Fahr­
zeuges und eines mit diesem gezogenen Anhän­
gers (Abs. 3) wirksam sind. 

(2) Fahrtrimtungsanzeiger dürfen nur unbe­
wegliche Leumten mit Blinklimt, Blinkleumten, 
aufweisen, mit denen gelbrotes Limt ausgestrahlt 
werden kann. Die Blinkleumten müssen in 
gleicher Höhe an den Längsseiten des Fahrzeuges 
oder vorne und hinten oder an den Längsseiten 
und vorne und hinten angebramt sein. Sie mtis­
sen gleim weit und mindestens 30 cm von der 
Längsmittelebene des Fahrzeuges entfernt sein. 

(3) Anhänger müssen hinten mit Blinkleumten 
ausgerüstet sein, die den Bestimmungen des Abs. 2 
über die hinteren Bli.nkleuchten entspremen;An-
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hänger, deren Abmessungen so gering sind, daß 
die Blinkleuchten des Zugfahrzeuges für Lenker 
nachfolgender Fahrzeuge sichtbar bleiben, müs­
se? jedoch nicht mit Blinkleuchten ausgerüstet 
sem. 

(4) Die Bestimmungen des Abs.. 2 sind 
auch dann auf Fahrtrichtungsanzeiger an 
Kraftfahrzeugen und Anhängern anzuwenden, 
wenn sie für diese Fahrzeuge nicht vorgeschrieben 
sind. 

(5) Für die in Abs. 1 bis 4 angeführten Fahrt­
richtungsanzeiger gelten die Bestimmungen des 
§ 14 Abs. 9 sinngemäß. 

§ 20. Sc h e i nw e rf e r, Leu c h t e n, R ü c k­
strahler und Lichtfarben für be­

sondere Zwecke 

(1) Außer den im § 14 Abs. 1 bis 7 und 
in den §§ 17 bis 19 angeführten Schein­
werfern, Leuchten und Rückstrahlern dürfen 
ohne Bewilligung gemäß Abs. 4 an Kraftfahr­
zeugen und Anhängern nur angebracht werden: 

a). Leuchten für die Beleuchtung des Wagen­
innern, der dem Betrieb dienenden Kon­
trollgeräte, der Zeichen fürPlatzkraftwagen 
(Taxi-Fahrzeuge), der Fahrpreisanzeiger; 

b) F r~izeichen, Linienzeichen, Zielschilder und 
dergleichen sowie Parkleuchten; 

c) Nebelscheinwerfer, Breitstrahler, Such­
scheinwerfer, Rückfahrscheinwerfer und 
Teilfernlichtscheinwerfer; 

d) bei Fahrzeugen, die zur Verwendung im 
Bereich des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
oder der Militärstreife bestimmt sind, sowie 
bei Feuerwehrfahrzeugen und Fahrzeugen 
des Rettungsdienstes im Besitz von Gebiets­
körperschaften oder der Österreichischen 
Gesellschaft vom Roten Kreuz Scheinwerfer 
und Leuchten, mit denen blaues Licht oder 
Drehlicht ausgestrahlt werden kann; 

e) bei Fahrzeugen, die ausschließiich oder 
vorwiegend zur Verwendung im Bereich 
des Straßen dienstes im Sinne des § 27 
Abs. 1 der StVO. 1960 bestimmt urid zur 
Verrichtung von Streu- oder Schneeräum­
arbeiten besonders gebaut oder ausgerüstet 
sind und deren äußerste Punkte durch 
Flaggen erkennbar gemacht werden, je ein 
quer zur Fahrtrichtung wirkender Schein­
werfer, mit dem zur Beleuchtung dieser 
Flaggen weißes Licht ausgestrahlt werden 
kann. 

(2) Nebelscheinwerfer und Breitstrahler müssen 
so angebracht sein, daß ihre Lichtaustrittsfläche 
nicht höher liegt, als der höchste Punkt der 
Uchtaustrittsfläche der Scheinwerfer, mit denen 
Abblendlicht ausgestrahlt werden kann. Sie müs­
sen, außer bei Motorrädern mit Beiwagen, gleich 
weit von der Längsmittelebene des Fahrzeuges, 
mindestens aber 30 cm von dieser entfernt und 

so angebucht sein, daß die äuß,ersten Punkte ihrer 
Lichtaustrittsflächen höchstens 40 cm vom äußer­
sten Rand des Fahrzeuges entfernt sind. An mehr_ 
spurigen Kraftfahrzeugen außer Motorrädern mit 
Beiwagen lind Motordreirädern mit nur einem 
Vorderrad dürfen nur zwei, an einspurigen 
Kraftfahrzeugen, Motorrädern mit Beiwagen und 
Motordreirädern mit nur einem Vorderrad nur 
ein Nebelscheinwerfer oder Breitstrahler ange­
bracht sein. Mit Rückfahrscheinwerfern muß 
weißes oder gelbes Licht ausgestrahlt werden 
können; sie müssen so beschaffen sein, daß mit 
ihnen andere Straßenbenützer nicht geblendet 
werden können und nur Licht ausgestrahlt wer­
den kann, wenn die Vorrichtung zum Rück­
wärtsfahren eingeschaltet ist. 

(3) Mit Parkleuchten dürfen nur Personen­
kraftwagen sowie Fahrzeuge, die nicht länger als 
6 m und nicht breiter als 2 m sind, ausgerüstet 
sein. Sie müssen so beschaffen und angebracht 
sein, daß mit ihnen während des Parkens bei 
Dunkelheit und klarem Wetter nach vorne und 
nach hinten anderen Straßenbenützern das Fahr­
zeug auf mindestens 50 m erkennbar gemacht 
werden kann. Mit Parkleuchten darf nach vorne 
nur gelbrotes, gelbes oder weißes und nach hin­
ten nur gelbrotes oder rotes Licht ausgestrahlt 
werden können. 

(4) Andere als die im § 14 Abs. 1 bis 7, in den 
§§ 17 bis 19 und im Abs. larigeführten Schein­
werfer, Leuchten und Rückstrahler oder andere 
LichHarben dürfen nur mit Bewilligung des Lan·­
deshauptmannes an Kraftfahrzeugen und An­
hängern angebracht werden. Diese Bewilligung 
ist nach Maßgabe der Bestimmungen der Abs. 5 
und 6 zu erteilen, wenn die Verkehrs- und Be­
triebssicherheit dadurch nicht beinträchtigt wird. 

(5) Scheinwerfer und Leuchten, mit denen 
blaues Licht oder Drehlicht ausgestrahlt werden 
kann, dürfen nur für nicht unter Abs. 1 lit. d 
fallende, Fahrzeuge, die ausschließlich oder vor­
wiegend zur Verwendung für Feuerwehren oder 
die zur Verwendung für den öffentlichen Hilfs­
dienst oder für den Rettungsdienst (§ 107) be­
stimmt sind, bewilligt werden. 

(6) Leuchten mit gelbrotem Drehlicht dürfen 
nur für Kraftfahrzeuge, die ausschließlich oder 
vorwiegend zur Verwendung für das Abschleppen 
von teilweise hochgehobenen Kraftfahrzeugen 
bestimmt sind (§ 105 Abs. 1), für Fahrzeuge von 
Straßenerhaltern, die zur Verwendung im Bereich 
des Straßendienstes (§ 27 Abs. 1 der StVO. 1960) 
bestimmt sind, für Fahrzeuge, die zur Verwen­
dung im Bereich des öffentlichen Sicherheits­
dienstes bestimmt sind und für Kraftfahrzeuge, 
deren größte Breite die durch Verordnung 
allgemein festgesetzte Höchstgrenze wesentlich 
überschreitet, bewilligt werden. 

(7) Die in den Abs. 1 bis 6 angeführten Schein­
werfer, Leuchten und Rückstrahler dürfen nicht 
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blenden; sie dürfen die Wirkung der vorgeschrie­
benen Scheinwerfer, Leuchten und Rückstrahler 
nicht beeinträchtigen. Nach vorne darf nie rotes 
Licht, nach hinten, außer bei Rückfahrscheinwer­
fern, rückstrahlenden Kennzeichentafeln und 
Zeichen für Platzkraftwagen (Taxi-Fahrzeuge), 
nie weißes oder gelbes Licht aus- oder rück­
gestrahlt werden können. Leuchten mit Blinklicht 
sind ausschließlich bei Fahrtrichtungsanzeigern 
(§ 19), Leuchten mit Drehlicht ausschließlich bei 
blauem und gelbrotem Licht (Abs. 5 und 6) zu­
lässig. Leuchten mit Drehlicht sind Leuchten, bei 
denen die die Richtung der Lichtaussendung 
bestimmenden Teile rotieren. 

(8) Durch Verordnung können nach den Er­
fordernissen der Verkehrs- und Betriebssicher­
heit, dem jeweiligen Stand der Technik entspre­
chend, nähere Bestimmungen festgesetzt werden, 
denen die in den Abs. 1 bis 6 angeführten 
Scheinwerfer, Leuchten urid Rückstrahler insbe­
sondere hinsiChtlich ihrer Bauart und Anbrin­
gung am Fahrzeug und ihrer Wirkung zu ent­
sprechen haben. 

§ 21. Vor r ich tun gen zum F r e i hai t e n 
des Blickfeldes für den Lenker 

Mehrspurige Kraftfahrzeuge mit Windschutz­
scheiben, deren oberer Rand höher liegt als die 
Augen des Lenkers beim Lenken, müssen mit 
Scheibenwischern oder ähnlichen Vorrichtungen 
ausgerüstet sein, die dem Lenker selbsttätig auf 
der Windschutzscheibe ein ausreichendes Blickfeld 
freihalten. Sie müssen mit Scheibenwaschvorrich­
tungen und Vorrichtungen gegen das Beschlagen 
und Vereisen ausgerüstet sein; dies gilt jedoch 
nicht für Zugmaschinen. 

§ 22. War n vor r ich tun gen 

(1) Kraftfahrzeuge und unabhängig vom 
Zugfahrzeug zu lenkende Anhänger müssen 
mit mindestens einer Vorrichtung zum Ab­
geben von akustischen Warnzeichen ausge­
rüstet sein, die vom Lenker mit der Hand auch 
betätigt werden kann, wenn er die Lenkvorrich­
tung mit beiden Händen festhält. Die akustische 
Warnvorrichtung muß außer bei Krafträdern mit 
einem Eigengewicht von nicht mehr als 100 kg 
auch bei stillstehendem Motor wirksam betätigt 
werden können. Sie muß einen gut wahrnehm­
baren, nicht auf- und abschwellenden, nicht schril­
len Klang haben und auch wirksam betätigt 
werden können, wenn die Vorrichtung zum Ab­
geben von optischen Warnzeichen eingeschaltet 
ist. Glocken,· Gongs und Ratschen dürfen an 
Kraftfahrzeugen und Anhängern nicht angebr.lcht 
sein. Glocken sind jedoch bei Motorfahrrädcm 
zulässig. 

(2) Kraftfahrzeuge außer Motorfahrrädern 
müssen mit mindestens einer Vorrichtung zum 

Abgeben von optischen Warnzeichen ausgerüstet 
sein, die vom Lenker mit der Hand auch be­
tätigt werden kann, wenn er die Lenkvorrichtung 
mit beiden Händen festhält. Mit der optischen 
Warnvorrichtung müssen gut wahrllehmbare, 
kurze Blinkzeichen abgegeben werden können; 
sie muß nur bei· laufendem Motor wirksam 
betätigt werden können. 

(3) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die 
näheren Bestimmungen über die erforderliche 
und die höchste zulässige Lautstärke der akusti­
schen und die Art und Beschaffenheit der opti­
schen Warnvorrichtungen festzusetzen. 

(4) Vorrichtungen zum Abgeben von Warn­
zeichen mit aufeinanderfolgenden, verschieden 
hohen Tönen dürfen, außer in den in den Abs. 5 
und 6 angeführten Fällen, nur mit Bewilligung 
des Landeshauptmannes angebracht werden. Die 
Bewilligung darf nur für nicht unter Abs.6 
fallende Fahrzeuge erteilt werden, die ausschließ­
lich oder vorwiegend zur Verwendung für Feuer­
wehren oder die zur Verwendung für den öffent­
lichen Hilfsdienst oder für den Rettungsdienst 
(§ 107) bestimmt sind, und nur, wenn diese Vor­
richtungen sonst den Bestimmungen des Abs. 1 
entsprechen. 

(5) An Omnibussen, die zur Verwendung im 
Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 
bestimmt sind, dürfen Vorrichtungen zum Ab­
geben von Warnzeichen mit der Tonfolge des 
Posthornes (a-fis-a-d) angebracht sein. 

(6) An Fahrzeugen, die zur Verwendung im 
Bereich des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder 
der Militärstreife bestimmt sind, sowie an Feuer­
wehrfahrzeugen und an Fahrzeugen des Ret­
tungsdienstes im Besitz von Gebietskörperschaf­
ten oder der österreichischen Gesellschaft vom 
Roten Kreuz dürfen Vorrichtungen zum Abgeben 
von Warnzeichen mit aufeinanderfolgenden, ver­
schieden hohen Tönen außer der in Abs. 5 ange­
führten Tonfolge des Posthornes angebracht sein. 

§ 23. R ü c k b li c k s pie gel 

(1) Mehrspurige Kraftfahrzeuge müssen mit 
geeigneten, entsprechend großen Rückblick­
spiegeln ausgerüstet sein, die so angebracht sind, 
daß der Lenker von seinem Platz aus die Straße 
neben und hinter dem Fahrzeug ausreichend 
überblicken kann, auch wenn dieses voll besetzt 
oder beladen ist. 

(2) Durch Verordnung können nach den Er­
fordernissen der Verkehrs- und Betriebssicher­
heit, dem jeweiligen Stand der Technik ent­
sprechend, nähere Bestimmungen über die 
Anzahl, Anbringung und Beschaffenheit der 
Rückblickspiegel festgesetzt werden. 
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§ 24. Ge s c h w in d i g k e i t s m e s s er, I 
F a h r t s c h r e i b e run d Weg s t r eck e n-

. . messer· 

(1) Kraftfahrzeuge müssen mit einem geeig­
neten, im Blickfeld des Lenkers liegenden Ge­
schwindigkeitsmesser ausgerüstet sein; dies gilt 
jedoch nicht für Zugmaschinen der Klassen I 
und TI (§ 90 Abs. 2) und Motorkarren (§ 91 
Abs. 2) sowie für Transportkarren (§ 91 Abs. 1) 
und für selbstfahrende Arbeitsmaschinen 
(§ 93), mit denen auf gerader, waagrechter Fahr-' 
bahn bei Windstille eine Geschwindigkeit von 
30 km/h nicht überschritten werden kann. 

(2) Lastkraftwagen mit einem Eigengewicht 
von mehr als 3500 kg, Omnibusse und Kraft­
wagen zur Beförderung gefährlicher Güter (§ 92) 
müssen mit geeigneten Fahrtschreibern und Weg­
streckenmessern ausgerüstet sein, die so 
beschaffen sind, daß sie nicht von Unbefugten 
in Betrieb oder außer Betrieb gesetzt werden 
können; mit Fahrtschreibern und Wegstrecken­
messern müssen jedoch nicht ausgerüstet sein: 

a) Lastkraftwagen, die zur Verwendung im 
Bereich des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
bestimmt sind, sowie Heereslastkraftwagen, 

b) Mannschaftstransportfahrzeuge, die zur 
Verwendung im Bereich des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes und der Zollwache be­
stimmt sind, sowie Heeresmannschaftstrans­
portfahrzeuge und 

c) Mannschaftstransportfahrzeuge, die aus­
schließlich oder vorwiegend zur Verwen­
dung für Feuerwehren bestimmt sind. 

(3) Durch Verordnung können. nach den Er­
fordernissen der Verkehrs- und Betriebssicher­
heit, dem jeweiligen Stand der Technik ent­
sprechend, nähere Bestimmungen über die Art 
und Beschaffenheit und die Anbringung der Ge­
schwindigkeitsmesser, Fahrtschreiber und Weg­
streckenmesser festgesetzt werden. 

§ 25. H e i z vor r ich tun gen 

(1) Heizvorrichtungen zur Erwärmung der In­
nenräume von Kraftfahrzeugen und Anhängern 
müssen so beschaffen sein, daß durch ihren Be­
trieb der Lenker oder beförderte Personen nicht 
gefährdet werden können. Das gleiche gilt für 
anderen Zwecken dienende Vorrichtungen, die 
innerhalb des Fahrzeuges angebracht sind und 
Wärme abgeben. 

(2) Durch Verordnung können nach den Er­
fordernissen der Verkehrs- und Betriebssicher­
heit, dem jeweiligen Stand der Technik entspre­
chend, nähere Bestimmungen festgesetzt werden, 
denen die im Abs. 1 angeführten Heizvorrich­
trugen, insbesondere hinsichtlich ihrer Bauart, 
entsprechen müssen. 

§ 26. S i t z e von K r a f t f a h r z e u gen 
und Anhängern 

(1) Der Lenkersitz eines Kraftfahrzeuges muß 
so beschaffen sein, daß der Lenker das Fahrzeug 
sicher lenken kann. . 

(2) Die Sitze 'in' Lastkraftwagen und Kom­
binationskraftwagen müssen so geschüt~t sein, 
daß durch die Ladung weder die Sicherheit des 
Lenkers oder anderer Personen gefährdet noch 
die Bewegungsfreiheit des Lenkers beeinträchtigt 
werden kann; dies gilt sinngemäß auch für An­
hänger. 

(3) Auf Zugmaschinen ohne Führerhaus und 
auf offenen Anhängern müssen bei den Sitzen für 
zu befördernde Personen sichere Haltegriffe, Fuß­
rasten, Auffangstangen und Lehnen vorhanden 
sein. 

(4) Auf nicht geschlossenen Krafträdern müssen 
bei Sitzen für den Lenker und, außer in Bei­
wagen, bei Sitzen für zu befördernde Personen 
Fußrasten oder Trittbretter vorhanden sein; bei 
Motorfahrrädern können jedoch an Stelle der 
Fußrasten oder Trittbretter Tretkurbeln ange­
bracht sein. Bei getrennt angebrachten Sitzen 
muß ein hinreichend fester Haltegriff, bei Sitz­
bänken ein nicht dehnbarer, knapp an diesen 
anliegender Haltegurt angebracht sein. 

(5) Sitze für Kinder unter acht Jahren auf Mo­
torfahrrädern (Kindersitze) müssen mit dem 
Fahrzeug fest und sicher verbunden sein. Sie 
müssen so angebracht und beschaffen sein, daß 
durch das Kind nicht die Sicht oder die Bewe­
gungsfreiheit des Lenkers behindert, seine Auf­
merksamkeit abgelenkt oder sonst die Sicherheit 
des Lenkers oder des Kindes selbst gefährdet 
werden kann. 

(6) Beiwagen von Motorrädern dürfen nicht 
mehr als zwei Sitze aufweisen; diese müssen 
hinterei~ander angeordnet sein. 

(7) Anhänger, deren Bremsen vom Lenker 
des Zugfahrzeuges nicht oder nur unter Ge­
fährdung der Verkehrs- oder Betriebssicherheit 
unmittelbar oder mittelbar betätigt werden kön­
nen, müssen für den im § 104 AI,n. 3 angeführten 
Bremser einen Sitz aufweisen, der mit sicheren 
Haltegriffen, Fußrasten, einer Auffangstange 
und einer Lehne ausgerüstet ist. 

(8) Durch Verordnung können naCh den 
Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebs­
sicherheit, dem jeweiligen Stand der Tech~ik 
entsprechend, nähere Bestimmungen über die 
Beschaffenheit, die Abmessung und die Anbrin­
gung der Sitze und zusätzlicher Schutzvorrichtun­
gen festgesetzt werden. 

§ 27. Fa h r g e s tell n u m m e r, Mo t 0 r­
nummer und Aufschriften 

(1) Am Fahrzeug müssen der Name oder die 
Marke des Erzeugers und die Fahrgestellnummer, 
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am Fahrzeugmotor die Motornummer vollstän­
dig sichtbar und dauernd gut lesbar und unver­
wischbar angeschrieben oder zuverlässig ange­
bracht _ sein. 

(2) An Omnibussen, Lastkraftwagen und Zug­
maschinen und an Anhängern außer Wohn­
anhängern müssen an der rechten Außenseite 
vollständig sichtbar und dauernd gut lesbar und 
llnverwischbar das Eigengewicht, das höchste 
zulässige Gesamtgewicht, die höchsten zulässigen 
Achslasten, bei Lastkraftwagen und Anhängern 
außerdem die höchste zulässige Nutzlast ange­
schrieben sein. 

III. ABSCHNITT 

Typengenehmigun,g und Einzelgenehmigung von 
Kraftfahrzeugen und Anhängern und ihrer Teile 

und Ausrüstungsgegenstände 

§ 28. A 11 g e m ein e s 

(1) Typen von Kraftfahrzeugen oder An­
hängern oder von Fahrgestellen solcher Fahrzeuge 
und einzelne Kraftfahrzeuge oder Anhänger oder 
Fahrgestelle solcher Fahrzeuge sind auf Antrag 
behördlich zu genehmigen, wenn sie den Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes und der auf 
Grund dieses Bundesgesetzes erlass-enen Verord­
nungen entsprechen. 

(2) Die Genehmigung einer Type oder eines 
einzelnen Fahrzeuges oder Fahrgestelles gilt ohne 
Rücksicht darauf, wer der Erzeuger der Type 
oder, bei ausländischen Erzeugern, ihr Bevoll­
mächtigter inOsterreich oder wer der Besitzer 
des Fahrzeuges ist. Wenn eine nach früheren Vor­
schriften genehmigte Type oder ein geneh­
migtes einzelnes Fahrzeug oder Fahrgestell nicht 
oder nicht mehr den Bestimmungen dieses Bun­
desgesetzes und der auf Grund dieses Bundesge­
setzes erlassenen Verordnungen entspricht und 
die Verkehrssicherheit dadurch gefährdet wird, 
ist die Genehmigung von der Behörde, die 
den Bescheid in letzter Instanz erlassen hat, von 
Amts wegen aufzuheben oder entsprechend ab­
zuändern. 

(3) Bei der Genehmigung sind, der Bauart des 
Fahrzeuges entsprechend, festzusetzen: 

a) das höchste zulässige Gesamtgewicht, 

b) die höchsten zulässigen Achslasten, 
c) die größte Anzahl der Personen, die mit 

dem Fahrzeug und die auf jeder einzelnen 
Sitzbank befördert werden dürfen, und 

d) soweit dies nach den Erfordernissen der 
Verkehrs- und Betriebssicherheit nötig ist, 
Bedingungen, die zur Gültigkeit der Ge­
nehmigung erfüllt sein müssen, oder Auf­
lagen, die zur Gültigkeit der Genehmigung 
bei der Zulassung zum VerkehrvOi'­
geschrieben sein müssen. 

(4) Sattelzugfahrzeuge und Sattelanhänger 
dürfen nur gesondert g,enehmigt werden. Bei der 
Genehmigung der Sattelzugfahrzeuge ist vorzu­
schreiben, wie mit ihnen gezogene Sattelanhänger 
beschaffen sein müssen; bei der Genehmigung von 
Sattelanhängern ist vorzuschreiben, wj'e Sattel­
zugfahrzeuge, mit denen sie gezogen werden,' 
beschaffen sein müssen. Die Bestimmungen dieses 
Absa:tzes sind auch auf Typen solcher Fahrzeuge 
anzuwenden. 

(5) Einachszugmaschinen (§ 2 Z. 23) oder Ty­
pen solcher Fahrzeuge sind nur gemäß Abs. 1 zu 
genehmigen, wenn sie dazu bestimmt sind, mit 
einem anderen Fahrzeug oder einem Gerät so 
verbunden zu werden, daß sie mit diesem ein 
einziges Kraftfahrzeug bilden. Bei der Genehmi­
gung ist auch auszusprechen, mit welchen Arten 
von Fahrzeugen sie verbunden werden dürfen 
und welche Voraussetzungen hiebei zu .erfüllen 
sind. 

(6) Bei der Genehmigung ist auf Antrag auch 
auszusprechen, welche Geräte, zusätzlichen Auf­
bauten, Sitze und Vorrichtungen zur Beförde­
rung von Gütern oder welche ihrer Typen mit 
dem Fahrzeug auch so verbunden werden dürfen, 
daß sie die Fahreigenschaften des Fahrzeuges ver­
ändern, und unter welchen Bedingungen und 
Auflagen im Sinne des Abs. 3 lit. d, insbesondere 
hinsichtlich der bei der Belastung der einzelnen 
Achsen des Fahrzeuges nach den Erfordernissen 
der Verkehrs- und Betriebssicherheit einzuhalten­
den höchsten und zu gewährleistenden mindesten 
Achslasten, ein solches Fahrzeug auf Straßen mit 
öffentlichem Verkehr verwendet werden darf. 

§ 29. Typ eng e n e h m i gun g 

(1) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig hergestellt 
werden, darf unbeschadet der Bestimmungen des 
§ 31 Abs. 1 lit. c und e nur die Type genehmigt 
werden; Fahrzeuge zur Beförderung gefährlicher 
Güter (§ 92) dürfen jedoch nur gemäß §§ 31 
oder 34 einzeln genehmigt werden. Ist die Type 
genehmigt; so gelten unbeschadet der Bestim­
mungen des Abs. 6 alle Fahrzeuge, die dieser 
Type entsprechen' und für die gemäß § 30 ein 
Typenschein ausgestellt wurde, als genehmigt. 
Die Bestimmungen dieses Absatzes sind sinn­
gemäß auch auf Fahrgestelle anzuwenden. 

(2) über einen Antrag auf Genehmigung einer 
Type (§ 28 Abs. 1) hat das Bundesministerium 
'für Handel, Gewerbe und Industrie zu entschei­
den. Bei Heeresfahrzeugen ist hiebei vor der Ent­
scheidung das Einvernehmen mit dem Bundes­
ministerium für Landesverteidigung herzustellen. 
Der Antrag darf nur vom Erzeuger, bei Heeres­
fahrzeugen auch vom Bundesministerium für 
Landesverteidigung gestellt werden; ein ausländi­
scher Erzeuger darf jedoch den Antrag nur durch 
eine Person stellen, die im Bundesgebiet ihren 
ordentlichen Wohnsitz, ihre Hauptniederlassung 
oder ihren Sitz hat und als einzige von ihm 
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bevollmächtigt ist, in österreich selbst oder durch verpflichtet, für jedes der von ihm in 
einen Vertreter (§ 10 des AVG. 1950) Anträge den Handel gebrachten Fahrzeuge dieser Type 
auf Genehmigung einer Type von ihm her- einen Typenschein auszustellen. Der Typenschein 
gestellter Fahrzeuge oder Fahrgestelle zu I ist die Bestätigung, daß ein durch die Fahr.gestell­
stelle.p.. Das Bundesministerium für Handel, Ge- nummer, bei Kraftfahrzeugen auch durch die 
werbe und Industrie kann jedoch Anträge auf Motornummer, bestimmtes Fahrzeug der ge­
Genehmigung einer Type von besonderen Bevoll- nehmigten Type entspricht. Die Ausstellung 
mächtigten für einzelne Untergruppen von Fahr- eines Typenscheines ist jedoch unzulässig, wenn 
zeugen oder Fahrgestellen entgegennehmen, wenn die Type nicht mehr den Vorschriften dieses 
glaubhaft gemacht wird, daß dies im Hinblick Bundesgesetzes und der 'auf Grund dieses Bun­
auf Instandsetzungs- oder Wartungsdienste, desgesetzes erlassenen Verordnungen entspricht. 
Handelsbräu.che oder die Org.ani~ation der Unter-I (2) Der Typenschein muß nach einem vom 
nehmung dnngend. erforderlich 1st. Bundesministerium für Handel, Gewerbe und In-

(3) Das Bundesministerium für Handel, Ge- dustrie genehmigten Muster ausgestellt sein und 
werbe und Industrie hat vor der Entscheidung eine vollständige wörtliche Wiedergabe des 
über den: Antrag auf Typengenehmigung ein Typengenehmigungsbescheides samt seiner Zeich­
Gutachten eines oder mehrerer gemäß § 124 nung enthalten. 
bestellter Sachverständiger darüber einzuholen, (3) Wer nicht mehr das Recht besitzt, die Fahr­
ob die Type den Erfordernissen der Verkehrs- zeuge einer genehmigten Type zu erzeugen, oder 
und Betriebssicherheit entspricht. nicht mehr von ihrem Erzeuger gemäß § 29 

(4) Die Sachverständigen haben ihr Gutachten Abs. 2 bevollmäch~igt ist, !n öst;erreich Anträ?,e 
(Abs. 3) auf Grund einer Prüfung, der Typen- a';lf Typengenehml~ung emzubrm.gen, darf fur 
prüfung, abzugeben. Das Bundesministerium für dIese Fahrz,euge kelI~e Typem;cheme ausstellen. 
Handel, Gewerbe und Industrie hat den Sachver- Er hat den Verlust dIeses Rechtes oder den Ver­
ständigen die für die Vornahme der Typen- l~st de.: Bevollmächtigung dem Bunde~ministe­
prüfung erforderlichen Einrichtungen zur Ver- num fur Handel, Gewerbe und Industne unver­
fügung zu stellen. Das Ergebnis der Typenprü- zügli0 an~uze~gen und den T~pengenehniigungs­
fung ist in einem Prüfungsbefund festzuhalten, besche1d fur d1ese Type abzuhefern. 
der eine technische Beschreibung der Type mit (4) Die zur Ausstellung von Typenscheinen 
allen den Gegenstand der angestrebten Typen- Verpflichteten (Ahs. 1) haben ein Verzeichnis 
genehmigung bildenden Angaben zu enthalten über die ausgestellten Typenscheine zu führen. 
hat. Dieses ist zehn Jahre, gerechnet vom Tage der 

(5) Wird die Type genehmigt, so hat sich der Ausstellung des l'etzten darin angeführten Typen­
Spruch ,des Bescheides auf eine zeichnerische Dar- scheines, aufzubewahren und den mit Angelegen­
stellung der Type zu beziehen. heiten des Kraftfahrwesens befaßten Behörden 

auf Verlangen vorzulegen. 
(6) Bei Anträgen auf Genehmigung einer Type 

von Heeresfahrzeugen ist Zur Erstellung des im 
Abs. 3 angeführten Gutachtens auch ein gemäß 
§ 124 bestellter Sachverständiger ,aus dem Per­
sonalstand des Bundesministeriums für Landes­
verteidigung heranzuziehen. Heeresfahrzeuge 
gelten nur als genehmigt im Sinne des Abs. 1 
zweiter Satz, wenn die im Typenschein vorge­
sehenen Angaben für s.Le gemäß § 30 Abs.7 in 
den Aufzeichnun,gen des Bundesministeriums für 
Landesverteidigung festgehalten sind, und nur so­
lange sie zur Verwendung im Bereich des Bundes­
heeres oder der Heeresverwaltung bestimmt sind. 

(7) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssimerheit, dem 
Jeweiligen Stand der Technik entspreChend, die 
näheren, BestJimmungen über die Typenprüfung 
(Abs. 4) und über Unterlagen, die bei der Typen­
prüfung vorzulegen sind, festzusetzen. 

§ 30. Typ e n s ehe i n 

(1) Wurde eine Type genehmigt, so ist der je­
weilige Erzeuger dieser Type, bei ausländism,en 
Erzeugern der gemäß § 29 Abs. 2 Bevollmächtigte, 

(5) Wird der Verlust eines Typenscheines 
glaUibhaft :gemach-t, so hat der zur Erzeugung 
der Type des Fahrzeuges Berechtigte, bei aus­
ländischen Erzeugern der gemäß § 29 Abs. 2 
Bevollmächtigte, einen neuen Typenschein au,zu­
stellen. Er darf diesen nur mit Zustimmung der 
Behörde ausstellen, die zuletzt einen Zulassungs­
schein für das Fahrzeug ausgestellt hat. Diese 
Behörde hat die Zustimmung zu erteilen, wenn 
keine Bedenken dagegen bestehen, daß das Fahr­
zeug noch der genehmigten Type und gem:iß 
§ 33 Abs. 3 genehmigten Änderungen am Fahr­
zeug entspricht. Sie hat die Genehmigung solcher 
Änderungen in den neuen Typenschein ein­
zutragen. 

(6) Werden die in den Abs. 1, 2 und 4 ange­
führten Verpflichtungen hinsichtlich der Ausstel­
lung von Typenscheinen nicht ordnungsgemäß 
erfüllt, so hat das Bundesministerium für Han­
del, Gewerbe und Industrie die weitere Ausstel­
lung von Typenscheinen zu verbieten. Dieses 
Verbot darf erst widerrufen werden, wenn die 
ordnungsgemäße Ausstellung, der Typenscheine 
gewährleistet' ist. 
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(7) Bei Fahrzeugen, die einer Type angehören, 
deren Genehmigung vom Bundesministerium für 
Landesverteidigung bea'ntragt wurd,e, ist die Aus­
stellung eines Typenscheines nicht erforderlich, 
wenn die im Typenschein vorgesehenen Angaben 
in den Aufzeichnungen des Bundesministeriums 
für Landesverteidigung festgehalten werden. 

§ 31. Einzel.genehm:igung 

(1) Die Genehmigung eines einzelnen Kraft­
fahrzeuges oder Anhängers oder eines Fahr­
gestelles solcher Fahrzeuge darf nur erteilt 
werden, wenn das Fahrzeug oder Fahrgestell 

a) keiner Type angehört, 

b) zur Beförderung gefährlicher Güter be­
stimmt ist (§ 92), 

c) einer Type von Fahrzeugen oder Fahr­
gestellen angehört, von denen nicht zu 
erwarten ist, daß sie in größerer Anzahl 
zum Verkehr zugelassen werden, 

d) einer genehmigten Type angehört und 
wesentliche technische Merkmale dieser 
Type am Fahrzeug verändert wurden (§ 33 
Abs. 2),--

e) einer 'genehmigten Type ,angehört und der 
Nachweis erbra,cht wurde, daß für das Fahr­
zeug oder Fahrgestell kein Typenschein er­
langt werden kann, oder 

f) einer Type angehört, deren Genehmigung 
vom Bundesministerium für Landesverteidi­
gung beantragt wUrde, und nicht mehr zur 
Verwendung im Bereich des Bundesheeres 
oder der Heeresverwaltung bestimmt ist 
(§ 30 Abs. 7). 

(2) über die Genehmigung eines einzelnen 
Kraftfahrzeuges oder Anhängers oder eines Fahr­
gestelles solcher Fahrzeuge hat unbesch,adet der 
Bestimmungen des Abs. 5 und des § 34 der Lan­
deshauptmann zu ents,cheirden, in dessen ört­
lichem Wirkungsbereich der Antragsteller seinen 
ordentlichen Wohnsitz, seine Hauptniederlassung 
oder seinen Sitz hat. Der Landeshauptmann hat 
vor der Entscheidung über den Antrag auf Ein­
zelgenehmigung ein Gutachten eines oder 
mehrerer gemäß § 125 bestellter Sachverständiger 
oder der Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge 
(§ 131) darüber einzuholen, ob das Fahrzeug den 
Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebssicher­
heit entspricht. 

(3) Die Sachverständigen haben ihr Gutachten 
auf Grund einer Prüfung, der Einzelprüfung, 

- abzugeben. Der Landeshauptmann hat den Sach­
verständigen die für die Vornahme der Einzel­
prüfung erforderlichen Einrichtungen zur Verfü­
gung zu stellen. Das Ergebnis der Einzelprüfung 
ist in einem Prüfungsbefund festzuhalten, der 
eine technische Beschreibung des Fahrzeuges mit 

allen den Gegenstand der angestrebten Einzelge­
nehmigung bildenden Angaben zu enthalten hat. 

(4) Der Spruch des Bescheides über die Einzel­
genehmigung hat sich auf eine zeichnerische oder 
bildliche Darstellung des Fahrzeuges zu beziehen. 

(5) über einen Antrag auf Genehmigung eines 
einzelnen, im § 97 Abs. 1 angeführten Fahrzeuges 
hat das Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie zu entscheiden. Hiebei sind die 
Abs. 1 bis 4 sinngemäß anzuwenden, doch ist 
das Gutachten gemäß Abs. 3 bei gemäß § 124 
bestellten Sachverständigen einzuholen. Von die­
sen muß mindestens einer dem Personalstand des 
Bundesministeriums für Laridesverteidigung an-' 
gehören. Vor der Entscheidung ist das Einver­
nehmen mit dem Bundesministerium für Landes­
verteidigung herzustellen. 

(6) Die Genehmigung eines Fahrzeuges gemäß 
Abs. 5 gilt nur, solange das Fahrzeug zur Ver­
wendung im Bereich des Bundesheeres oder der 
Heeresverwaltung bestimmt ist. 

(7) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiltgen Stand der Technik entsprechend, die 
näheren Bestimmungen über die Einzelprüfung 
(Abs. 3) und über Unterlagen, die bei der Einzel­
prüf.ung vorzulegen sind, festzusetzen. 

§, 32. Ä nd e run gen a n gen e h m i g t e n 
Typen 

(1) Änderungen an einer genehmigten Type, 
die' im Typengenehmigungsbescheid enthaltene 
Angaben betreffen, hat der jeweilige Erzeuger, 
bei ausländischen Erzeugern der gemäß § 29 
Abs. 2 Bevollmächtigte, unverzüglich dem Bun­
desministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie anzuzeigen. 

(2) Betreffen die Änderungen (Abs. 1) wesent­
liche technische Merkmale der genehmigten Type, 
so hedarf die veränderte Type einer neuen 
Typengenehmigung (§ 29). 

(3) Betreffen die Änderungen (Abs. 1) nicht 
wesentliche technische Merkmale der genehmigten 
Type, so sind sie im Sinne des § 28 Abs. 1 zu 
genehmigen und der Typengenehmigungsbescheid 
entsprechend abzuändern. Das Bundesministerium 
für Handel, Gewerbe und Industrie kann im 
Zweifelsfall unter Anwendung der Bestimmung 
des § 29 Abs. 3 und 4 ein Gutachten darüber 
einholen, ob durch die Änderung wesentliche 
technische Merkmale verändert wurden. 

(4) In Typenscheinen für Fahrzeuge der geän­
derten Type muß die Genehmigung der Ände­
rung wiedergegeben sein; 

§ 33. Ä nde ru n gen an e inz eIne n Fah r­
zeugen 

(1) Änderungen an einem einzelnen zum Ver­
kehr zugelassenen Fahrzeug einer genehmigten 

2 
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Type, die im Genehmigungsbescheid enthaltene 
Angaben betreffen, hat der Zulassungsbesitzer 
des Fahrzeuges unverzüglich dem Landeshaupt­
mann anzuzeigen, in dessen örtlichem Wirkungs­
bereich das Fahrzeug seinen dauernden Standort 
hat; durch Verordnung kann jedoch festgesetzt 
werden, daß Änderungen durch das Anbringen 
bestimmter Arten von gemäß § 35 typen­
genehmigten Teilen, Ausrüstungsgegenständen 
oder zusätzlichen Aufbauten oder Vorrichtungen 
an Fahrzeugen, für die sie in der Typengenehmi­
gung als geeignet erklärt wurden, nicht angezeigt 
werden müssen, wenn diese Änderungen 

a) nicht wesentliche technische Merkmale der 
genehmigten Type betreffen, 

b) den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
und der auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Verordnungen nicht zuwider­
laufen und 

c) die Verkehrs- und Betriebssicherheit des 
Fahrzeuges erhöhen. 

(2) Betreffen die Änderungen (Abs. 1) wesent­
liche technische Merkmale der Type, der das 
Fahrzeug angehört, so bedarf das geänderte Fahr­
zeug einer Einzelgenehmigung. Mit dieser Ein­
zelgenehmigung verliert der für das Fahrzeug 
ausgestellte Typenschein seine Gültigkeit und ist 
dem Landeshauptmann abzuliefern. 

(3) Wurden Änderungen angezeigt, die nicht 
wesentliche technische Merkmale der Type be­
treffen, so hat der Landeshauptmann diese Än­
derungen im Sinne des § 28 Abs. 1 zu geneh­
migen und auf dem Typenschein zu bestätigen. 

(4) Der Landeshauptmann kann im Zweifels­
fall unter Anwendung der Bestimmungen des 
~ 31 Abs. 2 und 3 ei'n Gutachten darüber ein­
holen, ob durch eine angezeigte Änderung we­
sentliche technische Merkmale verändert wurden. 

(5) Für Änderungen an einem gemäß §§ 31 
oder 34 einzeln genehmigten Fahrzeug gel­
ten. die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 sinn­
gemäß. 

§ 34. Aus nah m e gen e h m i gun g 

(1) Das Bundesministerium für Handel, Ge­
werbe und Industrie kann auf Antrag des Er­
zeugers, bei ausländischen Erzeugern ihres gemäß 
§ 29 Abs. 2 Bevollmächtigten, Typen von Fahr­
zeugen oder von Fahrgestellen oder, auf Antrag 
des Besitzers, einzelne Fahrzeuge oder Fahrge­
stelle,die den Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
und der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlas­
senen Verordnungen nicht entsprechen, zum 
Zwecke der Erprobung, für die Beförderung 
unteilbarer Güter oder wegen anderer besonderen 
Gegebenheiten, unter denen diese Fahrzeuge 
verwendet werden, gemäß § 29 aJs Type oder in 
sinngemäßer Anwendun'g des § 31 einzeln ge­
nehmigen, wenn dagegen vom Standpunkt der 

V,erkehrs- und Betriebssich,erheit keine Bedenken 
bestehen (Ausnahmegenehmigung). 

(2) Die Ausnahmegenehmigung ist, soweit dies 
nach den Erfordernissen der Verkehrs- und 
Betriebssicherheit oder im Hinblick auf den Aus­
bauzustand der Straßen und Brücken geboten ist, 
unter den entsprechenden Bedingungen oder Auf­
lagen im Sinne des § 28 Abs. 3 lit. d zu erteilen. 

(3) Die Ausnahmegenehmigung ist aufzuheben, 
wenn die Voraussetzungen, unter denen sie erteilt 
worden ist, nicht mehr gegeben sind. 

(4) Das Bundesministerium für Handel, Ge­
werbe und Industrie kann, sofern es sich nicht 
um die Genehmigung einer Type handelt, den 
Landeshauptmann, in dessen örtlichem Wirkungs­
bereich der Antragsteller seinen ordentlichen 
Wohnsitz, seine Hauptniederlassung oder seinen 
Sitz hat, mit der Durchführung des im Abs. 1 
angeführten Verfahrens betrauen und ihn er­
mächtigen, in seinem Namen zu entscheiden, 
wenn dadurch eine wesentliche Vereinfachung des 
Verfahrens oder eine erhebliche Erleichterung für 
den Antragsteller erzielt wird. 

§ 35. Typ eng e n e h m i gun g von Tei I e n 
und Aus r ü s tun g s g e gen s t ä n den s 0-

WIe von zusätzlichen Aufbauten 
und Vorrichtungen 

(1) Für die Genehmigung einer Type der im 
§ 5 angeführten Teile und Ausrüstungsgegen­
stände von Kraftfahrzeugen oder Anhängern 
oder einer Type von Sturzhelmen für Kraftfahrer 
und für die Genehmigung von Änderungen einer 
solchen Type gelten die Bestimmungen der §§ 28, 
29, 32 und 34 sinngemäß. Die Type darf nur 
genehmigt werden, wenn der Teil oder Aus­
rüstungsgegenstand unabhängig vom Fahrzeug 
beurteilt wer,den kann und sofern keine auf 
Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen in 
österreich anerkannte ausländische Typengeneh­
migung vorliegt. 

(2) Bei der Genehmigung ist ein besonderes 
Genehmigungszeichen für die Type festzusetzen. 
Dies darf an Teilen, Ausrüstungsgegen­
ständen, Aufbauten, Vorrichtungen oder 
Sturzhelmen der genehmigten Type nur vom 
jeweiligen Erzeuger, bei ausländischen Erzeugern 
vom jeweiligen gemäß § 29 Abs. 2 Bevollmäch­
tigten angebracht werden. Es muß gut sichtbar 
und dauernd gut lesbar und unverwischbar ange­
bracht sein. Das Genehmigungszeichen für eine 
Type darf nur an Teilen, Ausrüstungsgegen­
ständen, Aufbauten, Vorrichtungen und Sturz­
helmen dieser Type angebracht sein. Das An­
bringen eines Zeichens an Teilen, Ausrüstungs­
gegenständen, zusätzlichen Aufbauten und Vor­
richtungen, durch das eine Verwechslung mit 
einem festgesetzten oder auf Grund zwischen­
staatlicher Vereinbarungen in Österreich aner­
kannten ausländischen Genehmigungszeichen 
möglich ist, ist unzulässig. 
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(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 sind 
sinngemäß auch auf Typen von zusätzlichen 
Aufbauten, Sitzen und Vorrichtungen zur Be­
förderung von Gütern anzuwenden, die mit 
einem Kraftfahrzeug oder einem Anhänger auch. 
so verbunden werden sollen, daß sie die Fahr­
eigenschaften des Fahrzeuges verändern. 

IV. ABSCHNITT 

Zulassung zum Verkehr, Probe- und Ober­
stellungsfahrten und Kennzeichen der Kraftfahr­

zeuge und Anhänger 

§ 36. A 11 gern eine s 

Kraftfahrzeuge und Anhänger außer Anhän­
gern, die mit Motorfahrrädern gezogen werden, 
dürfen unbeschadet der Bestimmungen der §§ 82, 
83 und 104 Abs. 7 über die Verwendung von 
Kraftfahrzeugen und Anhängern mit auslän­
dischem Kennzeichen und von nicht zugelassenen 
Anhängern auf Straßen mit öffentlichem Ver­
kehr nur verwendet werden, wenn 

a) sie zum Verkehr zugelassen sind (§§ 37 
bis 39) oder mit ihnen behördlich be­
willigte Probe- oder übersteIlungsfahr­
ten (§§ 45 und 46) durchgeführt werden, 

b) sie das behördliche Kennzeichen (§ 48) 
führen, 

c) bei der Zulassung oder Bewilligung einer 
Probe- oder übersteIlungsfahrt vorgesChrie­
bene Auflagen erfüllt werden, 

d) für sie die vorgeschriebene Kraftfahrzeug­
Haftpflichtversicherung (§§ 59 und 60) 
oder Haftung (§ 62) besteht und 

e) der Versicherer des Fahrzeuges nicht auf 
Grund der nicht rechtzeitigen Zahlung gc­
.schuldeter Prämien, Zinsen oder Kosten 
gemäß. § 38 Abs. 2 oder § 39 Abs. 2 des 
Versicherungsvertragsgesetzes 1958, BGBl. 
Nr. 2/1959, von der Verpflichtung zur 
Leistung frei ist. 

§ 37. Zu 1 ass u n g 

(1) Kraftfahrzeuge und Anhänger sind auf An­
trag und, soweit dies erforderlich ist, unter Vor­
schreibung entsprechender Auflagen zum Ver­
kehr zuzulassen, wenn die im Abs. 2 angeführten 
Voraussetzungen erfüllt sind. Bei der Zulassung 
ist auch auszusprechen, welches Kennzeichen ge­
mäß § 48 das Fahrzeug zu führen hat. 

(2) Kraftfahrzeuge und Anhänger dürfen nur 
zugelassen werden, wenn der Antragsteller glauh­
haft macht, daß er der rechtmäßige Besitzer des 
Fahrzeuges ist oder das Fahrzeug auf Grund eines 
Abzahlungsgeschäftes im Namen des recht­
mäßigen Besitzers innehat, wenn er eine Erklä­
rung über die beabsichtigte Verwendungsbestim­
mung des Fahrzeuges abgibt und wenn er fol­
gende Nachweise erbringt: 

a) den Typenschein oder den Bescheid über 
die Einzelgenehmigung, bei Fahrzeugen, 
die unter aufschiebenden Bedingungen ge­
nehmigt wurden, eine Bescheinigung der 
Genehmigungsbehörde darüber, daß diese 
Bedingungen erfüllt sind; 

. b) eine Versicherungsbestätigung für das Fahr­
zeug gemäß § 62 Abs. 1 in zweifa·ch,er Aus­
fertigung; dies gilt jedoch nicht für Fahr­
zeuge, die gemäß § 59 Abs. 2 von der Ver­
sicherungspflicht ausgenommen sind; 

c) bei beabsichtigter Verwendungsbestimmung 
des Fahrzeuges zur gewerbsmäßigen Beför­
derung eine Bestätigung der zuständigen 
gesetzlichen Interessenvertretung über das 

. Vorliegen der Berechtigung zu dieser Ver­
wendung; 

d) bei der erstmaligen Zulassung eines Fahr­
zeuges, das in das Bundesgebiet eingebracht 
wurde, eine Bestätigung eines Zollamtes, 
daß gegen die Zulassung vom Standpunkt 
der Zollvorschriften keine Bedenken beste­
hen. Diese Bestätigung ist jedoch nicht er­
forderlich, wenn das· Fahrzeug im Zoll­
gebiet aus Bestandteilen hergestellt wurde, 
die in das Bundesgebiet eingebracht wur­
den; sie ist bei Fahrzeugen, die ihren dau­
ernden Standort in einem österreichischen 
Zollausschlußgebiet haben, der Behörde 
erst vorzulegen, wenn der dauernde Stand­
ort in das Zollgebiet verlegt wurde; 

e) den Nachweis der ordnungsgemäß entrichte­
ten Kraftfahrzeugsteuer oder der Steuer­
befreiung; 

f) bei rechtmäßigem Besitz auf Grund eines 
Bestandvertrages eine Zustimmungser­
klärung des Bestandgebers zur beantragten 
Zulassung. . 

(3) Fahrzeuge, die unter der Bedingung geneh­
migt wurden, daß sie nur unter einer bestimmten 
Auflage zugelassen werden, dürfen nur unter 
dieser Auflage zugelassen werden. Fahrzeuge, die 
gemäß § 43 Abs. 4 lit. b wegen Verlegung des 
dauernden Standortes in den örtlichen Wirkungs:­
bereich einer anderen Behörde abgemeldet wur­
den, dürfen erst zugelassen werden, wenn der 
bisherige Zulassungs schein und die bisherigen 
Kennzeichentafelngemäß § 43 Abs. 1 abgeliefert 
wurden. Sattelzugfahrzeuge und Sattelanhänger 
dürfen nur gesondert zugelassen werden. 

(4) Wird bei einem Antrag auf Zulassung kein 
Nachweis gemäß Abs. 2 lit. a beigebracht, so 
darf die Zulassung ein Jahr !befristet ausge­
sprochen werden, wenn auf Grund einer beson­
deren überprüfung im Sinne des § 56 Abs. 1 
festgestellt wurde, daß das Fahrzeug oder dessen 
Type den Vorschriften dieses Bundesgesetzes und 
der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen entspricht. Wird der Typenschein 
oder der Bescheid über die Einzelgenehmigung 
der Behörde vor Abl,lUf dieses Jahres vorgelegt, 
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so erlischt die Befristung. Die Behörde hat das I verfügt; bei Fahrzeugen die zur Verwendung im 
Erlösdlen der Befristung auf dem Zulassungssmein Bereim des öffentlimen Sicherheitsdienstes, der 
zu bestätigen. Zollwame, . der Österreimismen Bundesbahnen 

§ 38. Vor übe r geh end e Z u las s u n g 

(1) Kraftfahrzeuge und Anhänger sind auf 
Antrag für die Dauer von höchstens einem Jahr 
vorübergehend zuzulassen, wenn der Antrag­
steller seinen ordentlimen Wohnsitz, seine 
Hauptniederlassung oder seinen Sitz nimt im 
Bundesgebiet hat und die im § 37 Abs. 2 ange­
führten Unterlagen und Namweise ordnungs­
gemäß erbramt sind. 

(2) Bei einem Antrag auf vorübergehende Zu­
lassung von Fahrzeugen, die in das Bundesgebiet 
eingebramt wurden, gilt, sofern keine Bedenken 
hinsimtlim der Verkehrs- und Betriebssimerheit 
des Fahrzeuges bestehen, als Namweis gemäß 
§ 37 Abs. 2 lit. a aum ein Dokument, 
aus dem zu ersehen ist, daß das Fahrzeug 
oder die Type, der das Fahrzeug an­
gehört, im Ausland genehmigt ist, oder die Fest­
stellung auf Grund· einer besonderen überprü­
funggemäß § 56 Abs. 1, ·daß das Fahrzeug den 
Vorsmriften dieses Bundesgesetzes und der auf 
Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Ver­
ordnungen entsprimt. 

(3) Vorübergehend zugelassene Fahrzeuge dür­
fen nimt zur gewerbsmäßigen Beförderung ver­
wendet werden. 

§ 39. Ein g e s c h r ä n k te Zu las s u n g 
(1) Fahrzeuge, für die eine Ausnahmegeneh­

migung (§ 34) unter der Bedingung erteilt 
wurde, daß sie nur auf bestimmten Arten von 
Straßen verwendet werden, dürfen nur für be­
stimmte Straßenzüge dieser Art (Routen) zuge­
lassen werden; bei dieser Zulassung sind, sowdt 
dies insbesondere im Hinblick auf öitlime Ge­
gebenheiten erforderlim ist, die entspremenden 
Auflagen vorzusmreiben. 

(2) Bei Fahrzeugen, die nam Abs. 1 zugelas­
sen sind, muß neben der vorderen und hinteren 
Kennze~chentafel· je eine kreisrunde gelbe Tafel 
mit mindestens 20 cm Durmmesser, smwarzem 
Rand und dem lateinismen Bumstaben "R" in 
dauernd gut lesbarer und unverwismbarer 
smwarzer Smrift vollständig simtbar angebramt 
sem. 

§ ·40. Ver fahr e n bei der Z U 1 ass u n g 

(1) über einen Antrag auf Zulassung eines 
Kraftfahrzeuges oder Anhängers zum Verkehr 
hat, abgesehen von den im Abs. 2 bis 5 ange­
fthrt,en FälLen, die Behörde zu entsmeiden, in 
d,eren örtlimem Wirkungsbereim das Fahrzeug 
seinen dauernden Standort hat. Als dauernder 
Standort eines Fahrzeuges gilt der ordentlime 
Wohnsitz des Antragstellers, bei Fahrzeugen von 
UnternehmUngen der Ort,. von dem aus· der 
Antragsteller über das Fahrzeug hauptsämlich 

oder der Post- und Telegraphenverwaltung be­
stimmt sind, sowie für Heeresfahrzeuge gilt als 
dauernder Standort Wien. 

(2) über einen Antrag auf vorübergehende Zu­
lassung (§ 38) hat die Behörde zu entsmeiden, in 
deren örtlimem Wirkungsbereim der Antrag­
steller seinen Aufenthalt hat. 

(3) über einen Antrag auf eingesmränkte Zu­
lassung (§ 39) hat, unbesmadet der Bestim­
mungendes Abs. 5, der Landeshauptmann, in 
dessen örtlimem Wirkungsbereich das Fahrzeug 
verwendet werden soll, nam Anhörung der 
Straßenverwaltungen, denen die Erhaltung der 
in Betracht kommenden Straßenzüge obliegt, 
zu entsmeiden. 

(4) über einen Antrag auf eingesmränkte Zu~ 
lassung (§ 39) eines Fahrzeuges, das in den ört­
limen Wirkungsbereimen von mehr als zwei 
Landeshauptmännern verwendet werden soll, 
hat, unbesmadet der' Bestimmungen ·des Abs. 5, 
das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie nam Anhörung der Straßenverwaltun­
gen, denen die Erhaltung der in Betramt kom­
menden Straßenzüge obliegt, zu entsmeiden. 

(5) Heeresfahrzeuge sind vom Bundesministe­
rium für Landesverteidigung zuzulassen. Wurde 
für ein salmes Fahrzeug eine Ausnahmegenehmi­
gung (§ 34) unter der Bedingung erteilt, daß es 
nur auf bestimmten Arten von Straßen ver­
wendet wird, so sind vor der eingesmränkten 
Zulassung (§ 39 Abs. 1) die Straßenverwaltungen 
anzuhören, denen die Erhaltung der in Betramt 
kommenden Straßenzüge obliegt. 

§ 41. Zulassungsschein 

(1) Die Behörde hat dem Zulassungsbesitzer 
über die Zulassung eine Besmeinigung, den Zu­
lassungssmein, auszustellen; bei der einge­
smränkten Zulassung durm den Landeshaupt­
mann oder das. Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie (§ 39, § 40 Abs. 3 und 4) 
ist der Zulassungssmein jedom von der Behörde 
auszustellen, in deren örtlimem Wirkungsbe­
reim das Fahrzeug seinen dauernden Standort 
hat. Wurde gemäß § 48 Abs. 1 letzter Satz ein 
Deckkennzeimen zugewiesen, so ist ein mit dem 
ersten gleimlautender zweiter Zulassungssmein 
auszustellen, jedom an Stelle des ersten Kennzei­
mens das Deckkennzeimen einzutragen. 

(2) In den Zulassungssmein (Abs. 1) sind ein­
zutragen: 

a) Name, ordentlimer Wohnsitz, Hauptnieder­
lassung oder Sitz des Zulassungsbesitzers so­
wie der Ort, von dem aus der ZuLassungs­
besitzer über das Fahrzeug hauptsämlim 
verfügt, 
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b) ,das Kennzeichen (§ 48), 
c) die Untergruppe (§ 3), In die das Fahr­

zeug fällt, 
d) die Marke und Type des Fahrzeuges, 
e) die Fahrgestellnummer und die, Motor­

nummer, 
f) die Besteuerungsgrundlage für die Ermitt­

lung der Kraftfahrzeugsteuer, 
g) das Eigengewicht, 
h) das höchste zulässige Gesamtgewicht, bei 

Lastkraftwagen und Anhängern zur 
Güterbeförderung auch die höchste zu­
lässige Nutzlast und die hö~hsten zu­
lässigen Achslasten, 

i) die größte Anzahl der Personen, die mit 
dem Fahrzeug, und die größte Anzahl der 
Personen, die auf jeder einzelnen Sitzbank 
befördert werden darf, 

j) eine gemäß § 37 Abs. 2 angegebene V =!"­
wendungsbestimmung des Fahrzeuges, 

k) Auflagen, die bei der Zulassung vorO'e-
schrieben wurden (§ 37 Abs. 1), b 

1) eine befristete (§ 37 Abs. 4), vorüber­
gehende (§ 38) oder eingeschränkte (§ 39) 
Zulassung, 

m) im Typenschein oder im Bescheid über die 
Einzelgenehmigung gemäß § 28 Abs. 6 an­
geführte Geräte, zusätzliche Aufbauten, 
Sitze oder Vorrichtungen zur Beförderung 
von Gütern, die mit dem Fahrzeug auch 
so verbunden werden dürfen, daß sie des­
sen Fahreigenschaften verändern. 

(3) Bei Anhängern sind dem Zulassungsbesitzer 
auf Antrag zwei gleichlautende Zulassungsscheine 
auszustellen. 

(4) Ein Zulassungsschein ist ungültig, wenn 
behördliche, Eintragungen, Unterschriften oder 
Stempel unkenntlich geworden sind oder Beschä­
digungen oder Merkmale seine Vollständigkeit, 
Einheit oder Echtheit in Frage stellen. Ist ein 
Zulassungsschein ungültig, so hat der Zulassungs­
besitzer bei der Behörde, die den Zulassungs­
schein ausgestellt hat, unverzüglich um Vor­
nahme erforderlicher Ergänzungen oder um Aus­
stellung eines neuen Zulassungsscheines anzusu­
dlen. Bestehen keine Bedenken, ob die Voraus­
setzungen für die Zulassung noch gegeben sind, 
so hat die Behörde die Ergänzungen vorzuneh­
men oder den neuen ,Zulassungsschein auszu­
stellen. 

(5) Die Behörde, die den Zulassungsschein aus­
gestellt hat, hat die Zulassung des Fahrzeuges, 
das zugewiesene Kennzeichen und den Namen 
des 'Zulassungsbesitzers auf dem Typenschein 
oder auf dem Bescheid über die Einzelgenehmi­
gung zu bestätigen; dies gilt jedoch nicht für ge­
mäß § 48 Abs. 1 letzter Satz zugewiesene Deck­
kennzeichen. 

(6) Wird ein Fahrzeug vom Bundesmini­
sterium für Landesverteidigung zum Verkehr 
zugelassen, so hat dieses hierüber unter sinn­
gemäßer Anwendung d'er Bestimmungen des 

Abs. 1 letzter Satz und Abs. 2 bis 4 den Heeres­
zulassungsschein auszustellen. 

(7) Bei der Zuweisung von Wechselkenn­
zeichen (§ 48 Abs. 2) darf nur ein Zulassungs­
schein ausgestellt werden. In diesen sind beide 
Kraftfahrzeuge einzutragen. ' 

§ 42. K n der u n gen für die Zu 1 ass u n g 
maßgebender Umstände 

(1) Der Zulassungsbesitzer hat der Behörde, 
die den Zulassungsschein ausgestellt hat, binnen 
einer Woche jede Knderung von Umständen 
anzuzeigen, durch die behördliche Eintragungen 
im Zulassungsschein berührt werden, wie ins­
besondere die Verlegung seines ordentlichen 
Wohnsitzes, seiner Hauptniederlassung oder 
seines Sitzes und des Ortes, von dem aus er über 
das Fahrzeug hauptsächlich verfügt, innerhalb des 
örtlichen Wirkungsbereiches derselben Behörde 
oder Knderungen des Typenscheines oder des Be­
scheides über die Einzelgenehmigung. 

(2) Wurde in ein Fahrzeug ein anderer Fahr­
zeugmotor derselben Type eingebaut, so hat 
der Zulassungsbesitzer dessen Motornummer 
der Behörde, die den Zulassungsschein ausge­
stellt hat, anzuzeigen. Die Behörde hat die neue 
Motornummer in den Zulassungsschein und in 
den Typenschein oder den B,escheid über die 
Einzelgenehmigung einzutragen. Bei der An­
zeige der Motornummer 'eines anderen Fahr­
zeugmotors, der im Ausland in das Fahrzeug ein­
gebaut wurde, ist die Bestätigung eines Zollamtes 
vorzulegen, daß der Motor einem entsprechenden 
Zollverfahren unterzogen wurde; dieser Nach­
weis ist jedoch bei Fahrzeugen, die ihren dauern­
den Standort in einem österreichischen Zollaus­
schlußgebiet haben, der Behörde erst, vorzule­
gen, wenn der dauernde Standort in das Zollge­
biet verlegt wurde. 

(3) Die Behörde hat den Zulassungsbesitzer 
auf Antrag von der im Abs. 2 erster Satz ange­
führten Verpflichtung der Anzeige der Motor­
nummer zu bekeien, wenn er nachweist, daß er 
für das Fahrzeug zw,ei oder mehrere Fahrzeug­
motoren derselben Type besitzt, die dazu be­
stimmt sind, im Zuge der Wartung des Fahr­
zeuges regelmäßig gegeneinanderausgctauscht zu 
werden. Die erteilte Befreiung ist auf dem Zu­
lassungssch'cin zu vermerken. 

§ 43. Ab me I dun g 
(1) Die Zulassung eines Kraftfahrzeuges oder 

Anhängers erlischt, wenn der Zulassungs besitzer 
das Fahrzeug bei der Behörde abgemeldet hat, 
die den Zulassungsschein für das Fahrzeug aus­
gesteHt hat oder in deren örtlichem Wirkungs­
bereich er seinen Aufenthalt hat. Bei der Abmel­
dung sind der Zulassungsschein und die Kenn­
zeichentafeln abzuliefern. Die Ablieferung be­
gründet keinen Anspruch auf Entschädigung. 

(2) Wurde das Fahrzeug abgemeldet und der 
Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln ah-
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geliefert (Abs. 1) oder ihr Verlust oder Unter­
gang glaubhaft gemamt, so sind der Behörde, 
sofern ni mt zwingende entgegenstehende 
Gründe glaubhaft gemacht werden, der Typen­
smein oder der Bescheid über die Einzelgeneh­
migung und der Nachweis der ordnungsgemäß 
entrichteten Kraftfahrzeugsteuer oder der 
Steuerbefreiung zur Einsimtnahme vorzulegen. 
Die Behörde hat auf diesen Dokumenten die Ab­
meldung und den Tag der Abmeldung zu bestä­
tigen. Als Tag der Abmeldung gilt der 
Tag der Ablieferung des Zulassungsscheines und 
der Kennzeimentafeln oder der Tag, an dem 
ihr Verlust oder Untergang glaubhaft ge­
macht wurde. 

(3) Das Kennzeichen ist auf Antrag des Zulas­
sungsbesitzers längstens sechs Monate, gerechnet 
vom Tage der Abmeldung an, freizuhalten und 
dem Antragsteller für ein anderes Fahrzeug der­
selben Untergruppe (§ 3), dessen Zulassung er 
vor Ablauf der Frist von sechs Monaten bean­
tragt hat, zuzuweisen. 

(4) Der Zulassungsbesitzer hat sein Fahrzeug 
abzumelden, wenn 

a) das Fahrzeug nicht mehr zur Verwendung 
auf Straßen mit öffentlichem Verkehr be­
stimmt ist, 

b) er den dauernden Standort des Fahrzeuges 
in den örtlichen Wirkungsbereich einer 
anderen Behörde verlegt hat, 

e) er nicht mehr der rechtmäßige Besitzer 
oder, bei Fahrzeugen, die der Zulassungs­
besitzer auf Grund eines Abzahlungs­
geschäftes im Namen des Besitzers innehatte 
(§ 37 Abs. 2), nkht mehr Inhaber des Fahr­
zeuges ist; die Pflicht zur Abmeldung des 
Fahrzeuges entfällt bei Zulassungsbesitzern, 
die das Fahrzeug in Bestand gegeben haben 
und keine Zustimmungserklärung zu einer 
vom Bestandnehmer beantragten Zulassung 
abgegeben haben (§ 37 Abs. 2 Iit. f), oder 

d) die vorgeschriebene Kraftfahrzeug-Haft­
pflichtversicherung für das Fahrzeug nicht 
besteht, beendet ist oder ihre Ver­
sicherungssummen die vorgeschriebenen 
Mindestsummen (§. 59 Abs. 3 und 4) nicht 
erreichen. 

(5) _ Wenn der Zulassungsbesitzer eines Fahr­
zeuges, das er auf Grund eines Abzahlungs­
geschäftes im Namen des Besitzers innehatte 
(§ 37 Abs. 2) oder das er als Bestandnehmer 
innehatte, nicht mehr Inhaber des Fahrzeuges 
ist und dieses nicht gemäß Abs. 4 lit. c abge­
meldet hat, darf auch der jeweilige Besitzer das 
Fahrzeug abmelden, sofern er glaubhaft macht, 
daß er der rechtmäßige Besitzer ist. 

§ 44. Auf heb u n g der Z u las s u n g 
(1) Die Zulassung ist von der Behörde, die das 

Fahrzeug zugelassen hat, aufzuheben, wenn 
a) sich das Fahrzeug nicht in verkehrs- und 

betriebssicherem Zustand befindet und 

nicht glaubhaft gemacht wird, daß es erst 
nam Behebung dieses Zustandes weiter auf 
Straßen mit öffentlichem Verkehr ver­
wendet wird, 

b) der Versicherer des Fahrzeuges die im § 61 
Abs. 3 angeführte Anzeige erstattet hat; 
das Verfahren zur Aufhebung derZuhs­
sung ist spätestens einen Monat gerechnet 
vom Einlangen der Anzeige einzuleiten, 
sofern der Versicherer nicht die Behörde 
verständigt hat, daß seine Verpflichtung zur 
Leistung wieder besteht, 

c) der Versicherer des Fahrzeuges eine im § 61 
Abs. 4 angeführte Anzeige erstattet hat, 

d) der Typenschein oder der Bescheid über 
die Einzelgenehmigung seine Gültigkeit 
verloren hat; dies gilt jedoch nicht bei der 
Genehmigung von Änderungen an einem 
Fahrzeug gemäß § 33 Abs. 2, oder 

e) ihr das Finanzamt angezeigt hat, daß den 
Vorschriften über die Kraftfahrzeugsteuer 
nicht mehr Genüge geleistet ist. 

(2) Die Zulassung kann von der Behörde, die 
das Fahrzeug zugelassen hat, aufgehoben werden, 
wenn 

a) der Auffol'clerung, ein Fahrzeug zur über­
prüfung vorzuführen (§ 55 Abs. 2), wie­
derholt nicht entsprochen wurde, 

ob) ein Fahrzeug, das nur für bestimmte Stra­
ßenzüge (Routen) zugelassen ist, wieder­
holt auf anderen Straßen mit öffentlichem 
Verkehr verwendet wurde, 

c) Auflagen, unter denen das Fahrzeug zu­
gelassen worden ist, nicht eingehalten wur­
den, 

d) ein vorübergehend zugelassenes Fahrzeug 
zur gewerbsmäßigen Beförderung ve,r­
wendet wurde (§ 38 Abs. 3), oder 

e) der für die Zulassung als Nachweis gemäß 
§ 37 Abs. 2 lit. a erbrachte Typenschein 
oder Bescheid über die Einzelgenehmigung 
seine Gültigkeit verloren hat. 

(3) Eine Berufung gegen die Aufhebung der 
Zulassung gemäß Abs. 1 lit. a oder c hat keine 
aufschiebende Wirkung. 

(4) Nach Eintritr-der Vollstreckbarkeit des Be­
scheides über die Aufhebung der Zulassung hat 
der bisherige Zulassungsbesitzer den Zulassungs­
schein und die Kennzeichentafeln unverzüglich 
einer der im § 43 Abs. 1 angeführten Behörden 
abzuliefern. Die Ablieferung begründet keinen 
Anspruch auf Entschädigung. 

(5) Die Bestimmungen des § 43 Abs. 2 über 
die Bestätigung der Abmeldung gelten sinnge­
mäß auch für die Aufhebung der Zulassung. 

§ 45. Pro b e f a h rt e n 
(1) Probefahrten mit nicht zum Verkehr zuge­

lassenen Kraftfahrzeugen oder Anhängern oder 
Fahrgestellen solcher Fahrzeuge dürfen auf Stra­
ßen mit öffentlichem Verkehr .nur mit Bewilli­
gung der Behörde durchgeführt werden. Probe-
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fahrten sind Fahrten zur Feststellung der Ge­
brauchsfähigkeit oder der Leistungsfähigkeit von 
Fahrzeugen oder ihrer Teile oder Ausrüstungs­
gegenstände oder Fahrten, um Fahrzeuge vorzu­
führen. Als Probefahrten gelten auch Fahrten 
zur überführung eines Fahrzeuges an einen an­
deren Ort im Rahmen des Geschäftsbetriebes 
und Fahrten zum Ort der Begutachtung oder 
überpr.üfung des Fahrzeuges nach dem UI. und 
V. Abschnitt. 

(2) Der Besitzer einer im Abs. 1 angeführten 
Bewilligung darf Probefahrten mit zum Verkehr 
zugelassenen Fahrzeugen nur durchführen, wenn 
sie ein Probefahrtkennzeichen führen oder wenn 
der Zulassungsbesitzer oder dessen Bevollmäch­
tigter an der Fahrt teilnimmt oder einen schrift­
licheri Auftrag zu dieser Fahrt erteilt hat. 

(3) Die im Abs. 1 angeführte .Bewilligung 
ist auf Antrag zu erteilen, wenn 

a) sich der Antragsteller im Rahmen seines 
gewerblichen Betriebes, gewerbsmäßig oder 
zur Versorgung einer größeren Anzahl 
von Fahrzeugen des eigenen Betriebes, mit 
der Erzeugung oder Instandsetzung von 
Kraftfahrzeugen und Anhängern befaßt, 
mit solchen Handel treibt oder solche ge­
werbsmäßig befördert oder eine Anstalt 
oder einen Betrieb besitzt, der sich im 
öffentlichen Interesse mit der Instand­
setzung oder Prüfung von Fahrzeugen be­
faßt, 

b) die Notwendigkeit der Durchführung sol­
cher Fahrten glaubhaft gemacht wird, und 

c) für jedes beantragte Probefahrtkennzei­
chen eine Versicherungsbestätigung gemäß 
§ 61 Abs. 1 in zweifacher Ausfertigung bei-
gebracht wurde. \ 

(4) Bei der Erteilung der im Abs. 1 angeführ­
ten Bewilligung ist auch auszusprechen, welche 
Kennzeichen bei den Probefahrten zu führen 
sind. Diese Kennzeichen sind Probefahrtkenn­
zeichen (§ 48 Abs. 3) und dürfen nur bei Probe­
fahrten geführt werden. über die Erteilung der 
im Abs. 1 angeführten Bewilligung ist dem An­
tragsteller eine Bescheinigung, der Probefahrt­
schein, auszustellen. 

(5) Probefahrten mit nicht zum Verkehr zuge­
lassenen Fahrzeugen, deren Abmessungen oder 
höchste zulässige Gesamtgewichte die durch Ver­
ordnung allgemein' festgesetzten Höchstgrenzen 
überschreiten, sind nur mit Bewilligung des 
Landeshauptmannes zulässig, in dessen ört­
lichem Wirkungsbereich die Probefahrten durch­
geführt werden sollen. Die' Bewilligung darf 
nur für bestimmte Straßenzüge erteilt wer­
den. Vor der Erteilung der Bewilligung sind die 
Straßenverwaltungen zu hören, denen die Erhal­
tung der in Betracht kommenden Straßenzüge 
obliegt. Die Bestimmungen des § 40 Abs. 4 sind 
sinngemäß anzuwenden. 

(6) Der Besitzer einer Bewilligung zur Durch­
führung von Probefahrten hat über die Ver­
wendung der mit dieser Bewilligung zugewiese­
nen Probefahrtkennzeichen einen Nachweis zu 
führen und darin vor jeder Fahrt d,en Namen 
des Lenkers und das Datum des Tages. sowie die 
Marke, die Type und die Fahrgestellnummer des 
Fahrzeuges, sofern dieses zugelassen ist, jedoch 
nur sein K,ennzeidlen einzutragen. Der Nachweis 
ist drei Jahre gerechnet vom Tag der letzten Ein­
tragung aufzubewahren und der Behörde auf Ver­
langen zur Einsichtnahme vorzulegen. Für Probe­
fahrten auf Freilandstraßen (§ 2 Abs. 1 Z. 16 der 
StVO. 1960) und für Probefahrten an Sonn­
und Feiertagen hat der Besitzer der Be­
willigung für den Lenker ,eine Bescheinigung 
über das Ziel und den Zweck der Probefahrt aus­
zustellen (§ 102 Abs. 5 lit. d). Bei Betrieben, die 
außerhalb des Ortsgebietes (§ 2 Abs. 1 Z. 15 der 
StVO. 1960) liegen, muß diese Bescheinigung nur 
für Probefahrten an Sonn- und Feiertagen ausge­
'stellt werden. Die Behörde kann die Bewilligung 
bei Mißbrauch oder wenn die Vorschriften dieses 
Absatzes nicht eingehalten wurden, aufheben. 

(7) Erlischt die Berechtigung zur Durchführung 
von Probefahrten (Abs. 1), so sind die Kennzeic 

ehen tafeln mit den Probefahrtkennz·eichen und 
der Probefahrtschein (Abs. 4) abzuliefern. Die 
Ablieferung begründet keinen Anspruch auf 
Entsmädigung. 

(8) Das Bundesministerium für Landesvertei­
digung kann die Durchführung von Probefahr­
ten mit Heeresfahrzeugen bewilligen, wenn solche 
Fahrten zur Erfüllung der dem Bundesheer oder 
der Heeresverwaltung obliegenden Aufgaben er~ 
forderlich sind. Hiebei sind die Bestimmungen 
der Abs. 1 bis 6 sinngemäß anzuwenden. 

§ 46. übe r s tell u n. g s f a h r t e n 

(1) Die Behörde hat Personen, die in ihrem 
örtlimen Wirkungsbereim ihr,en Aufenthalt 
haben, die Bewilligung zu erteilen, nicht zugelas­
sene Kraftfahrzeuge und Anhänger oderzugelas­
sene, deren Kennzeichentafeln in Verlust geraten 
sind, vorübergehend auf Straßen mit öffentlichem 
Verkehr zu verwenden, wenn glaubhaft gemacht 
wird, daß dies für Fahrten zur übersuellung des 
Fahrzeuges an einen anderen Ort, zu überstel­
lungsfahrten, erforderlich ist, oder wenn der 
Verlust glaubhaft gemacht wird. 

(2) Die Bewilli,gung (Abs. 1) dad bei 
nicht zugelassenen Fahrzeugen nur erteilt 
werden, wenn eine Versimerungsbestätigung ge­
mäß § 61 Abs. 1 in zweifacher Ausfertigung bei­
gebracht wurde. Bei der Erteilung der Bewilli~ 
gung ist aum auszuspremen, welches Kennzei­
men das Fahrzeug bei diesen Fahrten zu führen 
hat. Diese Kennzeichen sind überstdlungskenn­
zeichen (§ 48 Abs. 1) und dürfen nur bei über­
stellungsfahrten (Abs. 1 ) geführt werden. Die 
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Bewilligung ist für die beantragte Dauer, jedoch 
höchstens für eine Woche, wenn sie wegen des 
Verlustes von Kennzeichentafeln beantragt 
wurde, höchstens für drei Wochen zu erteilen. 

(3) überstellungsfahrten mit Fahrzeugen, deren 
Abmessungen oder höchste zulässige Gesamtge~ 
wichte die durch Verordnung allgemein festge­
setzten Höchstgrenzen überschreiten, sind nur 
mit Bewilligung des Landeshauptmannes zulässig, 
in dessen örtlichem Wirkungsbereich die über~ 
stellungsfahrten durchgeführt werden sollen. Die 
Bewilligung darf nur. für bestimmte Straßenzüge 
erteilt werden. Vor der Erteilung der Bewilli­
gung sind die Straßenv,erwaltungen zu hören, 
denen die Erhaltung der in Betracht kommen­
den Straßenzüge obliegt. Die Bestimmungen des 
§ 40 Abs. 4 sind sinngemäß anzuwenden. 

(4) über die Erteilung der Bewilligung (Abs. 1) 
ist eine Bestätigung, d.er überstellungsfahrt­
s,chein, auszustellen. Bei der Ausstellung sind die 
Bestimmungen des § 41 über den Zulassungs­
schein sinngemäß anzuwenden. 

(5) Erlischt die Berechtigung zur Durchführung 
von übersteIlungsfahrten (Abs. 1), so sind die 
Kennzeichentafeln mit den überstellungskenn­
zeichen und der überstellungsfahrtschein (Abs. 4) 
der Behörde, in deren örtlichem WirkungsbereidJ. 
ihr Besitzer seinen Aufenthalt hat, abzuliefern. 

(6) Das Bundesministerium für Landesvertei­
digung kann die Durchführung von überstel­
lungsfahrten mit Heeresfahrzeugen bewilligen, 
wenn solche Fahrten zur Erfüllung der dem Bun­
desheer oder der Heeresverwaltung obliegenden 
Aufgaben erforderlich sind. Hiebei sind die Be~ 
stimmungen der Abs. 1 bis 4 sinngemäß anzu­
wenden. 

§ 47. Z u las s u n g s kar t e i 

(1) Die Behörde hat eine Kartei über die zum 
Verkehr zugelassenen Kraftfahrzeuge und An­
hänger, für die sie einen Zulassungsschein aus­
gestdlt hat, und über die erteilten BewiIligungen 
zur Durchführung von Probe- oder von über-, 
stellungsfahrten (§§ 45 und 46) zu führen. 

(2) Die Behörde hat aus der im Abs. 1 ange­
führten Kartei auf Anfrage und Angabe des von 
einem Fahrzeug geführten Kennzeichens den 
Organen des Bundes, der Länder und der Ge­
meinden, den gesetzlichen Interessenvertretungen 
und Privatpersonen, sofern diese ein rechtliches 
Interesse glaubhaft machen, den Namen und die 
Anschrift des Zulassungsbesitzers oder des Be­
sitzers der Bewilligung zur Durchführung von 
Probe- oder von übersteIlungsfahrten (§§ 45 
und 46) und den Versicherer, bei dem für dieses 
Fahrzeug eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche­
rung (§ 59 Abs. 1) besteht, bekanntzugeben. 

(3) Das Bundesministerium für Landesvertei­
digung hat eine Kartei über alle von ihm gemäß 
§ 40 Abs. 5 zugelassenen Fahrzeuge und über 

die erteilten Bewilligungen zur Durchführung 
von Probe- oder von überstellungsfahrten (§§ 45 
und 46) zu führen. Es hat außer den Organen 
des Bundes, der Länder und der Gemeinden auch 
gesetzlichen Interessenvertretungen, wenn ein 
rechtliches Interesse glaubhaft gemacht wird, 
auch Privatpersonen Auskunft über die Person 
des Lenkers eines solchen Fahrzeuges zu erteilen 
und bei Fahrzeugen, für die eine Kraftfahrzeug­
Haftpflichtversicherung besteht, den Versicherer 
bekanntzugeben. 

§ 48. K e n n z eie h e n 

(1) Für jedes Kraftfahrzeug und jeden Anhän­
ger ist, unbeschadet der Bestimmungen der 
Abs. 2 und 3, bei der Zulassung (§§ 37 his 39) 
ein eigenes Kennzeichen, bei der Bewilligung 
von übersteIlungsfahrten ein eigenes überstel­
lungskennzeichen (§ 46 Abs. 2) zuzuweisen; Für 
Fahrzeuge, die zur Verwendung im Bereich des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes, der Zoll wache, 
der Steuerfahndung oder für Fahrten der im 
§ 103 Abs. 6 lit. a angeführten Personen bestimmt 
sind, sowie für Heeresfahrzeuge darf jedoch, 
sofern dies zur Durchführung besonderer amt­
licher Erhebungen unerläßlich ist, außer dem zu­
gewiesenen Kennzeichen auch ein zweites noch 
nicht für ein anderes Fahrzeug zugewiesenes 
Kennzeichen, ein Deckkennzeichen, zugewiesen 
werden. 

(2) Bei der Zulassung zweier Kraftfahrzeuge 
derselben Untergruppe (§ 3) oder eines Per­
sonenkraftwagens und eines Kombinationskraft­
wagens desselben Antragstellers ist auf Aritrag 
ein einziges Kennzeichen, ein Wechsel kenn­
zeichen, zuzuweisen. Dies gilt jedoch nicht für 
Motorfahrräder. Das Wechselkennzeichen darf 
zur selben Zeit nur auf einem der beiden Fahr­
zeuge geführt werden. 

(3) Mit der Erteilung der Bewilligung zur 
Durchführung von Probefahrten sind auf An­
trag ein oder mehrere Probefahrtkennzeichen 
für Probefahrten mit Kraftwagen, mit Kraft­
rädern, nur mit Motorfahrrädern, mit Anhän­
gern oder mit allen Arten von Fahrzeugen zu­
zuweisen (§ 45 Abs. 4). Ein mit einer Bewilli­
gung zugewiesenes Probefahrtkennzeichen darf 
erst nach Erlöschen dieser Bewilligung mit einer 
anderen Bewilligung zugewiesen werden. 

(4) Die Kennzeichen müssen aus lateinischen 
Buchstaben und arabischen Ziffern bestehen. 
Dem Kennzeichen muß 'der örtliche Bereich zu 
entnehmen sein, in dem die Behörde, die den 
Zulassungsschein ausgestellt hat,' ihren Sitz hat, 
und die Nummer, unter der das Fahrzeug bei 
dieser Behörde vorgemerkt ist. 

(5) Das Bundesministerium für Handel, Ge­
werbe und Industrie hat die Buchstaben oder 
Ziffern für die einzelnen örtlichen Bereiche fest-
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zusetzen. Der Landeshauptmann hat die Kenn­
zeichenserien für die Behörden seines örtlichen 
Wirkungsbereiches festzusetzen. Dieselben Kenn­
zeichens.erien dürfen nur je für Kraftwagen, für 
Krafträder außer Motorfahrrädern und für 
Motorfahrräder festgesetzt werden. Für zugelas­
sene Fahrzeuge, für vorübergehend zugelassene 
Fahrzeuge, für übersteIlungsfahrten und für 
Probefahrten dürfen nicht dieselben Kennzeichen­
serien festgesetzt werden. 

§ 49. K e n n z eie h e n t a fe I n 

(1) Die Behörde hat für ein von ihr zuge­
WIesenes Kennzeichen, überstellungskennzei­
chen oder Probefahrtkennzeichen Kennzeichen­
tafeln auszugeben. Diese sind öffentliche Urkun .. 
den. Kennzeichentafe1n mit Kennzeichen oder 
mit Probefahrtkennzeichen sind nur gegen Er­
satz der Gestehungskosten auszugeben. Kenn­
zeichentafeln mit überstellungskennzeichen sind 
nur gegen Erlag einer kostendeckenden Benüt­
zungsgebühr und einer angemessenen Sicher­
steIlung auszugeben. 

(2) Kennzeichentafeln für Kennzeichen, Pro­
befahrtkennzeichen oder überstellungskennzei-

'chen, die vom Landeshauptmann (§ 40 Abs. 3, 
§ 45 Abs. 5 und § 46 Abs. 3) oder vom Bundes­
ministerium für Handel, Gewerbe und Industrie 
(§ 40 Abs. 4, § 45 Abs. 5 und § 46 Abs. 3) zuge­
wiesen wurden, sind von der Behörde auszuge­
ben, in deren örtlichem Wirkungsbereich das 
Fahrzeug seinen dauernden Standort hat. 

(3) Für Anhänger mit ausländischem Kennzei­
chen, die mit einem Kraftfahrzeug . mit öster­
reichischem Kennzeichen gezogen werden sollen 
(§ 83), hat die Behörde auf Antrag des Zulas­
sungsbesitzers dieses Kraftfahrzeuges Kennzei­
chentafeln mit dessen Kennzeichen auszugeben, 
wenn der Antragsteller glaubhaft macht, daß er 
im Rahmen seines gewerblichen Betriebes häufig 
Güterbeförderungen vom Ausland in das Inland 
durchzuführen hat. Die Ausgabe solcher Kenn­
zeichen tafeln ist im Zulassungsschein für das 
Kraftfahrzeug zu vermerken. 

(4) Auf den Kennzeichentafeln muß das 
Kennzeichen' in weißer Schrift eingepreßt sein. 
Diese Schrift muß bei Tag und klarem 
Wetter auf mindestens 20 m lesbar sein. Der 
Grund der Kennzeichentafeln muß schwarz 
sein, jedoch bei Motorfahrrädern und bei Kenn­
zeichentafeln gemäß Abs. 3 rot, bei Probefahrt­
kennzeichen und bei vorübergehend zugelassenen 
Fahrzeugen blau und bei überstellungskennzei­
ehen grün. Die Kennzeiehentafeln müssen bei Mo­
torfahrrädern weiß, bei Anhängern rot umran­
det sein. Auf Kennzeiehentafeln für vorüber­
gehend. zugelassene Fahrzeuge müssen auf einem 
roten Streifen am rechten Rand der Tafel in 
weißer Schrift die zwei letzten Ziffern der J ahres-

zahl des Kalenderjahres angegeben sein, in dem 
das Kennzeichen zugewiesen wurde. Kennzeichen­
tafeln müssen dauerhaft und widerstandsfähig 
ausgeführt und mit einer Hohlprägung ver­
sehen sein, die das Staatswappen mit der 
Umschrift "Republik österreich" und die dem 
Hersteller der Kennzeichentafe1n (Abs. 5) vom 
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie zugewiesene Kontrollnummer zeigt. 

(5) Die Kennzeichentafeln dürfen nur von Per­
sonen hergestellt werden, denen die Berechtigung 
hiezu vom Bundesministerium für Handel, Ge­
werbe und Industrie verliehen wurde, und nur zu 
den vom Bundesministerium für Handel, Ge­
werbe und Industrie festgesetzten Bedingungen. 
Das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie hat festzusetzen, aus welchem Stoff und 
in welcher Ausführung die Tafeln' herzustellen 
sind und zu welchen Bedingungen und an welche 
Auftraggeber die Tafeln zu liefern sind. Die Be­
rechtigung darf nur vertrauenswürdigen Personen 
verliehen werden. Sie ist zu entziehen, wenn die 
Vertrauenswürdigkeit nicht mehr gegeben ist; 
sie kann entzogen werden, wenn die festgesetzten 
Bedingungen nicht eingehalten wurden. Wurde 
die. Berechtigung entzogen, so sind die Präge­
stempel mit dem Staatswappen unverzüglich dem 
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie abzuliefern. Die Ablieferung begründet 
keinen Anspruch auf Entschädigung. 

(6) An Kraftwagen und Motordreirädern muß 
vorne und hinten, an Motorfahrrädern, Motor­
rädern, Motorrädern mit Beiwagen und an An­
hängern hinten, die vorgesehene Kennzeichentafel 
mit dem für das Fahrzeug zugewiesenen Kenn­
zeichen angebracht sein. Das Anbringen weiterer 
Kennzeichentafeln ist unzulässig; bei Probefahrten 
dürfen jedoch auch Kennzeichentafeln mit Probe­
fahrtkennzeichen angebracht sein. Die Kenn­
zeichen tafeln müssen senkrecht zur Längsmittel­
ebene des Fahrzeuges annähernd lotrecht und so 
am Fahrzeug angebracht sein, daß das Kenn­
zeichen vollständig sichtbar und gut lesbar ist und 
durch die Kennzeichenleuchten im Sinne des 
§ 14 Abs. 6 ausreichend beleuchtet werden 
kann. Bei Anhängern und Motorfahrrädern 
muß auch die Umrandung vollständig sichtbar 
sein. Ist das Anbringen der Kennzeichentafeln 
hinten am Fahrzeug nicht möglich, wie bei 
Theaterkulissenwagen und dergleichen, so ist je 
eine Kennzeichentafel 'an jeder Seite des Fahrzeu­
ges parallel' zu seiner Längsmittelebene anzu­
bringen. 

(7) Die Kennzeichentafeln müssen mit dem 
Fahrzeug dauernd fest verbunden sein; Kenn­
zeichentafeln mit Probefahrt- oder überstel­
lungskennzeichen und Kennzeichentafeln gemäß 
Abs. 3 dürfen jedoch, sofern sie 'in der im Abs.6 
angeführten Weise angebracht sind, auch be­
helfsmäßig mit dem Fahrz,eug verbunden sein. 
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§ 50. Zu S t a n cl der K e n nz e ich e n­
tafeln 

(1) Das hndern der Kennzeichentafeln und 
das Anbringen von Vorrichtungen, mit denen 
das Kennzeichen eines Fahrzeuge~ ganz oder 
teilweise verd,eckt oder unllesbar gemacht wer­
den kann, ist verboten. 

(2) Ist' das Kennzeichen auf einer Kennzeichen­
tafel nicht mehr dauernd gut lesbar, so ist dem 
Zulassungsbesitzer auf Antrag eine neue Kenn­
zeichen tafel auszufolg,en. Der Betrag für den 
Ersatz der Gestehungskosten der neuen Kenn­
zeichentafei ist gleichzeitig mit dem Antrag zu 
erlegen. Die neue Kennzeichentafel ist nur 
gegen Ablieferung der alten Kennzeichentafel 
auszufolgen. Der Anspruch auf Ausfolgung der 
Tafel erlischt, wenn sie vom Antragsteller sechs 
Monate nach Einbringung des Antrages nicht 
abgeholt wurde. 

§ 51. V e rl u S t von K e n n z e ich e n­
tafeln 

(1) Der Lenker hat den Verlust von Kenn­
zeichen tafeln eines von ihm gelenkten Kraft­
fahrzeuges oder eines mit diesem gezogenen An­
hängers unverzüglich der Behörde, in deren 
örtlichem Wirkungsbereich er sich zur Zeit der 
Wahrnehmung des Verlustes. aufhält, oder der 
nächsten Polizei- oder Gendarmeriedienststelle 
anzuzeigen. 

(2) Die Erstattung der Anzeige (Abs. 1) ist' dem 
Lenker zu bestätigen. Die Anzeige ist an die Be­
hörde, die den Zulassungsschein ausgestellt hat, 
weiterzuleiten. Diese hat für das Fahrzeug ein 
anderes Kennzeichen zuzuweisen. Kennzeichen­
tafeln für dieses Kennzeichen sind nur gegen Ab­
lieferung der über die Anzeige des Verlustes aus­
gestellten Bestätigung auszufolgen. Vorhandene 
Kennzeichentafeln für das bisherige Kenn­
zeichen sind der Behörde abzuliefern. Die Ab­
lieferung begründet keinen Anspruch auf Ent­
schädigung. 

(3) Nach dem Verlust von Kennzeichentafeln 
darf .das Fahrzeug auf Straßen mit öff,entlichem 
Verkehr nur auf Grund einer Bewilligung zur 
Durchführung von überstellungsfahrten (§ 46) 
oder eine Woche vom Tage des Verlustes an 
mit einer behelfsmäßigen Ersatztaf.el, die in 
ihrer Form den von der Behörde ausgegebenen 
Kennzeichentafeln möglichst gleicht, wei~er ver­
wendet werden. 

(4) Ist die Kennzeichentafel für ein Kenn­
zeichen in Verlust geraten, so darf dieses erst ein 
Jahr nach der Anzeige des Verlustes (Abs. 1) 
wieder zugewiesen werden. 

, § 52. Hin t e rle g un g des Zu las s u n g s­
s c h ein e s und der K e n nz eie h e n­

tafeln 

(1) Der Zulassungsbesitzer kann den Zu­
lassungsschein und die Kennzeichentafeln für 
sein Fahrzeug für eine bestimmte, ein Jahr 
nicht überschreitende Zeit bei der Behörde, die 
den Zulassungsschein ausgestellt hat, hinter­
legen. Durch die Hinterlegung wird die Zulas­
sung des Fahrzeuges zum Verkehr (§ 36) nicht 
berührt; sie erlischt jedoch, wenn der Zulas­
sungsbesitzer nicht vor Ablauf eines Jahres 
nach der Hil1!terlegung den Antrag auf Ausfol­
gung des Zulassungsscheines und der Kenn­
zeichentafeln gestellt oder neuerlich ihre Hinter­
legung verfügt hat. 

(2) Der Zulassungsschein und die Kenn­
zeichentafeln dürfen nach ihrer Hinterlegung 
(Abs. 1) erst wieder ausgefolgt werden, wenn 
eine Versicherungsbestätigung gemäß § 61 
Abs. 1 in zweifacher Ausfertigung und ein 
Nachweis über die ordnungsgemäß entrichtete 
Kraftfahrzeugsteuer im Sinne des § 37 Abs. 2 
lit. e vorgelegt wurden. 

§ 53. K e n n z e ich n.u n g der K r a f t­
wagen des Bundespräsidenten 

Bei Kraftwagen, die zur Verwendung für 
Fahrten des Bundespräsidenten bei' feierlichen 
Anlässen bestimmt sind, dürfen die Kennzeichen" 
tafeln durch Tafeln mit dem Staatswappen ver­
deckt oder ersetzt sein. Das gleiche gilt bei Be­
suchen ausländischer Staatsoberhäupter sinn­
gemäß auch hinsichtlich der jeweiligen aus­
ländischen Staatswappen für die bei solchen An­
lässen verwendeten Kraftwagen. 

§ 54. A b z e ich e n a n K r a f t f a h r­
zeugen und Anhängern 

(1) Standarten, Flaggen und Wimpel in den 
Farben der Republik österreich mit dem Staats­
wappen dürfen nur bei offiziellen Anlässen ge­
führt werden und nur an Kraftwagen, die zur 
Verwendung für Fahrten des Bundespräsidenten, 
der Präsidenten des Nationalrates, des Vor­
sitzenden des Bundesrates, der übrigen Ab­
geordneten zum Nationalrat, der übrigen Mit­
glieder des Bundesrates, der Mitglieder der 
Bundesregierung, der Staatssekretäre, der Landes­
hauptmänner oder Präsidenten oder Vize­
präsidenten des Rechnungshofes, des Verfassungs­
gerichtshofes, des Verwaltungsgerichtshofes oder 
des Obersten Gerichtshofes bestimmt sind. Das 
Führen dieser Standarten, Flaggen und Wimpel 
vorne am Fahrzeug in der Mitte ist nur b,'i 
Fahrten des Bundespräsidenten sowie bei Fahrten 
mit Kraftwagen des Bundespräsidenten bei feier­
lichen Anlässen zulässig. 
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(2) Das ausländischen diplomatischen und 
konsularischen Vertretungs behörden und ihrem 
Personal auf Grund von Staatsverträgen oder 
allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechtes 
zustehende Recht, ihr,e Hoheitszeichen zu füh­
ren, bleibt unberührt. 

(3) Das Zeichen "CD" (corps diplomatique) 
darf nur an· Kraftfahrzeugen angebracht sein, 
die ausschließlich oder vorwiegend zur Verwen­
dung für Personen bestimmt sind, die eine vom 
Bundesministerium für Auswärtige Angelegen­
heiten ausgestellte gültige Legitimationskarte für 
Mitglieder des Diplomatischen Korps in Wien, 
für Angestellte der ausländischen diplomatischen 
Vertretungsbehörden in österreich oder für 
Beamte der internationalen Organisationen in 
österreich besitzen; das Zeichen "CC" (corps 
consulaire) darf nur an Kraftfahrzeugen ange­
bracht sein, die ausschließlich oder vorwiegend 
zur Verwendung für Personen bestimmt sind, 
die eine vom Bundesministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten ausgestellte gültige Legiti­
mationskarte für Mitglieder des Konsularkorps 
in österreich oder für Angestellte derauslän­
dischen konsularischen Vertretungsbehörden in 
österreich besitzen. Dies gilt jedoch nicht für 
österreichische Staatsbürger oder Staatenlose, die 
vor ihrer Anstellung bei der ausländischen Ver­
tretungsbehörde oder bei zwischenstaatlichen 
Organisationen ihren ordentlichen Wohnsitz in 
österreich gehabt haben. Die Zeichen "CD" und 
"CC" müssen in der bei Kennzeichentafeln 
übÜchen Art am Fahrzeug angebracht sein. Das 
Recht, diese Zeichen zu führen, ist in den Zu­
lassungsschein einzutragen. 

(4) Das Anbringen anderer als der in den 
Abs. 1 und 3 angeführten Zeichen, bildlichen 
Darstellungen, Aufschriften und Fahnen an Fahr­
zeugen kann aus sicherheitspolizeilichen Grün­
den oder zum Schutze der öffentlichen Ordnung 
und Sicherheit von der Behörde untersagt oder 
beschränkt werden. 

V. ABSCHNITT 

überprüfung der Kraftfahrzeuge lind Anhänger 

§ 55. Wie der k ehr end eü b e r p r ü fun g 

(1) Kraftfahrzeuge und Anhänger sind von 
der Behörde, die den Zulassungsschein ausgestellt 
hat, wiederkehrend zu überprüfen, ob sie den 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes und der auf 
Grund dieses Bundesgesetzes ,erlassenen' Ver­
ordnungen entsprechen. Von d.er wiederkehren­
den überprüfung sind jedoch ausgenommen: 

a) Fahrzeuge im Besitz des Bundes, der Län­
der, der Gemeindeverbände, der Orts ge­
meinden mit mehr als 50.000 Einwohnern 
und der von diesen GebietskörpersChaften 

unter ihrer Haftung betriebenen Unter­
nehmungen; 

b) Zugmaschinen der Klasse I (§ 90 Abs. 2); 
c) Transportkarren (§ 91 Abs. 1), mit denen 

auf gerader, waagrechter Fahrbahn bei 
Windstille eine Geschwindigkeit von 
30 km/h nicht überschritten werden kann; 

d) selbstfahrende Arbeitsmaschinen (§ 93), 
mit denen auf gerader, waagrechter Fahr­
bahn bei Windstille eine Geschwindigkeit 
von 30 km/h nicht überschritten werden 
kann; und 

e) Invalidenkraftfahrzeuge (§ 94). 
(2) Die wiederkehrende überprüfung ist drei 

Jahre, bei Kraftwagen und Anhängern zur ent­
geltlichen Pers()fienbeförderung und zur Beför­
derung gefährlicher Güter (§ 92) ein Jahr nach 
der ersten Zulassung sowie einmal in jedem 
darauffolgenden Kalenderjahr vorzunehmen; 
bei Personenkraftwagen, Kombinationskraft­
wagen und Lastkraftwagen und Zugmaschinen 
der Klasse II mit einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht von nicht mehr als 3500 kg ist 
jedoch die zweite wiederkehrende über­
prüfung erst zwei Jahre nach der ersten vor­
zunehmen. Wurde der Nachweis über den 
Zeitpunkt der ersten Zulassung nicht erbracht, 
so hat die Behörde den Zeitpunkt der ersten 
überprüfung festzusetzen. Wenn ein Fahrzeug 
länger als vier Monate abgemeldet war oder 
der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln 
hinterlegt waren, kann die Behörde auf Antrag 
einen späteren Zeitpunkt für die nächste über­
prüfung festsetzen. 

(3) Für die wiederkehrende überprüfung ist 
ein Kostenbeitrag zu leisten. Dieser ist vor der 
im § 57 Abs. 1 angeführten Prüfung zu erlegen 
und rückzuerstatten, wenn die Prüfung unter­
bleibt. Wurden bei der überprüfung Mängel 
festgestellt, so ist auch für mehrere neuerliche 
überprüfungen gemäß § 57 Abs. 7 nur ein 
weiterer Kostenbeitrag in derselben Höhe zu 
leisten. Der Kostenbeitrag ist von der Behörde 
einzuheben, die die wiederkehrende überprü­
fung durchführt, und fließt der Gebietskörper­
schaft zu, die den Aufwand dieser Behörde zu 
tragen hat. 

(4) Durch Verordnung sind unter Berücksich­
tigung der Art der Fahrzeuge, der Art der er­
forderlichen Prüfungen und Untersuchungen und 
der Angemessenheit im Hinblick auf die jeweils 
bestehenden .< wirtschaftlichen Ver hältnisse die 
näheren Bestimmungen über das Ausmaß des im 
Abs. 3 angeführten Kostenbeitrages festzusetien. 

§ 56. B e s 0 n der e übe r p r ü fun g 

(1) Kraftfahrzeuge und 'Anhänger, bei denen 
Bedenken bestehen, ob sie sich in verkehrs­
und betriebssicherem Zustand befinden, oder 
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mit denen mehr Lärm, Rauch oder übler Ge~ 
ruch verursacht wird, als bei ordnungsmäßigem 
Zustand und sachgemäßem Betrieb unvermeid­
bar ist, sind von der Behörde noch vor Ablauf 
der in § 55 Abs. 2 festgesetzten Fristep. zu über­
früfen, ob sie den Vorschriften dieses Bundes­
gesetzes und der auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Verordnungen entsprechen. 

(2) Das Bundesministerium für Handel, Ge­
werbe und Industrie kann jederzeit Fahrzeuge 
einer bestimmten Art gemäß Abs. 1 überprüfen, 
wenn diese Fahrzeuge Fehler oder Mängel 
aufweisen, durch die die Verkehrs- oder Be­
triebssicherheit beeinträchtigt wird, oder wenn 
mit diesen Fahrzeugen mehr Lärm, Rauch oder 
übler Geruch verursacht werden kann, als bei 
ordnungsmäßigem Zustand und sachgemäßem 
Betrieb unvermeidbar ist. 

(3) Die besondere überprüfung von Fahr­
zeugen einer bestimmten Art kann auch durch 
Verordnung angeordnet werden; hiebei kann 
auch bestimmt werden, daß Fahrzeuge, bei denen 
die überprüfung ergeben hat, daß sie den Vor­
schriften dieses Bundesgesetzes und der auf 
Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verord­
nungen entsprechen, 'als solche erkennbar sein 
müssen und in welcher Weise sie erkennbar ge­
macht sein müssen. 

(4) Wurden bei der besonderen überprüfung 
Mängel festgestellt, so ist ein Kostenbeitrag ge­
mäß § 55 Abs. 3 und 4 zu entrichten. 

§ 57. V e rf a h ren bei der übe r p r ü­
fung 

(1) Bei der wiederkehrenden überprüfung 
(§ 55) und bei der besonderen überprüfung 
(§ 56) ist ein Gutachten darüber einzuholen, ob 
das Fahrzeug den Erfordernissen der Verkehrs­
und Betriebssicherheit entspricht. Dieses Gut­
achten ist auf Grund einer Prüfung des Fahr­
zeuges abzugeben. 

(2) Das Gutachten (Abs.l) ist bei einem gemäß 
§ 125 bestellten Sachverständigen, bei der Bun­
desprüfanstalt für Kraftfahrzeuge oder bei einem 
vom Bundesministerium für' Handel, Gewerbe 
und Industrie gemäß Abs. 4 zur Abgabe von 
solchen Gutachten ermächtigten Verein einzu­
holen. 

(3) Der Landeshaupt~ann hat dem im Abs. 1 
angeführtel?- Sachverständigen die für die Prü­
fung des Fahrzeuges erforderlichen Einrichtungen 
zur Verfügung zu stellen. Der Sachverständige 
hat sich dieser Einrichtungen, soweit dies erfor­
derlich ist, bei der Prüfung zu bedienen. Hiebei 
hat die Gebietskörperschaft, die den Aufwand 
der das Gutachten einholenden Behörde zu 
tragen hat, bei Sachverständigen, die de~ Per­
sonalstand einer anderen Gebietskörperschaft an-

gehören, dieser für die Benützung der zur Ver­
fügung gestellten Einrichtungen eine Aufwands­
vergütung zu leisten. 

(4) Das Bundesministerium für Handel, Ge­
werbe und Industrie kann für bestimmte Gebiete 
Vereine, die hinreichend über hiezu geeignetes, 
die Voraussetzungen des § 125 Abs. 2 Z. 2 er­
füllendes Personal und die erforderlichen Ein­
richtungen verfügen, zur Abgabe von Gut­
achten für die wiederkehrende überprüfung er­
mächtigen, wenn die zur Verfügung stehenden 
gemäß § 125 bestellten Sachverständigen, die 
erforderlichen, vom Landeshauptmann zur Ver­
fügung gestellten Einrichtungen und die Bundes­
prüfanstalt für Kraftfahrzeuge nicht ausreichen, 
um alle Gutachten gemäß Abs. 1 rechtzeitig zu 
erstatten. 

(5) Der Zulassungsbesitzer hat sein Fahrzeug 
zur überprüfung (Abs. 1) vorzuführen und den 
Typenschein oder den Bescheid über die Einzel­
genehmigung vorzulegen. Er hat dafür zu sorgen, 
daß das zur überprüfung vorgeführte Fahrzeug 
gereinigt ist. 

(6) Ergibt die überprüfung, daß das Fahrzeug 
den Vorschriften dieses Bundesgesetzes und den 
auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Ver­
ordnungen entspricht, so hat die Behörde dies 
auf dem Typenschein oder dem Bescheid über 
die Einzelgenehmigung und auf dem Zulassungs­
schein zu bestätigen. Diese Bestätigung unter­
liegt keiner Stempelgebühr. 

(7) Entspricht das Fahrzeug nicht den Vor­
schriften (Abs. 6), so hat die Behörde auszu­
sprechen, welche Mängel zu beheben sind und 
wann das Fahrzeug zur neuerlichen überprü­
fung vorzuführen ist. 

(8) Wird die Verkehrssicherheit durch die 
weitere Verwendung des Fahrzeuges gefährdet, 
so sind bei Gefahr im Verzug, unbeschadet der 
Bestimmungen des § 44 Abs. 1 lit. a über die 
Aufhebung der Zulassung, der Zulassungsschein 
und 'die Kennzeichentafeln unverzüglich ab­
zunehmen. 

§ 58. P r ü fun g a n 0 r tun d S tell e 

(1) Die Wirksamkeit der Teile und Aus­
rüstungsgegenstände eines Fahrzeuges, die' bei 
seinem Betrieb betätigt werden und für die 
Verkehrs- oder Betriebssicherheit von Bedeutung 
sind, und der Zustand seiner Reifen kann jeder­
zeit von der Behörde, in deren örtlichem Wir­
kungsbereich sich das Fahrzeug befindet, oder von 
den ihr zur Verfügung stehenden Organen des 
öffentlichen Sicherheits dienstes an Ort und Stelle 
geprüft werden. Wird die Verkehrssicherheit 
durch die weitere Verwendung des Fahrzeuges 
gefährdet, so sind die Bestimmungen des § 57 
Abs. 8 anzuwenden. 
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(2) Die Behörde, in deren örtlimem Wir­
kungsbereim sich ein Fahrzeug befindet, oder 
die ihr zur Verfügung stehenden Organe des 
öffentlimen Sicherheitsdienstes können jederzeit 
an Ort und Stelle prüfen, ob mit dem Fahrzeug 
mehr Lärm, Raum oder übler Gerum verursamt 
wird, als bei ordnungsgemäßem Zustand und . 
samgemäßem Betrieb ul1vermeidbarist. I 

(3) Kraftfahrzeuglenker, die mit ihrem Fahr­
zeug mehr Lärm, Rauch oder üblen Gerum ver­
ursamt haben, als bei ordnungsgemäßem Zustand 
und samgemäßem Betrieb unvermeidbar ist, 
haben das Fahrzeug auf Verlangen der Organe 
des öffentlimen Simerheitsdienstes an einem ge­
eigneten, ni mt mehr als 3 km von ihrem Weg 
Zum Fahrtziel entfernten Ort zur Prüfung gemäß 
Abs. 2 vorzuführen. 

(4) Der Landeshauptmann hat den Organen 
des öffentlichen Simerheitsdienstes die für die I 
Prüfung des Fahrzeuges an Ort und Stelle erfor- . 
derlimen Einrimtungen zur Verfügung zu stellen. 

VI. ABSCHNITT 

Haftpflimtversimerung für Kraftfahrzeuge upd 
Anhänger 

§ 59. Ver s ich e run g s p fl ich t für 
Kraftfahrzeuge und Anhänger 
mit inländischem Kennzeichen 

(1) Eine Kraftfahrzeug-Haftpflimtversime­
rung Zu denvorgesmriebenen Mindestversime­
rungssummen und Versimerungsbedingungen 
muß bei einem für diesen Versimerungszweig in 

. Österreich zugelassenen Versimerer bestehen 
a) für Kraftfahrzeuge und Anhänger, die 

zum Verkehr zugelassen sind (§§ 37 
bis 39), 

b) für Probefahrten (§ 45), 
c) für überstellungsfahrten (§ 46). 
(2) Fahrzeuge· im Besitz des Bundes, der Län­

der, der Gemeindeverbände, der Orts gemein den 
mit mehr als 50.000 Einwohnem und der von 
diesen Gebietskörpersmaften unter ihrer Haf­
tung betriebenen Unternehmungen sind von der 
im Abs. 1 angeführten Versimerungspflimt aus­
genommen. 

(3) Die Versimerungssummen für die im Abs. 1 
angeführte Kraftfahrzeug-Haftpflimtversimerung 
müssen gleim hom sein wie 

1. hinsimtlim der Tötung oder Verletzung 
eines Mensmen die im § 15 Abs. 1 Z. 3 des 
Eisenbahn-. und Kraftfahrzeug-Haftpflimtgeset­
zes - EKHG. angeführten Haftungshömst­
beträge; 

2. hinsimtlich der Tötung oder Verletzung 
mehrerer Mensmen 

a) für Kraftfahrzeuge und Anhänger, ausge­
nommen Omnibusse, Omnibusanhänger 

und Lastkraftwagen, die zur Beförderung 
von mehr als amt Personen verwendet 
werden dürfen (§ 106 Abs. 5), die im § 15 
Abs. 3 Z. 1 des EKHG. angefiihrten Haf­
tungshömstbeträge, 

b) für Omnibusse und Lastkraftwagen, die 
zur Beförderung von mehr als amt Per­
sonen verwendet werden dürfen (§ 106 
Abs. 5), das Doppelte der in der lit. a an­
geführten Beträge; wenn das Fahrzeug 
außer dem Lenkerplatz für mehr als 
19 Personen gemäß § 28 Abs. 3 lit. c 
genehmigte Plätze aufweist, erhöhen sim 
diese Beträge für je angefangene fünf Plätze 
um die Hälfte der in der lit. a angeführten 
Beträge, 

c) für Omnibusanhänger die in der lit. a an­
geführten Beträge; wenn dei Omnibus­
anhänger für mehr als zehn Personen ge­
mäß § 28 Abs. 3 lit. c genehmigte Plätze 
aufweist, erhöhen sim diese Beträge für je 
angefangene fünf Plätze um die Hälfte der 
in der lit. a angeführten Beträge; 

3. hinsimtlim Smäden an Samen der im § 16 
Abs. 1 Z. 3 des EKHG. angeführte Betrag, min­
destens jedom ein Zehntel, für Kraftfahrzeuge 
und Anhänger zur Beförderung gefälirlimer 
Güter (§ 92) sieben Zt;hntel der sidl nam der 
Z. 2 ergebenden Kapitalsbeträge. 

(4) Die im Abs. 3 angeführten Versimerungs­
summen können durm' Verordnung unter Be­
rücksimtigung der wirtsmafdimen Leistungs­
fähigkeit der Versimerungsnehmer zwecks An­
näherung an die Mindestversimerungssummen 
der Pflimt-Haftpflimtversimerung in den Nam­
bar ländern höher als nam Abs. 3 festgesetzt wer­
den. 

§ 60. Ver sie her u n g s b e d i n gun gen 
und Tarif 

(1) Die Kraftfahrzeug-Haftpflimtversimerung 
(§ 59 Abs. 1) muß nam allgemein verbindlimen 
Versimerungsbedingungen und. einem festge­
setzten Tarif (Abs. 2) abgesmlossen sein. Auf 
Vereinbarungen, die von diesen Versimerungs­
bedingungen zum Namteil gesmädigter Dritter 
abweimen, kann sim der Versimerer ni mt be­
rufen. 

(2) Die Versimerungsbedingungen und der 
Tarif (Abs. 1) sind für die Zukunft unter Be­
damtnahmeauf die Betriebsgrundlagen und die 
Betriebsergebnisse der Kraftfahrzeug-Haftpflimt­
versimerung und die jeweils bestehenden wirt­
smaftlimen Verhältnisse im Hinblick auf die im 
§ 59 Abs. 3 und 4 angeführten Versimerungs­
summen für die einzelnen Arten der Fahrzeuge 
und deren Verwendungsbestimmung in folgender 
Weise durm Verordnung festzusetzen: 

1. Bei der Festsetzung der Versimerungsbedin­
gungen darf von den Bestimmungen des Ver-
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sicherungsvertragsgesetzes 1958 nicht zum Nach­
teil der Versicherten und geschädigter Dritter 
abgewichen werden. 

Zustimmung des Versicherers weder ab­
getreten noch verpfändet werden dürfen. 

5. Als Obliegenheiten im Sinne des § 6 des 
Versicheru.ngsvertragsgesetzes 1958 können be­
stimmt werden: 

2. Durch die Versicherung muß die gesetzliche 
Haftpflicht des Eigentümers, des Halters und der 
Personen, die mit Willen des Halters beim Be­
trieb des Fahrzeuges tätig sind, gedeckt sein. 

3. Aus der Versicherung können ausgeschlossen 
werden Ersatzansprüche 

a) von Angehörigen des Versicherungs-
nehmers, denen er zur Zeit des Unfalles 
kraft Gesetzes unterhaltspflichtig ist, 

a) die im § 36 lit. c, § 64 Abs. 1 und § 106 
Abs. 3 erster Satz und Abs. 4,. ferner die im 
§ 4 Abs. 1 und 2 und § 5 Abs. 1 der 
StVO. 1960 angeführten Verpflichtungen; 

b) die Verpflichtung, mit dem Fahrzeug nicht 
eine größere Anzahl von Personen zu be­
fördern als jene, für welche die tarifmäßige 
Prämienberechnung erfolgt ist. 

b) von gesetzlichen Vertretern des Ve~.si0e- (3) Werden Versicherungsbedingungen oder ein 
run~~ne~mers und deren Angehongen Tarif festgesetzt, so gelten sie auch für die im 
gemaß ht. a, I Zeitpunkt ihres Inkrafttretens bereits bestehen-

c) des Eigentümers, des Versicherungsnehmers, den Versicherungsverträge. 
des Halters oder, bei Ver~ietung des Fahr- (4) Die Höhe des Entgeltes für die Vermitt-
ze.uges ohne Stellung emes Lenkers, des lung von Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherun­
M~eters und der P~.rson~n, denen ~er gen, für die Prämieneinhebung und die Betreu­
MIe~er das Fahrzeug uberlaßt, gegen mIt- ung sowie auch die Voraussetzungen für die Lei­
verSIcherte Personen, stung dieses Entgeltes können in volkswirtschaft-

d) wegen Beschädigung, Zerstörung oder Ab- lich gerechtfertigtem Umfang für die Zukunft 
handenkommens von Sachen, die dem Ver- durch Verordnung festgesetzt werden. Werden 
sicherungsnehmer oder seinen Dienstneh- solche Bestimmungen festgesetzt, so gelten sie 
mern zur Beförderung übergeben oder zur auch für die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
Benützung überlassen worden sind oder die bereits bestehenden Versicherungsverträge und 
sich zu anderen Zwecken in ihrem Gewahr- Vereinbarungen über die Vermittlung von Kraft­
sam befunden haben, fahrzeug-Haftpflichtversicherungsverträgen, die 

e) aus Schäden, die mit Aufruhr, inneren Un- Prämieneinhebung und die Betreuung. 
ruhen, Kriegsereignissen, Verfügungen von 
hoher Hand und Erdbeben unmittelbar § 61. übe r w ach u n g der Ver s ich e-
oder mittelbar zusammenhängen, 

f) aus Schäden, die bei Beteiligung an kraft­
fahrsportlichen Veranstaltungen, bei denen 
es auf Erzielung einer Höchstgeschwindig­
keit ankommt, und bei ihren Trainings­
fahrten entstehen, 

g) aus Schiiden, die sich außerhalb Europas 
ereignen. 

rung 

(1) Der Versicherer hat dem Versicherungs­
nehmer auf Verlangen binnen fünf Tagen nach der 
übernahme der Verpflichtungen aus einer vor­
geschriebenen Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche­
rung (§§ 59 und 60) eine Bestätigung über die 
übernahme dieser Verpflichtungen, die Ver­
sicherungsbestätigung, kostenlos in zweifacher 
Ausfertigung auszustellen. 

4. Die Versicherungsbedingungen können Ver- (2) Die Behörde hat nach der Austellung des 
einbarungen vorsehen, nach welchen Zulassungsscheines das zugewiesene Kennzeichen 

a) der Versicherer unbeschadet des § 154 in eine der Ausfertigungen der Versicherungs­
.Abs. 2 des Versich~rungsvertragsg~setzes bestätigung (Abs. 1) einzutragen und diese dem 
1958 von der VerpflIchtung zur LeIstung Versicherer zu übersenden. Sie hat den Ver­
frei sein soll, wenn der Versicherte ohne sicherer von jeder Zuweisung eines anderen 
Einwilligung des Versicherers den geschä-, Kennzeichens für das versicherte Fahrzeug zu 
digten Dritten befriedigt oder dessen Er-! verständigen. Sie hat den Versicherer auch von 
satz anspruch anerkennt, . der Abmeldung oder Aufhebung der Zulassung 

b) der Versicherte dem Versicherer die Füh- I zu verständigen, sofern nicht eine Anzeige 
rung. eines Redltsstreites über den Ersatz- über das Nichtbestehen oder die Beendigung der 
anspruch zu überlassen hat, vorgeschriebenen Kraftfahrzeug-Haftpflichtver-

c) der Versicherer als bevollmächtigt gilt, alle sicherung erstattet worden ist (Abs. 4). 
ihm zur Befriedigung oder zur Abwehr der (3) Ist der Versicherer von der Verpflichtung 
Ersatzansprüche des geschädigten Dritten I zur Leistung frei, weil der Versicherungsnehmer 
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im die erste oder einmalige Prämie (§ 38 Abs. 1 des 
Namen des Versicherten aQzugeben, Versicherungsvertragsgesetzes 1958) nicht recht-

d) die Versicherungsansprüche vor ihrer end- zeitig gezahlt hat oder weil der Versicherungs­
gi,iltigen Feststellung ohne ausdrückliche. nehmer nach Ablauf einer ihm gemäß § 39 Abs. 1 
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des Versicherungsvertragsgesetzes 1958 bestimm­
ten Zahlungsfrist mit der Zahlung einer Folge­
pr-ämie für die für das Fahrzeug vorgeschriebene 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung oder ge­
schuldeter Zinsen oder Kosten im Verzug ist, 
so hat er dies der Behörde, die den Zulassungs­
schein für das Fahrzeug ausgestellt hat, unter An­
gabe des Kennzeichens anzuzeigen. Der Ver­
sicherer hat gleichzeitig auch den Versicherungs­
nehmer von dieser Anzeige zu verständigen. Hat 
der Versicherungsnehmer die Zahlung nachgeholt, 
so hat der Versicherer die Behörde unverzüglich 
davon zu verständigen, daß die Verpflichtung zur 
Leistung wieder besteht .. 

(4) Der Versicherer hat jeden Umstand, der das 
Nichtbestehen oder die Beendigung der für ein 
Fahrzeug vorgeschriebenen Kraftfahrzeug-Haft­
pflichtversicherung zur Folge hat, der Behörde, 
die den Zulassungsschein für das Fahrzeug aus­
gestellt hat, unter Angabe des Kennzeichens In 

zweifacher Ausfertigung anzuzeigen; das gleiche 
gilt, wenn die Versicherungssummen die vor­
geschriebenen Mindestsummen nicht erreichen. 
Die Anzeige ist jedoch nicht erforderlich, wenn 
die Behörde den Versicherer von der Abmeldung 
des Fahrzeuges oder von der Aufhebung der 
Zulassung verständigt hat (Abs. 4). Unter den 
sonstigen Voraussetzungen und· vorbehaltlich der 
übrigen Bestimmungen des § 158 c Abs. 2 des 
Versicherungsvertragsgesetzes 1958 hat diese Ver­
ständigung die gleiche Wirkung wie die dort 
vorgesehene Anzeige, falls eine solche nicht er­
stattet worden ist. 

(5) Ist zu befürchten, daß der Versicherer in 
Ansehung des Dritten von der Verpflichtung zur 
Leistung ftei wird (§ 158 c Abs. 2 des Ver­
sicherungsvertragsgesetzes 1958), so sind, un­
beschadet der Bestimmungen des § 44 Abs. 1 
lit. c über die Aufhebung der Zulassung, der 
Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln un­
verzüglich abzunehmen. 

(6) Die Bestimmungen der Abs. 2 bis 5 gelten 
für die Bewilligung zur Durchführung von, Probe­
oder übersteIlungsfahrten (§§ 45 und 46) sinn­
gemäß. 

§ 62. H a f tun g für K r a f tf a h r z e u g e 
und Anhänger mit ausländischem 

Kennzeichen 

(1) . Für Kraftfahrzeuge und Anhänger mit 
ausländischem Kennzeichen muß, wenn sie im 
Inland auf Straßen mit öffentlichem Verkehr 
verwendet werden, die' Haftung eines zum Be­
trieb der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
in österreich zugelassenen Versicherers oder 
eines Verbandes solcher Versicherer im Umfang 
der §§ 59 und 60 vorliegen. Dies gilt für Mo­
torfahrräder auch dann, wenn sie im Heimat­
staatnicht als Kraftfahrzeuge gelten oder keine 
Kennaeichen führen müssen. . 

(2) Der Nachweis der im Abs. 1 angeführten 
Haftung ist beim Eintritt in das Bundesgebiet 
dem Zollamt und sonst im Bundesgebiet auf 
Verlangen den Organen des öffentlichen Sicher­
heitsdienstes zu erbringen. Wird dieser Nachweis 
beim Zollamt nicht erbracht und keine Schaden­
behandlungsversicherung gemäß Abs. 3 ab­
geschlossen, so hat dieses die Einbringung des 
Fahrzeuges in das Bundesgebiet zu verhindern. 

(3) Die Haftung für die im Abs. 1 angeführten 
Fahrzeuge kann auch durch eine Versicherung 
gewährleistet werden, die keine Kraftfahrz.eug­
Haftpflichtversicherung ist (Schaden behandlungs­
versicherung). Beiträge für diese Versicherungen 
sind beim Zollamt zu leisten. Dieses hat die Bei­
träge in Empfang zu nehmen und! den Versiche­
rungsschein auszufolgen. Der Versich,erungsschein 
gilt als Quittung für die Leistung des Beitrages. 

(4) Das Bundesministerium für Finanzen ist 
ermächtigt, für den Betrieb der Schadenbehand­
lungsversicherung (Abs. 3) die Ausfallshaftung 
des Bundes für höchstens 90 v. H. des Verlustes 
unter der Voraussetzung zu übernehmen, daß 
der Bund mit mindestens 60 v. H. an einem 
Gewinn beteiligt wird. Verlust und Gewinn sind 
auf Grund der Geschäftspläne zu ermitteln. 

(5) Für Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherun­
gen und Schadenbehandlungsvetsicherungen 
(Abs. 3) können eigene Versicherungshedingungen 
und ein eigener Tarif durch Verordnung festge­
s,etzt werden, wenn s'ich die Versicherungen auS­
schließlich auf Fahrz.euge mit ausländischem Kenn­
zeichen ,erstrecken und wenn Besonderheiten im 
Ausländerverkehr es erfordern. 

(6) Für Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherun­
gen, die sich ausschließlich auf den Betrieb der im 
Abs. 1 angeführten Fahrzeuge erstrecken, können 
durch Verordnung, den Besonderheiten solcher 
V crsicherungen entsprechend, auch andere als die 
auf Grund des § 59 Abs. 3 und 4 bestimmten 
Mindestversicherungssummen festgesetzt werden. 

(7) Das Bundesministerium für Handel, Ge­
werbe und Industrie kann Fahrzeuge mit aus­
ländischem Kennzeichen, die einem ausländischen 
Staat oder bei Bundesstaaten einem seiner Länder 
gehören, von der im Abs. 1 angeführten Ver­
pflichtung befreien, wenn die Befriedigung von 
Ansprüchen geschädigter Dritter auf andere 
Weise gewährleistet ist. 

(8) Fahrzeuge mit ausländischem Kennzeichen 
sind bei Gegenseitigkeit von der im Abs. 1 ange­
führten Verpflichtung tbefreit, wenn sie einem 
ausländischen Staat, bei Bundesstaaten auch einem 
seiner Länder, gehören und hierüber eine Beschei­
nigung der Regierung ihres Staates, bei Ländern 
von Bundesstaaten der Bundesregierung, mit­
geführt wird, in der' auch die Stelle angegeben 
ist, der es obliegt, nachdem Recht des durch-
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fahrenen: Staates Schadenersatz zu leisten, und 
gegen welche vor den nach diesem Recht zustän­
digen Gerichten Klage erhoben werden kann. 
Diese Bescheinigung ist beim Eintritt in das Bun­
desgebiet dem Zollamt und sonst im Bundes­
gebiet den Organen des öffentlichen Sicherheits­
dienstes auf Verlangen zur überprüfung aus­
zuhändigen. 

§ 63. Ans p r üc h e g e s c h ä d i g t erD r i t­
ter gegen den Versicherer 

(1) Der ges.chädigte Dritte kann den ihm gegen 
einen durch eine Kraftfahrzeug-Haftpflid1tver­
sicherung oder eine Schadenbehandlungsversiche­
rung Versicherten zustehenden Schadenersatz­
anspruch im Rahmen des betreffenden Versiche­
rungsvertrages auch gegen den Versicherer 
geltend machen. Der Versicherer und der ersatz­
pflichtige Versicherte haften als Gesamtschuldner. 

(2) Der Schadenersatzanspruch des geschädigten 
Dritten gegen den Versicherer unterliegt der 
gleichen Verjährung wie der Schadenersatz­
anspruch gegen den ersatzpflichtigen Versicherten; 
die Verjährung beginnt mit dem Zeitpunkt, mit 
dem die Verjährung des Schadenersatzanspruches 
gegen den ersatzpflichtigen Versicherten beginnt, 
sie endet jedoch spätestens in zehn Jahren vom 
Schadenereignis an. Ist der Schadenersatzanspruch 
des geschädigten Dritten beim Versicherer an­
gemeldet worden, so ist die Verjährung bis zur 
Zustellung einer schriftlichen Erklärung des Ver­
sicherers, daß er den Schadenersatzanspruch ab­
lehnt, gehemmt. Wiederholte Anmeldungen des­
selben Schadenersatzanspruches hemmen die Ver­
jährung nicht erneut. Die Hemmung oder die 
Unterbrechung der Verjährung des Schaden­
ersatzanspruches gegen den ersatzpflichtigen Ver­
sicherten bewirkt auch die Hemmung oder die 
Unterbrechung der noch laufenden Verjährung 
des Schadenersatzanspruches gegen den Versiche­
rer und umgekehrt. 

(3) Soweit durch rechtskräftiges Urteil ein 
Schadenersatzanspruch des geschädigten Dritten 
aberkannt wird, wirkt das Urteil, wenn es zwi­
schen dem geschädigten Dritten und dem Ver­
sicherer ergeht, auch zugunsten des Versicherten, 
wenn es zwischen dem geschädigten Dritten und 
dem Versicherten ergeht, auch zugunsten des 
Versicherers. 

zuzeigen. Der Versicherer kann vom geschädigten 
Dritten Auskunft verlangen, soweit sie zur Fest­
stellung des Schadensereignisses und der Höhe 
des Schadens erforderlich und dem geschädigten 
Dritten zumutbar ist. Zur Vorlegung von Bele­
gen ist der geschädigte Dritte nur insoweit ver­
pflichtet, als ihm die Beschaffung zugemutet wer­
den kann. Verletzt der geschädigte Dritte die 
vorstehend genannten Pflichten, so beschränkt 
sich_ die Haftung des Versicherers auf den Betrag, 
den er auch bei gehöriger Erfüllung der Pflichten 
zu leisten gehabt hätte. Diese Rechtsfolge tritt 
bezüglich der Pflicht zur Auskunft und zur Vor­
legung von Belegen nur ein, wenn der Versiche­
rer den geschädigten -Dritten vorher- ausdrücklich 
und schriftlich auf die Folgen der Verletzung 
hingewiesen hat. 

(5) Im übrigen bleiben für die Kraftfahrzeug­
Haftpflichtversicherung und die Schadenbehand­
lungsversicherung die § 158 c Abs. 1 bis 4, 
§ 158 e Abs. 2 und § 158 f bis § 158 h des Ver­
sicherungsvertragsgesetzes 1958 unberührt, die 
§ 158 c Abs. 5, § 158 d und § 158 e Abs. 1 des 
Versicherungsvertragsgesetzes 1958 sind nicht an­
zuwenden. 

VII. ABSCHNITT 

Erteilung und Entziehung der Berechtigung zum 
Lenken von Kraftfahrzeugen 

§ 64. A 11 15 e m ein e s 

(1) Das Lenken eines Kraftfahrzeuges auf 
Straßen mit öffentlich-em Verkehr ist nur auf 
Grund einer von der Behörde erteilten Lenker­
berechtigung für die Gruppe {§ 65 Albs. 1) zu­
lässig, in die das Kraftfahrzeug fällt; das Lenken 
eines Motorfahrrades ist nur auf Grund einer 
Lenkerberechtigung für jede der im § 65 Abs. 1 
angeführten Gruppen oder eines von der Behörde 
ausgestellten Lenkerausweises für Motorfahr­
räder (§ 76) zuliissig. Die Bestimmungen des § 77 
über die Heereslenkerberechtigung sowie des 
Abs. 5 und des § 84 über ausländische Lenker­
berechtigungen bleiben unberührt. 

(2) Die Lenkerberechtigung darf nur Personen 
erteilt werden, die im Sinne des § 66 verkehr~­
zuverlässig, zum Lenken von Kraftfahrzeugen 
der entsprechenden Gruppe geistig und körper­
lich geeignet und fachlich befähigt sind und die, 
unbeschadet der Bestimmungen der Abs. 3 und 4, 
das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

(4) Der geschädigte Dritte, der seinen Schaden­
ersatzanspruch gegen den ersatzpflichtigen Ver­
sicherten oder gegen den Versicherer geltend 
machen will, hat diesem das Schadens ereignis (3) Eine Lenkerberechtigung fü~ die Gruppen D 
binnen vier Wochen von dem Zeitpunkt an und H darf nur PersonenerteiIt werden, die das 
schriftlich anzuzeigen, zu dem er von der Person 24. Lebensjahr vollendet haben. Berufskraft­
des Versicherers Kenntnis erhalten hat oder er- fahrern, ,die das 22. Lebensjahr vollendet haben, 
halten hätte müssen; außerdem hat er, wenn er darf jedoch auch eine LenkeJ.1berechtigung für die 
seinen Schadenersatz anspruch gegen den ersatZ-I Gruppe D, bis Zur Vollendung des 24. Le'bens­
pflichtigen Versicherten gerichtlich geltend macht, jahres beschränkt auf den Ortslinienverkehr (§ 6 
dies dem Versicherer unverzüglich schriftlich an- Abs. 4 des Beförderungsteuergesetzes 1953, BGBl. 
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Nr. 22) oder beschränkt auf Fahrzeuge, die 
ausschließlich oder vorwiegend zur Verwendung 
für Feuerwehren bestimmt sind, erteilt werden, 
wenn sie im Sinne des § 120 Abs. 4 als Omnibus­
lenker für den Stadtverkehr ausgebildet sind 
oder dem Fahr- und Maschinendienst von Feuer­
wehren angehören. 

(4) Eine Lenkerberechtigung für die Gruppe F, 
beschränkt auf Zugmaschinen, Motorkarren und 
selbstfahrende . Arbeitsmaschinen, für die Er­
leichterungen gemäß § 90 Abs. 3 lit. b, § 91 
Abs. 2 oder § 93 festgesetzt sind und die 
zur Verwendung im Rahmen eines land- und 
forstwirtsehaftlichen Betriebes bestimmt sind, 
darf bei dringender wirtschaftlicher Notwendig­
keit auch Personen erteilt werden, die das 
16. Lebensjahr vollendet haben, wenn sie die 
zum Lenken solcher Fahrzeuge erforderliche 
geistige und körperliche Reife besitzen und die 
nach den Erfordernissen der Verkehrs- und Be­
triebssicherheit nötigen Auflagen oder zeitlichen, 
örtlichen oder sachlichen Beschränkungen der 
Gültigkeit vorgeschrieben werden. 

(5) Das Lenken eines Kraftfahrzeuges auf 
Grund einer im Ausland erteilten Lenkerberech­
tigung ist, unbeschadet der Bestimmungen des 
VIII. Abschnittes, zulässig, wenn ihr Besitzer in 
österreich keinen ordentlichen Wohnsitz hat 
oder seit der Begründung seines ordentlichen 
Wohnsitzes in österreich nicht mehr als ein Jahr 
verstrichen ist. 

(6) Besitzern einer im Ausland erteilten Lenker­
berechtigung, die seit länger als sechs Monaten 
ihren or,dentlichen W ohnsi tz in österreich haben 
und glaubhaft machen, daß sie auf Grund dieser 
Lenkel'berechtigung seit mindestens einem Jahr 
Kraftfahrzeuge der Gruppe gelenkt haben, für 
die die Lenkerberechtigung erteilt wurde, ist 
bei materieller Gegenseitigkeit auf Antrag 
eine Lenkerberechtigung mit dem gleichen 
Berechtigungsumfang zu erteilen, wenn bei ihnen 
keine Bedenken hinsichtlich der Ver kehrszuver­
lässigkeit (§ 66), der geistigen und körperlichen 
Eignung und der fachlichen. Befähigung beste­
hen. 

(7) Besitzern einer Heereslenkerberechtigung 
(§ 77) ist unbeschadet der Bestimmungen des 
Abs. 3 auf Antrag eine Lenkerberechtigung mit 
dem gleichen Berechtigungsumfang zu erteilen. 
Dies gilt jedoch nicht für Anträge, die nach Aib­
lauf eines Jahres, gerechnet vom Tage der 
Beendigung des Präs,enzdienstes, gestellt werden. 

1. Mit Gültigkeit für den Verkehr in österreich 
und für ,den internationalen Verkehr in den 
Staaten, die dem Genfer Abkommen über den 
Straßenverkehr, BGB!. Nr. 222/1955, beigetreten 
sind, und in anderen Staaten, soweit die Lenker­
berechtigungdort anerkannt wird: 

Gruppe A: Motorräder, Motorräder mit Bei­
wagen, Invalidenkraftfahrzeuge und Kraft­
fahrzeuge mit drei Rädern und einem Eigen­
gewicht von nicht mehr als 400 kg, auch wenn 
mit ihnen ein leichter Anhänger (§ 2 Z. 2) 
gezogen wird; 

Gruppe B: Kraftwagen 'zur Personenbeförderung 
mit nicht mehr als acht Plätzen außer dem 
Lenkerplatz oder Kraftwagen zur Güter­
beförderung mit einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht von nicht mehr als 3500 kg, 
auch wenn mit ihnen ein leichter Anhänger 
(§ 2 Z. 2) gez'ogen wird; 

Gruppe C: Kraftwagen zur Güteribeförderung 
mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht 
von mehr als 3500 kg, auch wenn mit ihnen 
ein leichter Anhänger (§ 2 Z. 2) gezogen wird; 

Gruppe D: Kraftwagen zur Personenbeförderung 
mit mehr als acht Plätzen außer dem Lenker­
platz, auch wenn mit ihnen ein leichter An­
hänger (§ 2 Z. 2) gezogen wird; 

Gruppe E: Kraftwagen, mit denen andere als 
leichte Anhänger (§ 2 Z. 2) gezogen werden, 
sofern der Lenker zum Lenken dieser Kraft­
wagen berechtigt ist. 

2. Mit Gültigkeit für den Verkehr in öster­
reich und in anderen St .. aten, soweit die Lenker­
berechtigungdort anerkannt wird: 
Gruppe F: Zugmaschinen der Klassen I und II 

(§ 90 Abs. 2) und Motorkarrt!n, auch wenn 
mit ihnen Anhänger gezogen werden, und 
selbstfahrende Arbeitsmaschinen, für die gemäß 

, § 93 Erleichterungen festgesetzt sind oder die 
zur Verwendung im Rahmen eines land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebes bestimmt sind; 

Gruppe G: Selbstfahrende Arbeitsmaschinen und 
Sonderkraftfahrzeuge (§ 2 Z. 21 und 23), auch 
wenn mit ihnen ein leichter Anhänger (§ 2 
Z. 2) gezogen wird; 

Gruppe H:. Kraftwagen zur Beförderung gefähr­
licher Güter (§ 92), auch wenn mit ihnen ein 
leichter Anhänger (§ 2 Z. 2) gezogen wird. 

(2) Die Lenkerberechtigung ist, soweit dies auf 
Grund der Erhebungen (§ 66), auf Grund des 
ärztlich,en Gutachtens (§ 69 Abs. 1 lit. rb) oder 
wegen der Art der Lenkerberechtigung nach den 
Erfordernissen ,der Verkehrssicherheit nötig ist, 

§ 65. Um fan g de r L e n k erb e r e c h t i- _ unter den entsprechenden Auflagen oder zeit-
gun g lichen, örtlichen oder sachlichen Beschränkungen 

(1) D· L k b ch· d f f·· f 1 der Gültigkeit zu erteilen. le en er ere tlgung ar nur ur 0-

gende Gruppen von Kraftfahrzeugen erteilt (3) Personen, die nach dem ärztlichen Gut-
werden: achten "beschränkt ,geeignet" sind, darf nur eine 

3 
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eingeschränkte Lenkerberechtigung erteilt wer­
den, die ausschließlich zum Lenken eines bestimm­
ten, im ärztlichen Gutachten bezeichneten Inva­
liden- oder Ausgleichkraftfahrzeuges berechtigt 
(§ 71 Abs. 2). 

(4) Die Lenkerberechtigung für die Gruppen 
D und H um faßt auch die für die Gruppen B, 
C, Fund G; die Lenkerberechtigung für die 
Gruppe C umfaßt auch die für die Gruppen B, 
Fund G. 

(5) Die Lenkerberechtigung für die Gruppe B 
berechtigt auch zum Lenken von se1bstfahrenden 
Arbeitsmaschinen mit einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht von nicht mehr als 3500 kg. Die 
Lenkerberechtigung für die Gruppe F berechtigt 
auch zum Lenken von Einachszugmaschinen, 
die mit einem anderen Fahrzeug oder Ge­
rät so verbunden sind, daß sie mit diesem 
ein einziges Kraftfahrzeug bilden, wenn die­
ses nach seinem Eigengewicht und der höch­
sten mit ihm auf gerader, waagrechter. Fahr­
bahn bei Windstille erreichbaren Geschwin­
digkeit einer Zugmaschine der Klasse I oder 
11 (§ 90 Abs. 2) entspricht. Das Ziehen von 
anderen als leichten Anhängern mit Kraftfahr­
zeugen der Gruppe G mit einem höchst'en zu­
lässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 

, 3500 kg ist nur auf Grund einer Lenkerberech­
tigung für die Gruppen G, Bund E zulässig. 
Das Ziehen von anderen als leichten Anhängern 
mit Kraftfahrzeugen der Gruppe G mit einem 
höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 
3500 kg ist nur auf Grund einer Lenkerberech­
tigung für die Gruppen C und E zulässig. Das 
Lenken eines Sattelkraftfahrzeuges mit einem 
Sattelanhänger, dessen h6chstes zulässiges Ge­
samtgewicht 750 kg überschreitet, ist entspre­
chend dem höchsten zulässigen Gesamtgewicht des 
Zugfahrzeuges oder der Bestimmung des Fahr­
zeuges zur Beförderung gefährlicher Güter (§ 92) 
nur auf Grund einer Lenkerberechtigung für die 
Gruppen Bund E, C und E, D und E oder H 
und E zulässig. Das Ziehen von Anhängern, die 
Zur Beförderung gefährlicher Güter "bestimmt 
sind, mit Kraftffahrzeugen, die selbst nicht zur 
Beförderung gefährlicher Güter bestimmt sind, 
ist nur auf Grund einer Lenkerberechtigung für 
die Gruppen Hund E zulässig. 

(6) Das Lenken unbesetzter Kraftfahrzeuge der 
Gruppe D ist auch auf Grund einer Lenkerberech­
tigung für die Gruppe C zulässig; dies gilt auch 
dann, wenn abgesehen vom Lenker nicht mehr 
als acht Personen befördert werden, die mit der 
Betreuung des Fahrzeuges im Rahmen ihres Be­
triebes oder mit der Erfüllung behördlicher Auf­
gaben befaßt sind. 

§ 66. Ver k ehr s z u v e rl ä s s i g k e i t 

(1) Als verkehrszuverlässig gilt eine Person, 
wenn nicht auf Grund erwiesener bestimmter Tat­
sachen (Abs. 2) und ihrer Wertung (Abs. 3) an-

genommen werden, muß, daß SIe auf Grund 
ihrer Sinnesart 

a) die Verkehrssicherheit insbesondere durch 
rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr 
oder durch Trunkenheit gefährden wird, 
oder 

b) sich wegen der erleichternden Umstände, 
die beim Lenken, von Kraftfahrzeugen ge­
geben sind, sonstiger schwerer strafbarer 
Handlungen schuldig machen wird. 

(2) Als bestimmte Tatsache im Sinne des Abs. 1 
hat insbesondere zu gelten, wenn jemand 

a) häufig in einem die Zurechnungsfähigkeit 
ausschließenden Rauschzustand eine straf­
bare Handlung begangen hat (§ 523 des 
StG. und Art. VIII Abs. 1 lit. c des EGVG. 
1950), 

b) das Verbrechen der Notzucht oder der 
Schändung begangen hat, 

c) das Verbrechen des Mordes, des Tot­
schlages oder der schweren körperlichen 
Beschädigung begangen hat, 

d) das Verbrechen des Diebstahls oder des 
Raubes begangen hat, 

e) in einem durch Alkohol im Sinne des § 5 
Abs.1 zweiter Satz der StVO. 1960 beein­
trächtigten Zustand ein Kraftfahrzeug ge­
lenkt oder in BetrIeb genommen hat, 

f) als Lenker eines Kraftfahrzeuges unter be­
sonders gefährlichen Verhältnissen oder mit 
besonderer Rücksichtslosigkeit gegenüber 
anderen Straßenbenützern gegen die für das 
Lenken eines Kraftfahrzeuges maßgebenden 
Verkehrsvorschriften verstoßen hat, 

g) es unterlassen hat, nach einem durch das 
Lenken eines Kraftfahrzeuges selbst ver­
ursachten Verkehrsunfall, bei dem eine Per­
son schwer verletzt wurde, sofort anzuhal­
ten oder erforderliche Hilfe zu leisten oder 
herbeizuholen, oder 

h) bei der Erteilung seiner Lenkerberechtigung 
vorgeschriebene Auflagen nicht eingehalten 
und dadurch wiederholt die Verkehrssicher­
heit gefährdet hat. 

(3) Für die Wertung der im Abs. 1 ange­
führten Tatsachen sind bei strafbaren Handlun­
gen ihre Verwerflichkeit, die Gefährlichkeit der 
Verhältnisse, unter denen sie 'begangen wurden, 
die seither verstrichene Zeit und das Verhalten 
während dieser Zeit maßgebend. 

§ 67. Verfahren bei der Erteilung 
der Lenkerber,echtiguIll,g 

(1) Die Lenkerberechtigung ist auf Antrag zu 
erteilen, wenn das in den Abs. 2 bis 7 und in 
den §§ 68 bis 70 angeführte Verfahren ergibt, 
daß die Voraussetzungen für die Erteilung vor­
liegen. Auf Antrag hat die Behörde, in deren ört­
lichem Wirkungsbereich der Antragsteller seinen 
ordentlichen Wohnsitz hat, die Uurch- oder 
Weiteflführung des Verfahrens auf die Behörde 
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zu übertragen, in deren örtlichem Wirkungsbereich 
der Ort der Beschäftigung des Antragstellers liegt, 
wenn ,dadurch eine wesentliche Vereinfachung des 
Verfahrens oder eine erhebliche Erleichterung 
für den Antragsteller e~ielt wird. 

(2) Vor der Erteilung der Lenkerberechtigung 
hat die Behörde, unbeschadet der Bestimmungen 
des Abs. 3, ein ärztliches Gutachten darüber ein­
zuholen, ob der Antragsteller zum Lenken von 
Kraftfahrzeugen geistig und körperlich geeignet 
ist. Das ärztliche Gutachten darf im Zeitpunkt 
der Entscheidung nicht älter als ein Jahr sein. 
Wenn das ärztliche Gutachten. eine Begutachtung 
technischer Fragen voraussetzt, insbesondere hin­
sichtlich der Feststellung, ob der Bau und die 
Ausrüstung eines bestimmten Fahrzeuges die in 
einem auf "beschränkt geeignet" lautenden Gut­
achten anzuführenden körperlichen Mängel aus­
gleicht, ist ein Gutachten eines technischen, ge­
mäß § 126 bestellten Sachverständigen hierüber 
einzuholen.--Wenn das ärztliche Gutachten eine 
Beobachtung des Antragstellers beim Handhaben 
von Betätigungsvorichtungen des Kraftfahrzeuges 
erfordert, ist die Durchführung einer Beobach­
tungsfahrt (§ 69 Abs. 2) anzuordnen. Der An­
tragsteller hat die zur Erstattung des ärztlichen 
Gutachtens erforderlichen besonderen Befunde 
oder ein insbesondere im Hinblick auf sein Le­
bensalter .oder sein bisheriges Verhalten im 
Straßenverkehr erforderliches Gutachten einer 
verkehrspsychologischen Untersuchungsstelle zu 
erbringen. 

wurde, kann die Behörde, sofern das letzte ärzt­
liche Gutachten im Zeitpunkt der Entscheidung 
nicht älter ist als ein Jahr und nicht die Ertei­
lung einer Lenkerberechtigung für die Grup­
pen D und H beantragt wurde, von der Ein­
holungeines ärztlichen Gutacht,ens oder eines 
Gutachtens über die fachlich,e Befähigung (Abs. 3) 
absehen, wenn im Hinblick auf den Grund 
der Entziehung und vom Standpunkt der Ver­
kehrssicherheit aus keine Bedenken bestehen. 

(3) Vor der Erteilung der Lenkerberechtigung 
hat die Behörde ein Gutachten je eines vom Lan­
deshauptmann bestimmten rechtskundigen und 
technischen gemäß § 126 bestellten Sachverstän­
digen darüber einzuholen, ob der Antragsteller 
zum Lenken von Kraftfahrzeugen der in Betracht 
kommenden Gruppe fachlich befähigt ist; dieses 
Gutachten ist von beiden Sachverständigen auf 
Grund der Lenkerprüfung (§. 70) zu erstatten. Es 
hat nur auszusprechen, ob der Begutachtete 
zum Lenken von Fahrzeug,en der in Betracht 
kommenden Gruppe fachlich befähigt ist oder 
nicht; wurde die Lenkerprüfung nicht bestanden, 
so ist auch anzugeben, wann sie frühestens wieder­
holt werden kann. Das Gutachten ist von beiden 
Sachverständigen gemeinsam zu erstatten und 
darf nur "fachlich befähigt" lauten, wenn heide 
Sachverständigen dieser Ansicht sind. Die Lenker­
prüfung darf nicht vor Ablauf von zwei Wochen 
wiederholt werden. Eine nicht bestandene Lenker­
prüfung ist auf Antrag innerhalb von drei Mo­
naten neuerlich abzunehmen. 

(4) Personen, denen eine Lenkerberechtigung 
gemäß § 73 Abs. 1 entzogen wurde, darf vor Ab­
lauf der bei der Entziehung festgesetzten Zeit 
keine Lenkerberechtigung erteilt werden. Bei der 
Erteilung einer Lenkerberechtigung an einen An­
tragsteIler, dem eine Lenkerberechtigung entzogen 

(5) Bei einem Antrag auf gleichzeitige Erteilung 
einer Lenkerberechtigung für die Gruppe A und 
für weitere Gruppen hat die Behörde ein Gut­
achten über die fachliche Befähigung (Abs. 3) 
für diese Gruppen, für die Gruppe A jedoch nur 
ein Ergänzungsgutachten hiezu einzuholen. 

(6) Vor der Ausdehnung einer Lenkerberech­
tigung auf weiter,e der im § 65 Abs. 1 ange­
führten Gruppen hat die Behörde über die 
fachliche Befähigung nur ein Ergänzungsgut­
achten einzuholen. Ein neuerliches ärztliches 
Gutachten ist nur einzuholen, wenn das letzte 
ärztlich·e Gutachten im Zeitpunkt der Entschei-, 
dung älter als ein Jahr ist oder die Erweite­
rung einer Lenkerberechtigung auf die Grup­
pen D, E und H beantragt wurde. 

(7) Die zur Erteilung einer Lenkerberech­
tigung gemäß § 64 Abs. 7 und Ausstellung eines 
Führerscheines erforderlich,en Schriften sind von 
Stempelgebühren befreit, wenn dem Antrag­
steUer eine Heereslenkerberechtigung für die in 
Betracht kommende Gruppe erteilt wurde. 

(8) Ein Antrag auf Erteilung einer Lenker­
berechtigung darf nur gestellt werden, wenn der 
Antragsteller nicht bereits eine Lenkerberechti­
gung für die beantragte Gruppe besitzt. 

§ 68. E r t eil u n g der L e n k erb e r e.e h­
t i gun g für die G r u p p enD, E und H 

(1) Die Lenkerberechtigung für die Grup­
pen D und H darf nur für fünf Jahre und nur 
Personen erteilt werden, die glaubhaft machen, 
daß sie mindestens zwei Jahre Kraftfahrzeuge der 
Gruppe C oder mindeste.ns- ein Jahr Kraftfahr­
zeuge der Gruppe B und mindestens ein weiteres 
Jahr Kraftfahrzeuge der Gruppe C geLenkt 
haben und für die Leistung Erster Hilfe ent­
sprechend ausgebildet sind. Die Lenkerberechti­
gung für die Gruppe D darf jedoch, sofern sie 
für zwei Jahre, gerechnet von der Erteilung,auf 
den Ortslinienverkehr (§ 64 Abs. 3) oder 
auf Fahrzeuge, die ausschließlich oder vorwie­
gend zur Verwendung für Feuerwehren bestimmt 
sind, eingeschränkt wird, auch Personen erteilt 
werden, die eine Lenkerberechtigung für die 
Gruppe C besitzen, im Sinne der Bestimmungen 
des § 120 Abs. 4 als Omnibuslenker für den 
Stadtverkehr ausgebildet sind oder dem Fahr­
und Maschinendienst von Feuerwehren angehören 
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und glaubhaft machen, ,daß sie drei Jahre Kraft­
fahrzeuge der Gruppe B gelenkt haben. 

(2) Die Gültigkeit einer Lenkerberechtigung 
für die Gruppen D und H darf nur verlängert 
werden, wenn durch ein ärztliches Gutachten 
festgestellt wurde, daß die gei~tige und körper­
liche Eignung ihres Besitzers noch gegeben ist. 
Die zur Erlangung dieser Verlängerung und 
dieses ärztlichen Gutachtens erforderlichen Schrif­
ten sind von Stempelgebühren befreit. Bei der 
Wieder,erteilung einer Lenkerberechtigung für 
die Gruppen D und H ,innerhalb von sechs Mo­
naten nach Ablauf der Gültigkeit der bisherigen 
kann von der Einholung eines GU'tacht·ens über 
die fachliche Befähigung (§ 67 Abs. 3) abgesehen 
werden, wenn hei der Behörde keine Bedenken 
darüber bestehen, ob der Antragsteller noch die 
erforderliche fachliche Befähigung besitzt. 

(3) Die Lenkerberechtigung für die Gruppe E 
darf nur Personen erteilt werden, die glaubhaft 

'gemacht haben, daß sie mindestens ein Jahr Kraft­
fahrzeuge der Gruppe B oder C gelenkt haben. 

§ 69. Ä r z tl ich e s Gut ach te n 

(1) Das ärztliche Gutachten hat zu lauten: 
"geeignet", "bedingt geeignet", "beschränkt ge­
eignet" oder "nicht geeignet". Ist der zu Begut­
achtende nach dem ärztlichen Befund 

a) geistig und körperlich zum Lenken von 
Kraftfahrzeugen einer oder mehrerer 
Gruppen ohne Einschränkung geeignet, so 
hat das Gutachten "geeignet" für diese 
Gruppen zu lauten; 

b) zum Lenken von K,raftfahrzeugen einer 
oder mehrerer Gruppen nur unter der 
Voraussetzung geeignet, daß er Körper­
ersatzstücke oder Behelfe (Brillen, Sitz­
polster und dergleichen). oder daß er nur 
Fahrzeuge mit bestimmten MerkmaLen ver­
wendet, so hat das Gutachten "bedingt 
geeignet" für die entsprechenden Gruppen 
zu lauten und Auflagen oder zeitliche, 
örtliche oder sachliche Beschränkungen 
der Gültigkeit anzuführen, unter denen 
eine Lenkerberechtigung ohne Gefähr­
dung der Verkehrssicherheit erteilt wer­
den kann; das gleiche gilt auch für Per­
sonen, deren Eignung nur für eine be­
stimmte Zeit angenommen werden kann 
und bei denen Nachuntersuchungen er­
forderlich sind; 

c) zum Lenken nur eines bestimmten Fahr­
zeuges nach § 2 Z. 18 oder 24 geeignet, so 
ha t das Gutachten "Ibeschränkt geeignet" 
zu lauten und anzugeben, durch welche 
körperlichen Mängel die Eignung be­
schränkt ist, und das Kennzeichen und die 
Fahrgestellnummer des Fahrzeuges anzu-

führen, bei dem diese Mängel ausgeglichen 
werden können; 

d) zum Lenken von Kraftfahrzeugen einer 
oder mehrerer Gruppen nicht geeignet, so 
hat das Gutachten "nicht geeignet" für die 
entsprechenden Gruppen zu lauten. 

(2) Die im § 67 angeführte Beobach­
tungsfahrt darf nur auf einem Schulfahrzeug 
(§ 112 Abs. 3) der in Betrarut kommenden 
Gruppe von Kraf1tfahrzeugen (§ 65 Abs. 1) vor­
genommen werden; ist jedoch angesichts beson­
derer Umstände eine Gefähl'dung der Verkehrs­
und Betriebssicherheit nicht zu befürchen, so kann 
die Beobachtungsfahrt, insbesondere bei Besitzern 
einer Lenkerberechtigung, auru auf einem anderen 
geeigneten Kraftfahrzeug der in Betracht kom­
menden Gruppe vorgenommen werden. Während 
der Beobarutungsfahrt muß, wenn möglich, neben 
dem zu beobachtenden Lenker ein technischer 
gemäß § 126 bestellter Sachverständiger, ein 
Inhaber eines Fahrlehrerausweises gemäß § 114 
Abs. 1, ein im § 120 Abs. 1 ange­
führter Ausbildner oder ein Besitzer einer 
im § 122 Abs. 1 angeführten Bewilligung zur 
Durchführung von übungsfahrten sitzen. Der 
neben dem Lenker Sitzende hat durch entspre­
chendes Eingreifen in dessen Fahrweise Unfällen, 
soweit es ihm möglich ist, vorzubeugen. Ist die 
Beobachtungsfahrt auch zur Beurteilung techni­
scher Fragen erforderlich, so hat der im § 67 
Abs. 2 angeführte technische Sachverständige dar­
an teilzunehmen. 

(3) Durch Verordnung können nach den Er­
fordernissen der Verkehrs- und Betriebssicher­
heit, dem jeweiligen Stand der medizinischen 
Wissenschaft und der Technik entsprechend, die 
näheren Bestimmungen über die ärztliche Unter­
suchung und die Erstellung des ärztlichen Gut­
achtens (Abs. 1) festgesetzt werden; hiebei. i~t 
auch festzusetzen, daß Personen, bei denen be­
stimmte Leiden oder Gebrechen vorliegen, als 
zum Lenken von Kraftfahrzeugen nicht geeignet 
oder nur unter bestimmten Voraussetzungen im 
Sinne des Abs. 1 lit. b als geeignet zu gelten 
haben. 

§ 70. L e n k e r p r ü fun g 

(1) Die Lenhrprüfung hat aus einer theore­
tischen und einer praktischen Prüfung zu be­
stehen. Sie kann für ein Ergänzungsgutachten 
(§ 67 Abs. 5 und 6) oder ein im Zuge eines Ent­
ziehungsverfahre1l!s eingeholtes Gutachten (§ 74 
Abs. 2) entsprechend abgekürzt werden. Wird 
gemäß § 76 ein Gutachten 'Über die Befähigung 
zum Lenken von Motorfahrrädern abgegeben, 
so ka.nn sich die Lenkerprüfung auf die Kenntnis 
der im Abs. 2 lit. a angeführten Vorschriften 
beschränken. 
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(2) Die theoretische Prüfung ist, sofern nicht 
durch Verordnung ihre schriftliche Abnahme all­
gemein festgesetzt oder eine Beeinträchtigung des 
Prüfungsvorganges zu erwarten ist, auf Antrag 
.des Prüfungswerbersin Gegenwart der von ihm 
angeführten Personen abzunehmen. Die bei der 
Prüfung anwesenden Personen dürfen den Prü­
fungsvorgang nicht beeinträchtigen. Personen, die 
den Prüfungsvorgang beeinträchtigen, sind aus 
dem Raum, in dem die Prüfung abgenommen 
wird, zu entfernen. Die Prüfung ist unter Be­
dachtnahme auf die angestrebte Gruppe (§ 65 
Abs. 1) abzunehmen und hat sich zu erstrecken 

a) auf die Kenntnis der für das Lenken eines 
Kraftfahrzeuges maßgebenden Verkehrs­
vorschriften und 

b) auf die für ,das 'sichere Lenken von Kraft­
fahrzeugen und das richtige Vecrhalten bei 
den im Straßenverkehr zu ecrwartenden 
besonderen Umständen und Gefahren not­
wendigen Kenntnisse, zum Beispiel im 
Hinblick acuf die Fahrbahnibeschaffenheit, 
die Sichtverhältnisse und auf die Beein­
trächtigung anderer Straßenbenützer; bei 
Bewerbern um eine Lenkerberechtigung für 
die Gruppen C, D, E, Fund H auch auf 
die hiefür in technischer Hi!1JSicht und im 
Hinblick· auf die Eigenart und Bauweise 
der Kraftfahrzeuge und Anhänger not-
wendigen Kenntnisse. . 

(3) Die praktis'che Prüfung hat zu umfassen: 
a) die Vorgangsweise bei den für die Fahrt 

notwendigen und möglichen überprüfun­
gen des Zustandes des Fahrzeuges, 

b) Fahrübungen, wie insbesondere Umkehren, 
Rückwärtsfahren, Anfahren auf Steigungen, 

. Einfahren in Parklücken und Ausfahren 
aus diesen, und Breinsübimgen, wie insbe­
sondere Gefahrenbremsungen, 

c) eine läng~re Prüfungsfahrt auch durch 
Straßen mit starkem Verkehr. 

(4) Das für die Prüfung erforderliche Fahrzeug 
hat der Prüfungswerber beizusteHen und bei 
Fahrzeugen, die nicht ihm oder einer Fahrschule 
gehören, eine schriftliche Erklärung des Zu­
lassungsbesitzers darüber vorzulegen, daß dieser 
der Verwendung des Fahrzeuges für die Prü­
fungsfahrt zustimmt. Prüfungswerber, die nach 
dem ärztlichen Gutachten "beschränkt geeignet" 
sind, haben das entsprechende Invaliden- oder 
Ausgleichkraftfahrzeug (§ 2 Z. 18 oder 24) bei­
zustellen. 

(5) Die praktisd1e Prüfung darf erst abgenom­
men werden, wenn die theoretische Prüfung 
mit Erfolg abgelegt worden ist. Sie ist auf einem 
zum Verkehr zugelassenen Kraftfahrzeug der 
Gruppe abzunehmen, für die der Prüfungswerber 
eine Lenkerberechtigung 'beantragt hat. Dieses 

Kraftfahrzeug muß eine richtige Beurteilung der 
praktischen Kenntnisse des Prüfungswerbers und 
eine sichere Einflußnahme auf seine Fahrweise 
durch den nebert ihm Sitzenden ermöglichen. Die 
Prüfung von Bewerbern um eine Lenkerberechti­
gung für die Gruppe A kann, sofern keine Be­
denken dagegen best,ehen, auf jedem Motorrad 
abgenommen werden. Die Prüfung von Bewer­
bern um eine Lenkerberechtigung für die Grup­
pen B bis E und H ist auf Kraftwagen der an­
gestrebten Gruppe abzunehmen, die den Bestim­
mungen des § 112 Abs. 3 über Schulfahrzeuge 
entsprechen; sie kann jedoch bei Fahrzeugen der 
Gruppen D und H und, sofern die Verkehrs­
sicherheit ,dadurch nicht gefährdet wird, auch 
sonst auf einem anderen Kraftwagen der ent­
sprechenden Gruppe abgenommen werden, bei 
dem die Hilfs:bremse und die Vorrichtung zum 
Abstellen des Motors vom Platz neben dem 
Lenkerplatz aus betätigt werpen können, insbe­
sondere bei Prüfungswerbern, die durch übungs­
fahrten gemäß § 122 ausgebildet wurden. 

(6) Der während der Fahrt (Abs. 3 lit. bund c) 
neben dem Prüfungswerber Sitzende hat, soweit 
es ihm möglich ist, Unfällen durch entsprechendes 
Ein&reifen in die hhrweise des Prüfungswerbers 
vorzubeugen. 

(7) Nach der Prüfung haben die Prüfer dem 
Prüfungswerber bekanntzugeben, ob er die 
Prüfung bestanden h\lt. Weim er die Prüfung 
nicht bestanden hat, haben ihm die Prüfer die 
Begründung hiefür bekanntzugeben und ;luch 
wann die Prüfung nach ihrer Ansicht frühestens 
innerhalb des im § 67 Abs. 3 letzter Satz ange­
führten Zeitraumes wiederholt werden kann. 
Wurde die theoretische Prüfung oder der sich 
auf die Verkehrsvorschriften (Abs. 2 lit. a) oder 
der sich auf die technischen Kenntnisse (Abs .. 2 
lit. b) erstreckende Teil der theoretischen Prü­
fung bestanden, so darf die theoretische Prüfung 
oder der bereits bestandene Teil bei Wiederholun­
gen innerhalb von sechs Monaten nicht mehr ab­
genommen werden. 

(8) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die 
näheren Bestimmungen über den Vorgang und 
den Umfang der Prüfung festzusetzen. 

§ 71. Aus s tell u n g des F ü h r e r­
scheines 

(1) Die Behörde hat dem Bewerber über die 
von ihr erteilte Lenkerberemtigung eine Bestä­
tigung, den Führerschein, auszustellen. In diesen 
sind auch Auflagen oder zeitliche, örtliche oder 
sachliche Beschränkungen der Gültigkeit einzu­
tragen, unter denen die Lenkerberechtigung er­
teilt wurde (§ 65 Abs. 2). Weitere Führersmeine 
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für diese Lenkerberechtigung dürfen nur in den 
in den Abs. 3 und 4 angeführten Fällen ausge­
stellt werden. 

(2) Wird einer nach dem ärztlichen Gutachten 
"beschränkt geeigneten" Person gemäß § 65 
Abs. 3 eine eingeschränkte Lenkerberechtigung 
erteilt, so ist in den Führerschein bei der in 
Betracht kommenden Gruppe mit roter Schrift 
der Vermerk "Restreint - Eingeschränkt" sowie 
das Kennzeichen und die Fahrgestellnummer des 
im ärztlichen Gutachten (§ 69 Abs. 1 lit. c) 
bezeichneten Fahrzeuges einzutragen. 

(3) Eil). Führerschein ist ungültig, wenn die 
behördlichen Eintragungen, Unterschriften oder 
Stempel unkenntlich geworden sind, das Licht­
bild fehlt oder den Besitzer nicht mehr einwand­
frei erkennen läßt oder Beschädigungen oder 
Merkmale seine Vollständigkeit, Einheit oder 
Echtheit in Frage stellen. Der Besitzer des un­
gültig gewordenen Führerscheines hat bei der 
Behörde, die den Führerschein ausgestellt hat, 
unverzüglich die Ausstellung eines neuen Führer­
scheines oder die Vornahme der erforderlich,en 
Ergänzungen zu beantragen, 

(4) Ein neuer Führerschein gemäß Abs. 3 darf 
nur von der Behörde ausgestellt werden, die die 
betreffende Lenkerberechtigung erteilt hat. Dieser 
ist auszustellen, wenn der Verlust des Führer­
scheines glaubhaft gemacht wurde oder der 
Führerschein ungültig ist und nicht mehr ergänzt 
werden kann und wenn anzunehmen ist, daß 
die Voraussetzungen für die Erteilung der in 
Betracht kommenden Lenkerberechtigung noch 
gegeben sind. Die beantragte Ergänzung eines 
Führerscheines darf nur vorgenommen werden, 
wenn anzunehmen ist, daß die Voraussetzungen 
für die Erteilung der in Betracht kommenden 
Lenkerberechtigung noch gegeben sind. Die Be­
stimmungen des § 67 Abs. 6 über die neuerliche 
überprüfung hinsichtlich der körperlichen Eig­
nung gelten sinngemäß. Mit der Ausstellung des 
neuen Führerscheines verliert der alte Führer­
schein seine Gültigkeit; er ist, sofern dies möglich 
ist, der Behörde unverzüglich abzuliefern. 

§ 72. F ü h r e r s c h ein für Dip 10m ;J. t e n 
und Angestellte ausländischer 
Vertretungsbehörden und 
internationaler Organisationen 

mit dem Sitz in Österreich 

(1) Personen, die eine vom Bundesministerium 
für Auswärtige Angelegenheiten ausgestellte gül­
tige Legitimationskarte für Mitglieder des Diplo­
matischen Korps in Wien, für Mitglieder des 
Konsularkorpsin österreich, für Angestellte bei 
ausländischen diplomatischen oder konsularischen 
Vertretungsbehörden oder für Beamte internatio­
naler Organisationen in Österreich besitzen, ist 
auf Antrag, unbeschadet der Bestimmungen des 
Abs. 2, auf Grund eines gültigen ausländischen 

Führerscheines eine österreichische Lenkerberech­
tigung-mit dem gleichen Berechtigungsumfang zu 
erteilen und der entsprechende Führerschein aus­
zustellen, sofern hinsichtlich der Verkehrs- und 
Betriebssicherheit keine Bedenken bestehen und, 
außer bei Beamten internationaler Organisatio­
nen, materielle Gegenseitigkeit vorliegt. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten nicht 
für österreichische Staatsbürger oder Staatenlose, 
die vor ihrer Anstellung bei der ausländischen 
Vertretungsbehörde oder bei internationalen 
Organisationen ihren ordentlichen Wohnsitz 111 

Österreich gehabt haben. 

§ 73. E n t z i e h u n g der L e n k e r­
berechtigung 

(1) Die Lenkerberechtigung ist zu entziehen, 
wenn ihr Besitzer nicht mehr im Sinne des § 66 
verkehrszuverlässig, nicht mehr geistig oder kör­
perlich geeignet oder nicht mehr fachlich befähigt 
ist, ein Kraftfahrzeug zu lenken. Verkehrszu­
verlässigen Lenkern, die nicht mehr die erforder­
liche geistige und körperliche Eignung und fach­
liche Befähigung aufweisen, ist die Lenkerberech­
tigung entsprechend diesem Mangel ganz oder 
nur hinsichtlich bestimmter Gruppen zu entzie­
hen oder durch Auflagen oder zeitliche, örtliche 
oder sachliche Beschränkungen der Gültigkeit ein­
zuschränken. 

(2) Bei der Entziehung ist auch auszusprechen, 
für welche Zeit keine neue Lenkerberechtigung 
erteilt werden darf. Diese Zeit ist auf Grund der 
Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens festzu­
setzen und darf bei Personen, die nicht verkehrs­
zuverlässig sind, nicht kürzer sein als drei Mo­
nate. 

(3) Die Lenkerberechtigung ist unter Anwen­
dung der Bestimmungen der Abs. 1 und 2 für 
eine Zeit von nicht mehr als 18 Monaten vor­
übergehend zu entziehen, wenn anzunehmen ist, 
daß nach Ablauf dieser Zeit die Gründe für die 
Entziehung nicht mehr gegeben sind. Nach Ab­
lauf der Zeit, für die die Lenkerberechtigung vor­
übergehend entzogen wurde, ist der Führerschein 
dem Besitzer auf Antrag wieder auszufolgen, so­
fern nicht ein neuerliches Ermittlungsverfahren 
zur Entziehung gemäß Abs. 1 eingeleitet wurde. 

§ 74. Ve rf a h ren bei der E n t z i e h u 11, g 
der Lenkerberechtigung 

(1) Bestehen bei der Behörde, in deren örtlichem 
Wirkungsbereich der Besitzer einer Lenker­
berechtigung seinen ordentlichen Wohnsitz hat, 
Bedenken, ob die Voraussetzungen für die Er­
teilung dieser Lenkerberechtigung noch gegeben 
sind (§ 64 Abs. 2), so hat sie unverzüglich ein 
Ermittlungsverfahren einzuleiten. 
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(2) Vor der Entziehung der Lenkerberechti­
gung wegen mangelnder geistiger oder körper­
licher Eignung ist ein neuerliches ärztliches Gut­
achten gemäß § 67 Abs. 2, vor der Entziehung 
wegen mangelnder fachlicher Befähigung ein Gut­
achten über die fachliche Befähigung gemäß § 67 
Abs. 3 einzuholen. Leistet der Besitzer einer Len­
kerberechtigung einem rechtskräftigen Bescheid 
mit der Aufforderung, sich ärztlich unter­
suchen zu lassen, zur Erstattung des ärztlichen 
Gutachtens erforderliche Befunde zu erbringen 
oder die Lenkerprüfung neuerlich abzulegen, 
keine Folge, so ist ihm die Lenkerberechtigung 
zu entziehen. 

(3) Die Behörde hat die vollstreckbare Ent­
ziehung einer Lenkerberechtigung, ohne die 
Rechtskraft des Entziehungsbescheides abzu­
warten, dem Zulassungsbesitzer des zur Zeit der 
Beanstandung gelenkten Kraftfahrzeuges bekannt­
zugeben, wenn dieser nicht selbst der Lenker 
war; bei Berufskraftfahrern sind auch ihre 
Dienstgeber zu verständigen, wenn diese nicht 
Zulassungsbesitzer des Kraftfahrzeuges waren. 
Die rechtskräftige Entziehung einer Lenker­
berechtigung wegen des Mangels der Verkehrs­
zuverlässigkeit kann von der Behörde auch In 

geeigneter Weise verlautbart werden. 

(4) Nach Eintritt der Vollstreckbarkeit des 
Entziehungsbescheides ist der über die entzogene 
Lenkerberechtigung ausgestellte Führerschein, 
sofern er nicht bereits abgenommen wurde, 
unverzüglich der Behörde abzuliefern. 

§ 75. Vor I ä u f i g e Ab nah m e des 
Führerscheines 

(1) Die Organe des öffentlichen Sicherheits­
dienstes haben einem Kraftfahrzeuglenker, aus 
dessen Verhalten deutlich zu erkennen ist, daß er 
insbesondere infolge eines übermäßigen Alkohol­
genusses oder eines außergewöhnlichen Er­
regungs- oder Ermüdungszustandes nicht mehr 
die volle Herrschaft über seinen Geist und 
seinen Körper besitzt, den Führerschein 
vorläufig abzunehmen, wenn er ein Kraft­
fahrzeug lenkt, in Betrieb nimmt oder 
versucht, es 'in Betrieb zu nehmen. Bei der vor­
läufigen Abnahme ist eine Bescheinigung auszu­
stellen, in der die Gründe für die Abnahme und 
eine Belehrung über die zur Wiedererlangung 
des Führerscheines erforderlichen Schritte ent­
halten sind. 

(2) Der vorläufig abgenommene Führerschein 
ist unverzüglich der Behörde vorzulegen, in deren 
örtlichem Wirkungsbereich er abgenommen 
wurde; wurde der Führerschein jedoch wegen 
eines außergewöhnlichen Erregungs- oder Er­
müdungszustandes vorläufig abgenommen, so ist 

er dem Besitzer wieder auszufolgen, wenn dieser 
die volle Herrschaft über seinen Geist und seinen 
Körper vor Ablauf von zwei Tagen, gerechnet 
vom Tage der vorläufigen Abnahme, wieder­
erlangt hat. 

(3) Die in Abs. 2 angeführte Behörde hat den 
vorläufig abgenommenen Führerschein dem Be­
sitzer auf' Antrag binnen drei Tagen, gerechnet 
vom Tage der vorläufigen Abnahme, auszufolgen, 
sofern nicht das Ermittlungsverfahren gemäß 
§ 74 Abs. 1 eingeleitet wird. 

(4) Wenn die im Abs. 3 angeführten Vor­
aussetzungen nicht vorliegen oder der vorläufig 
abgenommene Führerschein nach Ablauf der 
dreitägigen Frist nicht ausgefolgt wurde, ist er 
unverzüglich der Behörde zu übermitteln, in 
deren örtlichem Wirkungsbereich der Besitzer des 
Führerscheines seinen ordentlichen Wohnsitz hat. 

§ 76. L e n k e rau s w eis für Mo t 0 r­
fahrräder 

(1) Der Lenkerausweis für Motorfahrräder ist 
Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
von der Behörde, in deren örtlichem Wirkungs­
bereich sie ihren ordentlichen Wohnsitz haben, 
auf Antrag auszustellen, wenn dagegen keine 
Bedenken im Sinne des Abs. 2 bestehen. Für die 
Ausstellung gelten die Bestimmungen des § 71 
sinngemäß. 

(2) Bestehen auf Grund offensichtlicher Um­
stände Bedenken, ob der Antragsteller verkehrs­
zuverlässig (§ 66), geistig und körperlich geeignet 
und fachlich befähigt ist, ein Motörfahrrad zu 
leriken oder ob er sich einer der im Abs. 4 lit. a 
bis f angeführten Handlungen schuldig gemacht 
hat, so ist unverzüglich ein Ermittlungsver­
fahren einzuleiten. Für dieses Ermittlungsver­
fahren gelten die Bestimmungen des § 67 sinn­
gemäß. 

(3) Bestehen bei der Behörde, in deren ört­
lichem Wirkungsbereich der Besitzer eines Len­
kerausweises für Motörfahrräder seinen ordent­
lichen Wohnsitz hat, Bedenken, ob er verkehrs­
zuverlässig (§ 66), geistig und körperlich ge­
eignet und fachlich befähigt ist, ein Motorfahrrad 
zu lenken, so hat sie unverzüglich ein Ermitt­
lungsverfahren einzuleiten. Für dieses Ermitt­
lungsverfahren gelten die Bestimmungen des 
§ 74 sinngemäß. , 

(4) Für die Entziehung des Lenkerausweises 
für Motorfahrräder gelten die Bestimmungen des 
§ 73 sinngemäß. Der Lenkerausweis ist jedoch 
auch zu entziehen, wenn sein Besitzer wiederholt 
mit einem Motorfahrrad 

a) die gemäß § 98 Abs. 1 festgesetzte Ge­
schwindigkeit für Motorfahrräder wesent­
lich überschritten hat, 

b) mehr Lärm, Rauch oder üblen Geruch ver­
ursacht hat, als bei ordnungsgemäßem Zu-
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stand und sachgemäßem Betrieb des Motor­
fahrrades unvermeidbar ist, 

c) gefahren ist, das nicht mit einer zweck­
mäßigen, dem jeweiligen Stand der Technik 
entsprechenden Vorrichtung zur Dämpfung 
des Motorengeräusches ausgestattet war, 

d) Gehsteige oder Radwege vorsmriftswidrig 
befahren hat, 

e) dieselbe Straße oder denselben Straßenzug 
innerhalb eines örtlichen Bereiches ohne 
zwingenden Grund mehrmals hintereinan­
der befahren hat oder den Motor bei still­
stehendem Fahrzeug länger als unbedingt 
notwendig laufen hat lassen oder 

f) durch sonstige Verstöße gegen die Bestim­
mungen der Straßenverkehrsordnung 1960 
andere Straßenbenützer gefährdet oder be­
hindert hat. 

(5) Für Lenkerausweise für Motorfahrräder 
gelten die Bestimmungen des § 75 über die vor­
läufige Abnahme des Führerscheines und des § 78 
über den Zentralnamweis für Lenkerberechti­
gungen sinngemäß. 

(6) Erhält die Behörde davon Kenntnis, daß 
der Besitzer einer Lenkerberechtigung gemäß 
§ 64 Abs. 1 zum Lenken von Motorfahrrädern 
körperlich nicht geeignet ist, so hat sie, sofern 
die Voraussetzungen für die Erteilung der Len­
kerberechtigung noch gegeben sind, festzustellen, 
daß er nicht berechtigt ist, ein Motorfahrrad zu 
lenken. Dies ist in den Führerschein einzutragen. 

(7) Ein Antrag auf Ausstellung eines Lenker­
ausweises für Motorfahrräder darf nur gestellt 
werden, wenn der Antragsteller nicht bereits eine 
Lenkerberechtigung gemäß § 64 Abs. 1 besitzt. 

(8) Der Lenkerausweis für Motorfahrräder ver­
liert seine Gültigkeit, wenn seinem Besitzer eine 
Lenkerberechtigung gemäß § 64 Abs. 1 erteilt 
wird, und ist unverzüglich der Behörde abzu­
liefern. 

§ 77. He e res I e n k erb e r e c h t i gun g 

(1) Das Bundesministerium für Landesverteidi­
gung kann di;e Berechtigung zum Lenken von 
Heeresfahrzeugen erteilen und hierüber einen 
Heer.esführerschein ausstellen, der als solcher zu 
bezeichnen ist. Für die Erlangung eines Heeres­
führerscheines sind keine Stempelgebühren zu 
entrichten. 

(2) Der Besitzer einer Heereslenkerberechtigung 
darf auch andere Kraftfahrzeuge als die im Abs. 1 
angeführten lenken, wenn es zur Erfüllung der 
dem Bundesheer gemäß § 2 des Wehrgesetzes, 
BGBl. Nr. 18111955, obliegenden Aufgaben im 
Einzelfall erforderlich ist, wenn er eine von der 
hiefür in Betracht kommenden militärischen 
Dienststelle ausgestellte Bescheinigung über das 
V orliegen eines derartigen Erfordernisses mit­
führt und wenn seine Heereslenkerberechtigung 

für die Gruppe gilt, in die das zu lenkende Fahr­
zeug fällt. 

(3) Vor der Erteilung der Heereslenkerberech­
tigung (Abs. 1) hat das Bundesministerium für 
Landesverteidigung zu prüfen, ob die Verkehrs­
zuverlässigkeit (§ 66) gegeben ist, und ein ärzt­
liches Gutachten über die geistige und körperliche 
Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen sowie 
ein Gutachten eines oder mehrerer Samverstän­
diger gemäß § 52 des AVG. 1950 über die fach­
liche Befähigung einzuholen. Für die Erteilung 
der Heeres1enkerberechtigung und die Ausstel­
lung des Heeresführerscheines gelten die Be­
stimmungen der §§ 64 bis 66 und 68 bis 71 
sinngemäß; eine Heereslenkerberechtigung für 
die Gruppen D und H darf jedoch auch Personen 
erteilt werden, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben. 

(4) Bestehen beim Bundesministerium für 
Landesverteidigung Bedenken, ob die Voraus­
setzungen für die Erteilung der Heereslenker­
berechtigung noch gegeben sind, so hat es unver­
züglich unter sinngemäßer Anwendung der Be­
stimmungen der §§ 73 und 74 ein Verfahren zur 
Entziehung der Heereslenkerberechtigung ein-­
zuleiten und diese gegebenenfalls zu entziehen. 

(5) Die Bestimmungen des § 75 über die vor­
läufige Abnahme des Führerscheines und des 
§ 78 über den Zentralnachweis für Lenker­
berechi:igungen gelten sinngemäß auch für 
Heereslenk erberem tigungen. 

(6) Erlangt die Behörde von Umständen 
Kenntnis, die zu Bedenken im Sinne des Abs. 4 
Anlaß geben, so hat sie hievon unverzüglich das 
Bundesministerium für Landesverteidigung zu 
verständigen und gemäß § 75 vorläufig abgenom­
mene Heeresführerscheine an dieses weiterzu­
leiten. 

§ 78. Zen t r a I n ach w eis für L en k e r­
berechtigungen 

(1) Die Bundespolizeidirektion Wien hat einen 
Zentralnachweis für Lenkerberechtigungen zu 
führen. Die Behörde hat die BunCIespolizeidirek­
tion Wien zu verständigen. 

a) von der Abweisung eines Ansuchens um 
Erteilung einer Lenkerberechtigung, 

b) von der rechtskräftigen Entziehung einer 
Lenkerberechtigung, , 

c) von der Wiedererteilung einer Lenker­
berechtigung und 

d) von rechtskräftigen Bestrafungen von 
Kraftfahrzeuglenkern ohne Lenkerbetechti­
gung, wenn die Bestrafung aus Gründen 
erfolgt ist, die die Entziehung einer Lenker­
berechtigung zur Folge hätten. 

(2) Vor der Entscheidung über ein Ansuchen 
um Erteilung einer Lenkerberechtigung oder um 
Ausstellung eines neuen Führersmeines gemäß 

186 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)40 von 129

www.parlament.gv.at



186 der Beilagen 41 

§ 71 Abs. 3 ist die Bundespolizeidirektion Wien 
um Bekanntgabe der im Zentralnachweis (Abs. 1) 
festgehaltenen Aufzeichnungen über den Bewer­
ber zu ersuchen. Langt binnen drei Wochen nach 
Absendung der Anfrage bei der anfragenden 
Stelle keine Mitteilung ein, so darf angenommen 
werden, daß im Zentralnachweis nichts über den 
Bewerber festgehalten ist. 

VIII. ABSCHNITT 

Internationaler Kraftfahrverkehr 

§ 79. All g e m ein e s 

(1) Das Verwenden von Kraftfahrzeugen und 
Anhängern mit ausländisdlem Kennz·eichen, die 
vor nicht länger' als einem Jahr in das Bundes­
gebiet eingebracht wurden und keinen dauernden 
Standort im Bundesgebiet haben, und das Lenken 
von Kraftfahrzeugen auf Grund einer auslän­
dischen Lenkerberechtigung auf Straßen mit 
öffentlichem Verkehr vor Ablauf eines 
Jahres nach dem Eintritt des Lenkers in das 
Bundesgebiet ist unbeschadet in Betracht kom­
mender gewerberechtlicher Vorschrift-en und 
zwischenstaatlicher Regelungen zuläss,ig, wenn 
die Bestimmungen des § 62 über die Haftung 
und der §§ 82 bis 85 eingehalten werden. 

(2) Das. Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie hat im Einzelfall 
auf Antrag oder allgemein das Verwenden 
von Fahrzeugen mit ausländischem Kenn­
zeichen ohne einen internationalen Zulas­
sungsschein (§ 82) oder Führerschein (§ 84) 
zu gestatten, wenn der für sie. vorgesehene 
Inhalt auch dem entsprechenden nationalen 
Zulassungsschein oder Führerschein leicht ent­
nommen werden kann und hinsichtlich der 
Verkehrs- und Betriebssicherheit dagegen keine 
Bedenken bestehen. Es kann dies jedoch, 
sofern hinsichtlich der Verkehrs- und Betriebs­
sicherheit keine Bedenken bestehen, auch sonst 
gestatten, wenn es sich um kurz dauernde Fahr­
ten auf bestimmten Strecken handelt oder, hin­
sichtlich des Führerscheines, wenn für das Len­
ken dieser Fahrzeuge im Heimatstaat des ~~n­
kers ,kein Führerschein erforderlich ist und oe­
rücksichtigungswürdige Umstände vorliegen. 

§ 80. U n t e r s c he i dun g s z e ich e n für 
Kraftfahrzeuge und Anhänger mit 

i nl ä n dis c h e m K e n n z ei c he n 

Kraftfahrzeuge und Anhänger mit österrei­
chischem Kennzeichen müssen beim Verlassen 
des österreichischen Bundesgebietes hinten außer 
dem Kennzeichen auf einer Tafel oder auf dem 
Fahrzeug selbst dasUnterscheidurigszeichen für 
österreich führen. Dieses hat aus einem minde­
stens 80 mm hohen lateinischen Buchstaben "A" 
in dauernd gudesbarer, unverwischbarer, schwar-

zer Schrift mit mindestens 10 mm Strichstärke auf 
einer mindestens 175 mm breiten und mindestens 
115 mm hohen weißen, elliptischen Fläche zu be­
stehen. Unterscheidungszeichen müssen am Fahr­
zeug auf einer senkrecht zu dessen Längsmittcl­
ebene und annähernd lotrecht liegenden Fläche 
und vollständig sichtbar angebracht sein. 

§ 81. Aus s tell u ng in t ern a ti 0 n ale r 
Kraftfahrdokumente 

(1) Dem Besitzer eines nationalen Führer­
scheines ist auf Antrag ein internationaler Füh­
rerschein gemäß Art. 24 des Genfer Abkommens 
über den Straßenverkehr, BGBL Nr. 222/1955, 
oder Art. 7 de~ Pariser übereinkommens über 
den Verkehr von Kraftfahrzeugen, BGBL 
Nr. 304/1930, mit dem entsprechenden Berech­
tigungsumfang auszustellen. 

(2) Dem Besitzer eines nationalen Zulassungs­
scheines ist auf Antrag ein internationaler Zulas­
sungssdlein gemäß Art. 4 des Paris,er überein­
kommens über den Verkehr von Kraftfahrzeu­
g~n, BGBL Nr. 304/1930, auszustellen. 

(3) Die Gültigkeit des internationalen Führer­
scheines (Abs. 1) und Zulassungsscheines (Abs.2) 
erlischt' ein Jahr nach dem Tag der Ausstellung. 
über ihre Ausstellung sind entsprechende Auf­
zeichnungen zu führen. 

(4) Für die Ausstellung der in Abs. 1 und 2 an­
geführten internationalen Kraftfahrdokumente 
ist die Behörde zuständig, in deren örtlichem 
Wirkungsbereich der Antragsteller seinen Auf­
enthalt hat. 

(5) Das Bundesministerium für Handel, Ge­
werbe und Industrie kann Vereine von Kraft­
fahrzeugbesitzern: zur Ausstellung der in Abs. 1 
und 2 angeführten internationalen Kraftfahr­
dokumente ermächtigen. Diese Vereine unter­
liegen hinsichtlich der auf Grund dieser Er­
mächtigung zu erfüllenden Aufgaben der Auf­
sicht und den Weisungen des Bundesministeri­
ums für Handel, Gewerbe und Industrie. Die 
Aufsichtsbefugnisse der Vereinsbehörde werden 
hiedurch nicht berührt. Die Ermächtigung zur 
Ausstellung der internationalen Kraftfahrdoku­
mente ist zu widerrufen, wenn es zur Wahrung 
öffentlicher Interessen notwendig ist. 

(6) Wurde Vereinen die im Abs. 5 angeführte 
Ermächtigung erteilt, so dürfen Anträge auf 
Ausstellung der Dokumente nur bei solchen Ver­
einen eingebra<;ht werden; stellt jedoch der ,er­
mächtigte Verein die Dokumente nicht binnen 
einer Woche nach Einlangen des Antrages aus, 
so kann der Antrag auch bei der im Abs. 4 an­
geführten Behörde eingebracht werden. 

(7) Die von den ermächtigten Vereinen aus­
gestellten Dokumente bedürfen zu ihrer Gültig­
keit der Bestätigung der Behörde, in deren ört-
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lichem Wirkungsber,eich der ausstellende Verein 
oder eine seiner Zweigstellen ihren Sitz haben. 

§ 82. Ver wen dun g von K r a f t f a h r­
z e u gen und A n h ä n ger n mit a u s­

ländischem Kennzeichen 

der Verkehrs- und Betriebssicherheit keine Be­
denken bestehen und öffentliche Interessen dafür 
sprechen. 

(6) Auf ausländische Motorfahrräder finden die 
besonderen Bestimmungen des § 85 Anwendung. 

(1) Kraftfahrzeuge und Anhänger mit auslän- . § 83. 
dischem Kennzeichen dürfen auf Straßen mit ger 
öffentlichem Verkehr nur verwendet werden 

Z i ehe n aus I ä n dis c her A n h ä n­
mit i n I ä n dis c h e n K r a f t f a h r-

zeugen 
a) bei Staaten, die dem Genfer Abkommen 

über den Straßenverkehr, BGBI. Nr. 222/ 
1955, beigetreten sind, auf Grund des 
nationalen Zulassungsscheines oder seiner 
von der Ausstellungsbehörde beglaubigten 
Photokopie; 

b) bei nicht in lit. a angeführten Staaten, die 
dem Pariser übereinkommen über den 
Verkehr von Kraftfahrzeugen, BGBI. 
Nr. 304/1930, beigetreten sind, auf Grund 
eines internationaLen Zulassungsscheines. 

(2) Fahrzeuge mit dem Kennzeichen eines Staa­
tes, der keiner der im Abs. 1 angeführten Ver­
einbarungen beigetreten ist, dürfen nur verwen­
det werden, wenn sie gemäß § 38 vorübergehend 
zugelassen sind; ihre Verwendung ist jedoch wäh­
rend der drei unmittelbar auf ihre Einbringung 
in das Bundesgebiet folgenden Tage zulässig. 

Anhänger mit ausländischem Kennzeichen dür­
fen mit Kraftfahrzeugen mit inländischem Kenn­
zeichen nur gezogen werden, wenn an ihnen 
hinten eine Kennz·eichentafel gemäß § 49 Abs. 3 
angebracht und das ausländische Kennzeichen 
durch diese Kennzeichentafel verdeckt ist. Hie­
durch werden die Vorschriften des Zollgesetzes 
1955, BGBI. Nr. 129, nicht berührt. 

§ 84. Le n k e n von K r a f t f a h r z e u gen 
cl u r c h Personen mit dem 0 r d e nt­

lichen Wohnsitz im Ausland 

(1) Personen mit dem ordentlichen Wohnsitz 
in einem Staat, der dem Genfer Abkommen über 
den Straßenverkehr, BGBl. Nr. 222/1955, bei­
getreten ist, dürfen Kraftfahrzeuge auf Straßen 
mit öffentlichem Verkehr lenken, wenn sie das 
18. Lebensjahr vollendet haben und den nach 
den Bestimmungen dieses Abkommens erforder­
lichen nationalen oder vorgesehenen internatio­
nalen Führerschein vorweisen können. 

(3) Kann der Lenker eines Fahrzeuges mit dem 
Kennzeichen eines Staates, der dem im Abs. 1 
lit. a angeführten Genfer Abkommen beigetreten 
ist, keinen nationalen oder eines Staates, der dem 
im Abs. 1 lit. b angeführten Pariser überein- (2) Personen mit dem ordentlichen Wohnsitz 
kommen beigetreten ist, keinen internationalen in einem nicht in Abs. 1 angeführten Staat, der 

dem Pariser übereinkommen über den Verkehr Zulassungsschein vorweisen, so hat er unverzüg-
lich um vorübergehende Zulassung (§ 38) anzu- von Kraftfahrzeugen, BGBI. Nr. 304/1930, bei-
suchen. Hievon kann jedoch in berücksichtigungs- ge:re.~en ist;, dürfen Kraftfahrz:euge auf S~raßen 

U"rd' 'F"II . B' " I d V mIt offent1lchem Verkehr lenken, wenn SIe den w 1gen a en, WIe zum elspIe ,wenn er er- ch d B' d' üb' k 
I d . I Z Ich' I bh f na en estlmmungen leses erem em-ust es natlona en u assungss emes g au a t f d r ch d '. . G f Ab 
gemacht wird, abgesehen und ein internationaler mens er or er I en 0 er emen' l~ en ~r -
Zula ch' (§ 81) t llt 'd I kommen (Abs. 1) vorgesehenen tnternatlonalen 

ssungss em ausges ewer en. Führerschein vorweisen können. . 
(4) Fahrzeuge mit ausländischem Kennzeichen 

müssen hinten das heimatliche Kennzeichen und 
das Unterscheidungszeichen des Heimatstaates 
führen; für den ersten Anhänger eines Kraft­
wagenzuges mit zwei Anhängern ist jedoch kein 
Unterscheidungszeichen erforderlich. Besteht das 
Kennzeichen nicht aus arabischen Ziffern und 
lateinischen Buchstaben, so muß das Kennzeichen 
auch in diesen Ziffern und Buchstaben wieder­
gegeben sein. 

(5) Abmessungen und Gewichte von Fahrzeu­
gen mit ausländischem Kennzeichen müssen den 
österreichischen Vorschriften entsprechen; das 
Verwenden solcher Fahrz.euge mit größeren Ab­
messungen oder höheren Gewichten kann jedoch 
unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmun­
gen des § 40 Abs. 3 urid 4 über die eingeschränkte 
Zulassung bewilligt werden, wenn nach Art der 
Verwendung der, Fahrzeuge vom Standpunkt 

(3) Personen mit dem ordentlichen Wohnsitz 
in einem Staat, der keiner der in Abs. 1 und 2 
angeführten Vereinbarungen beigetreten ist, 
dürfen Kraftfahrzeuge mir auf Grund eines nach 
dem Muster des Anhanges 10 des Genfet' Abkom­
mens (Abs. 1) ausgestellten internationalen Füh­
rerscheines oder einer Lenkerberechtigung gemäß 
§ 64 Abs. 1 lenken. 

(4) Für Personen mit dem ordentlichen Wohn­
sitz in einem Staat, der einer der in Abs. 1 
und 2 angeführten Vereinbarungen beigetreten 
ist, gelten, wenn sie keinen entsprechenden 
Führerschein vorweisen können, die Bestim­
mungen des Abs. 3; bei Verlust des Führer­
scheines ist jedoch auf Antrag ein internatio­
naler Führerschein (§ 81) für die Gruppe auszu­
stellen, in die das vom Antragsteller zur' Zeit 
des VerluSlt·es gelenkte Fahrzeug fäll't. 
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(5) Die Bestimmungen des § 79 Abs. 2 über 
das Absehen von der Verpflichtung, einen inter­
nationalen Führerschein vorweisen zu können, 
und des § 85 über ausländische Motorfahrräder 
bleiben unberührt. 

§ 85. Ver wen den und L e n k e n von 
ausländischen Motorfahrrädern 

(1) Motorfahrräder mit dem dauernden 
Standort im Ausland dürfen auf Straßen mit 
öffentlichem Verkehr von Personen mit dem 
ordentlichen Wohnsitz im Ausland auch ohne 
Lenk,erberechtigung oder Lenkerausweis ver­
wendet und gelenkt werden, wenn diese Personen 
das 16. Lebensjahr vollendet haben und glaubhaft 
machen, daß das Fahrzeug einen Antriebsmotor 
mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm3 

hat, und wenn für das Lenken des Fahrzeuges im 
Heimatstaat des Lenkers kein Führerschein er­
forderlich ist. 

(2)· Die Bestimmungen des § 62 über die Haf­
tung für ausländische Kraftfahrzeuge bleiben 
unberührt. 

§86. A b e r k e n n urig des R e c h t e s, 
Kraftfahrzeuge und Anhänger 
auf G run d aus 1 ä n dis c her Z u 1 a s­
sungsscheine oder Führerscheine 

zu verwenden 

(1) Das Recht, von einem ausländischen na­
tionalen oder einem internationalen Zulassungs­
schein oder Führerschein Gebrauch zu machen 
(§§ 82 und 84), kann für eine bestimmte Zeit 
aberkannt werden, wenn die im § 44 Abs. 1 
lit. a und b angeführten Gründe für die Auf­
hebung der Zulassung oder die im § 73 angeführ­
ten Gründe für die Entziehung der Lenker-
berechtigung vorliegen. ' 

(2) Für die Aberkennung ist die Behörde zu­
ständig, in deren örtlichem Wirkungsbereich 
der Besitzer des Zulassungsscheines oder Führer­
scheines seinen Aufenthalt hat. Sie h<1Jt den Zu­
lassungsschein und die Kennzeichentafeln oder 
den Führerschein nach der Aberkennung abzu­
nehmen und bis zum Ablauf der festgesetzten 
Frist oder bis zur Ausreise des Besitzers zurück­
zubehainen und die Aberkennung in den Zu­
lassungsschein oder Führerschein einzutragen. 

(3) Den Behörden der Vertragsstaaten des 
Genfer Abkommens über den Straßenverkehr, 
BGBl. Nr. 222/1955, und des Pariser überein­
kommens über den Verkehr von Kraftfahr­
zeugen, BGBL Nr. 304/1930, sind auf Verlangen 
die notwendigen Auskünfte zur Ermittlung von 
Lenkern mit ausländischen nationalen oder 
internationalen Führerscheinen Zu geben, wenn 
sich diese Personen wegen übertretungen von 
Verkehrsvorschriften strafbar gemacht haben.' 

IX. ABSCHNI'rr 

Sondervorschriften für einzelne Arten 
Kraftfahrzeugen und Anhängern 

von 

§ 87. 0 m n i bus s e, 0 m n i bus a n h ä n ger 
und Las t kr a f t w a gen zur Per s 0 n e n­

beförderung 

(1) Omnibusse müssen so gebaut, ausgerüstet 
und ausgestattet sein, daß ihre Verkehrs- und 
Betriebssicherheit in dem für die Anzahl der zu 
befördernden Personen erforderlichen Maß ge­
währleistet ist. Ihr Aufbau muß aus für Omni­
busse geeigneten und widerstandsfähigen Bau­
stoffen bestehen, die bei Unfällen keine 
schweren körperlichen Verletzungen erwarten 
lassen. Omnibusse müssen so beschaffen sein, 
daß die Abmessungen und die Anordnung der 
Einstiege, der Gänge und der Sitz- und Steh­
pllitze sowie die Höhe des Innenraumes ein 
rasches Aussteigen der beförderten Personen er­
möglichen. Das rasche Verlassen des Innen­
raumes muß auch durch entsprechende Notaus­
stiege gewährleistet sein. Kraftstoffbehlilter und 
Kraftstoffleitungen dürfen 'nicht im Innenraum 
liegen. Der' Innenraum muß gut lüftbar und 
mit einem gleitsicheren Bodenbelag und aus­
reichenden Leuchten ausgerüstet sein. Der 
Innenraum muß gegen das Eindringen von 
Staub, Rauch und Dämpfen geschützt sein; dies 
gilt jedoch nicht für Mannschaftstransportfahr­
zeuge (§ 2 Z. 29), die zur Verwendung im 
Bereich des öffentlichen Sicherheits dienstes und 
der Zollwache bestimmt sind, für Heeresmann­
schaftstransportfahrzeuge sowie für Mannschafts­
transportfahrzeuge, die ausschließlich oder vor­
wiegend zur Verwendung für Feuerwehren be­
stimmt sind. 

(2) Der Lenkerplatz von Omnibussen muß 
so angeordnet sein, daß der Lenker vor Behin­
derungen durch beförderte Personen geschützt ist. 
Eine Verständigungsmöglichkeit zwischen dem 
Lenker und den zu befördernden Personen muß 
gegeben sein. Der Lenker muß vor Blendung 
durch Sonnen- und Innenlicht und vor über­
mäßiger Wärme und Kälte ges'chützt sein. Die 
elektrische Batterie muß vom Lenkerplatz aus 
ausgeschaltet werden können. Di,e größte Breite 
des Fahrzeuges muß dem Lenker in geeigneter 
Weise erkennbar gemacht sein. 

(3) Auf Omnibusanhänger, das sind Anhänger, 
die nadl ihrer Bauart und Ausrüstung ausschließ­
lich oder vorwiegend zur Beförderung von Per­
sonen bestimmt sind, finden die Bestimmungen 
des Abs. 1 sinngemäß Anwendung. Bei Omnibus­
anhängern muß eine Verständigungsmöglichkeit 
zwischen den mit ihnen zu befördernden Perso­
nen und dem Lenker des Zugfahrzeuges gegeben 
sein. übergänge vom Omnibusanhänger zum 
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Zugfahrzeug und bei Gelenkkraftfahrzeugen 
müssen bei jedem Einschlag der Lenkvorrichtung 
ohne Gefahr betreten werden können. 

(4) Lastkraftwagen, die zur Beförderung von 
mehr als acht Personen, abgesehen vom Lenker, 
verwendet werden dürfen (§ 106 Abs. 5), außer 
Heereslastkraftwagen müssen so beschaffen sein, 
daß Personen sicher ein- und aussteigen können. 
Sie müssen mit sicher angebrachten Sitzen, mit 
Vorrichtungen zum Oberdecken des Laderaumes 
und mit ausreichenden, für nachfahrende· Straßen­
<benützer nicht sichtbaren Leuchten zur BeLeuch­
tung aes Laderaumes ausgerüstet sein. Die Be­
stimmungen des Abs. 1 erster Satz und des Abs. 2 
gelten sinngemäß. 

(5) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, unter 
Bedachtna;hme auf die Anzahl der ,zu beföl1dern­
den Personen die näheren Bestimmungen über 

"die Beschaffenheit, Ausrüstung und Ausstattung 
der Omnibusse; Omnibus anhänger und der Last­
kraftwagen, die zur Beförderung von mehr als 
acht Personen, abgesehen vom Lenker, verwendet 
werden dürfen, und über die Führung eines 
Wagenbuches oder gleichwertiger Evidenzbehelfe 
für diese Fahrzeuge festzusetzen. 

§ 88. Kom bin a t ion s k r a f t w a gen 

(1) Bei Kombinationskraftwagen (§ 2 Z. 6) muß 
in dem Raum zur wahlweisen Beförderung von 
Personen oder Gütern nach dem Umlegen oder 
Entfernen der Sitze eine feste, unbewegliche 
Ladeflä,che zur Aufnahme von Gütern zu bilden 
sein,auf der Güter sicher aufliegen können. 

(2) Der Lenkerplatz und der Raum, in dem 
Personen befördert werden; muß vom Raum, in 
dem Güter befördert werden, durch eine geeig­
nete Vorrichtung so zu trennen sein, daß weder 
der Lenker noch beförderte Personen durch be­
förderte Güter gefährdet werden können. 

(3) Bei geschlossenen Kombinatiol1.skraftwagen 
muß das Verladen von Gütern durch eine aus­
reichend große, sicher ahschließbare Türe oder 
Ladeklappe in der Rückwand oder in einer Seiten­
wand möglich sein und der Aufbau bis nahezu 
an das hinter,e Ende eine annähernd gleiche Höhe 
aufweisen. 

§ 89. Kr a f t f a h r z ,e u gern i tel e k t r i­
scher Energieübertragung oder 

. Energiespeich,erung 

Für Kraftfahrzeuge mit elektrischem Antrieb, 
wie Akkumulatoren-Kraftfahrzeuge, Ober­
leitungskraftfahrzeuge oder solche mit Ver­
brennungsmotoren in Verbindung mit elektri­
scher Kraftübertragung sowie für Kraftfahrzeuge 
mit Energiespeicherung, wie Gyrokraftfahrzeuge, 

können durch Verordnung nach den Erford·er­
nissen der Verkehrs:" und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, unter 
Berücksichtigung ihrer Eigenart Bestimmunge,n 
über ihre Bauart, Ausrüstung und Betriebsart, 
insbesondere im Hinblick auf den elektrisch'en 
Antrieb, erlassen werden. 

§ 90. Zug m asch i n e n 

(1) Zugmaschinen werden nach ihrem Eigen­
gewicht und der höchsten mit ihnen erreichbaren 
Geschwindigkeit mit Hilfe von Kennziffern in die 
Klassen I, II und III eingeteilt. Die Kennziffer ist 
der zahlenmäßige Wert des Produktes aus dem 
Eigengewicht in Tonnen und dem Quadrat der 
höchsten mit ihnen erreichbaren Geschwindig­
keit in km/ho 

(2) In die Klasse I (Abs. 1) fallen Zugmaschinen, 
mit denen auf gerader, waagrechter Fahrbahn bei 
Windstille eine Geschwindigkeit von 25 km/h 
nicht überschritten werden kann und die eine 
Kennziffer bis 999 haben. In die Klasse II fallen 
Zugmaschinen, mit denen auf gerader, waagrech­
ter Fahrbahn bei Windstille eine Geschwindig­
keit von 25 km/h überschritten werden kann und 
die eine Kennziffer bis 999 haben, oder Zug­
maschinen, die eine Kennziffer von 1000 bis 1999 
haben. Alle übrigen Zugmaschinen fallen in die 
Klasse III. 

(3) Die Klasse einer Zugmaschine muß an der 
rechten Seite des Fahrzeuges vollständig sichtbar 
und dauernd gut lesbar und unverwischbar an­
geschrieben sein. 

(4) Durch Verordnung sind nach den Erforder~ 
nissen der Ver kehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, 
nähere Bestimmungen festzusetzen über 

a) den Bau und die Ausrüstung von Zug­
maschinen, 

b) Erleichterungen hinsichtlich der Beschaffen­
heit und Ausrüstung von Zugmaschinen, 
die wegen der Art ihrer Verwendungsbe­
stimmung, insbesondere in land- und forst­
wirtschaftlichen Betrieben, erforderlich 
sind, 

c) die Voraussetzungen, unter denen Geräte, 
zusätzliche Aufbauten, Sitze und Vorrich~ 
tungen zur Beförderung von Gütern mit 
dem Fahrzeug auch so verbunden werden 
dürfen, daß sie die Fahreigenschaften des 
Fahrzeuges verändern. 

§ 91. T r ans p 0 r t kar ren und M 0 tor­
karren 

(1) Für Transportkarren (§ 2 Z. 19), mit denen 
Straßen mit öffentlichem Verkehr im Rahmen 
ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung nicht 
nur überquert oder nicht nur auf ganz kurze 
oder gemäß § 50 Z. 9 der StVO. 1960 als Bau-
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steile geken~~eiclmete Strecken befahren werden 
(§ 1 Abs. 2 lit. b), können durch Verordnung 
unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse der 
Verkehrs- und Betriebssicherheit und unter Be­
rücksichtigung des Eigengewichtes,. der Abmessun­
gen und der höchsten mit ihnen erreichbaren Ge­
schwindigkeit Erleichterungen, insbesondere für 
das Ziehen von Anhängern, festgesetzt werden. 

(2) Für Motorkarren (§ 2 Z. 20) können durch 
Verordnung unter Bedachtnahme auf die Er­
fordernisse der Verkehrs- und Betriebssicherheit 
und unter Berücksichtigung des Eigengewich­
tes, der Abmessungen und der höchsten mit 
ihnen erreichbaren Geschwindigkeit Erleichterun­
gen festgesetzt werden, insbesondere für das Zie­
hen von Anhängern sowie hinsichtlich der Vor­
aussetzungen, unter denen Geräte, zusätzliche 
Aufbauten und Sitze mit dem Fahrzeug auch so 
verbunden werden dürfen, daß sie die Fahreigen­

. schaften des Fahrzeuges verändern. 

§ 92. K r a f t w a gen und A n h ä n ger zur 
BefÖrderung gefährlicher Güter 

(1) Kraftwagen und Anhänger, die ausschließ~ 
lich oder vorwiegend zur Beförderung gefähr­
licher Güter im Sinne des internationalen über­
einkommens über den Eisenbahnfrachtverkehr 
(CIM), BGBl. Nr. 30/1956, bestimmt sind, müs~ 
sen, abgesehen von den sonst für diese Fahr~ 
zeuge in Betracht kommenden Bestimmungen, der 
Gefährlichkeit und der Menge der zu befördern­
den Güter entsprechend gebaut, ausgerüstet und 
ausgestattet sein. 

(2) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs-und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die 
näheren Bestimmungen für Kraftwagen und An­
hänger zur Beförderung gefährlicher, entzünd­
barer Flüssigkeiten und für den Verkehr mit 
solchen Fahrzeugen zu erlassen, und zwar über 

a) ihren Bau, ihre Ausrüstung und ihre Aus­
stattung, 

anderer gefährlicher Güter als die im Abs. 2 
angeführten bestimmt sind. 

(4) Beschidigungen eines im Abs: 1 'angeführten 
Fahrzeuges, durch die dessen Verkehrs- und 
Betriebssicherheit beeinträchtigt ist und die nicht 
sofort und ohne besondere fachliche Befähigung 
behebbar sind, hat der Zulassungsbesitzer dem 
Landeshauptmann, in dessen örtlichem Wirkungs­
bereich das Fahrzeug seinen dauernden Standort 
hat, anzuzeigen. Dieser hat das Fahrzeug unver­
züglich gemäß § 56 Abs. 1 überprüfen zu lassen. 

(5) Heeresfahrzeuge, die nicht ausschließlich 
zur Beförderung gefährlicher Güter bestimmt 
sind, sind von den Bestimmungen des Abs. 1 
bis 4 ausgenommen. 

§ 93. SeI b s t f a h ren d e 
A r bei t s m ase hin e nun dAn h ä n g e r­

Arbeitsmaschinen 

Für selbstfahrende Arbeitsmaschinen und An~ 
hänger:"Arbeitsmaschinen, mit denen Straßen niii: 
öffentlichem Verkehr im Rahmen ihrer bestim­
mungsgemäßen Verwendung nicht nur über­
quert oder nicht nur auf ganz kurze oder gemäß 
§ 50 Z. 9 der StVO. 1960 als Baustellen gekenn­
zeichnete Strecken befahren werden, könni!n 
durch Verordnung unter Bedachtnahme auf die 
Erfordernisse der Verkehrs- und Betriebssicher­
heit, dem jeweiligen Stand der Technik entspre­
chend, mit Rücksicht auf die Eigenart solcher 
Fahrzeuge hinsichtlich des 11. Abschnittes über 
die Bauart und Ausrüstung Erleichterungen zur 
zwingend notwendigen Anpassung an die Bedürf~ 
nisse der Wirtschaft festgesetzt werden. 

§ 94. I n val i den k r a f tf a h r z e u g e 

Für Invalidenkraftfahrzeuge (Krankenfahr­
stühle und dergleichen, § 2 Z. 18) können durch 
Verordnung unter Bedachtnahme auf die Er­
fordernisse der Verkehrs- und Betriebssicherheit, 
dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend, 
mit Rücksicht auf die Eigenart solcher Fahrzeuge 
zur notwendigen· Anpassung an die Körper­
behinderung Erleichterungen festgesetzt werden. b) ihre technische Untersuchung und Begut­

achtung bei der Genehmigung nach dem 
111. Abschnitt und die Unterlagen, die § 
dieser Begutachtung zugrunde zu legen 
sind, 

95. Sonderkraftfahrzeuge 
SondeF~nhänger 

und 

Für Sonderkraftfahrzeuge und Sonderanhänger 
(§ 2 Z. 23 und 27) können durch VerordilUng 
nach den Erfordernissen der Verkehrs- und Be­
triebssicherheit, dem jeweiligen Stand der Technik 
entsprechend, nähere Bestimmungen über den 
Bau und die Ausrüstung und wegen der Art 
ihrer Verwendungsbestimmung, insbesondere in 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, auch 
Erleichterungen festgesetzt werden. 

c) ihren Betrieb, 
d) das Ziehen von Anhängern, 
e) die Führung eines Wagenbuches oder gleich~ 

wertiger Evidenzbehelfe und 
f) die Flüssigkeiten, die nur mit solchen Fahr­

zeugen befördert werden dürfen. 

(3) Durch Verordnung können nach den Er­
fordernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit 
in sinngemäßer Anwendung des Abs. 2, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprech,end, 
nähere Bestimmungen für Kraftwagen und An­
hänger erlassen werden, die zur Beförderung 

§ 96. K r a f tf a h r z e u g e mit 10 km/h 
H ö c h s t g e s c h w i n d i g ke i t 

(1) Kraftfahrzeuge, bei denen nach ihrer Bau­
art und Ausrüstung dauernd gewährleistet ist, 
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daß mit ihnen auf gerader, waagrechter Fahrbahn 
bei Windstille eine Geschwindigkeit von 10 km/h 
nicht überschritten werden kann, und mit solchen 
Kraftfahrzeugen gezogene Anhänger (§ 1 Abs. 2 
lit. a) dürfen auf Straßen mit öffentlichem 
Verkehr nur verwendet werden, wenn durch ihre 
Bauart und Ausrüstung dauernd gewährleistet ist, 
daß durch ihr Betriebsgeräusch während ihrer 
Verwendung kein übermäßiger Lärm verursacht 
werden kann, und hinten am Fahrzeug eine 
weiße Tafel mit der dauernd gut lesbaren und 
unverwischbaren Aufschrift ,,10 km" in schwarzer 
Farbe vollständig sichtbar angebracht ist. 

(2) Durch Verordnung ist nach dem jeweiligen 
Stand der Technik die höchstzulässige Stärke des 
Betriebsgeräusches festzusetzen, das durch die im 
Abs. 1 angeführten Fahrzeuge verursacht werden 
darf. 

(3) Der Landeshauptmann hat auf 1\ntrag für 
Typen oder für einzelne der im Abs. 1 ange­
führten Fahrzeuge eine Bescheinigung darüber 
auszustellen, daß mit diesen Fahrzeugen auf 
gerader, waagrechter Fahrbahn bei Windstille 
eine Geschwindigkeit von 10 km/h nicht über­
schritten werden kann und daß sie den Bestim­
mungen des Abs. 1 und der auf Grund des Abs. 2 
erlassenen Verordnungen entsprechen. Vor der 
Ausstellung dieser Bescheinigung ist ein Gutach­
ten eines oder mehrerer technischer gemäß § 125 
bestellter Sachverständiger einzuholen. 

(4) Bei Typen im Abs. 1 angeführter Fahrzeuge 
kann der Landeshauptmann für eines dieser 
Fahrzeuge eine Bescheinigung gemäß Abs. 3 aus­
stellen und den Erzeuger dieser Type, bei 
ausländischen Erzeugern Bevollmächtigte, die 
ihren Wohnsitz, ihre Hauptniederlassung oder 
ihren Sitz in seinem örtlichen Wirkungsbereich 
haben, ermächtigen, gleiche Bescheinigungen für 
alle übrigen Fahrzeuge dieser Type auszustellen. 
Jede dieser Bescheinigungen hat die Fahrgestell­
und die Motornummer des "Fahrzeuges, für das sie 
ausgestellt wurden, zu enthalten. Der Ermäch­
tigte hat ein Verzeichnis über die Ausstellung 
dieser Bescheinigungen zu führen, das zehn Jahre, 
gerechnet vom Tage der Ausstellung der letzten 
darin angeführten Bescheinigung, aufzubewahren 
und den mit Angelegenheiten des Kraftfahrwesens 
befaßten Behörden auf Verlangen vorzuweisen ist. 

(5) Die Lenker im Abs. 1 angeführter Fahr­
zeuge haben auf Fahrten die in den Abs. 3 oder 4 
angeführte Bescheinigung mitzuführen und den 
Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes auf 
Verlangen zur überprüfung auszuhändigen. 

§ 97. He e res f a h r z e u g e 

(1) Für Heeresfahrzeuge, die wegen ihres mili­
tärischen Verwendungszweckes besonders gebaut 
und ausgerüstet sind, können nach den Erforder-

nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jew_eiligen Stand der Technik entsprechend, Er­
leichterungen hinsichtlich der Beschaffenheit und 
Ausrüstung festgesetzt werden, die wegen der 
Art ihrer militärischen Verwendungsbestimmung 
notwendig sind. " 

(2) Für Heeresfahrzeuge, die durch Bewaffnung, 
Panzerung oder sonstige Vorrichtungen für den 
unmittelbaren Kampfeinsatz besonders gebaut 
und ausgerüstet und diesem Zweck gewidmet 
sind (§ 1 Abs. 2 lit. d), können durch Verord­
nung nach den Erfordernissen der Verkehrs- und 
Betriebssicherheit, dem jeweiligen Stand der 
Technik entsprechend, mit Rücksicht auf die 
Eigenart solcher Fahrzeuge die Bedingungen fest­
gesetzt werden, unter denen sie auf Straßen mit 
öffentlichem Verkehr verwendet werden dürfen. 

X. ABSCHNITT 

Verkehr mit Kraftfahrzeugen und Anhängern 
und Pflichten des Kraftfahrzeuglenkers und des 

Zulassungsbesitzers 

§ 98. H ö c h s t e zu 1 ä s s i ge Fa h r­
geschwindigkeit 

(1) Durch Verordnung slnd nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, 
ziffernmäßig die Geschwindigkeiten festzusetzen, 
die mit bestimmten Untergruppen von Kraft­
fahrzeugen (§ 3), beim Ziehen von Anhängern 
und bei der Beförderung bestimmter Arten von 
Gütern nicht überschritten werden dürfen. Bei 
Großviehtransporten darf eine Geschwindigkeit 
von 50 km/h nicht überschritten werden. 

(2) Der Landeshauptmann kann für einzelne 
Kraftfahrzeuge zum Zwecke ihrer Erprobung das 
überschreiten der für solche Fahrzeuge gemäß 
Abs. 1 allgemein festgesetzten höchsten zulässigen 
Geschwindigkeit auf Freilandstraßen (§ 2 Abs. 1 
Z. 16 der StVO. 1960) für eine bestimmte Zeit 
bewilligen, wenn dadurch die Verkehrssicherheit 
nicht gefährdet wird. Die höchste zulässige Ge­
schwindigkeit, die für solche Fahrten bewilligt 
wurde, muß hinten am Fahrzeug vollständig 
sichtbar und dauernd gut lesbar und unverwisch­
bar angeschrieben sein. 

§ 99. Bel eu c h tun g 

(1) Während der Dämmerung, bei Dunkelheit 
oder Nebel oder wenn es die Witterung SOlliSt 

erfordert, sind unbeschadet der Bestimmungen 
der Abs. 3 bis 6 und des § 60 Abs. 3 letzter 
Satz der StVO. 1960 die vorgeschriebenen 
Scheinwerfer und Leuchten (§§ 14 his 17) ewu­
schalten, durch die anderen Straßenbenützern 
das Fahrzeug erkennbar gemacht, das richtige 
Abschätzen seiner Breite ermöglicht und die 
Straße, soweit erforderlich, insbesondere im Hin­
blik auf die Fahrgeschwindigkeit, ausreichend be-
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leuchtet wird; dies gilt jedoch nicht bei Einsatz­
übungsfahrten von Heeresfahrzeugen, sofern auf 
andere Art, insbesondere durch das Zusammen­
wirken mit den Organen des öffentlichen Sicher­
heitsdienstes, den Erfordernissen der Verkehrs­
sicherheit Rechnung getragen wird. 

(2) Läßt sich wegen der Beschaffenheit des 
Gutes, das befördert werden soll, oder aus zwin­
genden anderen Gründen nicht vermeiden, daß 
die vorgeschriebenen Scheinwerfer, Leuchten oder 
Rückstrahler des Fahrzeuges verdeckt werden, so 
muß eine entsprechend wirksame Ersatzvor­
richtungangebracht sein. 

(3) Im Ortsgebiet (§ 2 Abs. 1 Z. 15 der StVO. 
1960) darf außer in den im Abs. 5 angeführten 
Fällen Fernlicht nicht verwendet werden; bei un­
zureichender Beleuchtung der Fahrbahn ist je­
doch das Verwenden des Fernlichtes während des 
Fahrens außer in den im Abs. 4 lit. c bis f ange­
führten Fällen zulässig. Stadtlicht (§ 14 Abs. 3) 
darf nur bei ausreichender Straßenbeleuchtung 
verwendet werden. 

(4) Auf Freilandstraßen (§ 2 Abs. 1 Z. 16 der 
StVO. 1960) darf während des Fahrens bei 
Dunkelheit Stadtlicht nicht verwendet werden. 
Fernlicht darf auf Freilandstraßen bei Dunkelheit 
nicht verwendet werden 

a)' bei ausreichender Straßenbeleuchtung, 
b) bei stillstehendem Fahrzeug, 
c) vor entgegenkommenden Fahrzeugen, 

deren Lenker durch Fernlicht geblendet 
werden würde, 

d) beim Fahren hinter Kraftfahrzeugen In 

geringem Abstand, ohne zu überholen, 
e) vor Gruppen von Fußgängern und 

f) beim Herannahen von Schienenfahrzeugen 
oder Schiffen, die sich unmittelbar neben 
der Fahrbahn bewegen. 

(5) Bei Nebel ist Abblendlicht zu verwenden. 
Bei Sichtbehinderung durch Regen, Schneefall 
und dergleichen ist bei Tag Fernlicht oder Ab­
blendlicht, während der Dämmerung und bei 
Dunkelheit Abblendlicht zu verwenden; an Stelle 
der abgeblendeten Scheinwerfer oder zugleich mit 
ihnen dürfen jedoch auch Nebelscheinwerfer oder 
Breitstrahler verwendet werden. Nebefschein­
werfer oder Breitstrahler dürfen nur bei Sicht­
behinderung durch Nebel, Regen, Schneefall und 
dergleichen oder auf engen oder kurvenreichen 
Strecken verwendet werden. 

(6) Suchscheinwerfer dürfen nur fallweise ver­
wendet w"erden und nur wenn dadurch nicht an­
dere Straßenbenützer geblendet werden. Im Orts­
gebiet dürfen bei Kraftwagen ohne Anhänger 
auch Parkleuchten allein dazu verwendet werden, 
anderen Straßenbenützern das Fahrzeug während 
des Haltens oder Parkens erkennbar zu machen. 

§ 100. 0 P t i s ehe War n z eie he n 

Als optische Warnzeichen (§ 22 Abs. 2) dürfen 
nur gut wahrnehmbare, kurze Blinkzeichen mit 
zwei symmetrisch zur Längsmittelebene des Fahr­
zeuges liegenden Scheinwerfern, bei einspurigen 
Krafträdern, Motorrädern mit Beiwagen und 
Motordreirädern mit nur einem Vorderrad mit 
einem Scheinwerfer abgegeben werden; die Be­
stimmungen des § 99 Abs. 3 bis 5 über die Ver­
wendung von Fern- und Abblendlicht bleiben 
unberührt. Blinkzeichen dürfen außer bei Alarm­
schaltung nicht durch längere Zeit abgegeben 
werden. 

§' 101. Be 1a dun g 

(1) Die Beladung von Kraftfahrzeugen und An­
hängern ist unbeschadet der Bestimmungen der 
Abs. 2, 3 und 5 nur zulässig, wenn 

a) das höchste zulässige Gesamtgewicht, "die 
höchsten zulässigen Achslasten und die 
größte Breite des Fahrzeuges durch die Be­
ladung nicht überschritten werden, 

b) die durch Verordnung allgemein festge­
setzte Höchstgrenze für die größte Höhe 
von Fahrzeugen (§ 4 Abs. 6 lit. a) durch 
die Beladung nicht überschritten wird und 

c) die größte Länge durch die Beladung um 
" nicht mehr als ein Viertel der Länge des 

Fahrzeuges überschritten wird. 

(2) Bei Limggutfuhren (Abs. 3),' Wirtschafts­
fuhren (§ 30 der StVO. 1960), Großvieh-, Boot­
und Flugzeugtransporten und wenn von Zug­
maschinen oder Motorkarren Geräte getragen 
werden, dürfen die Abmessungen und in Aus­
nahmefällen, wie bei unteilbaren Gütern, die Ab­
messungen, das höchste zulässige Gesamtgewicht 
und die höchsten zulässigen Achslasten durch die 
Beladung überschritten werden, wenn die hiefür 
durch Verordnung (Abs. 6) festgesetzten Grenzen 
und Voraussetzungen eingehalten werden. 

(3) Langgutfuhren sind Beförderungen von La~ 
dungen, rbei denen die Länge des Kraftfahrzeuges 
samt der Ladung 14 m übersteigt, oder Beförde­
rungen von Ladungen, die um mehr als ein Viertel 
der Länge des Kraftfahrzeuges über dessen hin­
tersten Punkt hinausragen. Bei Kraftfahrzeugen 
mit Anhängern gilt die Beförderung als Lang­
gutfuhr, wenn die Länge des letzten Anhängers 
samt der Ladung 14 m übersteigt oder wenn die 
Ladung des letzten Anhängers um mehr als ein 
Viertel der Länge des Fahrzeuges über dessen 
hintersten Punkt hinausragt. Ist der letzte An­
hänger jedoch ein Nachläufer (§ 13 Abs. 4), so 
gilt die Beförderung als Langgutfuhr, wenn die 
Ladung um mehr als ein Fünftel ihrer Länge 
über den hintersten Punkt des Nachläufers hin­
ausragt. 

(4) Ragt die Ladung um mehr als 1 m über den 
vordersten oder hintersten Punkt des Kraftfahr~ 
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zeuges, bei Kraftfahrzeugen mit Anhängern des 
letzten Anhängers, hinaus, so müssen die 
äußersten Punkte der hinausragenden Teile der 
Ladung anderen Straßenbenützern gut erkennbar 
gemacht sein. 

(5) Transporte, bei denen die gemäß Abs. 6 
festgesetzten Voraussetzungen nicht erfüllt wer­
den, und Langgutfuhren, bei denen die Länge 
des Fahrzeuges samt der Ladung mehr als 16 m 
beträgt, sind nur mit Bewilligung des Landes­
hauptmannes, in dessen örtlichem Wirkungs­
bereich der Transport durchgeführt werden soll, 
zulässig. Die Bewilligung darf nur unter. Vor­
schreibung der höchsten zulässigen Fahrgeschwin­
digkeit und, soweit dies nach den Erfordernissen 
der Verkehrs- und Betriebssicherheit nötig ist, 
unter den entsprechenden Auflagen oder zeit­
lichen, örtlichen oder sachlichen Einschränkungen 
der Gültigkeit erteilt werden. 

(6) Durch Verordnung ist unter Bedachtnahme 
auf die Erfordernisse der Verkehrs- und Be­
triebssicherheit festzusetzen, in welchem Aus­
maß und unter welchen Voraussetzungen 
in den im Abs. 2 angeführten Fällen die 
höchsten zulässigen Gesamtgewichte und Achs­
lasten und die Abmessungen von Fahrzeugen 
dtirch die Beladung überschritten werden dürfen. 

(7) Der Lenker eines Kraftfahrzeuges hat auf 
Verlangen der Organe des öffentlichen Sicher­
heitsdienstes an Ort und Stelle oder bei einer 
nicht mehr als 3 km von ~einem Weg zum Fahrt­
ziel entfernten Waage prüfen zu lassen, ob das 
höchste zulässige Gesamtgewicht oder die höchsten 
zulässigen Achslasten des von ihm gelenkten 
Kraftfahrzeuges oder eines mit diesem gezogenen 
Anhängers überschritten wurden. Wurde eine 
überschreitung festgestellt, so hat der Zulassungs­
besitzer des Fahrzeuges die Kosten des Wägens 
zu ersetzen. Der Landeshauptmann hat den 
Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes die 
zur Prüfung des höchsten zulässigen Gesamt­
gewichtes und der höchsten zulässigen Achslasten 
an Ort und Stelle erforderlichen Einrichtungen 
zur Verfügung zu stellen. 

(8) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 finden 
auf Heeresfahrzeuge bei Einsatzübungsfahrten 
keine Anwendung. 

§ 102. P f I ich t end es K r 1 f t f a h r z eu g­
lenkers 

(1) Der Kraftfahrzeuglenker darf ein Kraft­
fahrzeug erst in Betrieb nehmen, wenn er sich, 
soweit dies zumutbar ist, davon überzeugt hat; 
daß das von ihm zu lenkende Kraftfahr:Leug und 
ein mit diesem zu ziehender Anhänger sowie 
deren Beladung den hiefür in Betracht kommen­
den Vorschriften entsprechen. Berufskraftfahrer 
haben bei Lastkraftwagen, Omnihussen oder An­
hängern unverzüglich den Zulassungsbesitzer 
nachweisbar zu verständigen, wenn das Fahrzeug 
diesen Vorschriften nicht entspricht. Der Lenker 

hat auf Fahrten Verbandzeug mitzuHihren. Len­
ker von Lastkraftwagen mit einem Eigengewicht 
von mehr als 3500 kg, von Kraftfahrzeugen zur 
Beförderung gefährlicher Güter (§ 92) oder von 
Omnibussen haben dafür zu sorgen, daß der 
Fahrtschreiber und der Wegstreckenmesser auf 
Fahrten in Betrieb sind. . 

(2) Der Lenker hat dafür zu sorgen, daß die 
Sicht vom Lenkerplatz aus für das sichere Lenken 
des Fahrzeuges ausreicht und daß die Kennzeichen 
des von ihm gelenkten Kraftfahrzeuges und 
emes mit diesem gezogenen Anhängers 
vollständig sichtbar sind und nicht durch 
Verschrnutzung, Schneebelag, Beschädigung oder 
Verformung der Kennzeichentafel unlesbar sind. 
Er hat dafür zu sorgen, daß während der, 
Dämmerung, bei Dunkelheit oder wenn es die· 
Witterung sonst erfordert, die hintere oder die 
gemäß § 49 Abs. 6 seitlich angebrachten Kenn­
zeichentafeln beleuchtet sind; dies gilt jedoch 
nicht bei stillstehendem Fahrzeug, wenn die 
Straßenbeleuchtung zum Ablesen des Kenn­
zeichens ausreicht, und bei Einsatzübungsfahrten 
mit Heeresfahrzeugen (§ 99 Abs. 1). 

(3) Der Lenker muß die Handhabung und 
Wirksamkeit der Betätigungsvorrichtungen des 
von ihm gelenkten Kraftfahrzeuges kennen. Ist 
er mit ihrer Handhabung und Wirksamkeit 
noch nicht vertraut, so darf el' das Fahrzeug nur 
mit besonderer Vorsicht lenken. Er muß die 
Lenkvorrichtung während des Fahrens mit min­
destens einer Hand festhalten und muß beim 
Lenken Auflagen, unter denen ihm die Lenker­
berechtigung erteilt wurde, erfüllen. Er hat sich 
im Verkehr der Eigenart des Kraftfahrzeuges 
entsprechend zu verhalten. 

(4) Der Lenker darf mit dem von ihm ge­
lenkten Kraftfahrzeug und einem mit diesem 
gezogenen Anhänger nicht mehr Lärm, Rauch 
oder üblen Geruch verursachen, als bei ord..: 
nungsgemäßem Zustand und sachgemäßem Be­
trieb des Fahrzeuges unvermeidbar ist. 

(5) Der Lenker hat auf Fahrten mitzuführen 
und den Organen· des öffentlichen Sicherheits­
dienstes auf Verlangen zur überprüfung auszu­
händigen 

a) den Führerschein oder Heeresführerschein, 
b) den Zulassungsschein oder Heereszulassungs­

schein für das von ihm gelenkte Kraft­
fahrzeug und einen mit diesem g·ezogenen 
Anhänger, 

c) bei Motorfahrrädern den Lenkerausweis 
gemäß § 76 oder einen Führerschein, 

d) bei Probefahrten den Probefahrtschein 
(§ 45 Abs. 4) und auf Freilandstraßen (§ 2 
Abs. 1 Z. 16 der StVO. 1960) und an Sonn­
und Feiertagen die Bescheinigung über das 
Ziel und den Zweck der Probefahrt (§ 45 
Abs. 6). Bei Betrieben, die außerhalb des 
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Ortsgebietes (§ 2 Abs. 1 Z. 15 der StVO. 
1960) liegen, muß diese Bescheinigung nur 
an Sonn- und Feiertagen mitgeführt wer­
den, 

e) bei übersteIlungsfahrten den überstellungs­
fahrtschein gemäß § 46 Abs. 4 und 

f) Besrueide über kraftfahrrechtliche Bewilli­
gungen, die zur Art der Verwendung des 
Fahrzeuges auf Straßen mit öffentliruem 
Verkehr erforderlich sind (§ 101 Abs. 5, 
§ 104 Abs. 5 lit. d und Abs. 7). 

Die in den lit. abis f angeführten Dokumente 
werden im Falle des Verlustes bis zur Ausstellung 
des neuen Dokumentes, jedoch 'nicht länger als 
eine Worue, bei den in den lit. a und c angeführ­
ten Dokumenten vier Wochen, gererunet vom Tag 
des Verlustes, durch die behördliche Bestätigung 
über die Verlustanzeige ersetzt. 

(6) Entfernt sich der Lenker so weit oder so 
lange von seinem Kraftfahrzeug, daß er es nirut 
mehr überwachen kann, so hat er den Fahrzeug­
motor, sofern mit diesem nirut auch andere 
Masruinen betrieben werden, abzustellen und 
dafür zu sorgen, daß das Fahrzeug von Un­
befugten nur durch überwindung eines beträcht­
liruen Hindernisses in Betrieb genommen werden 
kann. 

(7) Ein Lenker, der nicht selbst der Zulassungs­
besitzer des von ihm gelenkten Kraftfahrzeuges 
oder eines mit diesem gezogenen Anhängers ist, 
hat Unfälle, die mit der Benützung dieser 
Fahrzeuge in ursärulid1em Zusammenhang 
stehen, unverzüglich ihrem Zulassungsbesitzer 
bekanntzugeben. 

(8) Der Lenker darf das Lenken eines ihm 
übergebenen Kraftfahrzeuges ohne Zustimmung 
des Zulassungsbesitzers nirut dritten Personen 
überlassen. 

(9) Der Lenker darf Schneeketten und der­
gleichen (§ 7 Abs. 2) nur dann verwenden, wenn 
dies erforderlich ist, und nur, wenn sie so befestigt 
sind, daß sie die Oberflärue der Fahrbahn nicht 
beschädigen können. 

§ 103. P f 1 ich te n des Zu las s u n g s­
besitzers eines Kraftfahrzeuges 

oder Anhängers 

(1) Der Zulassungsbesitzer eines Kraftfahr­
zeuges oder Anhängers hat dafür zu sorgen, daß 
das Fahrzeug und seine Beladung den Vorsrurif­
ten dieses Bundesgesetzes und der auf Grund 
dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen 
entspricht. Er hat bei Kraftfahrzeugen dafür zu 
sorgen, daß für Fahrten Verbandzeug bereitge­
stellt ist. 

(2) Der Zulassungsbesitzer darf das Lenken 
seines Kraftfahrzeuges oder die Verwendung 
seines Anhängers nur Personen überlassen; die 
die erforderliche Lenkerberechtigung oder den 

erforderlichen Lenkerausweis besitzen. Er hat 
der Behörde auf Verlangen Auskunft darüber zu 
erteilen, wem er jeweils das Lenken seines Kraft­
fahrzeuges oder die Verwendung seines Anhän­
gers überlassen hat, und entspreruende Aufzeich­
nungen zu führen, wenn er ohne diese die ver­
langte Auskunft nirut erteilen kann. 

(3) Der Zulassungsbesitzer eines Fahrzeuges 
hat, sofern er der Dienstgeber des Lenkers ist, 
dafür zu sorgen, daß eine Gefährdung des 
Lebens oder der Gesundheit des Lenkers oder der 
beim Betrieb des Fahrzeuges sonst besruäftigten 
und bei ihm angestellten Personen nach Mög­
lichkeit vermieden wird. Er hat dem Lenker die 
erforderliche Kälte- und Regensruutzkleidung 
beizusteHen. Er darf den Lenker nicht in einem 
Ausmaß beanspruchen, daß diesem das siruere 
Lenken des Fahrzeuges nicht rn,ehr möglich ist. 
Durch Verordnung können nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit die 
r.äheren Bestimmungen über das Ausmaß der 
Beanspruchung des Lenkers, insbesondere hin­
sichtlich der höchstzulässigen' Dauer des Lenkens 
und des Mindestausmaßes der Ruhezeiten, fest­
gesetzt werden. 

(4) Der Zulassungsbesitzer eines Lastkraft­
wagens mit einem Eigengewicht von mehr als 
3500 kg, eines Kraftwagens zur Beförderung 
gefährlicher Güter (§ 92) oder eines Omnibusses 
hat dafür zu sorgen, daß der Fahrtschreiber und 
der Wegstreckenmesser für Fahrten betriebs­
bereit sind. 

(5) Der Zulassungsbesitzer eines Omnibusses, 
eines Lastkraftwagens, einer Zugmaschine oder 
eines Anhängers, außer Wohnanhängern, hat da­
für zu sorgen, daß an der rechten Außenseite 
des Fahrzeuges vollständig sichtbar und dauernd 
gut lesbar und unverwischbar sein Name und 
seine Anschrift, bei Unternehmungen deren 
Gegenst;l11d und der dauernde Standort des Fahr­
zeuges (§ 40 Abs. 1) angeschrieben sind; bei Fahr­
zeugen im Besitz des Bundes, der Länder, der 
Gemeindeverbände, der Ortsgemeinden und der 
von diesen Gebietskörperschaften unter ihrer 
Haftung betriebenen Unternehmungen darf je­
doch an Stelle des Namens und der Anschrift 
sowi~ des dauernden Standortes auch ein. allge­
mein bekanntes Symbol für den Zulassungs­
besitzer angebracht sein. Die Behörde kann auf 
Antrag von der Verpflichtung, den Na~.en und 
die Anschrift am Fahrzeug anzuschreiben, be­
freien, wenn diese Aufsd1rift im Hinblick auf die 
Verwendungsbestimmung des Fahrzeuges eine 
Gefährdung der Person oder des Vermögens des 
Antragstellers zur Folge hätte. 

(6) Bei Personenkraftwagen im Besitz des 
Bundes, der Länder, der Gemeindeverbände, der 
Ortsgemeinden und. der von diesen Gebietskörper­
schaften unter ihrer Haftung betriebenen Unter- ' 
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nehmungen muß hinten am Fahrzeug voll­
ständig sichtbar und dauernd gut lesbar und 
unverwischhar auf einem Hintergrund in den 
Farben der Republik Osterreich im weißen 
Mittelfeld das Wort "Dienstkraftwagen" ange­
schrieben sein; dies gilt jedoch nicht für Fahr­
zeuge, 

a) die für Fahrten des Bundespräsidenten, der 
Präsidenten des Nationalrates, des Vor­
sitzenden des Bundesrates, der Mitglieder 
der Bundesregierung, der Staatssekretäre, 
der Landeshauptmänner oder der Präsi­
denten oder Vizepräsidenten des Rech­
nungshofes, des Verfassungsgerichtshofes, 
des Verwaltungsgerichtshofes oder des 
Obersten Gerichtshofes verwendet werden, 

b) ,an deren Auß'enseite vollständig sichtbar 
und dauernd gut lesbar und unverwischbar 
der Name des Zulassungsbesitzers oder ein 
allgemein bekanntes Symbol für diesen an­
geschrieben ist, oder 

c) die ein Deckkennzeichen (§ 48 Abs. 1 
letzter Satz) führen. 

(7) Der Zulassungs besitzer eines Fahrzeuges hat 
der Behörde auf Verlangen die für einschlägige 
Statistiken und Evidenzen erforderlichen Unter­
lagen in mehrfacher Ausfertigung zur Verfügung 
zu stellen. 

§ 104. Ziehen von Anhängern 

(1) Mit Kraftfahrzeugen außer Motorfahr­
rädern dürfen, unbeschadet der Bestimmungen 
des Abs. 7, nur gezogen werden 

a) zum Verkehr zugelassene Anhänger, 
b) Anhänger, mit denen behördlich bewilligte 

Probe- oder überstellungsfahrten durch­
geführt werden (§§ 45 und 46), und 

c) ausländische Anhänger, die das Kenn­
zeichen ihres inländischen Zugfahrzeuges 
führen (§ 83). 

Mit Sattelkraftfahrzeugen und Gelenkkraftfahr­
zeugen dürfen Anhänger nicht gezogen werqen. 

(2) Anhänger dürfen mit Kraftwagen nur ige­
zogen w:erden, 

a) wenn sie durch die im § 13 angeführten 
Vorrichtungen mit dem Zugfahrzeug sicher 
verbunden sind und die Radspur des An­
hängers, außer bei unabhängig vom Zug­
fahrzeug zu lenkenden Anhängern, auf 
gerader, waagrechter Fahrbahn von der 
Richtung der Spur des Zugfahrzeuges nur 
geringfügig abweichen kann; bei Langgut­
fuhren darf jedoch der Anhänger auch nur 
durch das Ladegut des Zugfahrzeuges ge­
zogen werden, wenn er mit dessen Ladegut 
sicher verbunden ist; 

b) wenn die Anhängerdeichsel, sofern sie sich 
ohne den Willen des Lenkers von der An-

hängevorrichtung loslöst, nur geringfügig 
abfallen'kann (§ 13 Abs. 2); 

c) bei leichten Anhängern ohne Bremse, wenn 
das. Eigengewicht des Zugfahrzeuges das 
Doppelte des höchsten zulässigen Gesamt­
gewichtes des Anhängers überschreitet; 

d) bei Anhängern mit einem höchsten zulässi­
gen Gesamtgewicht von nicht mehr als 
1500 kg, die zur Verwendung im Rahmen 
eines land-und forstwirtschaftlichen Betrie­
bes bestimmt sind und die keine Bremse 
haben, wenn das Eigengewicht des Zugfahr­
zeuges nicht geringer ist als das höchste 
zulässige Gesamtgewicht des Anhängers, 
und 

e) bei Anhängern, die breiter sind als das Zug­
fahrzeug, wenn der Anhänger vorne auf 
beiden Seiten mit je einer Begrenzungs­
leuchte ausgerüstet ist, die so am äußersten 
Rand des Fahrzeuges angebracht ist, daß 
anderen Straßenbenützern dessen größte 
Breite erkennbar gemacht werden kann. 
Dies gilt jedoch nicht für Anhänger, die 
zur Verwendung im Rahmen eines land­
und forstwirtschaftlichen Betriebes be­
stimmt sind und mit denen eine Geschwin­
digkeit von 25 km/h nicht überschritten 
werden darf. 

(3) Kann der Lenker eines Kraftfahrzeuges die 
Bremse eines mit diesem gezogenen Anhängers 
nicht oder nur unter Gefährdung der Verkehrs­
oder Betriebssicherheit unmittelbar oder mittel­
bar betätigen, so hat der Zulassungsbesitzer 
dieses Kraftfahrzeuges dafür zu sorgen, daß auf 
dem Bremsersitz des Anhängers (§ 26 Abs. 7) ein 
geeigneter Bremser mitgeführt wird. Dieser muß 
bei unabhängig vom Zugfahrzeug zu lenkenden 
Anhängern mit dem Lenken und der Betätigung 
der in Betracht kommenden Einrichtungen (§§ 16 
und 22 Abs. 1) vertraut sein. Der Bremser hat 
bei Bedarf die Bremse des Anhängers zu be­
tätigen. 

(4) Die Behörde hat auf Antrag von der Ver­
pflichtung, einen Bremser mitzuführen, zu ent­
heben, wenn es die wirtschaftlichen Verhältnisse 
l:nd die örtlichen Gegebenheiten rechtfertigen 
und die Verkehrssicherheit hiedurch nicht ge­
fährdet wird. 

(5) Mit Krafträdern dürfen nur Einachs­
anhänger gezogen werden; hiebei gelten die Be­
stimmungen des Abs. 2 lit. a erster Halbsatz und 
lit. c sinngemäß. Mit Motorrädern dürfen nur 
einspurige Anhänger gezogen werden. Mit mehr­
spurigen Krafträdern dürfen nur Anhänger ge­
zogen werden, die nicht breiter sind als das Zug-
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fahrzeug. Mit Motorfahrrädern dürfen auch nicht 
zum Verkehr zugelassene Anhänger gezogen wer­
den. Anhänger dürfen jedoch mit Motorfahr~ 
rädern nur unter folgenden Voraussetzungen 
gezogen werden: 

a) der Anhänger muß mit dem Zugfahrzeug 
gelenkig und verkehrs- und betriebssicher 
verbunden sein; 

b) der Anhänger muß vorne mit zwei weißen 
und hinten mit zwei roten Rückstrahlern 
ausgerüstet sein, die so am äußersten Rand 
des Fahrzeuges angebracht sind, daß da­
durch seine größte Breite anderen Straßen­
benützern -erkennbar gemacht werden kann; 

c) wird durch den Anhänger oder dessen La­
dung die Schlußleuchte des Zugfahrzeuges 
verdeckt, so muß am Anhänger eine ent­
sprechende Schlußleuchte angebracht sein; 

d) das Gesamtgewicht des Anhängers darf bei 
einspurigen Motorfahrrädern 50 kg, bei 
mehrspurigen 100 kg nicht überschreiten. 
Das Ziehen von Anhängern mit höherem 
Gesamtgewicht ist nur mit Bewilligung der 
Behörde zulässig, in deren örtlichem Wir­
kungsbereich die Anhänger gezogen wer­
den sollen; die Bewilligung ist zu erteilen, 
wenn keine Bedenken hinsichtlich der Ge­
fährdung der Verkehrs- und Betriebssicher­
heit bestehen, und darf, soweit dies nach 
den Erfordernissen der Verkehrs- und Be­
triebssicherheit nötig ist, nur unter entspre­
chenden Auflagen oder zeitlichen, örtlichen 
oder sachlichen Einschränkungen der Gül­
tigkeit erteilt werden; 

e) bei einspurigen Motorfahrrädern darf der 
gezogene Anhänger nicht breiter sein als 
80cm; 

f) bei einspurigen Motorfahrrädern muß der 
Anhänger eine feststellbare Bremsanlage 
aufweisen. 

(6) Anhängeschlitteri dürfen mit Kraftfahr­
zeugen nur gezogen werden, wenn die Straße 
mit emer zusammenhängenden oder nicht 
nennenswert unterbrochenen Schnee- oder Eis­
schichte bedeckt ist. 

(7) Nicht zum Verkehr zugelassene Anhänger, 
wie insbesondere Fuhrwerke und Geräte, dürfen 
mit Kraftfahrzeugen außer Motorfahrrädern nur 
gezogen werden, wenn die durch Verordnung 
(Abs. 8 lit. b) hiefür festgesetzten Voraus­
setzungen vorliegen. Liegen diese Voraussetzun­
gen nicht vor, so dürfen nicht zum Verkehr 
zugelassene Anhänger nur mit Bewilligung des 
Landeshauptmannes gezogen werden, in dessen 
örtlichem Wirkungsbereich sie gezogen werden 
sollen. Die Bewilligung darf nur unter Vor-

schreibung emer 'höchsten zulässigen Fahr­
geschwindigk~it und, soweit dies nach den Er­
fordernissen der Verkehrs- und Betriebssicher­
heit nötig ist, unter den entsprechenden Auflagen 
oder zeitlichen, örtlichen oder sachlichen Ein­
schränkungen der Gültigkeit erteilt werden. 

(8) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, f.est­
zusetzen: 

a) die näheren Bestimmungen für Kraftfahr­
zeuge mit Anhängern über ihre größte zu­
lässige Länge, ihr höchstes zulässiges Ge­
samtgewicht, die Art ihrer Bremsung, das 
Verhältnis der Breite und des höchsten zu­
lässigen Gesamtgewichtes des Zug fahr­
zeuges zu den entsprechenden Abmessun­
gen und höchsten zulässigen Gesamtgewich­
ten der Anhänger, das Verhältnis der 
Motorleistung zur Summe ihrer höchsten 
zulässigen Gesamtgewichte, die Voraus­
setzungen, unter denen Anhänger gezogen 
werden dürfen, sowie die Voraussetzungen, 
unter denen der Landeshauptmann Aus­
nahmen bewilligen darf; 

b) unter welchen Voraussetzungen nicht zum 
Verkehr zugelassene Anhänger (Abs. 7) mit 
Kraftfahrzeugen gezogen werden dürfen, 
insbesondere hinsichtlich ihrer höchsten 
zulässigen Fahrgeschwindigkeit, ihrer 
Bremsen und ihrer Erkennbarkeit für 
andere Straß-enbenützer. 

§ 105. Ab s chI e p p e nun d Sc h i e ben 
von Kraftfahrzeugen 

(1) Das Abschleppen von nicht mit eigener 
Kraft angetriebenen Kraftfahrzeugen ~st nur zu­
lässig, wenn ihre Lenkvorrichtung und, bei nicht 
starrer Verbindung mit dem Zugfahrzeug, auch 
mindestens eine Bremse ausreichend wirksam ist 
oder wenn das abzuschleppende Fahrzeug teil­
weise hochgehoben wird. D~e V,erbindung nicht 
teilweise hochgehobener Fahrzeuge mit dem Zug­
fahrzeug darf jedoch nicht länger seinah acht 
Met-er und muß anderen Straßenbenützern durch 
Lappen oder dergleichen gut erkennbar gemacht 
sem. 

(2) Das Abschleppen eines Fahrzeuges mit einer 
starren Verbindung ist zulässig, wenn die Lenk­
vorrichtung dieses Fahrzeuges wirksam zu be­
tätigen ist und das Gesamtgewicht des' Zugfahr­
zeuges wesentlich höher ist als das des abzu­
schleppenden. 

(3) Der Lenker des Zugfahrzeuges muß die 
Zum Lenken dieses Fahrzeuges erforderI,iche 
Lenkerberechtigung oder -den erforderlichen 
Lenkerausweis besitzen. Bei ahzuschleppenden 
Kraftfahrzeugen, die gelenkt werden, muß deren 
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Lenker mit der Handhabung der Lenkvorrich­
tung und der Bremsen vertraut sein und das 
16. Lebensjahr vollendet haben. 

(4) Das abzuschleppende Fahrzeug muß, soweit 
dies erforderlich ist, mit einer entsprechenden 
Notbeleuchtung ausgerüstet oder durch Beleuch­
tung vom Zugf,ahrzeug aus anderen Straßen­
benützern erkennbar gemacht sein. 

(5) Das gleichzeitige Abschleppen mehrerer 
Kraftfahrzeuge ist unzulässig. 

(6) Fahrzeuge, die nur für bestimmte Straßen­
züge zugelassen sind, dürfen nur auf diesen 
Straßenzügen abgeschleppt werden; für das Ab­
schleppen solcher Fahrzeuge auf anderen Straßen­
zügen und für das Abschleppen von nicht­
zugelass1enen Fahrzeugen, deren' Abmessungen 
oder höchste zulässige Gesamtgewichte die durch 
Verordnung allgemein festgesetzten Höchst­
grenzen überschreiten, gelten die Bestimmungen 
des § 46 Abs. 3 sinngemäß. 

(7) Kraftfahrzeuge dürfen mit Kraftfahrzeugen 
nur geschoben werden 

a) auf ganz kurze Strecken, 

b) in Schrittgeschwindigkeit, 
c) wenn zwingende Gründe vorliegen, 
d) wenn andere Straßenbenützer dadurch nicht 

gefährdet werden, und 
e) wenn die Lenker beider Fahrzeuge die er­

forderliche Lenkerberechtigung besitzen. 

§ 106. Per so n e n b e f ö r der u n g 

(1) Mit Kraftfahrzeugen und Anhängern dür­
fen Personen nur befördert werden, wenn deren 
Sicherheit gewährleistet ist. Sie dürfen nur so 
befördert werden, daß dadurch nicht die Auf­
merksamkeit oder die Bewegungsfreiheit des 
Lenkers beeinträchtigt, seine freie Sicht behin­
dert oder der Lenker oder beförderte Personen 
sonst gefährdet werden. 

(2) Auf der Ladefläche von Lastkraftwagen, 
Zugmaschinen und Kombinationskraftwagen oder 
auf ihrer Ladung dürfen Personen nur befördert 
werden, wenn sie sich am Fahrzeug oder an der 
Ladung sicher anhalten können, nicht über 
die größte Länge und Breite und die durch Ver­
ordnung allgemein festgesetzte größte Höhe von 
Fahrzeugen (§ 4 Abs. 6 lit. a) hinausragen und 
durch die Ladung nicht gefährdet werden, und 
wenn die Ladung am Fahrzeug entsprechend 
befestigt ist. Mit Zugmaschinen dürfen Kinder 
unter, 12 Jahren auf den Sitzen für Mitfahrer 
(§ 26 Abs. 2) nur befördert werden, wenn diese 
Sitze und der Abstand der zu den Sitzen ge­
hörigen Fußrasten der Körpergröße der Kinder 
entsprechen. 

(3) Bei der Beförderung von Personen mit 
Kraftfahrzeugen und Anhängern darf die bei der 
Genehmigung festgesetzte größte zulässige An-

zahl der Personen, die mit dem Fahrzeug, und 
der Personen, die auf jeder einzelnen Sitzbank 
befördert werden dürfen (§ 28 Abs. 3 lit. c), 
nicht überschritten werden. Bei der Berechnung 
der Anzahl der Personen, die mit einem Fahrzeug 
befördert werden dürfen, sind zwei Kinder unter 
zwölf Jahren als eine Person und Kinder unter 
fünf Jahren nicht zu zählen, doch dürfen, unbe­
schadet der Bestimmungen des Abs. 6, außer bei 
Omnibussen und Omnibusanhängern, abgesehen 
vom Lenker nicht mehr als acht Personen, gleich­
gültig ob Erwachsene oder Kinder, befördert 
werden. 

(4) Mit Motorrädern und Motorfahrrädern darf 
außer dem Lenker nur eine weitere Person be­
fördert werden; diese muß bei Motorrädern das 
zehnte Lebensjahr vollendet haben. Mit Motor­
fahrrädern dürfen Kinder unter acht Jahren nur 
auf Kindersitzen gemäß § 26 Abs. 5 befördert 
werden, die der Größe des Kindes entsprechen. 

(5) Die Behörde kann die Beförderung von 
mehr als acht Personen, abgesehen vom Lenker, 
mit Lastkraftwagen, die den Bestimmungen des 
§ 87 Abs. 4 entsprechen, bewilligen, wenn dies 
vorwiegend im öffentlichen Interesse liegt, wie 
insbesondere bei einem Verkehrsnotstand. Diese 
Bewilligung ersetzt nicht die auf Grund gewerbe­
rechtlicher Vorschriften erforderlichen Berechti­
gungen zur Beförderung von Personen mit Kraft­
fahrzeugen. 

(6) Bei Schülertransporten mit geschlossenen 
Personenkraftwagen oder Kombinationskraft­
wagen, bei denen als größte zulässige Anzahl de,r 
beförderten Personen gemäß § 28 Abs. 3 lit. c 
außer dem Lenker acht Personen festgesetzt 
wurde, dürfen mehr ah acht, jedoch nicht mehr 
als zwölf Schüler befördert werden. Als Schüler­
transporte gelten Beför,derungen von Schülern 
einer allgemeinbildenden Pflichtschule oder der 
Unterstufe einer allgemeinbildenden höheren 
Schule von und zu ,dieser Schule oder ihren Schul­
veranstaltungen. 

(7) Mit Anhängern außer Omnibusanhängern 
(§ 87 Abs. 3) dürfen Personen nur befördert 
werden, wenn die durch Verordnung (Abs. 8) 
hiefür festgesetzten Voraussetzungen v.orl1egen. 
Mit nicht zum Verkehr zugelassenen Anhängern 
dürfen Personen nur befördert werden, wenn 
eine Geschwindigkeit von 10 km/h nicht über­
schritten wird. 

(8) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssich,erheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, unter 
Berücksichtigung der wirtschaftl1chen Erfol'der­
nis·se die Voraussetzungen festzusetzen, unter 
denen Personen mit Kraftfahrzeugen, mit An­
hängern, insbesondere mit Anhängern, die zur 
Verwendung im Rahmen eines land- und forst-
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wirtschaftlichen Betriebes oder für Möbeltrans­
porte bestimmt sind, oder bei Schülertransporten 
befördert werden dürfen. Zur Gewährleistung 
der Verkehrssicherheit können als Vorraussetzun­
gen insbesondere eine höchste zulässige Fahr­
geschwindigkeit und bestimmte Bremsanlagen 
oder eine entsprechende Wirksamkeit der Brem­
sen vorgeschrieben werden. 

(9) Heeresfahrzeuge und die Lenker solcher 
Fahrzeuge sind von den Bestimmungen der 

. Abs. 2 bis 5, 7 und 8 ausgenommen. 

§ 107. Fa h r z eu g e zur Ver wen dun g 
für dringende Einsätze 

(1) Auf Fahrten zu Orten eines dringenden 
Einsatzes mit Fahrzeugen, die ausschließlich oder 
vorwiegend Zur Verwendung für Feuerwehren, 
für den öffentlichen Sicherheits- oder Hilfsdienst, 
für die Militärstreife oder für den Rettungsdienst 
bestimmt sind, finden die Bestimmungen über 
die höchste zulässige Fahrgeschwindigkeit und die 
Personenbeförderung (§§ 98 und 106) keine An­
wendung, wenn mit den im § 20 Abs. 1 lit.' d 
und Abs. 5 angeführten Scheinwerfern oder 
Leuchten Blaulicht ausgestrahlt wird. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten auch 
für Einsatzübungsfahrten, insoweit es der Zweck 
der Einsatzübungsfahrten. erfordert und sonst in 
geeigneter Weise für die Verkehrssicherheit vor­
gesorgt ist. 

(3) Auf Rückfahrten von Orten eines dringen­
den Einsatzes mit Fahrzeugen, die ausschließlich 
oder vorwiegend zur Verwendung für Feuer­
wehren bestimmt sind, finden die Bestimmungen 
über die Personenbeförderung (§ 106) keine An­
wendung. 

(4) Heeresfahrzeuge und der Verkehr mit 
solchen Fahrzeugen unterliegen beim Einsatz 
gemäß § 2 Abs. 1 des Wehrgesetzes, BGBl. 
Nr. 181/1955, nicht den Bestimmungen des H., 
IV., V., VII. und IX. Abschnittes und der §§ 98 
bis 106. Diese Fahrzeuge unterliegen auf 
Einsatzübungsfahrten nicht den Bestimmungen 
über die höchste zulässige Fahrgeschwindigkeit 
und die Personenbeförderung (§§ 98 und 106), 
wenn es der Zweck dieser Fahrten erfordert und 
sonst in geeigneter Weise für die Verkehrssicher­
heit vorgesorgt· ist. 

XI. ABSCHNITT 

Ausbildung von Kraftfahrzeuglenkern 

§ 108. Aus b i I dun gin Fa h r s c h u I e n 

(1) Das gewerbsmäßige Ausbilden von Be­
werbern um eine Lenkerberechtigung und Wei­
terbilden von Besitzern einer Lenkerberechtigung 
ist nur im Rahmen des Betriebes einer Fahrschule 
zulässig. 

(2) Bewerber um eine Lenkerberechtigung und 
Besitzer einer Lenkerberechtigung dürfen im 
Rahmen des Betriebes einer Fahrschule nur durch 
deren Besitzer, sofern er die Voraussetzungen des 
§ 109 erfüllt, durch einen Leiter (§ 113 Abs.2 
bis 4), durch Fahrschullehrer (§ 116) und durch 
Fahrlehrer (§ 117) ausgebildet oder weiter­
gebildet werden. Die Bewerber müssen das für 
die angestrebte Lenkerberechtigung erforderliche 
Mindestalter erreicht haben oder in spätestens 
drei Monaten erreichen. Wurde einem Fahrschul­
besitzer, einem Leiter oder einem Fahrschullehrer 
die Lenkerberechtigung wegen des Mangels der 
körperlichen Eignung entzogen, so dürfen sie, 
solange die Lenkerberechtigung entzogen ist, 
nicht praktischen Fahrunterricht erteilen. 

(3) Die Errichtung einer Fahrschule und die 
Verlegung ihres Standortes bedürfen der Be­
willigung des Landeshauptmannes; die Ver­
legung des Standortes ist nur innerhalb des­
selben Bundeslandes zulässig. Der Betrieb 
der Fahrsdlule darf erst aufgenommen wer­
den, wenn der Landeshauptmann die Geneh­
migung hiezu erteilt hat (§ 112). In der Bewilli­
gung zur Errichtung einer Fahrsc.1mle ist anzu­
führen, für welche Gruppen von Kraftfahrzeugen 
Lenker ausgebildet werden dürfen; § 65 Abs. 4 
gilt sinngemäß. Die Fahrschulbewilligung und 
die Betriebsgenehmigung (§ 113 Abs. 2) gelten 
nach dem Tod ihres Besitzers auch für einen 
hinterbliebenen Ehegatten und für Nachkommen 
ersten Grades bis zur Vollendung ihres 24. Le­
bensjahres. 

(4) Durdl Verordnung können nach den Er­
fordernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, 
dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend, 
die näheren Bestimmungen über das im Abs. 1 
angeführte gewerbsmäßige Ausbilden oder Wei­
terbilden von Lenkern in Fahrschulen festgesetzt 
werden. 

§ 109. Per s ö n I ich e Vor aus set z u n gen 
für die Er t eil u n gei n e r Fa h r s c h u 1-

bewilligung 

(1) Eine Fahrschulbewilligung (§ 108 Abs. 3) 
darf nur natürlichen Personen und nUr Personen 
erteilt werden, die 

a) das 24. Lebensjahr vollendet haben,· 
b) vertrauenswürdig sind, 
c) die Leistungsfähigkeit der Fahrschule ge­

währleisten können, 
d) auch im Hinblick auf die Lage ihres ordent­

lichen Wohnsitzes die unmittelbare persön­
liche Leitung der Fahrschule erwarten 
lassen, sofern nicht ein Leiter im Sinne des 
§ 113 Abs. 2 lit. bund c bestellt wird, 

e) das Ingenieurdiplom oder das Doktorat der 
Fakultät für Maschinenwesen und Elektro­
technik einer österreichischen Technischen 
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Hochschule besitzen oder die Reifeprüfung 
an einer österreichischen Höheren techni­
schen Lehranstalt maschinen- oder elektro­
t'echnischer Richtung erfolgreich bestanden 
haben, 

f) eine Fahrschullehrerberechtigung (§ 117) für 
die in' Betracht kommenden Gruppen von 
Kraftfahrzeugen besitzen, 

g) seit mindestens drei Jahren eine Lenker~ 
berechtigung für die Gruppe von Kraft­
fahrzeugen besitzen, für die Lenker aus­
gebildet werden sollen, und glaubhaft 
machen, daß sie innerhalb der letzten fünf 
Jahre mindestens drei Jahre lang solche 
Fahrzeuge tatsächlich gelenkt haben, und 
nicht wegen schwerer Verstöße gegen 
kraftfahrrechtliche oder straßenpolizeiliche 
Vorschriften bestraft worden sind; bei 
Bewerbern um eine Fahrschulbewilligung 
für die Gruppen D und H ist jedoch nur 
eine Lenkerberechtigung für die Gruppe C 
und die Lenkerpraxis mit Fahrzeugen dieser 
Gruppe erforderlich, und die 

h) glaubhaft machen, daß sie Gelegenheit 
hatten, mindestens drei Jahre, für Besitzer 
eines in der lit. e angeführten Diploms 
oder akademischen Grades ein Jahr lang als 
Fahrschullehrer die für das Ausbilden von 
Lenkern erforderlichen Erfahrungen auf 
dem Gebiete des Kraftfahrwesens zu er­
werben. 

(2) Das Bundesministerium für Handel, Ge­
werbe und Industrie kann vom Erfordernis der 
Erbringung des Nachweises über die erfolgreiche 
Absolvierung der im Abs. 1 lit. e angeführten 
Schulen befreien, wenn der Antragsteller eine 
gleichwertige andere Schulausbildung genossen 
hat. 

(3) Der Landeshauptmann kann bei der Aus­
dehnung einer Fahrschulbewilligung auf weitere 
Gruppen von Fahrzeugen vom Erfordernis des 
im Abs. 1 lit. g angeführten Nachweises über die 
Zeiten des Besitzes' der erforderlichen Lenker­
berechtigung und von der Glaubhaftmachung der 
erforderlichen Lenkerpraxis befreien, wenn aus 
anderen Gründen anzunehmen ist, daß der An­
tragsteller eine ausreichende fachliche Befähigung 
besitzt. 

(4) Die für das Ausbilden von Lenkern er~ 
forderlichen Erfahrungen auf dem Gebiete des 
Kraftfahrwesens (Abs. 1 lit. h) können auch 
durch eine mindestens dreijährige Tätigk~it er~ 
worben sein als Ausbildner von 

a) Lenkern an einer landwirtschaftlichen Lehr­
oder Versuchsanstalt (§ 119 Abs. 1), einer 
Höheren technischen Lehranstalt maschinen­
oder elektrotechnische~ Richtung oder einer 
Fachschule maschinen- oder elektrotechni­
scher Richtung (§ 119 Abs. 3), 

b) Bediensteten der Dienststellen des Bundes, 
der Länder, der Gemeindeverbände oder 

Ortsgemeinden mit mehr als 50.000 Ein­
wohnern und der von diesen Gebiets­
körperschaften unter ihrer Haftung betrie­
benen Unternehmungen zu Lenkern (§ 120 
Abs. 2) oder 

c) Lenkern von Heereskraftfahrzeugen 
(§ 121). 

(5) Erlischt eine Fahrschulbewilligung durch Zu­
rücklegung, so sind ein Ehegatte und Nach­
kommen ersten Grades, auch wenn sie die 
im Abs. 1 lit. a und c bis h angeführten Voraus­
setzungen nicht erfüllen, bei der Bewerbung um 
eine neue Fahrschulbewilligung vor anderen Be­
werbern zu berücksichtigen. Das gleiche gilt, 
wenn eine Fahrschulbewilligung nach dem Tod 
ihres Besitzers für dessen Nachkommen ersten 
Gradesweitergegolten hat und diese sich nach 
Vollendung ihres 24. Lebensjahres um eine neue 
Fahrschulbewilligung bewerben. 

§ 110. S ach 1 ich e Vor aus set z u n gen 
für die E r t eil u n gei n e r F a h r s c h u 1-
be will i gun gun d für die Be will i-

gung einer Standortverlegung 

(1) Die Fahrschulbewilligung (§ 108 Abs. 3) 
darf nur erteilt werden, wenn 

a) die für die theoretische und praktische Aus­
bildung von Fahrschülern erforderlichen 
Räume und die Mittel für Lehrpersonen, 
Lehrbehelfe und Schulfahrzeuge sicher­
gestellt sind, 

b) an dem in Aussicht genommenen Standort 
ein Bedarf nach einer Fahrschule der be­
antragten Art besteht. 

(2) Die Voraussetzung des Abs. 1 lit. bist 
jedoch bei der Erteilung einer neuen Fahrschul­
bewilligung für denselben Standort an einen Ehe­
gatten· oder an Nachkommen ersten Grades 
gemäß § 109 Abs. 5 nicht erforderlich. 

(3) Für die Bewilligung der Verlegung des 
Standortes einer Fahrschule gelten die Bestim­
mungen des Abs. 1 sinngemäß. 

(4) Durch Verordnung können nach den Er­
fordernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit 
und der Ausbildung von Kraftfahrzeuglenkern, 
dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend, 
die näheren Bestimmungen über die Anzahl der 
erforderlichen Lehrpersonen und über die Art, 
die Anzahl, den Umfang und die Ausstattung der 
erforderlichen Räume,· Lehrbehelfe und Schul­
fahrzeuge festgesetzt werden. 

§ 111. V e rf a h ren bei der E r t eil u n g 
einer Fahrschulbewilligung und 
bei der B e will i gun gei n e r S t a n d-

ortverlegung 

(1) Vor der Erteilung der Fahrschulbewilligung 
(§ 108 Abs. 3) oder ihrer Ausdehnung auf weitere 
Gruppen von Fahrzeugen hat d~r Landeshaupt-
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mann von der zuständigen gesetzlichen Inter­
essenvertretung eine Stellungnahme zu der Frage 
des gemäß § 110 Abs. 1 lit. b zu prüfenden Be­
darfes einzuholen; dieser steht das Recht der 
Berufung zu, wenn die Fahrschulbewilligung ent­
gegen ihrer Stellungnahme .erteilt wurde. 

(2) Im Bescheid über die Fahrschulbewilligung 
ist anzuführen, an welchem Standort die Fahr­
schule errichtet werden darf. 

(3) Für die Bewilligung der, Verlegung des 
Standortes einer Fahrschule gelten die Bestim­
mungen der Abs. 1 und 2 sinngemäß. 

§ 112. Gen e h m i gun g des B e tri e b e s 
einer Fahrschule 

(1) Der Landeshauptmann hat die Genehmi­
gung für den Betrieb einer Fahrschule zu erteilen, 
wenn die erforderlichen Räume, Lehrbehelfe und 
Schulfahrzeuge vorhanden sind und diese und die 
Bezeichnung der Fahrschule den Bestimmungen 
der Abs. 2 und 3 entsprechen. Vor der Erteilung 
dieser Betriebsgenehmigung sind die Schulräume, 
Schulfahrzeuge und Lehrbehelfe zu überprüfen. 

(2) DJe Räume, Lehrbehelfe und Schulfahrzeuge 
einer Fahrschule müssen für die theor,etische und 
praktische Ausbildung der Fahrschüler geeignet 
sein. In den Schulräumen für den theoretischen 
Unterricht muß der vollständige Fahrschultarif 
angeschlagen sein. Die Bezeichnung der Fahr­
schule muß ihrer Bestimmung entsprechen. 

(3) Schulfahrzeuge müssen hinsichtlich ihrer 
Bauart, ihrer Gewichte und Abmessungen und 
ihrer Ausrüstung den allgemein im Verkehr ver­
wendeten Fahrzeugen der in Betracht kommen­
den Gruppe (§ 65) entsprechen. Bei Schulkraft­
wagen muß es vom Platz neben dem Lenkerplatz 
aus, bei Motorrädern mit Beiwagen vom Bei­
wagen aus, 'möglich sein, auf die Fahrweise des 
Fahrschülers hinreichend Einfluß zu nehmen und 
die Betriebs- und Hilfsbremse sowie die akustische 
und die optische Warnvorrichtung zu betätigen 
und die Scheinwerfer abzublenden. 

(4) Änderungen hinsichtlich der Schulräume 
und Schulfahrzeuge eines genehmigten Fahrschul­
betriebes sind nur mit Zustimmung des Landes­
hauptmannes zulässig; wird über das Ansuchen 
um Zustimmung nicht binnen drei Wochen nach 
dessen Einbringung entschieden, so darf der Fahr­
schul besitzer die beabsichtigte Änderung vorläufig 
vornehmen. 

(5) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die 
näheren Bestimmungen über die Beschaffenheit 
von Schulfahrzeugen festzusetzen. 

§ 113. Lei tun g der F a h r s c h u I e 

(1) Der Fahrschulbesitzer hat den Betrieb seiner 
Fahrschule außer in den im Abs. 2 angeführten. 

Fällen selbst zu führen und darf nur aus zwin­
genden in seiner Person gelegenen Gründen einen 
verantwortlichen Leiter, den Fahrschulleiter, be­
stellen. 

(2) Ein Fahrschulleiter ist zu bestellen, wenn 
a) der Fahrschulbesitzer durch eine länger­

dauernde Krankheit daran gehindert ist, 
den Betrieb seiner Fahrschule selbst zu 
führen, oder wenn ihm dies vom Landes­
hauptmann untersagt wurde (§ 115 Abs. 3), 

b)eine Fahrschule nach dem Tod ihres 
Besitzers vom hinterbliebenen Ehegatten 
oder von Nachkommen ersten Grades 
weitergeführt wird (§ 108 Abs. 3), die die 
Voraussetzungen des § 109 Abs. 1 nicht 
erfüllen, oder 

c) eine Fahrschulbewilligung durch Zurück­
legung erloschen ist und einem Ehegatten 
oder Nachkommen gemäß § 109 Abs. 5 
eine neue Fahrschulbewilligung erteilt 
wurde, obwohl sie die Voraussetzungen 
des § 109 Abs. 1 nicht erfüllen. 

(3) Zum Fahrschulleiter (Abs. 1) darf nur eine 
Person bestellt werden, bei der die im § 109 
Abs. 1 angeführten Voraussetzungen gegeben 
sind oder die bereits berechtigt ist, eine Fahr­
schule zu leiten. 

(4) Die Bestellung zum Fahrschulleiter bedarf 
der Bewilligung des Landeshauptmannes; diese 
ist zu erteilen, wenn die in den Abs. 1 bis 3 
angeführten Voraussetzungen hiefür gegeben 
sind. Die Bewilligung ist zu entziehen, wenn 
diese Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. 

§ 114. Betrieb der Fahrschule und 
Fahrschulkurse außerhalb des 

Standortes 

(1) Der Fahrschulbesitzer hat dem Landes­
hauptmann die in seiner Fahrschule verwendeten 
Lehrpersonen und Änderungen im Stande seines 
Lehrpersonals anzuzeigen und um Ausstellung 
eines Fahrlehrerausweises für sich, sofern er selbst 
praktischen Fahrunterricht erteilt, und für jede 
zum praktischen Fahrunterricht verwendete 
Lehrperson anzusuchen. Der Landeshauptmann 
hat dem Fahrschulbesitzer die beantragten Aus­
weise auszustellen, wenn die betreffenden Lehr­
personen den in den §§ 116 und 117 angeführten 
Voraussetzungen entsprechen. Dem Fahrlehrer­
ausweis muß zu entnehmen sein, für welche 
Gruppen von Fahrzeugen sein Besitzer Unterricht 
erteilen darf. 

(2) Die Lehrpersonen haben ihren Fahrlehrer­
ausweis beim Erteilen des praktischen Unter­
richtes auf Schulfahrten mitzuführen und den 
Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes auf 
Verlangen zur überprüfung auszuhändigen. Nach 
Beendigung ihres Anstellungsverhältnisses oder 
nach Einstellung des Fahrschulbetriebes ist der 
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Fahrlehrerausweis unverzüglich dem Landes~ 
hauptmann abzuliefern. 

(3) Schulfahrzeuge müssen durch am Fahrzeug 
angebrachte Tafeln mit dem Buchstaben "L" in 
vollständig sichtbarer und dauernd gut lesbarer 
und unverwischbarer weißer Schrift auf hell~ 
blauem Grund sowie durch am Fahrzeug ange~ 
brachte Tafeln mit der vollständig sichtbaren 
und dauernd gut lesbaren und unverwischbaren 
Aufschrift "Fahrschule" in schwarzer Schrift auf 
gelbem Grund aus beiden Fahrtrichtungen ande~ 
ren Straßenbenützern als Schulfahrzeuge erkenn­
bar sein; die Aufschrift "Fahrschule" darf durch 
zusätzliche Angaben über die Fahrschule ergänzt 
sein. Die Bezeichnung der Fahrschule muß dem 
gemäß § 112 Abs. 1 genehmigten Wortlaut 
entsprechen. 

(4) Auf Schulfahrten hat der Lehrende wenn 
möglich neben dem Fahrschüler zu sitzen und 
dafür zu sorgen, daß dieser die Verkehrsvor­
schriften genau beachtet. Er darf den Fahrschüler 
nicht in Verkehrsverhältnisse bringen, denen 
dieser nicht gewachsen ist, und hat, wenn nötig, 
durch rechtzeitige Einflußnahme auf die Fahr­
weise des Fahrschülers Unfällen vorzubeugen. 

(5) Das Abhalten eines Fahrschulkurses außer­
halb des Standortes der Fahrschule ist nur mit 
Bewilligung des Landeshauptmannes zulässig. Die 
Bewilligung darf nur für einen Fahrschulkurs von 
bestimmter Dauer und nur dann erteilt werden, 
wenn 

a) der Fahrschulkurs im selben Bundesland 
abgehalten werden soll, 

b) die im § 110 Abs. 1 lit. a angeführten sach­
lichen Voraussetzungen für den Fahrschul­
betrieb auch für den abzuhaltenden Fahr­
schulkurs gegeben sind, 

c) die unmittelbare persönliche Leitung des 
abzuhaltenden Fahrschulkurses durch den 
Fahrschulbesitzer oder Fahrschulleiter zu 
erwarten ist und 

d) an dem in Aussicht genommenen Ort ein 
Bedarf für den abzuhaltenden Fahrschul­
kurs besteht. 

(6) Vor der Bewilligung zur Abhaltung eines 
Fahrschulkurses außerhalb des Standortes der 
Fahrschule hat der Landeshauptmann von der 
zuständigen gesetzlichen Interessenvertretung eine 
Stellungnahme zur Frage des Bedarfes einzuholen; 
dieser steht das Recht der Berufung zu, wenn 
die Bewilligung entgegen ihrer Stellungnahme 
erteilt wurde. 

(7) Der Landeshauptmann hat die Leistung der 
Fahrschule und den ordnungsgemäßen Zustand 
ihrer Räume, Lehrbehelfe und Schulfahrzeuge zu 
überwachen und kann jederzeit überprüfen, ob 
beim Fahrschulbesitzer oder Fahrschulleiter die 
Voraussetzungen für die Erteilung der Fahr­
schulbewilligl:\ng und bei den Fahrschullehrern 
und Fahrlehrern die Voraussetzungen für die Er­
teilung der Fahrschullehrer- oder Fahrlehrer-

berechtigung noch gegeben sind. Er kann anord~ 
n.en, daß in den Sch.ulräumen bestimmte Bekannt~ 
machungen anzuschlagen sind. 

§ 115. E n t z i e h u n g der F a h r s c h u 1-
b e will i gun gun d Ver bot des F a h r­

schulbetriebes 

(1) Die Fahrschulbewilligung (§ 108 Abs. 3) ist 
zu entziehen, wenn 

a) der Fahrschulbetrieb aus Verschulden ihres 
Besitzers mehr als sechs Monate nach der 
Erteilung der Fahrschulbewilligung nicht 
begonnen oder mehr als sechs Monate un­
unterbrochen geruht hat oder 

b) die Leistungsfähigkeit der Fahrschule nicht 
mehr für einen ordnungsgemäßen Fahr­
schulbetrieb ausreicht. 

(2) Die Fahrschulbewilligung kann entzogen 
werden, wenn 

a) ein dringender Bedarf nach einer Fahrschule 
besteht und der Fahrschulbetrieb auch ohne 
Verschulden des Besitzers mehr als sechs 
Monate nach der Erteilung der Fahrschul­
bewilligung nicht begonnen oder mehr als 
sechs Monate ununterbrochen geruht hat, 

b) ihr Besitz·er die im § 109 angeführten per­
sönlichen Voraussetzugen für die Erteilung 
der Fahrschulbewilligung nicht mehr er­
füllt; die Entziehung seiner Lenkerberechti­
gung wegen eines körperlichen Gebrechens 
ist jedoch allein nicht als Grund für die 
Entziehung der Fahrschulbewilligung aus­
reichend, oder 

c) die im § 110 Abs. 1 lit. a angeführten sach­
lichen Voraussetzungen nicht mehr gegeben 
sind. 

(3) Der Landeshauptmann kann dem Fahrschul­
besitzer in den im Abs, 2 lit. bund c angeführ­
ten Fällen auch nur untersagen, den Fahrschul­
betrieb während einer bestimmten Zeit selbst zu 
führen, wenn zu erwarten ist, daß die fehlenden 
Voraussetzungen innerhalb einer absehbaren Zeit 
wieder gegeben sein werden. 

(4) Nach der Entziehung einer Fahrschulbewil­
ligung können bereits begonnene Kurse bis zu 
ihrem ordnungsgemäßen Abschluß weitergeführt 
werden, wenn hiefür ein geeigneter Leiter be­
stellt und die Bestellung bewilligt wurde. 

§ 116. Fa h r s c h u 11 ehr e r 

(1) Die Berechtigung, als Fahrschullehrer an 
einer Fahrschule theoretischen und praktischen 
Unterricht zu erteilen, darf unbeschadet der Be­
stimmungen des Abs. 2 nur Personen erteilt 
werden, bei denen die im § 109 Abs. 1 lit. b, 
e und g angeführten Voraussetzungen vorliegen; 
§ 65 Abs. 1 gilt sinngemäß. Bei der Er­
teilung der Fahrschullehrerberechtigung sind die 
Bestimmungen des § 109 über die Gleichwertig­
keit der Ausbildung und die Ausdehnung auf 
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weitere Gruppen von Fahrzeugen sinngemäß an­
zuwenden. 

(2) Das Bundesministerium für Handel, Ge­
werbe und Industrie kann auf Antrag vom Erfor­
dernis des Vorliegens der im § 109 Abs. 1 Et. e 
angeführten Voraussetzungen befreien, wenn der 
Antragsteller während der letzten fünf Jahre vor 
der Einbringung des Antrages als Fahrlehrer tätig 
war und einen guten Erfolg nachweisen kann 
und wenn im örtlichen Wirkungsbereich des Lan­
deshauptmannes, bei dem er um d~e Erteilung 
der Fahrschullehrerberechtigung angesucht hat, 
ein Mangel an Fahrschullehrern besteht. Eine 
auf Grund dieser Befreiung erteilte Fahrschul­
lehrerberechtigung gilt nur für das Bundesland, 
dessen Landeshauptmann sie erteilt hat. 

(3) Vor der Erteilung der Fahrschullehrer­
berechtigung (Abs. 1) hat der Landeshaupt:mann 
ein Gutachten eines rechtskundigen und eines 
technischen gemäß § 127 Abs. 2 und 3 bestellten 
Sachverständigen darüber einzuholen, ob der 
Antragsteller die Lehrbefähigung für die in Be­
tracht kommenden Gruppen von Fahrzeugen 
besitzt. Dieses Gutachten ist auf Grund der Lehr­
befähigungsprüfung (§ 118) zu erstatten. Es hat 
nur auszusprechen, ob der Begutachtete die Lehr~ 
befähigung für Fahrschullehrer für die in Be~ 
tracht kommenden Gruppen von Fahrzeugen be­
sitzt oder nicht; wurde die Prüfung nicht bestan­
den, so ist auch auszusprechen, wann sie frühe­
stens wiederholt werden kann. Das Gutachten 
ist von beiden Sachverständigen gemeinsam zu 
erstatten und darf nur "fachlich befähigt" lauten, 
wenn beide Sachverständigen dieser Ansicht sind. 

(4) Vor der Ausdehnung einer Fahrschullehrer~ 
berechtigung auf weitere Gruppen von Fahr­
zeugen hat der Landeshauptmann nur ein Er­
gänzungsgutachten im Sinne des Abs. 3 über das 
Vorliegen der für die angestrebte Ausdehnung 
erforderlichen Voraussetzungen einzuholen. 

(5) Die Fahrschullehrerberechtigung ist zu ent­
ziehen, wenn die Voraussetzungen für ihre Er­
teilung nicht mehr gegeben sind; dies gilt jedoch 
nicht 

a) bei der Entziehung der Lenkerberechtigung 
wegen eines körperlichen Gebrechens, 

b) in den im Abs. 2 angeführten Fällen, wenn 
der Mangel an Fahrschullehrern nicht mehr 
besteht. 

(6) Der Landeshauptmann kann auf Antrag 
Personen, bei denen die im § 109 Abs. 1 lit. b, 
e und g angeführten Voraussetzungen gOegeben 
sind, für nicht mehr als drei Monate die Be~ 
rechtigung erteilen, in einer bestimmten Fahr­
schule als Probefahrschullehrer theoretischen und 
praktischen Unterricht zu erteilen, wenn bei der 
Fahrschule noch kein Probefahrschullehrer ver­
wendet wird (§ 114 Abs. 1) oder wenn die An­
zahl der Fahrschullehrer mindestens das Dreifache 
der Anzahl der Probefahrschullehrer beträgt. 

Diese Berechtigung darf nur in besonderen Aus­
nahmefällen, nur einmal und nur um drei 
Monate verlängert werden. 

(7) Durch Verordnung können nach den Er~ 
fordernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, 
dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend, 
die näheren Bestimmungen über die Ausbildung 
von Fahrschullehrern festgesetzt werden. 

§ 117. Fa h rl ehr e r 

(1) Die Berechtigung, als Fahrlehrer an einer 
Fahrschule praktischen Fahrunterricht zu erteilen, 
darf nur Personen erteilt werden, die die im 
§ 109 Abs. 1 lit. bund g angeführten Voraus­
setzungen erfüllen; § 65 Abs. 1 gilt sinngemäß. 
Die Bestimmungen des § 116 Abs. 3, 4 und 6 
sind auf Fahrlehrer sinngemäß anzuwenden. Die 
Fahrlehrerberechtigung ist zu entziehen, wenn 
die Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht 
mehr gegeben sind. 

(2) Durch Verordnung können nach den Er­
fordernissen der Verkehrs- und Betriebssicher­
heit, dem jeweiligen Stand der Technik ent­
sprechend, die näheren Bestimmungen über die 
Ausbildung von Fahrlehrern festgesetzt werden. 

§ 118. L ehr be f ä h i gun g s p r ü fun g f ü rO 
Fahrschullehrer und Fahrlehrer 

(1) Die Lehrbefähigungsprüfung für Fahr­
schullehrer und Fahrlehrer hat aus einer theore~ 
tischen und einer praktischen Prüfung zu beste­
hen. Sie kann für ein Ergänzungsgutachten den 
Ergebnissen bereits bestandener Lehrbefähigungs­
prüfungen entsprechend abgekürzt werden. 

(2) Die theoretische Prüfung ist bei Bewerbern 
um eine Fahrschullehrerberechtigung schriftlich 
und mündlich, bei Bewerbern um eine Fahr­
lehrerberechtigung nur mündlich abzunehmen. 
Der Prüfungswerber hat im Zuge der mündlichen 
Prüfung auch seine Fähigkeit zu ° erweisen, die 
zum Lenken von Fahrzeugen der in Betracht 
kommenden Gruppen notwendigen Kenntnisse 
in geeigneter Weise zu vermitteln. Bei Bewerbern 
um eine Fahrschullehrerberechtigung ist hiezu 
auch ein Vortrag über ein im Fahrschulunterricht 
in Betracht kommendes Thema erforderlich. 

(3) Bei der praktischen Prüfung ist eine Prü­
fungsfahrt vorzunehmen, bei der der Prüfungs­
werber auch in den schwierigsten Verkehrslagen 
seine Fahrsicherheit und seine Fähigkeit zu er­
weisen hat, Fahrschülern in geeigneter Weise die 
Fertigkeit zu vermitteln, ein Kraftfahrzeug sach­
gemäß und vorschriftsmäßig zu lenken und bei 
Gefahren und Fehlern eines Fahrschülers recht~ 
zeitig auf dessen Fahrweise entsprechend Einfluß 
zu nehmen. 

(4) Nach der Prüfung haben die Prüfer dem 
Prüfungswerber bekanntzugeben, ob er die Prü­
fung bestanden hat. Wenn er die Prüfung nicht 
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bestanden hat, haben ihm die Prüfer die Begrün­
dung hiefür bekanntzugeben und auch wann die 
Prüfung nach ihrer Ansicht frühestens wiederholt 
werden kann. Die Lehrbefähigungsprüfung darf 
nicht vor Ablauf von zwei Monaten und nicht 
mehr als zweimal wiederholt werden. 

(5) Durch Verordnung sind nach den,Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit und 
der Ausbildung von Kraftfahrzeuglenkern, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die 
näheren Bestimmungen über die Lehrbefähi­
gungsprüfung für Fahrschullehrer und Fahr­
lehrer festzusetzen. 

dienstlichen Aufgaben der Besitz einer Lenker­
berechtigung von Bedeutung ist und das für die 
angestrebte Lenkerberechtigung erforderliche 
Mindestalter erreicht haben oder in spätestens 
drei Monaten erreichen, Lehrgänge zur Ausbil­
dung im Lenken von Kraftfahrzeugen abhalten. 
Die Lehrgänge dürfen nur von Ausbildnern ab­
gehalten werden, die dem Personalstand dieser 
Dienststellen angehören und die auf Grund ihrer 
Erfahrungen und Kenntnisse zur Verwendung 
als Ausbildner ge~ignet sind. 

(2) Für Schulfahrten mit Kraftwagen dürfen, 
soweit nicht besondere Umstände vorliegen, nur 
Fahrzeuge verwendet werden, bei denen es mög­

§ 119. Lenkerausbildung in land- lich ist, vom Platz neben dem Lenkerplatz aus 
wir t s eh a f t I i ehe n L ehr ans tal t e n auf die Fahrweise des Fahrschülers hinreichend 
und in b e ruf s b i I den den h ö her e n Einfluß Zu nehmen. Diese Fahrzeuge müssen 

und mit t I e ren S eh u I e n durch am Fahrzeug angebrachte Tafeln mit dem 
(1) Landwirtschaftliche Lehr- oder Versuchs- Buchstaben "L" in vollständig sichtbarer und 

anstalten sind befugt, ihre Schüler im Lenken von dauernd gut lesbarer und unverwischbarer weißer 
Zugmaschinen, Motorkarren und selbstfahrenden Schrift auf hellblauem Grund sowie durch am 
Arbeitsmaschinen auszubilden, wenn diese Aus- Fahrzeug angebrachte Tafeln mit einer voll­
bildung erforderlich ist, um das durch den Lehr- ständig sichtbaren und dauernd gut lesbaren 
plan vorgeschriebene Lehrziel zu erreichen. und unverwischbaren Aufschrift aus beiden 

(2) Das Abhalten von Fahrkursen außerhalb des Fahrtrichtungen anderen Straßenbenützern als 
Sitzes der Anstalt ist nur in einer anderen land- Fahrzeuge für Schulfahrten erkennbar sein. Eine 
wirtschaftlichen Lehr- oder Versuchsanstalt und solche Kenntlichmachung von Fa:hrz.eugen, die 
nur für die Schüler dieser Anstalt zulässig. Hie- nicht zur Ausbildung von Lenkern verwendet 
für ist die Bewilligung des Landeshauptmannes werden, ist unezulässig. 
erforderlich, in dessen örtlichem Wirkungsbereich (3) Der Ausbildner hat auf Schulfahrten eine 
der Fahrkurs abgehalten werden soll; diese Be-' Bescheinigung seiner Dienststelle über seine Be­
willigung gilt jeweils nur für einen Fahrkurs. stellung zum Ausbildner mitzuführen und den 

(3) Höhere technische Lehranstalten maschinen- Organen des öffentlichen Sicherheits dienstes auf 
oder elektrotechnischer Richtung und Fachschulen Verlangen zur überprüfung auszuhändigen. Die 
maschinen- oder elektrotechnischer Richtung sind Bestimmungen des § 114 Abs. 4 über die Er­
befugt, ihre Schüler im Lenken von Kraftfahr- teilung des praktischen Unterrichtes gelten sinn­
zeugen auszubilden, wenn diese Ausbildung er- gemäß. 
forderlich ist, um das durch den Lehrplan vor- (4) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
geschriebene Lehrziel zu erreichen; dies gilt nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jedoch bei einer Höheren technischen Lehranstalt jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die 
nur für die Schüler des vierten und fünften Jahr- näheren Bestimmungen über die im Abs. 1 an­
ganges und bei einer Fachschule nur für die Schü- geführte Ausbildung, insbesondere hinsichtlich 
ler der dritten und vierten Klasse. .. der Omnibuslenker für den Stadtverkehr, fest-

(4) Die in den Abs. 1 und 3 angeführten An- zusetzen. 
stalten haben für die Ausbildung von Fahr- (5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 5 gelten 
schülern einen Leiter, bei dem die Voraussetzun- für die Ausbildung von Kraftfahrzeuglenkern 
gen des § 109 Abs. 1 lit. a, bund d bis g gegeben der Feuerwehr in Landesfeuerwehrschulen sinn­
sind, und die erforderlichen Ausbildner zu bestel- gemäß. 
len. 

121. Aus b i I dun g von L e n k ern von 
Heereskraftfahrzeugen 

(5) Für die in den Abs. 1,3 und 4 angeführten § 
Anstalten, Leiter und Ausbildner gelten die Be­
stimmungen der §§ 112 bis 114 und der §§ 116 
und 117 sinngemäß. 

(1) Das Ausbilden von Lenkern von Heeres­
kraftfahrzeugen obliegt dem Bundesministerium 
für Landesverteidigung. Als Heeresfahrschul­
lehrer und Heeresfahrlehrer dürfen nur Personen 
verwendet werden, die hiezu auf Grund ihrer 
Erfahrungen und Kenntnisse geeignet sind. Hier­
über ist den Heeresfahrschullehrern und Heeres­
fahrlehrern ein Heeresfahrlehrerausweis auszu­
stellen, aus dem zu entnehmen ist, für welche 
Gruppen von Fahrzeugen sie Unterricht erteilen 
dürfen. 

§ 120. Aus b i I dun g von K r a f t f a h r ern 
ö ff e n tl ie her. Die n s t s teIl e n. 

(1) Die. Dienststellen des Bundes, der Länder, 
der Gemeindeverbände oder der Ortgemeinden 
mit mehr als 50.000 Einwohnern und der von 
diesen Gebietskörperschaften unter ihrer Haftung 
betriebenen Unternehmungen dürfen für öffent­
lich Bedienstete, für die zur Erfüllung ihrer 
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(2)· Für Schulfahrten mit Kraftwagen dür­
fen, soweit nicht besondere Umstände vor­
liegen, nur Fahrzeuge verwendet werden, bei 
denen es möglich ist, vom Platz neben dem 
Lenkerplatz aus auf die Fahrweise des Fahr­
schülers hinreichend Einfluß zu nehmen. Die 
Bestimmungen des § 120 Abs. 2 über die Kennt­
lichmachung der Schulfahrzeuge gelten sinn­
gemäß. Eine solche KenntlichmadlUng von Fahr­
zeugen, die nicht zur Ausbildung von Lenkern 
verwendet werden, ist unzulässig. 

(3) Die Heeresfahrschullehrer und Heeresfahr­
lehrer haben auf Schulfahrten den Heeresfahr­
lehrerausweis (Abs. 1) mitzuführen und den 
Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes auf 
Verlangen zur überprüfung auszuhändigen. Die 
Bestimmungen des § 114 Abs. 4 über die Ertei­
lung des praktischen Unterrichtes gelten sinn­
gemäß. 

§ 122. ü b u n g sf a h r t e n 

(1) übungsfahrten zur unentgeltlichen, nicht 
gewerbsmäßig betriebenen Ausbildung eines Be­
werbers um eine Lenkerberechtigung dürfen 
unbeschadet der Bestimmungen der §§ 120 und 
121 nur mit Bewilligung der Behörde durdl­
geführt werden, in deren örtlichem Wirkungs­
berdch der Lehrende seinen ordentlichen Wohn­
sitz hat, und nur, wenn der Bewerber das er­
forderliche Mindestaltererreicht hat oder in 
spätestens drei Monaten erreichen wird. 

Grund sowie eine Tafel mit der vollständig sicht­
baren und dauernd gut lesbaren und unverwisch­
baren Aufschrift "übungsfahrt" angebracht sein. 
Das Verwenden dieser Tafel bei anderen als 
übungsfahrten ist unzulässig. Für übungsfahrten 
mit Kraftwagen dürfen nur Fahrzeuge verwendet 
werden, bei denen die Hilfsbremse und eine Vor­
richtung zum Abstellen des Motors vom Platz 
neben dem Lenkerplatz aus leicht betätigt 
werden können. Fahrzeuge zur IBeförderung ge­
fährlicher Güter (§ 92) dürfen nicht für übungs­
fahrten verwendet werden. 

XII. ABSCHNITT 

Zuständigkeit, Sachverständige, Vergütungen 

§ 123. Zu s t ä n d i g k e i t 

(1) Für die in diesem Bundesgesetz vorgesehe­
nen Amtshandlungen ist, sofern darin nichts 
anderes bestimmt ist, in erster Instanz die 
Bezirksverwaltungsbehörde, im örtlichen Wir­
kungsbereich einer Bundespolizeibehörde diese, 
in zweiter Instanz der Landeshauptmann und in 
dritter Instanz das Bundesministerium für Han­
del, Gewerbe und Industrie zuständig. 

(2) An der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
durch die Bezirksverwaltungsbehörden und den 
Landeshauptmann hat die Bundesgendarmerie 
mitzuwirken. Die Bundesgendarmerie hat 

a) die Einhaltung der kraftfahrrechtlichen 
Vorschriften auf den Straßen mit öffent­
lichem Verkehr zu überwachen, 

b) Verfolgungshandlungen bei Verdacht von 
Verwaltungsübertretungen vorzunehmen 
und 

c) in den in diesem Bundesgesetz ausdrücklich 
vorgesehenen Fällen einzuschreiten. 

124. Sachverständige 
Typenprüfung 

für die 

(2) Die im Abs. 1 angeführte Bewilligung ist 
nach Maßgabe der Bestimmungen des Abs. 3 zu 
erteilen, wenn der Lehrende während der der 
Einbringung des Antrages um diese Bewilligung 
unmittelbar vorangehenden drei Jahre Kraftfahr­
zeuge der Gruppe gelenkt hat, in die das für 
die übungsfahrten zu v.erwendende Kraftfahr- § 
zeug fällt, und nicht wegen schwerer Verstöße 
gegen kraftfahrrechtliche oder straßenpolizeiliche 
Vorschriften bestraft wurde. 

(1) Das Bundesministerium für Handel, Ge­
werbe und Industrie hat zur Begutachtung 
von Typen von Kraftfahrzeugen oder Anhän­
gern, von Fahrgestellen solcher Fahrzeuge oder 
Teilen oder Ausrüstungsgegenständen solcher 
Fahrzeuge (§ 29 Abs. 4) technische Sachverständige 
zu bestellen. Die Sachverständigen müssen für 
diese Begutachtung besonders geeignet sein. Ein 
Verzeichnis der bestellten Sachverständigen ist im 
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. 
Dieses Verzeichnis muß mindestens je einen Sach­
verständigen aus dem Personalstand des Bundes­
ministeriums für Verkehr und verstaatlichte 
Unternehmungen und des Bundesministeriums 
für Landesverteidigung sowie mindestens zwei 
aus demPersonalstand eines jeden Bundeslandes 
enthalten, sofern ein Vorschlag seines Landes­
hauptmannes vorliegt. 

(3) Demselben· Antragsteller darf jedoch inner­
halb eines Jahres nur zweimal eine Bewilligung 
zur Vornahme von übungsfahrten (Abs. i) er­
teilt werden und nur zur Ausbildung bestimm­
ter, im Bewilligungsbescheid namentlich an­
geführter Personen. 

(4) Der Lehrende hat auf übungsfahrten den 
Bewilligungsbescheid (Abs. 1) mitzuführen und 
den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
auf Verlangen zur überprüfung auszuhändigen. 
Die Bestimmungen des § 114 Abs. 4 über die 
Erteilung des praktischen Unterrichtes gelten 
sinngemäß. 

(5) Bei übungsfahrten mit mehrspurigen 
Kraftfahrzeugen muß vorne und hinten am 
Fahrzeug eine Tafel mit dem Buchstaben "L" in 
vollständig sichtbarer und gut lesbarer und un­
verwischbarer weißer Schtiftauf hellblauem 

(2) Zu Sachverständigen gemäß Abs. 1 dürfen 
nur bestellt werden: 
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1. mit Angelegenheiten des Kraftfahrwesens 
befaßte Bedienstete aus dem Personalstand einer 
Gebietskörperschaft, bei denen folgende Voraus­
setzungen gegeben sind: 

a) Ingenieurdiplom oder Doktorat der Fakul­
tät für Maschinenwesen und Elektrotechnik 
an einer österreichischen Technischen Hoch­
schule, 

b) Besitz einer Lenkerberechtigung für die 
Gruppe B seit mindestens drei Jahren sowie 
einer Lenkerberechtigung für die Gruppe C 
und 

c) Zustimmung der Dienstbehörde des Be­
diensteten zu seiner Heranziehung als 
Sachverständiger, auch hinsichtlich des Aus­
maßes und der Zeiten. Durch diese Zustim­
mung werden die Verpflichtungen des Be­
diensteten gegenüber seiner Dienstbehörde 
nicht berührt; 

2. wenn die Anzahl der verfügbaren, in der 
Z. 1 angeführten Personen nicht ausreicht, auch 
nicht dem Personalstand einer Gebietskörper­
schaft angehörende Personen, bei denen folgende 
Voraussetzungen gegeben sind: 

a) österreichische Staatsbürgerschaft, 
b) Ingenieurdiplom oder Doktorat der Fakul­

tät für Maschinenwesen und Elektrotechnik 
einer österreichischen Technischen Hoch­
schule, unbeschadet zwischenstaatlicher Ver­
einbarungen über die gegenseitige Anerken­
nung akademischer Grade, 

c) eine mindestens dreijährige Tätigkeit 1m 
Kraftfahrwesen und 

d) Besitz einer Lenkerberechtigung für die 
Gruppe B seit mindestens drei Jahren sowie 
einer Lenkerberechtigung für die Gruppe C. 

(3) Das Bundesministerium für Handel, Ge­
werbe und Industrie kann auch Besitzer anderer 
als der im Abs. 2 Z; 1 lit. a und Z. 2 lit. b an­
geführten Diplome und akademischen Grade zu 
Sachverständigen gemäß Abs. 1 bestellen, wenn 
sie eine der im Abs. 2 Z. 1 lit. a und Z. 2 lit. b 
angeführten Ausbildung gleichwertige Ausbildung 
genossen haben und bei ihnen die übrigen im 
Abs. 2 angeführten Voraussetzungen vorliegen. 

§ 125. S a c hv e r s t ä n d i g e für die Ei n­
zelprüfung 

(1) Der Landeshauptmann hat zur Begutach­
tung einzelner Kraftfahrzeuge oder Anhänger 
oder Fahrgestelle solcher Fahrzeuge (§ 31 Abs. 2) 
technische Sachverständige zu bestellen. Die Sach­
verständigen müssen für diese B,egutachtung be­
sonders geeignet sein. Ein Verzeichnis der für 
das Bundesland bestellten Sachverständigen ist 
beim Amt der Landesregierung zur allgemeinen 
Einsicht aufzulegen. 

(2) Zu Sachverständigen gemäß Abs. 1 dürfen 
nur bestellt werden: 

1. mit Angelegenheiten des Kraftfahrwesens 
befaßte Bedienstete aus dem Personalstand einer 
Gebietskörperschaft, bei denen folgende Voraus­
setzungen gegeben sind: 

a) Ingenieurdiplom oder Doktorat der Fakul­
tät für Maschinenwesen und Elektrotechnik 
einer österreichischen Technischen Hoch­
schule oder erfolgreich bestandene Reife­
prüfung an einer österreichischen Höheren 
technischen Lehranstalt maschinen- oder 
elektrotechnischer Richtung, 

b) Besitz einer Lenkerberechtigung für die 
Gruppe B seit mindestens drei Jahren sowie 
einer Lenkerberechtigung für die Gruppe C 
und 

c) Zustimmung der Dienstbehörde des Be­
diensteten zu seiner Heranziehung als 
Sachverständiger, audl hinsichtlich des 
Ausmaß-es und der Zeiten. Durch diese Zu­
stimmung werden die Verpflichtungen des 
Bediensteten gegenüber seiner Dienst­
behörde nicht berührt; 

2. wenn die Anzahl der verfügbaren, in der Z. 1 
angeführten Personen nicht ausreicht, auch nicht 
dem Personalstandeiner Gebietskörperschaft 
angehörende Personen, bei denen folgende Vor­
aussetzungen gegeben sind: 

a) österreichische Staatsbürgerschaft, 
b) Ingenieurdiplom oder Doktorat der Fakul­

tät für Maschinenwesen und Elektrotechnik 
einer österreichischen Technischen Hoch­
schule oder erfolgreich bestandene Reife­
prüfung an einer österreichischen Höheren 
technischen Lehranstalt maschinen- oder 
elektrotechnischer Richtung, unbeschadet 
zwischenstaatlidler Vereinbarungen über 
die gegenseitige Anerk,ennung akademi­
scher Grade, 

c) eine mindestens dreijährige Tätigkeit 1m 
Kraftfahrwesen und 

d) Besitz einer Lenkerberechtigung für die 
Gruppe B seit mindestens drei Jahren 
sowie einer Lenkerberechtigung für die 
Gruppe C. 

(3) Der Landeshauptmann kann auch Besitzer 
anderer als der im Abs. 2 Z. 1 lit. a und Z. 2 lit. b 
angeführten Diplome, akademischen Grade und 
Reifezeugnisse zu Sachverständigen gemäß Abs. 1 
bestellen,. wenn das Bundesministerium für Han­
del, Gewerbe und Industrie festgestellt hat, daß 
sie eine der im Abs. 2 lit. a und Z. 2 lit b ange­
führten Ausbildung gleichwertige Ausbildung ge­
nossen haben und bei ihnen die übrigen im 
Abs. 2 angeführten Voraussetzungen vorliegen. 

§ 126. S ach ver s t ä n d i g e für die L e n­
kerprüfung 

(1) Der Landeshauptmann hat zur Begutach­
tung der fachlichen Befähigung von Personen, 
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Kraftfahrzeuge zu lenken (§ 67 Abs. 3), rechts­
kundige und technische Sachverständige zu be­
stellen. Die Sachverständigen müssen für diese 
Begutachtung besonders geeignet sein. Ein Ver­
zeichnis der bestellten Sachverständigen ist bei 
der Behörde zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. 

(2) Zu rechtskundigen Sachverständigen dürfen. 
nur bestellt werden: 

1. rechtskundige Bedienstete aus dem Perso­
nalstand einer Gebietskörperschaft, bei denen 
folgende Voraussetzungen gegeben sind: 

a) Besitz einer Lenkerberechtigung für die 
Gruppe B seit mindestens drei Jahren, 

b) Zustimmung der Dienstbehörde des Be­
diensteten zu seiner Heranziehung als 
Sachverständiger, auch hinsichtlich des 
Ausmaßes und der Zeiten. Durch diese Zu­
stimmung werden die Verpflichtungen des 
Bediensteten g.egenüber seiner Dienst­
behörde nicht berührt; 

2. wenn die Anzahl der verfügbaren, in der Z. 1 
angeführten Personen nicht ausreicht, auch nicht 
dem Personalstand einer Gebietskörperschaft an­
gehörende Personen, bei denen folgende V or­
aussetzungen gegeben sind: 

a) österreichische Staatsbürgerschaft, 

b) Vollendung der rechts- und staatswissen­
schaftlichen Studien an einer österreichi­
schen Universität und 

c) Besitz einer Lenkerberechtigung für die 
Gruppe B seit mindestens drei Jahren. 

(3) Zu technischen Sachverständigen dürfen nur 
bestellt werden: 

~ 

1. mit Angelegenheiten des Kraftfahrwesens 
befaßte Bedienstete aus dem Personalstand einer 
Gebietskörperschaft, bei denen folgende Voraus­
setzung·en gegeben sind: 

a) Ingenieurdiplom oder Doktorat der Fakul­
tät für Maschinenwesen und Elektrotechnik 
einer österreichischen Technischen Hoch~ 
schule oder erfolgreich bestandene Reife­
prüfung an einer österreichischen Höheren 
technischen Lehranstalt maschinen- oder 
elektrotechnischer Richtung, 

b) Besitz einer Lenkerberechtigung für die 
Gruppe B seit mindestens drei Jahren und 
einer Lenkerberechtigung für die. Gruppe C 
und 

c) Zustimmung der Dienstbehörde des Be­
diensteten zu seiner Heranziehung als 
Sachverständiger, auch hinsichtlich des 
Ausmaßes und der Zeiten. Durch diese Zu­
stimmung werden die Verpflichtungen des 
Bediensteten gegenüber semer Dienst­
behörde nicht berührt; 

2. wenn die Anzahl der verfügbaren, in der Z. 1 
angeführten Personen nicht ausreicht, auch nicht 
dem Personalstand einer Gebietskörperschaft 
angehörende Personen, bei· denen folgende Vor­
aussetzungen gegeben sind: 

a) österreichische Staatsbürg.ersdiaft, 
b) Ingenieurdiplom oder Doktorat der Fakul­

tät für Maschinenwesen und Elektrotechnik 
einer österreichischen Technischen Hoch­
schule oder erfolgreich bestandene Reife­
prüfung an einer österreichischen Höheren 
technischen Lehranstalt maschinen- oder 
elektrotechnischer Richtung, unbeschadet 
zwischenstaatlicher Vereinbarungen über 
die gegenseitige Anerkennung akademischer 
Grade, 

c) eine mindestens dreijährige Tätigkeit 1m 
Kraftfahrwesen und 

d) Besitz einer Lenkerberechtigung für die 
Gruppe B seit mindestens drei Jahren sowie 
einer Lenkerberechtigung für die Gruppe C. 

(4) Der Landeshauptmann kann auch Besitzer 
ande~er als der im Abs. 3 Z. 1 lit. a und Z. 2 lit. b 
angeführten Diplome, akademischen Grade und 
Reifezeugnisse zu technischen Sachverständigen 
gemäß Abs. 1 bestellen, wenn das Bundesministe­
rium für Handel, Gewerbe und Industrie fest­
gestellt hat, daß sie eine der im Abs. 3 Z. 1 lit. a 
und Z. 2 lit. b angeführten Ausbildung gleichwer­
tige Ausbildung genossen haben und bei ihnen 
die übrigen im Abs. 3 angeführten Voraussetzun­
gen vorliegen. 

§ 127. S ach ve r s t ä n d i g e für die L e h r­
befähigungsprüfung für Fahr­

schullehrer und Fathrlehrer 

(1) Der Landeshauptmann hat zur Begutach­
tung der Lehrbefähigung von Fahrschul1ehrern 
und Fahrlehrern rechtskundige und technische 
Sachverständige zu bestellen. Die Sachverständi­
gen müssen für diese Begutachtung besonders 
geeignet s.ein. Ein Verzeichnis der für das Bundes­
land bestellten Sachverständigen ist beim Landes­
hauptmann zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. 

(2) Zu rechtskundigen Sachverständigen dürfen 
nur rechtskundig.e Bedienstete aus dem Personal­
stand einer Gebietskörperschaft bestellt werden, 
bei denen folgende Voraussetzungen gegeben 
sind: 

a) Besitz einer Lenkerberechtigung für die 
Gruppe B seit mindestens drei Jahr,en, 

b) Zustimmung der Dienstbehörde des Be­
diensteten zu seiner Heranziehung als 
Sachverständiger, auch hinsichtlich des Aus­
maßes und der Zeiten. Durch diese Zustim­
mung werden die Verpflichtungen des Be­
diensteten gegenüber seiner Dienstbehörde 
nicht berührt. 
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(3) Zu technischen Sachverständigen dürfen 
nur mit Angelegenheiten des Kraftfahrwesens 
befaßte Bedienstete aus dem Personalstand einer 
Gebietskörperschaft besteilt werden, bei denen 
folgende Voraussetzungen gegeben sind: 

a) Ingenieurdiplom oder Doktorat der Fakul­
tät für Maschinenwesen und Elektrotechnik 
einer österreichischen Technischen Hoch­
schule, 

b) Besitz einer Lenkerberechtigung für die 
Gruppe B seit mindestens drei Jahren sowie 
einer Lenkerberechtigung für die Gruppe C 
und 

c) Zustimmung der Di,enstbehörde des Be­
diensteten zu seiner Heranziehung als 
Sachverständiger, auch hinsichtlich des 
Ausmaßes und der Zeiten. Durch diese Zu­
stimmung werden die Verpflichtungen des 
Bediensteten gegenüber seiner Dienst­
behörde nicht berührt. 

(4) Der Landeshauptmann kann auch Besitzer 
anderer als der im Abs. 3 lit. a angeführten 
Diplome und akademischen Grade zu technischen 
Sachverständigen gemäß Abs. 1 bestellen, wenn 
das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie festgestellt hat, daß sie eine der im 
Abs. 3 lit. a angeführten Ausbildung gleichwer­
tige Ausbildung genossen haben und bei ihnen 
die übrigen im Abs. 3 angeführten Voraus­
setzungen vorliegen. 

§ 128. P fl ich t e nun dEn t heb u n g der 
Sachverständigen 

Die in den §§ 124 bis 127 angeführten Sachver­
ständigen sind verpflichtet, die auf Grund dieses 
Bundesgesetzes von ihnen verlangten Gutachten 
zu dem von der Behörde bestimmten Zeitpunkt 
zu erstatten. Sie sind von ihrer Funktion 
zu entheben, wenn sie ihre En.thebung selbst 
beantragt haben, ihre besondere Eignung nicht 
mehr gegeben ist oder ihre Dienstbehörde die 
Zustimmung zu ihrer Heranziehung als Sachver­
ständige widerruft. Sie können enthoben werden, 
wenn sie ohne berücksichtigungswürdige Gründe 
die Erstattung eines Gutachtens abgelehnt haben. 

§ 129. Ver g ü tun g für Gut ach t e n 

(1) Für die Gutachtertätigkeit zur Erstattung 
der von der Behörde nach dem m., V., VII., IX. 
und XI. Abschnitt eingeholten Gutachten 
gebührt eine Vergütung für die Zeitversäumnis, 
die Mühewaltung und den Aufwand (Abs. 4): 

a) den gemäß § 124 bis § 127 bestellten Sach­
yerständigen, 

b) den zur Abgabe eines im § 69 Abs. 1 an-
geführten Gutachtens herangezogenen 
Krzten und 

c) den vom Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie gemäß § 57 Abs. 4 
zur Abgabe von Gutachten für die über­
prüfung von Kraftfahrzeugen und Anhän­
gern ermächtigten Vereinen. 

Sachverständigen, die dem Personalstand einer 
Gebietskörperschaft angehören, gebührt jedoch, 
sofern sie sich nicht bereits im Ruhestand befin­
den, keine Vergütung für Zeitversäumnis. 

(2) Die im Abs. 1 angeführte Vergütung ist 
von der Gebietskörperschaft zu leisten, die den 
Amtsaufwand der das Gutachten einholenden 
Behörde zu tragen hat, und von dieser Behörde 
auszuzahlen. 

(3) Die im Abs. 2 angeführte Gebietskörper­
schaft hat bei Sachverständigen, die dem Per­
sonalstand einer anderen Gebietskörperschaft 
angehör,en, dieser eine Vergütung für den Aus­
fall an Dienstleistungen des Sachverständigen 
während seiner Gutachtertätigkeit zu leisten. 

(4) Durch Verordnung sind unter Berücksichti­
gung der Art der Typen, Fahrzeuge, Teile oder 
Ausrustungsgegenstände, der Art der für die Be­
gutachtung erforderlichen Prüfungen und Unter­
suchungen und der Angemessenheit im Hinblick 
auf die Leistungen und die jeweils bestehenden 
wirtschaftlichen Verhältnisse die näheren Be­
stimmungen über das Aus~aß der in den Abs. 1 
und 3 angeführten Vergütungen festzusetzen. 

§ 130. K r a f tf a h r bei rat 

(1) Das Bundesministerium für Handel, Ge­
werbe und Industrie hat zur sachverständigen 
Beratung in Kraftfahrangelegenheiten und ins­
besondere zur Begutachtung der Entwürfe von 
Gesetzen und Verordnungen, die das Kraftfahr­
wesen betreffen, den Kraftfahrbeirat zu bestellen. 
Der Kraftfahrbeirat hat aus 22 Mitgliedern zu 
bestehen. Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmit­
glied zu bestellen. 

. (2) Der Kraftfahrbeirat muß zusammengesetzt 
sem 

1. aus je einem Vertreter ,des Interessenkreises 
1. Kraftfahrzeugbauimlustrie, 
2. Kraftfahrzeughilfsindustrie; 
3. Karosseriebauindustrie, 
4. Kraftfahrzeugmechanikergewerbe, 
5. Kraftfahrzeughandel, 
6. Versicherungsunternehmungen, 
7. Sozialversicherung, 
8. Lastfuhrwerksgewerbe, 
9. Personenfuhrwerksgewerbe, 

10.0mnibusunternehmungen, 
11. Berufskraftfahrer des Lastfuhrwerks­

gewerbes, 
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12. Berufskraftfahrer des Personenfuhr-
werksgewerbes, 

13. Berufskraftfahrer im Privatdienstverhält­
nI'S, 

14. Werkverkehr, 
15. Privatunternehmungen des öffentlichen 

Eisenbahnver keh rs, 
16. Fahrschulen; 

H. aus je zwei Vertretern des Interessenkreises 
1. Landwirtschaft, 
2. Vereine von Kraftfahrzeugbesitzern, 
3. Vereane zur Förderung der Verkehrs­

sicherheit. 

(3) Die Bundeskammer der gewerblichen Wirt­
schaft hat für die Bestellung der Vertreter der 
im Abs. 2 Z. I Z. 1 bis 6, 8 bis 10 und 14 bis 16 
angeführten Int~essenkreise, der Österreichische 
Arbeiterkammertag für die Bestellung der Ver­
treter der im Abi;. 2 Z. I Z. 11, 12 und 13 
angeführten Interessenkreise, der Hauptverband 
der österreichischen Sozialversicherungsträger für 
die Bestellung des Vertreters des im Abs. 2 Z. I 
Z. 7 angeführten Interessenkreises und die Präs i­
dentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 
Österreichs für die Bestellung der Vertreter des im 
Abs .. 2 Z. II Z. 1 angeführten Interessenkreises 
Vorschläge zu erstatten. Das' Bundesministerium 
für Handel, Gewerbe und Industrie kann die Be­
stellung einer vorgeschlagenen Person ablehnen 
und für die Erstattung eines neuerlichen Vor­
schlages eine bestimmte Frist festsetzen. Wird bis 
zum Ablauf dieser Frist kein neuerlicher Vor­
schlag erstattet, so ist für die in Betra.cht kom­
mende Interessenvertretung ohne Vorschlag em 
Vertreter zu bestellen. 

(4) Zu Mitgliedern und Ersatzmitgliedern des 
Kraftfahrbeirates dürfen ,nur östel'reichische 
Staatsbürger bestellt werden, die vertrauenswür­
dig sind. Die Bestellung ist auf die Dauer von 
fünf Jahren zu beschränken und kann jederzeit 
widerrufen werden. Sie ist zu widerrufen, wenn 
es die Interessenvertretung, von der der Bestellte 
vorgeschlagen wur,de (A'bs. 3), beantragt oder 
wenn 

a) ,der Bestellte wegen eines Verbrechens, eines 
Vergehens oder einer aus Gewinnsucht be­
gangenen übertretung .rechtskräftig ver­
urteilt wurde, 

b) der Bestellte voll oder 'beschränkt entmün­
digt wurde, 

c) über das Vermögen des Bestellten der Kon­
kurs oder ein Ausgleichsverfahren eröffnet 
oder ein Konkurs mangels hinreichenden 
Vermögens nicht eröffnet wurde. 

(5) Die Mitglieder des Beirates und ihre Ersatz­
mitglieder sind mit Handschlag zu verpflichten, 
ihre Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen 
abzugeben und über alle ihnen ausschließlich aus 

ihrer amtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen 
Tatsachen Verschwiegenheit zu bewahren. Das 
Amt eines Mitgliedes des Beirates ist ein unent­
geltliches Ehrenamt; seine Ausübung begründet 
keinen Anspruch auf Entschädigung für Reise­
kosten oder Zeitversäumnis. 

(6) Der Vorsitzende des Kraftfahrbeirates ist 
der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie. Er kann einen Beamten mit seiner 
Vertretung als Vorsitzenden betrauen und fall­
weise auch Sachverständige, die nicht Mitglieder 
des Beirates sind, zur Mitarbeit heranziehen oder 
besondere Arbeitsausschüsse bilden. Er hat bei der 
Abstimmung über Beratungsbeschlüsse dafür zu 
sorgen, daß die Meinung jedes Mitgliedes, das sich 
nicht der Meinung der Mehrheit angeschlossen 
hat, in der Ni1ederschrift über die Sitzung fest­
gehalten wird. Die Sitzungen des Beirates sind 
nicht öffentlich. Durch Verordnung kann eine 
Geschäftsordnung erlassen wer,den, die nähere 
Bestimmungen, insbesondere über die Einberu­
fung des Kraftfahrbeirates und über die Bildung 
von Arbeitsausschüssen, enthält. 

(7) Die Bundesministerien und die Ämter der 
Landesregierungen sind von den Sitzungen dies 
Kraftfahrbeirates samt der,en Tagesordnung 
rechtzeitig zu verständigen; sie sind berechtigt, 
zu diesen Sitzungen Vertreter zu entsenden. 
Diese dürf.en in der 'Sitzung das Wort ergreifen, 
aber an Abstimmungen nicht teilnehmen. 

§131. Bundesprüfanstalt für 
Kraftfahrzeuge 

(1) Die Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge 
mit dem Sitz in Wien ist zur Bearbeitung, 
Lösung und Begutachtung kraftfahrtechnischer 
und verkehrstechnischer Fragen und zur Prü­
fung und Begutachtung von Kraftfahrzeugen und 
Anhängern und von Teilen und Ausrüstungs­
gegenständen solcher Fahrzeuge berechtigt. Sie 
hat dem Bund als kraftfahrtechnische Prüfanstalt 
zu dienen und Gutachten zu erstatten. Sie ist 
berechtigt, Zeugnisse auszustellen; diese sind 
öffentIrche Urkunden. 

(2) Die Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge 
untersteht als Anstalt ohne Rechtspersönlichkeit 
dem Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie. Das Anstaltspersonal ist unbe­
schadet der dienstrechtlichen und disziplinären 
Unterordnung unter das Bundesministerium für 
Handel, Gewerbe und Industrie in Angelegen­
heiten der Anstalt einem Leiter unmittelbar 
unterstellt und an dessen Weisungen gebunden. 

(3) Hat die Anstalt als begutachtende Stelle 
aufzutreten, so ist der Leiter befugt, Bedienstete 
abzuordnen. Bei der Auswahl ist auf deren fach­
liche Eignung Bedacht zu nehmen und nach 
Möglichkeit auch Wünschen der anfordernden 
Stelle Rechnung zu tragen. 
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(4) Der Leiter hat dem Bundesministerium für 
Handel, Gewerbe und Industrie bis Ende Februar 
jedes Kalenderjahres einen ausführlichen Tätig­
keitsberichf über das v,ergangene Jahr vor­
zulegen. 

(5) Leistungen, die nicht für den Bund er­
bracht werden, sind diesem nach einem fest­
gesetzen Tarif (Abs. 6) zu vergüten. 

(6) Der im Abs. 5 angeführte Tarif ist unter 
Bedachtnahme auf den mit dieser Tätigkeit ver­
bundenen Aufwand durch Verordnung fest­
zusetzen. 

XIII. ABSCHNITT 

Übergangs-, Straf- und Vollzugsbestimmungen 

§ 132. We i te r a n wen dun g bis her i g e t 
Bestimmungen 

(1) Kraftfahrzeuge und Anhänger, die vor dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes zum Verkehr 
zugelassen worden sind und die zwar den bisheri­
gen Vorschriften, aber nicht den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes entsprechen, dürfen, soweit 
in den Abs. 2 bis 4 nichts anderes bestimmt ist, 
bis 31. Dezember 1971 in diesem Zustand auf 
Straßen mit öffentlichem Verkehr verwendet wer­
den; sie müssen jedoch ab 1. Jänner 1969 den 
Bestimmungen des § 4 Abs. 2 zweiter Satz über 
das Verbot vorspringender 'Teile, Kanten oder 
Vorrichtungen, sofern sich diese vorne am Fahr­
zeug befinden, und den Bestimmungen des § 14 
Abs. 5 und des § 16 Abs. 2 über die seitlichen 
Rückstrahler, ab 1. Jänner 1970 den Besimmun­
gen des § 4 Abs. 3 über die Funkentstörung ent­
sprechen. 

(2) Fahrzeuge, die vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes zum Verkehr zugelassen worden 
sind, sind von den Bestimmungen ausgenommen: 

a) der § 4 Abs. 5 über Sicherheitsgurte, 
b) des § 8 Abs. 2 über die Lenkhilfe, 
c) des § 10 Abs. 1 über die Sicht bei Brudl 

von Windschutz- und Klarsichtscheiben, 
d) des § 13 Abs. 3 über die selbsttätig wir­

kende Anhängevorrichtung, 
e) bei Zugmaschinen, die zur Verwendung im 

Rahmen eines land- und forstwirtschaft­
lichen Betriebes bestimmt sind, des § 18 
Abs. 1 über die Ausrüstung mit einer zwei­
ten Brernsleuchte, 

f) bei Zugmaschinen und Anhängern, die zur 
Verwendung· im Rahmen eines land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebes bestimmt 
sind, des § 19 Abs. 1 und 3 über die Aus­
rüstung mit Fahrtrichtungsanzeigern, 

g) des § 21 über Scheibenwaschvorrichtungen 
und Vorrichtungen gegen das Beschlagen 
und Vereisen, 

h) des § 24 über die Geschwindigkeitsmesser, 
Fahrtschreiber und Wegstreckenmesser bei 

Kraftfahrzeugen außer Kraftwagen zur 
Beförderung gefährlicher Güter (§ 91) und 
Omnibussen. 

(3) Motorfahrräder, die vor dem 1. Juli 1968 
bei der Behörde gemäß § 79 Abs. 3 des Kraft­
fahrgesetzes 1955 angemeldet worden sind, gel­
ten als von diesem Tag an zum Verkehr zuge­
lassen im Sinne der Bestimmungen des IV. Ab­
schnittes. Sie dürfen bis 30. Juni 1971 auf Stra­
ßen mit öffentlichem Verkehr verwendet 
werden, wenn sie den bisherigen Vorschriften 
entsprechen. 

(4) Das Bundesministerium für Handel, Ge­
werbe und Industrie kann die Genehmigung er­
teilen, daß im Abs. 1 angeführte Fahrzeuge auch 
weiterhin in ihrem bisherigen Zustand auf Stra­
ßen mit öffentlichem Verkehr verwendet wer­
den, wenn sie nur unter AufweiJ-dung wirtschaft­
lich nicht vertretbar hoher Kosten in einen den 
Vorschriften entsprechenden Zustand gebracht 
werden können und wenn die Verkehrs- und 
Betriebssicherheit hiedurch nicht gefährdet wird. 

(5) Das Bundesministerium für Handel, Ge­
werbe und Industrie kann den Landeshaupt­
mann, in dessen örtlichem Wirkungsbereich der 
Antragsteller seinen ordentlichen Wohnsitz, seine 
Hauptniederlassung oder seinen Sitz hat, mit der 
Durchführung des im Abs. 4 angeführten Ver­
fahrens betr,auen und ihn ermächtigen, in seinem 
Namen zu entscheiden. 

(6) Zulassungsbesitzer von Motorrädern und 
Motorrädern mit Beiwagen haben die. vorderen 
Kennzeichentafeln der Behörde, die den Zulas­
sungsschein ausgestellt hat, oder der Behörde, in 
deren örtlichem Wirkungsbereich sie ihren Auf­
enthalt haben, abzuliefern. Kommen sie dieser 
Verpflichtung trotz Aufforderung nicht nach, so 
sind die Tafeln abzunehmen. Die Ablieferung und 
die Abnahme der Kennzeichentafeln begründet 
keinen Anspruch auf Entschädigung. 

§ 133. Bis her e r w ö r ben e R e c h t e u n cl 
Führerscheinaustausch 

(1) Berechtigungen, die auf Grund der vor dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in Geltung 
gewesenen Bestimmungen erteilt worden sind, 
und die hierüber, ausgestellten Bescheilnigungen 
sowie Ermächtigungen bleiben, sofern nichts 
anderes bestimmt ist, unberührt; wurde jedoch 
ein Führerschein gemäß Abs. 2 ausgetauscht, so 
gilt die mit dem neuen Führerschein bezeichnete 
Lenkerberechtigung als erteilt. Lenkerberechti­
gungen, die gemäß § 61 Abs. 1 oder § 110 
Abs. 3 des Kraftfahrgesetzes 1955 für die Grup­
pen C, F oder Gerteilt oder ausgetauscht wur­
den, gelten jeweils für die im § 65 Abs. 1 ange­
führten Gruppen C, F oder G. Die Mitglieder 
der in den §§ 103 bis 106 des Kraftfahrgesetzes 
1955 angeführten Komissionen gelten als ent-

I 

186 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)64 von 129

www.parlament.gv.at



186 der Beilagen 65 

sprechende Sachverständige gemäß §§ 124 bis 
127. 

(2) Dem Besitzer eines gültigen, auf Grund des 
§ 65 Abs. 2 der Kraftfahrverordnung 1947 aus­
gestellten Führerscheines hat die Behörde, in 
deren örtlichem Wirku'ngsbereich er seinen 
ordentlichen Wohnsitz hat, auf Antrag auszu­
tauschen: 
einen Führerschein für die Gruppe a gegen einen 

Führerschein jeweils mit dem entsprechen­
den Vermerk "berechtigt, .Motorräder mit 
einem Hubraum von nicht mehr als 

125 cm3 zu lenken" oder "berechtigt, 
Motorräder mit einem Hubraum von nicht 
mehr als 250 cms zu lenken", 

einen Führerschein für die Gruppe b gegen einen 
Führerschein für die Gruppe A, 

einen Führ,ersche. für die Gruppe c 1 gegen 
einen Führerschein für die Gruppe B, 

emen Führerschein für die Gruppen c 2, d oder 
d 1 gegen einen Führerschein für die 
Gruppe C, ' 

einen Führerschein für die Gruppe d 2 g,egen 
einen Führerschein für die Gruppe D, 

einen Führerschein für die Gruppe e gegen einen 
Führerschein für die Gruppen A, B, C, D 
oder F, eingeschränkt auf ein bestimmtes 
Fahrzeug (§ 65 Abs. 3), 

einen Führerschein für die Gruppen f 1 oder f 2 
gegen einen Führerschein für die Gruppe F. 

(3) Macht der Antragsteller glaubhaft, daß er 
mit Kraftwagen andere als leichte Anhänger ge­
zogen hat, so hat die Behörde auszutauschen 
einen Führerschein für die Gruppe c 1 gegen 

einen Führerschein für die Gruppen Bund E, 
einen 'Führerschein für die Gruppen c 2, d oder 

d 1 gegen einen Führerschein für die 
Gruppen C und E, 

einen Führerschein für die Gruppe d 2 gegen 
einen Führerschein für die Gruppen D 
und E. 

(4) Macht der Antragsteller glaubhaft, daß er 
Kraftwagen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(§ 92) gelenkt hat, so hat ihm die Behörde, 
sofern er seit mindestens zwei Jahren eine Len­
kerbercchtigung für die Gruppe C oder seit 
mindestens einem Jahr ·eine Lenkerberechtigung 
für die Gruppe C und ein weiteres Jahr eine 
Lenkerberechtigung für die Gruppe B besitzt, in 
s,einen Führerschein den Vermerk mit der Gültig­
keit für fünf Jahre einzutngen: "bel'echtigt, 
Kraftfahrzeuge der Gruppe H zu lenken". Die 
Bestimmungen des § 68 Abs. 2 sind sinngemäß 
anzuwenden. 

(5) Beim Austausch (Abs. 2 und 3) sind der Tag 
und die Geschäftszahl der Ausstellung des alten 
Führerscheines, sein Berechtigungsumfang und die 

Behörde, die ihn ausgestellt hat, ,in den neuen 
Führerschein einzutragen. Diese Angaben sind 
auf Antrag auch hinsichtlich weiterer vorher aus­
gestellter Führerscheine einzutragen. 

§ 134. S t r a f b e s tim' m u n gen 

Wer den Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
oder der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlas­
senen Ve·rordnungen zuwiderhandelt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geld­
strafe bis zu 30.000 S oder mit Arrest bis zu 
sechs Wochen zu bestrafen. Liegen erschwerende 
Umstände vor, so können Geld- und Arrest­
strafen auch nebeneinander verhängt werden. 
Auch der Versuch ist strafbar. 

§ 135. I n k r a f t t r e t e nun d Auf he b u n g 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ausnahme der 
im Abs. 2 angeführten Bestimmungen mit 
1. Jänner 1968 in Kraft. 

(2) In Kraft treten die Bestimmungen über 
a) die Bauart und Ausrüstung (11. Abschnitt), 

den Lenkerausweis (§ 76) und die Ver­
wendung . von Abblendlicht und Stadt­
licht (§ 99 Abs, 3 bis 5) für Motorfahr­
räder am 1. Juli 1968, 

b) das Verbot vermeidbarer vorspringender 
TeiJ,e, Kanten oder zusätzlicher Vor­
richtungen, die bei Verkehrsunfällen 
schwere Verletzungen erwarten lassen (§ 4 
Abs. 2 zweiter Satz), am 1. Juli 1968, 

c) die Pflicht zur Ausstattung mit einer drit­
ten Bremsanlage (§ 6 Abs. 6) am 1. Jän­
ner 1970, 

d) die Pflicht zur Ausstattung mit einer Zwei- . 
kreisbremse (§ 6 Abs. 7), außer für Omni­
busse, am 1. Jänner 1970, 

e) die Sicht bei Bruch von Windschutzschei­
ben und Klarsichtscheiben (§ 10 Abs. 1) 
am 1. Jänner 1970, 

f) die seitlichen Rückstrahler (§ 14 Abs. 5 
und § 16 Abs. 2) am 1. Jänner 1969, 

g) die ausschließliche Zulässigkeit von rotem 
. Bremslicht (§ 16 Abs. 1) am 1. Jänner 

1973, 
h) die ausschließliche Zulässigkeit von Blink­

leuchten für Fahrtrichtungsanzeiger (§ 19 
Abs. 2) am 1. Jänner 1970, 

i) die ausschließliche Zulässigkeit von gelb­
rotem Blinklicht für Fahrtrichtungsanzeiger 
(§ 19 Abs. 2) am 1. Jänner 1973, 

j) die Anbringung von Nebelscheinwerfern 
und Breitstrahlern (§ 20 Abs. 2 erster 
Satz) am 1. Jänner 1969, 

k) Geschwindigkeitsmesser, Fahrtschreiber und 
Wegstreckenmesser (§ 24), außer für Omni-

5 
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busse und Kraftwagen zur Beförderung mmIsterium für Landesverteidigung, hinsichtlich 
gefährlicher Güter, am 1. Jänner 1969, des § 1 Abs. 4 im Einvernehmen mit dem Bun-

1) die höchstzulässige Stärke des Betriebs- desministerium für Justiz, hinsichtlich des § 59 
geräusches von Kraftfahrzeugen, mit denen und des § 62 Abs. 1, 6, 7 und 8 im Einvernehmen 
auf gerader, waagrechter Fahrbahn bei mit den Bundesministerien für Justiz und für 
Windstille eine Geschwindigkeit von Finanzen, hinsichtlich des § 55 Abs. 3 und 4, des 
10 km/h nicht überschritten werden kann § 56 Abs. 4, des § 61, des § 129 und des § 131 
(§ 96), am 1. Jänner 1969. Abs. 5 und 6 im Einvernehmen mit dem Bundes-

(3) Das Kraftfahrgesetz 1955, BGBl. Nr. 223 ministerium für Finanzen, hinsichtlich des § 69 
tritt mit dem Ablauf des 31. Dezember 1967 und des § 103 Abs. 3 bezüglich des Ausmaßes 
außer Kraft. Die Bestimmungen des § 1 Abs. 2 der Beanspruchung von Kraftfahrzeuglenkern im 
letzter Satz, § 4 Abs. 1, § 14, § 19 Abs. 2, § 29, Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
§ 32 und § 79 über Motorfahrräder treten soziale Verwaltung, hinsichtlich des § 109 Abs.2, 
jedoch mit dem Ablauf des 30. Juni 1968, die des § 124 Abs. 3, des § 125 Abs. 3, des § 126 
Bestimmungen des § 20 Abs. 2 lit. a über die Abs. 4 und des § 127 Abs. 4 bezüglich der Frage 
Zulässigkeit von Zeigern für Fahrtrichtungs- der Gleichwertigkeit der Ausbildung im Ein­
anzeiger mit dem Ablauf des 31. Dezember 1969, verneh.men .m~t ~em Bundesministeri~m für 
die Bestimmung des § 19 erster Satz über die! Unterncht, hlllsichthch des § 48 Abs.1 zweIter Satz 
Zulässigkeit von orangefarbenem Bremslicht und I und des ~ ~4 ~bs. 4 .~m Einv,;.rnehmen. n:it d~m 
d~e Bestimmungen des § 20 Abs. 2 lit. b über I BundesmIlllstenum fur Inn~~s und hm~lchtl~ch 
~Ie Zulässigkeit von weißem und rotem Blink- I des § 87, des ~ 89 und des ~ ~2~ A~s. 1 ~~ Elll­
hcht für Fahrtrichtungsanzeiger mit dem Ablauf I vernehmen mIt dem Bundesmmlstenum fur Ver-
des 31. Dezember 1972 außer Kraft. I kehr und verstaatlichte Unternehmungen. 

(4) Artikel I des Heereskraftfahrgesetzes 1958, (2) Mit der Vollziehung des § 57 Abs. 6 zwei-
BGBl. Nr. 52, tritt mit dem Ablauf des 31. De- ter Satz, des § 60, des § 62 Abs. 2 bis 5, des § 67 
zember 1967 außer Kraft. Abs. 7, des § 68 Abs. 2 zweiter Satz und des § 77 

Abs. 1 zweiter Satz ist das Bundesministerium für 
I Finanzen betraut, hinsichtlich des § 60 und des 

§ 136. Voll zug s be s tim m u n gen I § 62 Abs. 2 erster Satz, Abs. 3 erster Satz und 
.(1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes, Abs: 5 i~ Einvernehmen mit dem Bunde.smini­

mIt Ausnahme des § 60, des § 62 Abs. 2 bis 51 st.en~m fur Handel, Gewerbe ~nd Industne und 
und des § 63 ist das Bundesministerium für' hlllsichthch des § 60 Abs. 1 bIS 3 und des § 62 
Handel, Gewerbe und Industrie betraut hin-I Abs. 3 erster Satz und Abs. 5 jec mit Ausnahme 
sichtlich des § 1 Abs. 2 lit .. d, des § 14 Abs. 9 I der Festsetzung des Tarifes im Einvernehmen mit 
des § 24 Abs. 2, des § 29 Abs. 6, des § 30 Abs. 7: dem Bundesministerium für Justiz. 
des § 31 Abs. 5, des § 40 Abs. 1 und 5, (3) Mit der Vollziehung des § 63 ist das Bun­
des § 41 Abs. 6, des § 45 Abs. 8, des § 46 Abs. 6, desministerium für Justiz im Einvernehmen mit 
des § 47 Abs. 3, des § 77, des § 87 Abs. 1 und 4, den Bundesministerien für Finanzen und für 
des § 92 Abs. 5, des § 97, des § 99 Abs. 1, des Handel, Gewerbe und Industrie betraut. 
§ 101 Abs. 8, des § 102 Abs. 2 und 5, des § 104 (4) Verordnungen auf Grund der Bestimmun­
Abs. 8, des § 106 Abs. 9, des § 107 Abs. 4, des gen dies,es Bundesgesetzes können von dem der 
§ 121 u.nd des § 124 Abs. 1 bezüglich der Ange- Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden 
legenhelten .des ~undesheeres und der Heeres- Tag an erlassen werden; sie treten frühestens 
verwaltung 1m Elllvernehmen mit dem Bundes- . mit den betreffenden Bestimmungen in Kraft. 
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Erläuternde Bemerkungen 

Allgemeiner Teil 
Der Nationalrat hat anläßlich der Neuregelung 

der Straßenpolizeivorschriften in seiner Ent­
schließung vom 6. Juli 1960 die Bundesregierung 
ersucht, "die zuständigen Ressorts, Gebietskör­
perschaften und Institutionen auf folgende Wil­
lenskundgebung in entsprechender Weise auf­
merksam zu machen: 

... Die Ausbildung der Fahrschullehrer ist auf 
eine neue, den Verhältnissen entsprechende 
Grundlage zu stellen. Verkehrsfortbildungskurse 
für Kraftfahrer sollen ermöglicht werden. Die 
Kraftfahrprüfung soll in der Hauptsache die Ver­
kehrsregeln und das Verkehrsverhalten zum 
Thema haben, aber auch eine strengere psychische 
Eignungsprüfung voraussetzen". In derselben Ent­
schließung ersucht der Nationalrat die Bundes­
regierung, "ihm ehebaldigst eine Novelle zum 
Kraftfahrgesetz 1955, BGBL Nr. 223/1955, vor­
zulegen, durch die dieses Gesetz dem Inhalt der 
am 1. Jänner 1961 in Kraft tretenden Straßen­
verkehrsordnung 1960 angepaßt wird". 

Angesichts der Entwicklung der Technik und 
der fortschreitenden Motorisierung sowie der Er­
fordernisse eines modernen Verkehrs sollen die 
Bestimmungen des Kraftfahrgesetzes nicht nur 
den gegenwärtigen Verhältnissen, sondern auch 
der noch zu erwartenden Verkehrsentwicklung 
Rechnung tragen. 

Nach Ansicht des Nationalrates wären in dieser 
Novelle zum Kraftfahrgesetz insbesondere fol­
gende Fragen zu berücksichtigen: 

1. Eine Verschärfung der Bestimmungen über 
den Führerscheinentzug; . 

2. Intensivierung der Lärmbekämpfung und der 
Maßnahmen gegen die Rauchentwicklung; 

3. Einführung eines Lenkerausweises für Mo­
pedfahrer; 

4. Erweiterung der Sicherheitsvorschriften . für 
Lenker und Fahrzeuge; 

5. Verschärfung der Vorschriften für die über­
prüfung und überwachung der Kraftfahrzeuge 
einschließlich ihrer Bereifung. . 

In Anbetracht dieser Entschließung sei zu­
nächst kurz auf die Entstehung der geltenden 
Kraftfahrvorschriften hingewiesen. 

Das Kraftfahrgesetz ,1937 hat, wie in den Er­
läuternden Bemerkungen zu seiner Regierungs­
vorlage ausdrücklich erwähnt wird, "lediglich die 
grundlegenden Bestimmungen über das Kraft­
fahrwesen" geregelt und die einzelnen Vorschrif­
ten der Regelung durch die Kraftfahrverordnung 
1937 überlassen. Diese beiden Vorschriften wur­
den auf Grund, des Kraftfahrrechtsüberleitungs­
gesetzes als Kraftfahrgesetz 1946 und Kraftfahr­
verordnung 1947 wiederverlautbart. Der Verfas­
sungsgerichtshof hatte jedoch wiederholt zum 
Ausdruck gebracht, daß die Basis des Kraftfahr­
gesetzes 1946' mit seinen 20 Paragraphen nicht 
ausreicht, um die Kraftfahrverordnung "mit ihren 
121 Paragraphen zu tragen", und daher "eine 
Reihe von Bestimmungen der Kraftfahrverord­
nung" als durch das Gesetz nicht gedeckt an­
gesehen werden müssen. Das Kraftfahrgesetz 1955 
hat diesen verfassungsrechtlichen Bedenken Rech­
nung getragen und in seine 113 Paragraphen zahl­
reiche Bestimmungen der Kraftfahrverordnung 
1947 übernommen und auch zahlreiche ausdrück­
liche Verordnungsermächtigungen erlassen, um 
der Kraftfahrverordnung 1955 für ihre 79 Para­
graphen einen festen Rahmen und die erforder­
limen Richtlinien zu geben. 

Das Kraftfahrgesetz 1955 wurde seit seinem 
Inkrafttreten am 1. Jänner 1956, abgesehen von 
zwei Novellen, betreffend Verschiebungen des in 
§ 113 festgesetzten Zeitpunktes des Inkrafttretens 
des § 56, inhaltlich nur durch die Kraftfahrgesetz­
novelle 1958, betreffend die Bestimmungen des 
§ 56 über die Haftung für ausländische Kraftfahr­
zeuge und Anhänger, die Kraftfahrgesetznovelle 
1965, betreffend die Höchstgeschwindigkeit bei 
Großviehtransporten, und durch die Streichung 
der Verordnungsermächtigung für den Geschäfts­
plan für die Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung 
im § 54 abgeändert. 

Die praktischen Erfahrungen bei der Anwen­
dung des Heereskraftfahrgesetzes 1958, BGBl. 
Nr. 52, zeigten weiters auch die Notwendigkeit, 
die Bestimmungen dieses Gesetzes wieder in das 
Kraftfahrgesetz aufzunehmen und die bewährte 
Regelung des Kraftfahrgesetzes 1937 wieder her­
zustellen, das auch die Vorschriften für die Hee-
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reskraftfahrzeuge und ihre Lenker enthielt. Die 
Anwendung dieser Vorschriften ist sehr er­
schwert, weil sie in zwei verschiedenen Gesetzen 
enthalten sind, von denen das eine, das Heeres­
kraftfahrgesetz 1958, mit seinen neun Paragraphen 
zum großen Teil aus Hinweisen auf das andere, 
nämlich das Kraftfahrgesetz 1955, besteht. Die 
Bestimmungen des Art. 11 des Heereskraftfahr­
gesetzes 1958 über die Kraftfahrzeugsteuerbefrei­
ung sind jedoch nicht in das Kraftfahrgesetz auf­
zunehmen, da sie inhaltlich eine Novelle zum 
Kraftfahrzeugsteuergesetz 1952, BGBl. Nr. 110, 
darstellen. 

Wie in den Erläuternden Bemerkungen zur 
Regierungsvor lage des Heereskraftfahrgesetzes 
1958 ausgeführt wird, waren im ersten Entwurf 
des Kraftfahrgesetzes 19'55 gleichartige Bestim­
mungen für Heereskraftfahrzeuge und deren Len­
ker vorgesehen, wie sie im Kraftfahrgesetz 1937 
und in der Kraftfahrverordnung 1937 enthalten 
gewesen sind. Diese Bestimmungen mußten jedoch 
im Zuge der weiteren Arbeiten an dem Entwurf 
aus verschiedenen Gründen wieder gestrichen 
werden, so daß ein' eigenes Heereskraftfahrgesetz 
erlassen werden mußte. Da diese Gründe weg­
gefallen sind, wäre die ursprüngliche Absicht zu 
verwirklichen, die Bestimmungen über Heeres­
kraftfahrzeuge und ihre Lenker wieder in das 
Kraftfahrgesetz aufzunehmen. 

Die seit dem Jahre 1959 durchgeführte ein­
gehende Prüfung der zahlreichen, zum Teil wie­
derholt und nachdrücklich vorgebrachten Novel­
lierungswünsche zum Kraftfahrgesetz 1955 hatten 
ergeben, daß auch eine Gesamtnovellierung dieses 
Gesetzes, deren Entwurf (mit 129 Paragraphen) 
im Jahre 1961 versendet wurde, den Erforder­
nissen der Praxis nicht mehr gerecht zu werden 
vermag. 

Daraufhin wurde im Jahre 1962 ein Entwurf 
eines Kraftfahrgesetzes 1962 mit 139 Paragraphen 
versendet und nach vier Jahre dauernden Vor­
arbeiten am 3. Mai 1963 beim Nationalrat die 
Regierungsvorlage eines Kraftfahrgesetzes 1963 
(98 der Beilagen, X. GP.) eingebracht. Diese Re­
gierungsvorlage wurde nach zweijähriger erschöp­
fender parlamentarischer Behandlung zu einer 
Fassung umgearbeitet, die zwar allen Bedürfnissen 
und Wünschen soweit als möglich zu entsprechen 
schien, infolge der Selbstauflösung des National­
rates aber nicht mehr verabschiedet, werden 
konnte. 

In Anbetracht der nunmehr sechsjährigen sorg­
fältigen Bearbeitung der gesamten Materie' des 
Kraftfahrwesens unter intensiver Mitarbeit aller 
hiezu berufenen Stellen und Beteiligung der 
öffentlichkeit darf angenommen werden, daß der 
vorliegende Entwurf allen Erfordernissen Rech­
nung trägt und in jeder Hinsicht vertretbar ist. 

Besonderer Teil 

Zum I. Abschnitt 
Zu § 1 

Abs. 1 (§ 1 Abs. 1 1. Halbsatz): 

Das Kraftfahrgesetz 1966 soll (dem § 1 Abs. 1 
der Straßenverkehrsordnung 1960 entsprechend) 
auf Kraftfahrzeuge und Anhänger anzuwenden 
sein, die "auf Straßen mit öffentlichem Verkehr" 
verwendet werden, somit auf Straßen, "die von 
jedermann unter den gleichen Bedingungen be­
nützt werden können". Ob eine Straße "als Straße 
mit öffentlichem Verkehr" gilt oder nicht, hängt 
nicht davon ab, wer der Eigentümer der Straße 
ist, sondern vom Willen des Eigentümers der 
Straße. DieSle Frage kann daher meritorisch nicht 
durch einen konstitutiven Hoheitsverwaltungsakt 
entschieden werden. Sie ist vi~lmehr eine reine 
Beweisfrage. Der mit dem Kraftfahrgesetz an­
gestrebte Verwaltungszweck ist der Schutz der 
öffentlichen Verkehrssicherheit. Daher soll sein 
Anwendungsbereich: auf die Straßen mit öffent­
lichem Verkehr beschränkt werden. 

Das Kraftfahrgesetz 1966 soll ferner auf Kraft­
fahrzeuge und Anhänger anzuwenden sein, die 
auf Straßen mit öffentlichem Verkehr "verwen­
det werden", das heißt, die, ohne Rücksicht auf 
ihre Verwendungsbestimmung, tatsächlich auf sol­
chen Straßen verwendet wurden oder die auch 
weiterhin noch zu dieser Verwendung bestimmt 
sind. Das Kraftfahrgesetz 1955 hingegen stellt 
seinen Geltungsbereich nicht auf den Ort der Ver­
wendung der Fahrzeuge, auf welche es Anwen­
dung findet, ab, sondern spricht in seinem § 1 
Abs. 1 lediglich davon, daß seine Bestimmungen 
auf Kraftfahrzeuge und Anhänger anzuwenden 
sind, "die für den Verkehr auf Straßen bestimmt 
sind" (OGH. vom 9. Oktober 1961, 9 Os 232/ 
1961). Von Kraftfahrzeugen und Anhängern, die 
dauernd oder vorübergehend für den Verkehr auf 
anderen als auf Straßen mit öffentlichem Ver­
kehr bestimmt sind, kann aber während dieser 
Zeit nicht immer gefordert werden, daß sie den 
kraftfahrre'chtlichen Vorschriften entsprechen. 
Insbesondere aber ist bei Fahrzeugen, die nur 
Herstellungs- oder Versuchszwecken oder kauf­
männischen Zwecken dienen oder die beschädigt 
oder unvollständig sind, und die sich außerhalb 
des öffentlichen Verkehrsraumes und außerhalb 
der behördlichen Evidenz, somit vor allem der 
Möglichkeiten der Identitätsfeststellung, befinden, 
die Forderung, daß sie den Erfordernissen der 
Sich:erheit des öffentlichen Straßenverkehrs ent­
sprechen, oft nicht nur unzumutbar, sondern auch 
gar nicht vollziehbar. Es kann nicht Sache des 
Kraftfahrgesetzes als einer Verwaltungsvorschrift 
zum Schutze der Verkehrs- und Betriebssicherheit 
auf Straßen mit öffentlichem Verkehr sein, die 
Beschaffenheit und Verwendung von Kraftfahr­
zeugen und Anhängern außerhalb dieses Ver-
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kehrsraumes zu regeln. Vielmehr kann die Viel­
falt der außerhalb dieses Verkehrsraumesge­
gebenen Möglichkeiten nur nach den allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen des Zivil- und Strafrechtes 
und nach sonstigen besonderen, jeweils in Be­
tracht kommenden Vorschriften, zum Beispiel des 
Arbeitsrechtes, zu beurteilen sein. 

Das Kraftfahrgesetz 1966 soll schließlich "auf 
den Verkehr mit Kraftfahrzeugen und Anhän­
gern auf Straßen mit öffentlichem Verkehr" anzu­
wenden sein. Dies ist insbesondere für die An­
wendung der Bestimmungen von Bedeutung, die 
sich nicht unmittelbar auf die Fahrzeuge bezie­
hen, wie etwa die Bestimmungen über die Berech­
tigung zum. Lenken von Kraftfahrzeugen, über 
den Verkehr mit Kraftfahrzeugen und Anhän­
gern, über die Pflichten des Kraftfahrzeuglenkers 
und des Zulassungsbesitzers und über die Aus­
bildung von Kraftfahrzeuglenkern. 

Nach dem Kraftfahrgesetz 1966 sollen auch die 
Motorfahrräder als Kraftfahrzeuge gelten. Durch 
eine Reihe von Erleichterungen für Motorfahr­
räder soll dafür gesorgt werden, daß die Behand­
lung dieser Fahrzeuge als Kraftfahrzeuge für ihre 
Besitzer keinerlei unzumutbare Belastung mit sich 
bringt. Die Bestimmung des § 1 Abs. 2 des Kraft­
fahrgesetzes 1955, daß Motorfahrräder nicht als 
Kraftfahrzeuge gelten, ist im Hinblick auf die 
tecllnische Entwicklung dieser Fahrzeuge und 
ihre Verbreitung nicht mehr aufrechtzuerhalten. 

Abs.2: 

Die Ausnahmen vom Geltungsbereich werden 
der übersicht halber in einem einzigen" an den 
Abs. 1 anschließenden Absatz zusammengefaßt. 
Die materiellen kraftfahrgesetzlichen Bestim­
mungen, denen sonst vom Geltungsbereich aus­
genommene Fahrzeuge unterliegen sollen, sind aus 
dem bisherigen Katalog der Ausnahmen im § 1 
des Kraftfahrgesetzes 1955 entfernt und in eigene 
Paragraphen aufgenommen und zum Teil er­
weitert. 

lit. a (§ 1 Abs. 5): 

Die Grenze für die wegen ihrer geringen 
Höchstgeschwindigkeit ausgenommenen Kraft­
fahrzeuge ist im Hinblick auf die geplante Neu­
fassung des Genfer Abkommens über den Stra­
ßenverkehr von 9 km/h auf 10 km/h erhöht. 
10 km/h ist die Geschwindigkeit, die mit einem 
höchstzulässig beladenen Fuhrwerk praktisch 
nicht überschritten wird. Eine Geschwindigkeits­
messung auf 1 bis 5 km/h genau ist in der 
Praxis des Straßenverkehrs weder dem Straßen­
benützer noch dem nicht mit Spezialgerät aus­
gestatteten Organ des Sicherheitsdienstes zumut­
bar. Daher soll auch· die niederste Höchst­
gesch.windigkeitsgrenze wie alle übrigen Höchst­
geschwindigkeitsgrenzen ein Zehnerwert sein. Die 

Worte "nach ihrer Bauart und Ausrüstung 
dauernd gewährleistet" besagen, daß eine über­
schreitung der festgesetzten Höchstgeschwindig­
keit bei den angegebenen Prüfbedingungen ohne 
Veränderung des Fahrzeuges durch technische Ein­
griffe mit erheblichem Müheaufwand, wie ins­
besondere Entfernung, Austausch oder Hinzu­
fügen von Bestandteilen, nicht möglich ist. Eine 
einwandfreie Messung der Höchstgeschwindigkeit 
ist besonders bei leichten Fahrzeugen und solchen 
mit geringer Windschnittigkeit nur unter der 
Voraussetzung der Windstille möglich. Die durch 
diese Bestimmung getroffenen Fahrzeuge können 
nicht gänzlich von der Anwendung des Kraftfahr­
gesetzes ausgenommen sein und müssen gewissen 
kraftfahrrechtlichen Mindestvorschriften unter­
liegen, die im § 96 zusammengefaßt sind. Das 
Ziehen von Anhängern mit den hier in Frage 
stehenden Fahrzeugen sowie das Mitführen von 
Bremsern auf solchen Anhängern ist nach der 
Straßenverkehrsordnung 1960 zu beurteilen. 

lit. b (§ 1 Abs. 6): 

Fahrzeuge, die im Rahmen ihrer "bestim­
mungsgemäßen Verwendung" Straßen mit öffent­
li'chem Verkehr "nur überqueren oder auf ganz 
kurze oder ... als Baustelle gekennzeichnete 
Strecken befahren", sind in erster Linie Fahr­
zeuge, die an sich nicht zum Verkehr auf Straßen 
mit öffentlichem Verkehr, sondern nur zur Ver­
wendung auf einem beiderseits an solche Straßen 
angrenzenden Gebiet bestimmt sind und mit 
denen diese Straßen aus betrieblichen Gründen 
innerhalb des Gebietsbereiches überquert werden 
müssen. Das "Befahren auf ganz kurze Strecken" 
darf daher dieses Ausmaß nicht wesentlich über­
schreiten. Wenn die "bestimmungsgemäße Ver­
wendung" auch das Befahren von Straßen mit 
öffentlichem Verkehr auf längere Strecken vor­
sieht, fallen diese Fahrzeuge nicht unter die vor­
liegende Ausnahme. 

lit. c (§ 1 Abs. 1): 

Unter "Trainingsfahrten" sind solche zu ver­
stehen, die zwar nicht zur Veranstaltung selbst 
zu zählen sind, aber unter. denselben Bedingungen 
wie diese stattfinden. 

Ht. d (§ 1 Abs. 3 des Heereskraftfahrgesetzes 
1958): 

Die Ausnahme vom Anwendungsbereich ist nur 
für die durch Bewaffnung, Panzerung oder son­
stige Vorrichtungen "für den unmittelbaren 
Kampfeinsatz" besonders gebauten und ausgerü­
steten und diesem Zweck gewidmeten Fahrzeuge 
vertretbar. Aber auch diese Fahrzeuge werden 
nicht gänzlich von der Anwendung des Kraftfahr­
gesetzes ausgenommen sein können. Es soll daher 
im § 97 die Möglichkeit geschaffen werden, für 
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diese Fahrzeuge im Bedarfsfalle durch Verord- Z.2 (§ 1 Abs. 4, § 61 Abs. 2 lit. E): 
nung gewisse kraftfahrrechtliche Vorschriften zu 
erlassen. 

Abs.3: 

Die praktisch nicht erfaßbare Vielfalt der mög­
lichen Sonderkraftfahrzeuge und Sonderanhänger 
gestattet nur eine "sinngemäße" Anwendung der 
kraftfahrrechtlichen Vorschriften. 

Abs. 4 (§ 1 Abs. 3): 

Die Einholung einer derartigen Entsch'eidung 
kommt bei genehmigten Fahrzeugen oder Typen 
nicht in Frage, weil die Behörde an den Inhalt 
des Genehmigungsbescheides gebunden ist. Von 
der Pflicht zur Unterbrechung des Verfahrens 
und der Einholung der Entscheidung des Bundes­
ministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie 
müssen' der Verfassungs- und der Verwaltungs­
gerichtshof ausgenommen sein, weil eine Be­
schwerde gegen die Entscheidung des Bundesmini­
steriums für Handel, Gewerbe und Industrie an 
die beiden Gerichtshöfe möglich ist. Durch diese 
Beschwerde würden die bisher mit der Sache als 
Vorfrage befaßt gewesenen Gerichte nur - nach 
einer sinnlosen, aufwendigen Verzögerung - die­
selbe Sache, als Hauptfrage, erst recht wieder 
selbst zu entscheiden haben. 

Zu § 2 

In diesem Paragraphen sind die wichtigsten 
Definitionen, insbesondere der Fahrzeugarten und 
der ständig wiederkehrenden Grundbegriffe, zu­
sammengefaßt und mit den Definitionen des § 2 
der StVO. 1960 in Einklang gebracht. 

Z. 1 (§ 1 Abs. 2): 

Die Merkmale des Kraftfahrzeuges sollen in 
erster Linie sein: der Antrieb durch technisch 
freigemachte Energie, das nicht an Gleise Gebun­
densein und die Bestimmung zur Verwendung auf 
Straßen. Es sollen aber auch mit technisch frei­
gemachter Energie angetriebene, nicht an Gleise 
gebundene Fahrzeuge, die an sich nicht zur Ver­
wendung auf Straßen bestimmt sind, als Kraft­
fahrzeuge gelten, wenn und solange sie tatsäch­
lich auf der Straße verwendet werden. Dies wird 
bei zahlreichen selbstfahrenden Arbeitsmaschinen 
von Bedeutung sein. Das Kraftfahrgesetz 1955 
versteht hingegen unter Kraftfahrzeugen nur 
"Straßenfahrzeuge, die durch Maschinenkraft an­
getrieben werden und nicht an Gleise gebunden 
sind". Der Ausdruck "Maschinenkraft" ist nicht 
eindeutig und wurde daher präzisiert. Der vor­
letzte Satz des § 1 Abs. 2 des Kraftfahrgesetzes 
1955 besagt widersprüchlich, daß es auch Ober­
leitungskraftfahrzeuge gibt, die nicht Kraftfahr­
zeuge sind, und wurde daher berichtigt. 

Als Anhänger sollen nicht nur wie bisher Fahr­
zeuge gelten, die nach ihrer Bauart und Ausrü­
stung dazu bestimmt sind, von Kraftfahrzeugen 
auf Straßen gezogen zu werden, sondern auch alle 
Fahrzeuge, die nicht dazu bestimmt sind, aber 
tatsächlich von einem Kraftfahrzeug auf einer 
Straße gezogen werden, jedoch nur solange sie 
gezogen werden. Kraftfahrzeuge, die mit Kraft­
fahrzeugen gezogen werden, sollen nicht als An­
hänger gelten. 

Z. 3 und 4 (§ 2 Abs. 1): 

Für die Begriffe des Kraftwagens und des Kraft­
rades, die bisher nur aus der geltenden Einteilung 
der Kraftfahrzeuge abgeleitet werden können, 
soll nunmehr eine Definition festgesetzt werden. 
Kraftfahrzeuge mit mehr als zwei Rädern müssen 
aus technischen Gründen mehrspurig gebaut wer­
den. Als Zwillingsräder sollen nur zwei Räder 
gelten, die eine gemeinsame Nabe haben. 

Z. 5 (§ 2 Abs. 1 Z. 1 lit. a): 

Für die Abgrenzung der Fahrzeuggruppe "Per­
sonenkraftwagen" soll die Anzahl der für die zu 
befördernden Personen bestimmten Plätze maß­
gebend sein, für die nicht immer "Sitze", sondern 
auch Bänke oder, selbst für den Lenker, Räume 
zum Stehen vorgesehen sein können. 

Z. 6 (§ 2 Abs. 1 Z. 1 lit. b): 

Als Kombinationskraftwagen sollen nur mehr 
Kraftwagen gelten, die wahlweise "vorwiegend" 
zur Beförderung von Personen oder "vorwie­
gend" zur Beförderung von Gütern zu verwen­
den sind und außer dem Lenkerplatz "für nicht 
mehr als acht Personen" Plätze aufweisen. Das 
Fahrzeug muß so gebaut und ausgestattet sein, 
daß der zur Beförderung von Personen 'und Gü­
tern bestimmte Raum des Fahrzeuges betriebs­
mäßig, also mit einfachen Mitteln, von der Per­
sonenbeförderung auf die Güterbeförderung und 
umgekehrt umgestellt werden kann. Nach der 
geltenden Definition hingegen können alle "mehr­
spurigen Kraftfahrzeuge'~, also auch solche mit 
drei Rädern oder Omnibusse, als Kombinations­
kraftwagen angesehen werden, und zwar immer, 
wenn sie "zur wahlweisen Beförderung von Per­
sonen oder Gütern eingerichtet sind", also auch, 
wenn nur ein Sitz in einen Gütertransportraum 
verwandelt werden kann. 

Z. 7 (§ 2 Abs. 1 Z. 1 lit. c): 

Als Omnibus soll jedes Kraftfahrzeug gelten, 
das "außer dem Lenkerplatz für mehr als acht 
Personen Plätze aufweist", also auch eines, das 
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nicht ausschließlich oder vorwiegend' zur Beför­
derung von Personen bestimmt ist. 

Z. 8 (§ 2 Abs. 1 Z. 1 lit. d): 

Z.9 (§ 2 Abs. 1 Z. 1 lit. e): 

rigkeit ihrer Einreihung als eigene Fahrzeuggat­
tung definiert werden. Das entscheidende Merk­
mal ist, daß die einzelnen Teile nicht selbständige 
Fahrzeuge sind und daß sie dauernd miteinander 
gelenkig verbunden sind. 

Als Zugmaschinen sollen nur mehr Kraftwagen Z. 14 (§ 79 Abs. 1): 
gelten, die "ausschließlich oder vorwiegend" zum Die technische Entwicklung hat aus den Motor­
Ziehen von Anhängern oder Geräten oder zur fahrrädern längst Fahrzeuge gemacht, die zum 
Verwendung als Geräteträger bestimmt sind. Da Großteil nicht mehr in ihrer Bauart "alle üblichen 
die Einachszugmaschinen besonderer Vorschriften I Merkmale von Fahrrädern", sondern die von 
bedürfen und ihre Definition und Einreihung auf I Motorrädern aufweisen. Abgesehen davon, daß 
gr.oße ~chwierigkeit s~ößt, sollen ~ie nicht mehr ihre Teile hinsichtlich ihrer Ausbildung und Be­
WIe bIsher unter dIe Zugmaschmen, sondern messung meist den im Motorradbau üblichen Tei­
unter die Sonderkraftfahrzeuge (Z. 22) fallen. len entsprech.en, ist ihre Tretkurbel zu einer 
Unter einer "beschränkten Ladefläche" kann nur Scheinvorrichtung herabgesunken, die der Ver­
eine im Verhältnis geringere (eingeschränkte) kehrssicherheit abträglich ist und als Antriebs­
Ladefläch.e verst.anden werder:, da der wesentliche I vorrichtung praktisch nicht mehr in Betracht 
UnterschIed ZWIschen den belden J$:.raftfahrzeug- kommt. Die Motorfahrräder sollen daher als 
arten darin besteht, daß die Inanspruchnahme der Kraftfahrzeuge und näherhin als Krafträder gel­
Ladefläche zur Beförderung von· Gütern und ten und nicht mehr wie bisher "die wesentlichen 
allenfalls Personen der ausschließliche Zweck des Merkmale von Fahrrädern aufweisen" müssen. 
Lastkraftwagens ist, während das Wesen der Zug- Als Definitionsmerkmal soll neben dem Hub­
maschine vorwiegend in der Ausnützung ihrer raum von 50 cms nur die erreichbare Höchst­
Kraft zum Ziehen anderer Fahrzeuge oder zum geschwindigkeit von 40 km/h gelten, gemessen 
Tragen von Geräten ist. Das Vorhandensein und bei Windstille und einer Belastung von 75 kg. Bei 
die Größe einer Ladefläche ist daher auch für die der Belastung von 75 kg handelt es sich um ein 
Einstufung eines Kraftfahrzeuges als Zugmaschine reines Meßkriterium, das nicht Gegenstand von 
von untergeordneter Bedeutung (VwGH. vom Straßen kontrollen oder Strafverfahren sein kann. 
21. Dezember 1964, 100/64). Diese Gewichtsgrenze soll verhindern, daß die 

Z. 10 (§ 2 Abs. 1 Z. 1 lit. f): 

Das Sattelkraftfahrzeug ist ein einziges Kraft­
fahrzeug, obwohl es aus zwei Fahrzeugen, dem 
Sattelzugfahrzeug und dem Sattelanhänger, be­
steht. Sein entscheidendes Merkmal ist, daß der 
Sattelanhänger so auf dem Sattelzugfahrzeug auf­
liegt, "daß ein wesentlicher Teil seines Eigen­
gewichtes oder, bei gleichmäßiger Verteilung der 
Ladung auf der Ladefläche, seines höchsten zuläs­
sigen Gesamtgewichtes vom Sattelzugfahrzeug 
getragen wird". Die technische und wirtschaftliche 
Entwicklung macht es aber auch notwendig, Sat­
telzugfahrzeuge und Sattelanhänger für sich als 
selbständige Fahrzeuge zu behandeln. 

Z. 11 (§ 2 Abs. 1 Z. 1 lit. f): 

Das Sattelzugfahrzeug soll ein selbständiger 
Kraftwagen sein, der mit allen technisch zu ihm 
passenden Sattelanhängern verbunden werden 
kann. 

Z. 12 (§ 2 Abs. 1 Z. 1 lit. f): 
Der Sattelanhänger soll ein Anhänger sein, der 

auf alle technisch zu ihm passenden Sattelzugfahr­
zeuge aufgesattelt werden kann. 

Möglichkeit besteht, eine größere Höchstgeschwin­
digkeit dadurch zu verbergen, daß das Fahrzeug 
bei der Testfahrt höher belastet wird. 

Z. 15 bis 17 (§ 2 Abs. 1 Z. 2 lit. abis c): 

Z. 18 (§ 2 Abs. 1 Z. 3 lit. b): 

Das Invalidenkraftfahrzeug ist zum Unterschied 
vom Ausgleichkraftfahrzeug von vornherein für 
die Bedürfnisse und Möglichkeiten des Körper­
behinderten gebaut. Die in § 64 Abs. 1 der KFV. 
1955 festgesetzte Höchstgeschwindigkeit von 
30 km/h soll als Definitionsmerkmal aufgenom­
men werden, um den Kreis dieser Fahrzeuge 
schon im Gesetz und nicht erst durch Verord­
nung zu umschreiben. Bei der Belastung von 
75 kg handelt es sich auch hier wie beim Motor­
fahrrad um ein reines Meßkriterium, das nicht 
Gegenstand von Straßenkontrollen oder Straf­
verfahren sein kann. 

Z. 19 (§ 2 Abs. 1 Z. 3 lit. a): 

Z.20: 

Diese besonders in. der Landwirtschaft immer 
häufiger ve~endeten Fahrzeuge bedürfen emer 
eigenen Definition. 

Z. 13 (§ 1 Abs. 4 der KFV. 1955 in der Fassung 
BGBL Nr. 64/1962): Z. 21 und 22 (§ 2 Abs. 1 Z. 3 lit. c): 

Die Gelenkkraftfahrzeuge sollen in Anbetracht Die Schwierigkeit der Abgrenzung der selbst-
ihrer zunehmenden Bedeutung und der Schwie- fahrenden Arbeitsmaschinen und der Anhänger-
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Arbeitsmaschinen gegenüber anderen Fahrzeug­
artenund ihre zunehmende Bedeutung erfordert 
ihre definitorische Festlegung. Da die gleiche 
Arbeitsmaschine sowohl auf einem Kraftfahrzeug 
als auch auf einem Anhänger montiert sein kann, 
besteht der Unterschied der selbstfahrenden 
gegenüber der Anhänger-Arbeitsmaschine nur in 
der Fähigkeit, durch eigene Kraft fortbewegt zu 
werden. 

Z. 23 (§ 2 Abs. 1 Z. 3 lit. c): 

Außer den nicht auf Rädern, sondern auf Ket­
ten, Kufen u. dgl. laufenden Fahrzeugen 
und den Einachszugmaschinen, die mit einem 
Fahrzeug (Anhänger) oder einem Gerät so ver­
bunden sind, daß sie ein einziges Kraftfahrzeug 
bilden, sollen nur solche Fahrzeuge als Sonder­
kraftfahrzeuge gelten, auf die keine der übrigen 
Fahrzeugdefinitionen anwendbar sind. 

Z. 24 (§ 2 Abs. 2): 

Als Ausgleichkraftfahrzeuge sollen zum Unter­
schied von den Invalidenkraftfahrzeugen nur 
serienmäßig gebaute Fahrzeuge gelten, die erst 
durch nachträglidi angebrachte besondere Teile 
und Vorrichtungen 'geeignet gemacht wurden, die 
Körperbehinderung ihres Lenkers beim Lenken 
des Fahrzeuges auszugleichen. Wird der Ausgleich 
der Körperbehinderung durch Teile oder Vor­
riditungen bewirkt, die das Fahrzeug von vorn­
herein aufweist und die auch für den körperlich 
nicht behinderten Benützer bestimmt sind, wie 
etwa eine serienmäßig hergestellte automatische 
Kupplung, so liegt kein Ausgleichkraftfahrzeug 
vor. 

Z. 25 (§ 2 Abs. 3 lit. a): 

Ein Anhänger mit zwei Achsen soll auch dann als 
Anhängewagen gelten, wenn diese Achsen einen 
Achsabstand von weniger als 1 m haben und als 
Doppelachse zu bezeichnen sind. 

Z.26 (§ 2 Absl. 3 lit. b): 

Z. 27 (§ 2 Abs. 3 lit. c): 

Siehe Bemerkung zu Z. 23. 

Z. 28 und 29: 

Wegen der verschiedenen Erleichterungen und 
Ausnahmen, die für diese Fahrzeuge getroffen 
werden, sind für sie eigene Definitionen erforder­
lich. - Unter "Feuerwehren" sind auch Werks­
feuerwehren und die für Feuerlöschzwecke be­
stimmten Heeresfahrzeuge zu verstehen. 

Z. 30 (§ 2 Abs. 4): 

Z. 31 (§ 3 Abs. 1 1. Satz): 

Zur "vollständigen Ausstattung eines Fahr­
zeuges" gehören vor allem Ersatzräder, Werk-

zeug und Ersatzteile, Wagenheber, Feuerlöscher, 
Gleitschutzketten, Belastungsgewichte u. dgl. Zum 
Eigengewicht gehört jedoch auch alles, was mit 
dem Fahrzeug fest verbunden ist, insbesondere 
die im Genehmigungsbescheid angeführten (oder 
als A.nderung genehmigungspflichtigen) Geräte, 
Hebezeuge, Behälter u. dgl. Das Stehen auf waag­
rechter, ebener Fahrbahn ist für eine einwand­
freie Gewichtsfeststellung unerläßlich. 

Z. 32 (§ 3 Abs. 1 2. Satz): 

Das Genfer Abkommen über den Straßenver­
kehr definiert in seinem Artikel 4 Abs. 11: "Ge­
samtgewicht eines Fahrzeuges ist das Gewicht des 
stillstehenden Fahrzeuges samt Ladung inbegrif­
fen das Gewicht des Führers und aller gleichzeitig 
beförderten Personen." Die Straßenverkehrsord­
nung definiert in ihrem § 2 Abs. 1 Z. 20: "Ge­
samtgewicht eines Fahrzeuges (Anhängers): das 
Gewicht eines fahrbereiten Fahrzeuges (Anhän­
gers) samt Ladung einschließlich des Gewichtes 
des Lenkers und aller gleichzeitig beförderten 
Personen." Die kraftfahrrechtliche Definition des 
Gesamtgewichtes soll zwar mit der straßenpolizei­
lichen Definition gleichlautend sein, doch ist eine 
Präzisierung der letzteren durch die bereits im 
Genfer Abkommen festgesetzte Bedingung des 
"Stillstandes" des Fahrzeuges unerläßlich. Der § 3 
Abs.1 des KFG. 1955 definiert das Gesamtgewicht 
als "das Gewicht des vollbeladenen, besetzten und 
betriebsbereiten Fahrzeuges". Demnach gäbe es 
bei nicht voll beladenen Fahrzeugen entweder 
kein Gesamtgewicht oder es müßte an Stelle des 
jeweiligen tatsächlichen Gewichtes des Fahrzeuges 
samt allen darauf befindlichen Personen und 
Sachen im Zeitpunkt des Wägens stets das auf die' 
fiktive volle Beladung erhöhte Gewicht als Ge­
samtgewicht gelten. Dies wäre jedoch nicht zu­
mutbar. Unter Ladung sind alle Gegenstände zu 
verstehen, die sich auf dem Fahrzeug befinden 
und nicht zu den unter Z. 31 angeführten, nur 
für das Eigengewicht in Betracht kommenden 
Gegenständen gehören. Der Lenker wird nicht zu 
den "beförderten Personen" gezählt. 

Z. 33 (§ 3 Abs. 1 3. Satz): 

Während das Eigengewicht und das Gesamt­
gewicht tatsächliche Gewichte des Fahrzeuges und 
bestimmter, auf dem Fahrzeug befindlicher Per­
sonen und Sachen sind, ist das "höchste zulässige 
Gesamtgewicht" eine Höchstgrenze. Diese Höchst­
grenze wird im Genfer Abkommen über den 
Straßenverkehr Artikel 4 12. und 13. Absatz de­
finiert: "Zulässiges Gesamtgewicht ist das Gewicht 
des fahrbereiten Fahrzeuges samt seiner Nutz­
last", und letztere wird dahin definiert: "Nutz­
last ist das von der zuständigen Behörde des 
Zulassungslandes bewilligte Gewicht der La­
dung." Diese Definition beruht jedoch auf einer 
falschen übersetzung der Worte des offiziellen 
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englischen und französischen Textes, die von 
"permissible maximum weight (load)" bezie­
hungsweise "poids maximum admissible (charge 
maximum admissible)" sprechen. Während also 
der offizielle Text eindeutig von einer Höchst­
grenze spricht, können die Worte "das von der 
Behörde bewilligte Gewicht" nur ein tatsächliches 
Gewicht meinen. Das Kraftfahrgesetz 1955 defi­
niert den Begriff des "zulässigen Gesamtgewich­
tes" nicht, sondern verwendet ihn nur in zwei 
verschiedenen Bedeutungen. Im § 3 Abs. 1 
2. bis 4. Satz heißt es: "Das zulässige Gesamt­
gewicht wird bei der Genehmigung nach dem 
1II. Abschnitt festgesetzt. Die zulässige Belastung 
ist das zulässige Gesamtgewicht vermindert um 
das Eigengewicht. Die Nutzlast bei Lastkraftfahr­
zeugen und Anhängern ist das von der Geneh­
migungsbehörde bewilligte Höchstgewicht der 
Ladung." Hier handelt es sich somit um die indi­
viduelle Höchstgrenze für eine bestimmte Type 
oder ein bestimmtes Fahrzeug. Im § 3 Abs. 3 
heißt es hingegen: "Das zulässige Gesamtgewicht 
... und die Abmessungen ... sind ... durch Ver­
ordnung festzulegen ... " Hier handelt es sich 
hingegen. um die allgemein festzusetzenden 
Höchstgrenzen überhaupt. Da unter "zulässig" 
mangels einer Legaldefinition nur gesetzlich oder 
behördlich erlaubt verstanden werden kann, ist 
eine Festsetzung des zulässigen Gesamtgewichtes 
gar nicht möglich, weil es bis zum höchsten Ge­
samtgewicht, das ein Fahrzeug haben darf, je 
nach dem Grad der Beladung unendlich viele Ge­
samtgewichte geben kann. Mit den Worten "zu­
lässiges Gesamtgewicht" wird überdies in der 
technischen Fachsprache das Gewicht bezeichnet, 
das "unter Berücksichtigung der zulässigen Werk­
stoffbeanspruchung und der Reifentragfähigkeit 
auftreten darf" (öNORM V 5002). Wenn dieser 
allgemein übliche Fachausdruck auch sprachlich 
nicht richtig ist, so muß er doch als Gegebenheit 
hingenommen werden und kann daher auch aus 
diesem Grund nicht mit anderer Bedeutung in 
einem Gesetzestext verwendet werden. Diese Um­
stände haben in der Auslegungs- und Anwen­
dungspraxis ständig zü den größten Schwierig­
keiten und Beschwerden geführt. Um dies in Hin­
kunft zu vermeiden, soll die erlaubte Höchst­
grenze für das Gesamtgewicht eines bestimmten 
Fahrzeuges zur eindeutigen Bezeichnung des tat­
sächlichen Sachverhaltes "höchstzulässiges Gesamt­
gewicht" genannt und als "das höchste Gesamt­
gewicht, das ein bestimmtes Fahrzeug erreichen 
darf" definiert werden. 

Z. 34 (§ 3 Abs. 1 6. Satz): 

Im § 3 Abs. 1 6. Satz des KFG. 1955 wird 
"der von den Rädern einer Achse auf die waag­
rechte Fahrbahn ausgeübte Gesamtdruck" als 
Achsdruck bezeichnet. Es handelt sich jedoch hier 
nur um die übertragung einer Kraft auf die 

Teile der Fahrbahn, auf denen die Räder ruhen. 
Da unter Druck oder Spannung eine gleichmäßig 
verteilte Kraft verstanden . wird, die auf eine 
Fläche wirkt, soll an Stelle des Wortes "Achs­
druck" im Sinne des § 1 Abs. 10 des Maß- und 
Eichgesetzes, BGBl. Nr. 152/1950, das Wort 
"Achslast" (öNORM V 5002) verwendet wer­
den. Eine einwandfreie Messung der Achslast ist 
nur "bei stehendem Fahrzeug" möglich. 

Z. 35 und 36 (§ 3 Abs. 1 4. und 6. Satz): 

Siehe Bemerkung zu Z. 33 und 34. 

Z. 37 (§ 3 Abs. 1 5. Satz): 

Z. 38: 

Zu § 3 

Die bisherige Einteilung der Kraftfahrzeuge 
und Anhänger im § 2 des Kraftfahrgesetzes 1955 
richtet sich gleichzeitig nach verschiedenen Ge­
sichtspunkten, so daß die Begriffe einander über­
schneiden. Ferner ist diese Einteilung mit den 
Begriffsbestimmungen vermischt. Es soll nunmehr 
die Einteilung von den Begriffsbestimmungen 
(§ 2) getrennt und das auf der Verwendungs­
bestimmung beruhende Einteilungsprinzip (Abs.l) 
von dem auf der Bauart beruhenden Einteilungs­
prinzip, soweit dies möglich ist, auseinandergehal­
ten und durch Hinweise entsprechend aufeinander 
bezogen werden (Abs. 2). 

Abs. 1 (§ 2 Abs. 1 Z. 1 lit. abis e, Z. 2, Z. 3 
lit. c und Abs. 3): 

Jedes Kraftfahrzeug und jeder Anhänger muß 
in eine dieser Ober- und Untergruppen fallen. Da 
Zugmaschinen Kraftwagen sind (§ 2 Z. 9), fallen 
die Einachszugmaschinen nicht in die Unter­
gruppe "Zugmaschinen" (Z. 2 lit. e), sondern in 
die Obergruppe "Sonderkraftfahrzeuge". 

Abs. 2 (§ 2 Abs. 1 Z. 1 lit. f, Z. 3 lit. a und b 
und Abs. 2): 

Alle hier genannten Arten von Kraftfahrzeu­
gen und Anhängern müssen in eine oder mehrere 
der in Abs. 1 angeführten Ober- und Untergrup­
pen fallen. Die zahllosen Kombinationen von 
Einachszugmaschinen mit anderen Fahrzeugen 
und Geräten, die auf Grund der neuesten tech­
nischen Möglichkeiten insbesondere in der Land­
wirt~chaft üblich sind, müssen jeweils der Ober­
und Untergruppe zugezählt werden, deren Defi­
nition bei dem durch die Kombination entstan­
denen Fahrzeug zutrifft. 

Zum H. A b s c h n i t t 

Dieser Abschnitt soll die Bau- und Ausrü­
stungsvorschriften enthalten, denen die Kraft­
fahrzeuge und Anhänger entsprechen müssen, um 
genehmigt und zum Verkehr zugelassen zu wer-
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den. Wenn die Fahrzeuge diesen Vorschriften ent­
sprechen, soll angenommen werden dürfen, daß 
sie verkehrs- und betriebssicher sind. Diese Vor­
schriften sollen in erster Linie für die Erzeuger 
und die Behörden von Bedeutung sein. Für den 
Lenker oder Zulassungsbesitzer hingegen sollen 
diese Vorschriften nur insoweit von Bedeutung 
sein, als es ihnen zumutbar ist, sich davon zu 
überzeugen oder dafür zu sorgen, daß das F ahr­
zeug den Vorschriften entspricht. Der Lenker 
oder Zulassungsbesitzer soll sich darauf verlassen 
dürfen, daß das Fahrzeug den Vorschriften ent­
spritht, wenn es dem Zustand, in dem es (oder 
seine Type) genehmigt wurde, entspricht. Die 
Mängel eines Kraftfahrzeuges oder Anhängers sol­
len dem Kraftfahrzeuglenker oder Zulassungs­
besitzer nur dann als übertretung angelastet 
werden, wenn er gegen die Vorschriften des 
x. Ab~chnittes verstoßen hat (§§ 102 und 103). 
Die Beschaffenheit eines verkehrs- und betriebs­
sicheren Fahrzeug.es kann einer Formalvorschrift 
zuwiderlaufen, z. B. bei unbedeutender über­
schreitung von zahlenmäßig festgesetzten Gren­
zen bezüglich der Abmessungen, Gewichte, Ge­
schwindigkeiten oder Entfernungen. Verkehrs­
und betriebssicher ist ein Fahrzeug, wenn es bei 
sachgemäßem, vorschriftsmäßigem Betrieb allen 
im Straßenverkehr zu erwartenden Anforderun­
gen entspricht. Ist dies nur mehr unter einschrän­
kenden Voraussetzungen der Fall, etwa nur bei 
vorsichtigem Fahren, S9 ist das Fahrzeug· nicht 
mehr verkehrs- und betriebssicher, gefährdet aber 
noch nicht die Sicherheit des Verkehrs. Dies tritt 
vielmehr erst dann ein, wenn der Lenker das 
Fahrzeug überhaupt nicht mehr verwenden kann, 
ohne die Sicherheit des Verkehrs zu gefährden, 
zum Beispiel wenn die Lenkvorrichtung oder die 
Bremsen nicht mehr verläßlich wirksam sind. 

Zu § 4 

Abs. 1 (§ 4 Abs. 1 und 2): 

In diesem Absatz soll die grundsätzliche all­
gemeine Forderung aufgestellt werden, daß der 
Bau und die Ausrüstung der Kraftfahrzeuge und 
Anhänger die verkehrs- und betriebssichere Ver­
wendung gewährleisten. Der bisher geltende zu 
weite und mehrdeutige Begriff der "Einrichtung" 
hat zu Abgrenzungsschwierigkeiten geführt und 
soll daher durm die deutlicheren Begriffe "Bau", 
"Teil" und "Ausrüstung" ersetzt werden. 

Abs. 2 (§ 4 Abs. 1): 

Der § 4 Abs. 1 des Kraftfahrgesetzes 1955 ver­
langt nur, daß mit dem "üblichen Betrieb des 
Fahrzeuges weder Gefahren für den Verkehr noch 
Bes'chädigungen der Straß·e oder schädliche Er­
schütterunKen noch vermeidbare Geräusche, 
Rauch, übler Geruch oder vermeidbare Be­
schmutzung anderer Straßenbenützer entstehen." 

Diese Forderung soll dadurch verschärft und ver­
deutlicht werden, daß statt von "üblichem Be­
trieb" von "sachgemäßem Betrieb" gesprochen 
wird, daß ausdrücklich auch "Gef<"\hren für den 
Lenker oder beförderte Personen" genannt wer­
den, daß statt "vermeidbare Geräus.che" gesagt 
wird "übermäßiger Lärm", und daß auch die ver­
meidbare Beschmutzung anderer Straßenbenützer 
erwähnt wird. Hiezu kommt noch die besondere 
Forderung, daß "innen und außen" alle "ver­
meidbaren vorspringenden Teile, Kanten oder 
zusätzlichen Vorrichtungen" unzulässig sind, "die 
bei Verkehrsunfällen schwere körperliche Ver­
letzungen erwarten lassen". Als "vermeidbar" 
sollen alle Teile, Kanten und zusätzlichen Vor­
richtungen anzusehen sein, die ohne Beeinträchti­
gung der Verwendbarkeit des Fahrzeuges im Rah­
men seiner Zweckbestimmung entfernt werden 
können. Dieses Verbot entspricht internationalen 
Empfehlungen und ist auf das notwendige und 
zumutbare Maß beschränkt. Sind vorspringende 
Teile, Kanten oder zusätzliche Vorrichtungen un­
vermeidbar und so gefährlich, daß andere Stra­
ßenbenützer gefährdet werden, so ist eine ent­
sprechende Abdeckung oder Kennzeidmung er­
forderlich. 

Abs. 3 (§ 4 Abs. 3): 

Die Fernentstörung soll zur Vermeidung der 
Beeinträchtigung des Fernsehens, der Ultrakurz­
wellensendungen und des Fluglandeverkehrs 
durch nicht entstörte Kraftfahrzeuge vorges'chrie­
ben weren. Es soll nur die Funkfernentstörung 
von Hochspannungszündanlagen von Verbren­
nungsmotoren gefordert werden, da die Störung 
dur.ch weitere Anlagen, wie etwa Anlaßmaschinen, 
Stromabnehmer u. dgl., nicht von Bedeutung 
sind. Die durch Stromabnahmebügel von Ober­
leitungskraftfahrzeugen verursachten Störungen 
werden weder zu den Funkstörungen im eigent­
lichen fachtechnischen Sinn gezählt, noch können 

durch technische Maßnahmen vermieden wer­
den. 

Abs.4: 

Da die Auswirkung der häufigen Diebstähle, 
aber auch der Gebrauchsdiebstähle von Kraftfahr­
zeugen eine Gefährdung der Verkehrssicherheit 
bedeuten und eine erhebliche Belastung der Be­
hörden verursachen, sollen Vorrichtungen ver­
langt werden, durch die Unbefugten das Inbe­
triebnehmen des Fahrzeuges beträchtli'm er­
schwert wird. Zünd- und Türschlösser genügen 
daher nur dann, wenn sie den Verwaltungszweck 
verläßlich' zu erfüllen imstande sind. Bei geschlos­
senen Fahrzeugen und Fahrzeugen mit geschlos­
senem Führerhaus wird das Abziehen des Zünd­
schlüssels und das Abschließen des Fahrzeuges als 
ausreimende Sicherung anzusehen sein. Bei Zug-
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maschinen ohne Führerhaus, Motorkarren und 
Arbeitsmaschinen wäre das Anbringen von Dieb­
stahlsicherungen zu kostspielig und daher unzu­
mutbar. In diesen Fällen ist aber auch eine Dieb­
stahlgefahr kaum von Bedeutung .. 

Abs.5: 

Auf Grund der Ergebnisse internationaler Er­
hebungen, Forschungen und Diskussionen soll 
vorgeschrieben werden, daß "Personen- und 
Kombinationskraftwagen mit Sicherheitsgurten 
oder mit Vorrichtungen zum Anbringen von 
Sicherheitsgurten ausgerüstet sein" müssen. Die 
Anschaffung von Sicherheitsgurten und ihre tat­
sächliche Verwendung soll dem einzelnen zwar 
freigestellt, aber doch wesentlich erleichtert 
werden. 

Abs. 6 lit. a (§ 3 Abs. 3):. 

Im § 3 Abs. 1 dritter Satz des Kraftfahr­
gesetzes 1955 wird bestimmt: "Das zulässige Ge­
samtgewicht wird bei der Genehmigung nach dem 
III. Abschnitt festgesetzt." Damit ist das höchste 
zulässige Gesamtgewicht einer bestimmten Type 
oder eines bestimmten Fahrzeuges gemeint. 

Im § 3 Abs. 3 des Kraftfahrgesetzes 1955 wird 
hingegen bestimmt, "das zulässige Gesamtgewicht, 
die zulässigen Achsdrücke ... und die Abmessun­
gen der Kraftfahrzeuge und Anhänger sind ... 
durch Verordnung festzulegen ... " Damit sind 
aber nicht die höchsten zulässigen Gesamt­
gewichte, Achslasten und Abmessungen gemeint, 
sondern nur die zulässigen Höchstgrenzen. Um 
diese Absicht eindeutig auszudrücken, soll fest­
gesetzt werden: "die größte Länge, Breite und 
Höhe (Abmessungen), die bei Typen von Kraft-

. fahrzeugen und Anhängern (§ 29) oder bei ein­
zelnen Fahrzeugen (§ 31) genehmigt werden 
dürfen, und die höchsten Gewichte, die bei dieser 
Genehmigung als höchste zulässige Gesamt­
gewichte und höchste zulässige Achslasten (§ 2 
Z. 33 und 35) festgesetzt werden dürfen (§ 28 
Abs. 3)." 

Da die Höchstgrenzen für die Abmessungen 
und GewidIte stets den wirtschaftlichen Notwen­
digkeiten einerseits und den technis,chen Möglich­
keiten andererseits angepaßt werden müssen und 
daher eine ·starre gesetzliche Verankerun.g nicht 
vertretbar wäre, soll ihre Festsetzung im Ver­
ordnungswege erfolgen. 

Ut. b: 

In der Verordnung wird sowohl zu regeln sein, 
welche der gebräuchli,chen vorspringenden Teile, 
Kanten oder zusätzlichen Vorrichtungen als ver­
meidbar zu gelten haben und daher unzulässig 
sind, als auch welche Schutzvorrichtungen bei den 
nicht vermeidbaren vorspringenden Teilen, Kan­
ten oder zusätzlichen VOfirichtungen erforderlich 
sind. 

lit. c: 

Diese Bestimmungen werden insbesondere auch 
Prüf- und Meßmethoden für die zulässige Dichte 
des Rauches zu beinhalten haben. 

Abs. 7 lit. a: 

Die Empfindlichkeit des Verkehrs ,gegen Be­
hinderungen verlangt die Sicherung gegen Ver­
kehrsstockungen durch Fahrzeuge mit zu schwa­
chen Motoren, insbesondere auf Bergstraßen. 

lit. b: 

Diese Verordnungsermächtigung soll die Erlas­
sung der bezüglich,en elektrotechnischen Sicher­
heitsvorschriften des Elektrotechnischen Vereines 
als Verordnung ermöglichen. 

lit. c: 

lit. cl: 

Nach dem Stand der Technik und den Erfah~' 
rungen anderer Länder (USA) sind die Voraus­
setzungen zur Erlassung näherer Bestimmungen 
über die Stoffe, die in den Abgasen der Kraft­
fahrzeuge nicht oder nur in beschränktem Aus­
maße enthalten sein dürfen, bereits gegeben. Es 
ist nunmehr technisch möglich und wirtschaftlich 
tragbar, das Entstehen dieser Stoffe zu vermei­
den. Auch die Kontrolle der Abgase im Hinblick 
auf das Vorhandensein und das Ausmaß dieser 
Stoffe liegt bereits 1m Bereich der praktischen 
Möglichkeit. 

Zu § 5 

Abs. 1 und 2 (§ 4 Abs. 4): 

Na'ch den geltenden Bestimmungen des § 4 
Abs. 4 des Kraftfahrgesetzes 1955 "kann" der 
Verordnungsgeber festsetzen, "welche ... Ein­
und Ausrüstungsgegenstände .,. nur dann feil­
geboten und verwendet werden dürfen, wenn sie 
... typengenehmigt wurden". 

Obwohl es schwer möglich ist, den Kreis dieser 
Gegenstände genau zu ums,chreiben, soll nun­
mehr dem Verordnungsgeber doch wenigstens 
durch die Merkmale der "besonderen Bedeutung 
für die Verkehrs- und Betriebssicherheit" und der 
"unabhängig vom Fahrzeug zu beurteilenden 
Wirksamkeit" .eine gesetzliche Richtlinie, und 
zwar für eine obligatorische Verordnun.g, gegeben 
werden: Ferner soll gefordert werden, daß die 
Gegenstände "den jeweils für sie geltenden Be­
stimmungen entsprechen" und daß das "Geneh­
migungszeichen"· angebra,cht ist. Auch sollen auf 
Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen aus­
ländische Typengenehmigungen und Genehmi­
gungszeichen anerkannt werden. Sicherheitsgur­
te sind Ausrüstungsgegenstände von Kraftfahr­
zeugen, Sturzhelme jedoch nicht, ,da sie nur ein 
Ausrüstungsgegenstand für eine Person sein kön­
nen. Hinsichtlich der Sturzhelme können nur 
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Vorschriften über das Feilbieten, nicht aber über 
die Verwendung erlassen werden, da ein Sturz­
helmzwang nicht vertretbar und daher ein Ver­
wendungsverbot für nicht entsprechende Sturz­
helme sinnwidrig wäre. 

Abs. 3: 

Diese Bestim'mung ist für die Ersatzteile der 
alten Fahrzeugbestände unerläßlich. 

Zu § 6 

Das Wort "Bremse" ist nach dem allgemeinen 
Sprachgebrauch sowohl ein abstrakter Begriff zur 
Bezeichnung jeder Einrichtung zur Verringerung 
der Fahrgesdlwindigkeit als auch ein konkreter 
Begriff zur Bezeichnung der Vorrichtungen, mit 
denen die Verringerung der Fahrgeschwindigkeit 
bewirkt werden kann. Eine Legaldefinition für 
das Wort "Bremse" würde sich schon in An­
betracht der häufigen Verwendung dieses Wortes 
in den verschiedensten Bedeutungen nicht gegen 
den allgemeinen Sprachgebrauch durchsetzen und 
zu ständigen Schwierigkeiten führen. Zur Wah­
rung der Eindeutigkeit muß das Wort "Bremse" 
daher ausschließlich abstrakt gebraucht werden. 

Abs. 1 (§ 5 Abs. 2 1. Satz des KFG. 1955 und 
§ 4 Abs. 1 3. und 7. Satz der KFV. 1955): 

Die Summe der konkreten Vorrichtungen, aus 
denen eine Bremse besteht, ist die Bremsanlage. 
Sie besteht aus einer Betätigungsvorrichtung, 
einer übertragungsvorrichtung und den eigent­
lichen Bremsvorrichtungen, die mit den Rädern 
(Bremstrommelh) oder mit der Antriebswelle fest 
verbunden sind. Kraftwagen, bei denen aus Grün­
den ihrer besonderen Verwendung im Gelände 
die Räder auch einzeln abbremsbar sein müssen, 
wie Zum Beispiel bei gewissen Zugmaschinen, dür­
fen auf Straßen mit öffentlimem Verkehr nur 
verwendet werden, wenn diese Möglichkeit durch 
eine verläßliche Vorrichtung ausgeschlossen ist. 
Solche Fahrzeuge werden nur unter der Bedin­
gung zu genehmigen sein, daß bei der Zulassung 
die Auflage des Ausschließens dieser Möglichkeit 
erteilt wird. 

Abs. 2 (§ 74 Abs. 2, § 75, § 77, § 78 des 
KFG. 1955 und § 60 Abs. 2, § 62 Abs. 3, § 63 
Abs. 3 und § 61 Abs. 3 der KFV. 1955): 

Für Zugmaschinen der Klassen I und H, Motor­
karren, Invalidenkraftfahrzeuge sowie langsame 
(30 km/h) Transportkarren undselbstfahrende 
Arbeitsmaschinen soll nur eine Bremsanlage ge­
nügen, sie muß aber feststellbar sein. 

Abs. 3 (§ 5 Abs. 1 und 2): 

Die Bestimmungen hinsichtlich der Betriebs­
und Hilfsbremse sollen insbesondere durch die 
Forderung verschärft werden, daß die Wirksam-

hit bei jeder Fahrgeschwindigkeit und auch beim 
Ziehen von Anhängern der jeweiligen Verkehrs­
lage entsprechend gewährleistet ist. Die Betriebs­
bremse soll eine Fußbremse sein. Die Wirksam­
keit der Hilfsbremse kann aus technischen Grün­
den nicht immer die gleiche sein wie die der 
Betriebsbremse. 

Der § 5 Abs. 2 letzter Satz. des Kraftfahr­
gesetzes 1955 bestimmt nur, daß eine Bremse 
"feststellbar sein" muß. Dies soll durch die Be­
stimmung verschärft werden, daß diese B.rems­
anlage durch eine' "ausschließlich mechanische 
Vorrichtung" so feststeHbar sein muß, daß mit 
ihr "das Abrollen des Fahrzeuges auch bei Ab­
wesenheit des Lenkers dauernd verhindert" wer­
den kann. 

Abs.4: 

Bei mehrspurigen Kraftfahrzeugen soll eine 
gesonderte Hilfsbremsanlage nicht erforderlich 
sein, wenn die Beschaffenheit der Betriebsbremse 
ein vollständiges Ausfallen ihrer Wirkung nicht 
erwarten läßt. Diese Betriebsbremsanlage muß 
zwei Arten von Bestandteilen haben. Bei der 
einen Art handelt es sich um mechanische Teile, 
die groß bemessen und leicht zu w,arten sind und 
die gleichen' Sicherheitsmerkmale haben wie 
andere wesentliche Teile des Fahrzeuges (zum 
Beispiel Lenkung). Hiefür kommen insbesondere 
in Betracht die Pedale, die Hauptzylinder und 
-kolben, die Bremsventile, die Verbindung vom 
Pedal zum Hauptzylinder oder zu den Brems­
ventilen und der Bremsnockenbetätigungsvorrich­
tung. Bezüglich aller übrigen Bestandteile, vor 
allem der hydraulischen oder pneumatischen Lei­
tungen und sonstigen Teile einer Betriebsbrems­
anlage, muß die Betriebsbremsanlage so gebaut 
sein, daß die beim Ausfallen eines dieser Teile 
verbleibende Bremswirkung der Betriebsbrems­
anlage das für die Hilfsbremsanlage vorgeschrie­
bene Ausmaß erreicht. Diese Ausbildung der Be­
triebsbremsanlage hat gegenüber der Ausrüstung 
mit getrennter Betriebsbremsanlage und Hilfs­
bremsanlage folgende Vorteile: Bei einer Störung 
der Betriebsbremsanlage muß der Lenker das 
Fahrzeug nicht mit einer Hilfsbremsanlage Zum 
Stillstand bringen, die er im normalen Fahr­
betrieb nicht verwendet und mit der Hand betä­
tigen muß. Die vom Erkennen des Versagens der 
Fußbetriebsbremsanlage bis zur Betätigung der 
gesonderten Handhilfsbremsanlage anzustellen­
den überlegungen verursachen meist einen erheb­
lichen Zeitverlust. Die Wirkung der Hilfsbremse 
setzt daher viel später ein. Infolge der seltenen 

Benützung der Hilfsbremsanlage als Fahrbremse 
fehlt meist die erforderliche übung inder Do­
sierung ihrer Wirkung und besteht die Gefahr, 
daß ihre nicht ausreichende oder gar fehlende 
Wirkung übersehen und erst im entscheidenden 
Augenblick offenkundig wird. Diese Mängel ent­
fallen, wenn die oben angeführten verläßlichen 
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Teile der Betriebsbremsanlage bei einer Störung 
die Hilfsbremsung übernehmen. Diese Bauart von 
Betriebsbrems.anlagen in Zweikreisausführung ist 
wegen ihrer Betriebssicherheit in den geltenden 
Kraftfahrvorschriften für Omnibusse bereits all­
gemein vorgeschrieben. Bei der überprüfung der 
internationalen Richtlinien für Bremsen von 
Kraftfahrzeugen und Anhängern (Empfehlung 
des Subkomitees Straßentransporte der ECE, 
XXV. Tagung; Dokument TRANS/260) durch 
das zuständige Org,an der ECE wurde eine ent­
sprechende Abänderung dieser Richtlinien vor­
gesehen, für die sich bisher Belgien, Bulgarien, 
USA, Irland, Italien, Holland, Schweden, cSSR 
und das Vereinigte Königreich ausgesprochen 
haben. . 

Abs.5: 
Bei einspurigen Kraftfahrzeugen ist aus fahr·· 

technischen Gründen kein Unterschied zwis·ch'en 
der Betriebsbremsanlage und der Hilfsbrems­
anlage vorgesehen. Beide sollen als Betriebs­
bremse verwendet werden können (und werden 
so oft auch in der Prax.is) und sollen sich daher 
auch nicht in ihrer Wirksamkeit voneinander 
unterscheiden. 

Abs. 6 (§ 72 Abs. 1 Z. 1): 
Die zunehmende Dichte und Gefährli·chkeit des 

Verkehrs und der Stand der Technik machen die 
Vorsch.reibung der bisher nur für Omnibusse vor­
geschriebenen Motorbremse auch für Kraftfahr­
zeuge zur Güterbeförderung mit einem Eigen­
gewicht von mehr als 3500 kg erfordedich. 

Abs. 7 (§ 36 Abs. 3 der KFV. 1955): 
Gemäß §§ 36 Abs. 1 und 55 Abs. 1 der KFV. 

1955 mußten bisher nur Omnibusse und Last­
kraftwagen zur Personenbeförderung Zweikreis­
bremsen haben. Dieser A'bsatz erweitert diese 
Vors·chrift auch auf Lastkraftwagen mit einem 
höchosten zulässigen Gesamtgewicht von mehr 
als 12.000 kg und Kraftfahrzeuge zur Beförde­
rung gefährlicher Güter. 

Abs. 8 (§ 5 Abs. 1 2. Satz): 

Die bisher nur für zweisitzige Beiwagen vor­
geschriebene Beiwagenbremse ist nunmehr auch 
für alle Beiwagen "mit einer höchsten zulässigen 
Radlast von mehr als 75 kg" vorgeschrieben und 
muß auf das Beiwagenrad wirken können. 

Abs.9: 

Bei Invaliden- und Ausgleichkraftfahrzeugen 
sowie bei gewissen Zugmaschinen muß oft auf 
die Fußbremse verzichtet und eine Handbremse 
als Betriebsbremse zugebilligt werden. 

Abs. 10 (§ 5 Abs. 3 1. und 3. Satz des KFG. 1955 
und § 4 Abs. 4 1. und 5. Satz der KFV. 1955): 
Anhänger sollen nunmehr mindestens eine 

Bremse haben, die wirkt, wenn die Betriebs-

bremse des Zugfahrzeuges betätigt wird und 
deren Wirksamkeit dem Gesamtgewicht des An­
hängers entsprechend geregelt werden kann. 

Abs. 11 (§ 5 Abs. 3 2. Satz des KFG. 1955 und 
§ 4 Abs. 4 3. Satz der KFV. 1955): 

Abs. 12 (§ 5 Abs. 4): 

Da unter "Anhängevorrichtung" allgemein nur 
die :lm Zugfahrzeug angebrachte Vorrichtung 
zum Anhängen von Anhängern verstanden wird, 
vermeidet dieser Absatz das Wort "Haupt­
anhängevo.rrichtung" des § 5 Abs. 4 des KFG. 
1955 und geht von der "Anhängedeichsel" aus. 

Abs. 13 (§ 5 Abs. 6): 

Zu § 7 

Abs. 1 (§ 7 Abs. 1 und 2): 
Bisher müssen die Räder der Kraftfahrzeuge 

und Anhänger nur "mit Luftreifen oder anderen 
Reifen, die hinsichtlich der Elastizität den Luft­
reifen gleichwertig sind, ausgerüstet sein", Nun­
mehr sollen verlangt werden Reifen oder Gleis­
ketten, "die nach ihrer Bauart, ihren Abmessun­
gen und ihrem Zustand auch bei den höchsten 
für das Fahrzeug zulässigen Achslasten und der 
höchsten Fahrgeschwindigkeit verkehrs- und be­
triebssicher sind und durch die die Straße nicht 
beschädigt werden kann". Ferner sollen die Rad­
abdeckungen ausdrücklich vorgeschrieben sein, 
ebenso Kots,chutzlappen für die Hinterräder. 

Abs. 2 (§ ,6): 

Gleitschutzvorrichtungen müssen derzeit "so 
beschaff.en sein, daß sie die Straße nicht beschä­
digen". Dieser Absatz verlangt jedoch, daß durch 
die Gleitschutzvorrichtungen auch andere Stra­
ßenbenützer nicht gefährdet werden können, was 
bei besonderen Gleitschutzvorrichtungen von 
Fahrzeugen, die in der Landwirtschaft verwendet 
werden, von Bedeutung ist. Die Schneeketten sind 
nicht mit dem Fahrzeug fest verbunden und 
daher keine Ausrüstungsgegenstände. Sie sollen 
daher bei den Verhaltensvors·chriften für den 
Lenker (§ 102) behandelt werden. 

Abs. 3 (§ 5 Abs. 5): 

Die bisherige Beschränkung dieser Vorschrift 
auf die "Fahrten in Berggegenden" wäre fallen­
zulassen, da sich in der Anwendung dieser Be­
stimmung Auslegungs- und Abgrenzungsschwie­
rigkeiten ergeben haben. 

Abs. 4 (§ 7 Abs. 3): 

Die Verordnungsermächtigung enthält nun­
mehr auch eine ausdrückliche Richtlinie hinsicht­
lich des Reifenprofils und der Gleitschutzvorrich­
tungen. 
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Zu § 8 

Abs. 1 (§ 8 Abs. 1): , 

An Stelle der bisherigen Forderung nach einer 
"leicht zu handhahenden" Lenkvorrichtung soll 
nunmehr eine Lenkvorrichtung verlangt werden, 
"mit der das Fahrzeug leicht, s,chnell und sich,er 
gelenkt werden kann". 

Abs. 2 (§ 6 Abs. 2 KFV. 1955): 

Die Lenkhilfe soll nunmehr für Kraftfahrzeuge 
vorges,chrieben werden, "die insbesondere wegen 
der Radlast der lenkbaren Räder nicht leicht 
gelenkt werden können". 

Abs. 3 (§ 8 Abs. 2): 

Gemäß § 8 Abs. 2 ,des KFG. 1955 ist durch 
Verordnung lediglich "der Durchmesser des 
Wendekreises" festzusetzen. Nunmehr sollen 
außer den "näheren Bestimmungen über den 
größten zulässigen Durchmesser des Wende­
kreises" auch soIche über "die größte zulässige 
Breite des beim Beschreiben des Wendekreises 
mit dem äußersten und innersten Punkt des Fahr­
zeuges beschriebenen Kreisringes und das Erfor­
dernis einer Lenkhilfe" festzusetzen sein. 

Zu § 9 

Abs. 1 (§ 9): 

Nunmehr sollen alle Kraftwagen mit Ver­
brennungsmotoren mit einer Anlaßvorri.chtung 
ausgestattet sein. Von dieser Verpflichtung wären 
jedo,ch Zugmaschinen der Klasse I ·bis 1000 cm3, 

Transportkarren bis zu 30 km/h Höchstgeschwin­
digkeit und selbstfahrende Arbeitsmaschinen aus­
zunehmen. 

Abs. 2(§ 10). 

Zu § 10 

Abs. 1 (§ 11 Abs. 1): 

Auch die vorderen Seitenfenster müssen dem 
Lenker stets· die nötige Sicht gewährleisten. Dar­
über hinaus soll verlangt werden, daß das ver­
wendete Sich.erheitsglas "auch bei Bruch so weit 
Sicht läßt, daß das Fahrzeug bis zum Anhalten 
sicher gelenkt werden kann". 

Abs. 2 (§ 11 Abs. 1): 

Dieser Absatz enthält die auch bisher schon 
bestehende Forderung, daß das Sicherheitsglas bei 
Bruch nicht in Stücke zerfällt, die schwere kör­
perliche Verletzungen erwarten lassen. Eine bis­
her nicht bestehende Ausnahme hievon wäre zu 
schaffen für Heckfenster, die von den Plätzen für 
Personen weiter entfernt sind, sowie "für Räume, 
die nicht für den Lenker oder zur Beförderung 
von Personen bestimmt sind", da die Verglasung 
dieser Räume mit Sicherheitsglas in vielen Fällen 

nur unter unzumutba~en Kosten oder überhaupt 
nicht möglich ist. 

Abs. 3 (§ 11 Abs. 2): 

Zu § 11 

Abs. 1 und 2 (§ 12 und § 13): 

Diese Bestimm'l1ngen wären aus den §§ 12 und 
13 inhaltlid1 im wesentlichen unverändert zu 
übernehmen und in einem Paragraphen zusam­
menzufass,en. - Dul"ch diese Bestimmungen wird 
die Verwendung von Flüssiggas als Kraftstoff 
nicht ausges,chlossen. 

Zu § 12 

Abs. 1 (§ 14 Abs. 1 1. Satz): 

Im § 14 Abs. 11. Satz des KFG. 1955 wird nur 
verlangt, daß Kraftfahrzeuge "mit einer ... Vor­
richtung zur Dämpfung des Auspuffgeräusches 
versehen sind". Nunmehr sollen Kraftfahrzeuge 
zur Vermeidung. übermäßigen Lärms mit Vor­
richtungen sowohl zur Dämpfung des Auspuff­
geräusches als auch des Ansauggeräusches zu ver­
sehen sein, wenn durch das Ansauggeräusch über­
mäßiger Lärm verursacht wird. Weiters sollen 
Fahrzeugmotoren mit starkem Motorgeräusch 
möglichst lärmdichtabzuschirmen sein. 

Abs. 2 (§ 14 Abs. 1 2. Satz): 

Die Mündung des Auspuffrohres soll "bei 
Kraftfahrzeugen zur Beförderung gefährli,cher 
Güter nur nach links gerichtet" sein dürfen. 

Abs. 3 (§ 14 Abs. 2): 

Nach § 14 Abs. 2 des KFG. 1955 ist durch Ver­
ordnung nur festzusetzen, "inwieweit ,der durch 
das Fahrzeug erzeugte Lärm bei den verschie­
denen Kraftfahrzeugarten herabgemindert wer­
den muß". Nunmehr sollen "die näheren Bestim­
mungen über die Vorrichtungen zur Vermeidung 
von übermäßigem Lärm und die höchste zuläs­
sige Stärke des Betriebsgeräusches" durch Ver­
ordnung festzusetzen sein. Hiebei wird insbeson­
dere den drei Hauptfaktoren des Betriebsgeräu­
sches, dem Ansaug-, dem Motor- und dem Aus­
puffgeräusch, Rechnung zu tragen sein. 

Zu § 13 

Unter "Anhängevorrichtung" wird nur mehr 
die im § 15 Abs. 2 des KFG. 1955 angeführte 
"Hauptanhängevorrichtung" am Zugfahrzeug 
oder am ersten Anhänger verstanden, an der die 
Deichsel des gezogenen Anhängers befestigt wird. 

Die in dieser Bestimmung angeführte "weitere 
Anhängevorrichtung" wird hingegen als "Siche­
rungsverbindung" bezeichnet: Dies entspricht der 
allgemein gebräuchlichen Ausdrucksweise für 
diese Ausrüstungsgegenstände. 
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Abs. 1 (§ 15 Abs. 1 1. und 3. Satz): 

Der § 15 Abs. 1 bestimmt im 1. Satz: "Werden 
Anhänger mitgeführt, so muß eine verläßliche 
Anhängevorrichtung vorhanden sein." Ferner 
wird im 3. Satz bestimmt: "abgesehen von den 
unabhängig vom Zugfahrzeug gelenkten Anhän­
gern, muß die Verbindung der Anhänger mit dem 
Zugfahrzeug so beschaffen sein, daß die Räder 
der Anhänger auch in Straßenkrümmungen mög­
lichst den Radspuren des Zugfahrzeuges folgen." 
Da es sich hier nicht um eine Betriebsvorschrift, 
sondern um eine Ausrüstungsvors.chrift handelt, 
wäre diesen Bestimmungen die entsprechende 
Fassung zu geben. Darüber hinaus soll im Hin­
blick auf Schwierigkeiten bei der Genehmigung 
der Fahrzeuge bestimmt werden, daß auch die 
Anschlüsse für die vorgeschriebenen Leuchten 
und übertragungseinrichtungen für die Bremsen 
des Anhängers vorhanden sein müssen, 

Abs. 2 (§ 15 Abs. 2): 

Die Sicherungsverbindung soll so anschließbar 
sein, daß sie auch na,ch dem Abreißen der An­
hängevorrichtung das richtige Spuren des An­
hängers gewährleistet und die Anhängerdeichsel 
auffängt (zum Beispiel durch gekreuzte Ketten 
mit Haken an der richtigen Stelle). 

Abs. 3: 

Wegen der häufigen Unfälle beim Reversieren 
zum Ankuppeln von Anhängern sollen Fahrzeuge 
mit einem Eigengewicht von mehr als 3500 kg 
mit einer selbsttätig schließenden Anhängevor­
richtung auszurüsten sein. "Spielfrei und doppelt 
gesichert" verbundene Omnibusanhänger sollen 
jedoch hievon ausgenommen sein. 

Abs.4: 

Die Anhängerdeichsel soll ausdrücklich vor-

Hingegen sollen Vorrichtungen zur Beleuchtung 
der Straße ausschließlich mit "Scheinwerfer" und 
Vorrichtungen, um das Fahrzeug und dessen 
Breite anderen Straßenbenützern erkennbar zu 
machen, ausschließlich mit "Leuchte" bezeichnet 
werden. Mit "Licht" soUen nicht mehr Beleuch­
tungseinrichtungen, sondern nur mehr aus­
gestrahltes Licht bezeichnet werden. Die Fahr­
zeuge sollen demnach "Scheinwerfer", "Begren­
zungsleuchten", "Stadtleuchten" und "Brems­
leuchten" aufweisen, mit denen es möglich sein 
muß, im Bedarfsfall "Fernlicht", "Abblendlicht", 
"Stadtlicht" und "Bremslicht" auszustrahlen. 

Abs. 1 (§ 18 Abs. 1, Abs. 2 1. und 4. Satz und 
Abs. 4 des KFG. 1955 und § 10 Abs. 7 der 
KFV. 1955): -

Da die Scheinwerfer "mit der gleichen Wir­
kun.g abzublenden" sein sollen, sind abzublen­
dende ,asymmetrische Scheinwerfer zulässig, so­
fern Sie paarweise gegeneinander austaus,chbar 
sind. 

Abs.2 (§ 18 Abs. 2 3. Satz): 

Mit Begrenzungsleuchten soll nach vorn nur 
weißes oder gelbes Licht ausgestrahlt werden dür­
fen. Als Begrenzungsleuchten sollen auch Schein­
werfer, mit denen Abblendlicht oder Stadtlich! 
ausgestrahlt wel"den kann, gelt,en, wenn sie nicht 
mehr als 40 cm vom Fahrzeugrand entfernt sind. 
Die Höhe der Scheinwerfer soll durch Verord>­
nung entsprech,end geregelt werden. 

Abs. 3 (§ 18 Abs. 3): 

Auch das Stadtlicht soll gelb sein dürfen. 

Abs. 4(§ 18 Abs. 5): 

Die "Decklichter" sollen nunmehr als Schluß­
leuchten bezeichnet werden. 

geschrieben werden. Abs. 5 (§ 18 Abs. 6): 

Abs.5: 

Siehe Bemerkung zu Abs. 2. 

Abs.6: 

Die "bodenfreie" EinsteUbarkeit der Anhän­
gerdeichsel ist unerläßlich. 

Abs. 7 (§ 16): 

Die Einstellbarkeit der Höhe nach ist unerläß­
lich. Die Anhängerstützen sind nur dann ent­
behrlich, wenn die Deichsel auch bei vollbela­
denem Einachsanhänger von einer Person auf­
gehoben werden kann. 

Zu § 14 

Im Hinblick auf häufig aufgetretene Schwierig­
keiten soll der bisherige Ausdruck "Beleuchtungs­
einrichtung" in Hinkunft vermieden wer,den. 

Die Rückstrahler sollen nunmehr nicht die 
Form eines Dreieckes haben, damit sie nicht mit 
dreieckigen Anhängerrückstrahlern verwechselt 
werden können. Die Gelenkkraftfahrzeuge sollen 
die gleich,en Rückstrahler haben wie die An­
hänger. 

Abs. 6 (§ 18 Abs. 7 des KFG~ 1955 und § 10 
Abs. 10 der KFV. 1955): 

Kennzeich,enleuchten sollen nicht na,eh hinten 
Licht ausstrahlen können. Wenn sie ausgeschaltet 
sind, soll nur Parklicht ausgestrahlt werden dür­
fen. 

Abs.7: 

Bei überbreiten Kraftwagen soll mit je einer 
weiteren Begrenzungsleuchte und einer weiteren 
Schlußleuchte ihre größte Breite erkennbar zu 
ma,chen sein. 
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Abs. 8 (§ 18 Abs. 11 1. Satz): I blendlicht-Scheinwerfern ausgerüstet sein. Bisher 
. b . d d' "genügen" soIche Scheinwerfer (gemäß § 18 Abs. 4 

In diesem A satz sm le Forderungen zu- 2 H lb KFG 1955) d ß ch Sch' . f 
f ß d· d' Sch' f d 11 • a satz . ,so a au emwer er sammenge a t, le an le emwer er un a e . F l'ch 1'" " 

. d Ab 2 b' 5 f"h' L ch d mlt ern I' t zu asslg waren. m en s. IS ange u rten eu ten un 

Zu § 17 Rückstrahler gestellt werden. Die nunmehrige 
Forderung der paarweisen Gleichheit der Schein­
werfer wur,de gestellt, um ihre Zugehörigkeit zu Abs. 1 (§ 10 Abs. lider KFV. 1955): 
einem Fahrzeug erkennbar zu machen und die 
Möglichkeit der irrigen Annahme, daß zwei ein­
spurige Fahrzeuge nebeneinander fahren, auszu­
schließen. Die Zulässigkeit von Kombinations­
leuchten trägt der technischen Entwicklung Rech-
nung. 

Abs.9 (§ 18 Abs. 12): 

Durch Verordnung sollen nunmehr insbeson­
dere auch hinsichtlich der Bauart und Anbrin­
gung am Fahrzeug nähere Be'stimmungen zu er­
lassen sein. 

Zu § 15 

Diese Bestimmungen gelten nunmehr auch für 
Motorfahrräder . 

Die Bestimmungen des § 10 Abs. 11 der KFV. 
1955 sollen in das Gesetz aufgenommen und auf 
Fahrzeuge des Straßendienstes (§ 27 Abs. 1 StVO. 
1960) ausgedehnt werden. Es soll nunmehr oben 
am Fahrzeug eine Leuchte mit gelbrotem Dreh­
licht anzubringen sein. Mit dem zweiten Schein­
werferpaar der Schneeräumfahrzeuge muß auch 
bei vorgebauuem Schneeräumgerät die Fahrbahn 
hinreichend beleuchtet werden können. 

Abs. 2 ,(§ 18 Abs. 12 2. Satz): 

Die näheren Bestimmungen für die in Abs. 1 
angeführten Scheinwerfer und Leuchten sollen 
durch Verordnung festzusetzen sein. 

Zu § 18 

Abs. 1 (§ 18 Abs. 9 1. Satz und Abs. 11 1. Satz): Abs.1 (§ 19 1. Satz): 
Dieser Absatz zählt die von den Bestimmun- Mehrspurige Kraftfahrzeuge außer Motor-

gen des § 14 abweichenden Einschränkungen für rädern mit Beiwagen sowie Anhänger sollen nnn­
Krafträder auf und bestimmt neu, daß bei Mo- mehr mit zwei Bremsleuchten auszustatten sein. 
torrädern mit einem Eigengewicht von nicht 
mehr als 100 kg nur die Stadt~ und Schlußleuch- Abs. 2 (§ 19 2. Satz): 
ten wirksam sein müssen, wenn der Motor still- I Für Motorfahrräde.r, Zugmaschinen der 
steht. Ferner sollen Motorfahrräder nur dann Klasse I, Motorkarren, Kombinationen von Ein­
mit Scheinwerfern für Fernli,chtausgerüstet sein achszugmas·chirren mit anderen Fahrzeugen und 
dürfen, wenn mit diesen nur Fernlicht aus- Geräten, selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit 
gestrahlt werden kann und wenn diese von den 30 km/h Höchstgeschwindigkeit, landwirtschaft­
übrigen Scheinwerfern und Leuchten des Fahr- liche Anhänger mit einer Geschwindigkeits­
zeuges getrennt sind. Für Motorfahrräder soll beschränkung auf 25 km/h und kleine Anhänger 
auch kein Fadenbruchrelais oder das Mitleuchten sollen Bremsleuchten nicht erforderlich sein. 
einer zweiten beim Ausfallen des Scheinwe·rfer-
lichtes weiterleuchtenden Lichtquelle erforder- Abs. 3: 
lich sein. Die Anbringung soll entsprechend den Bestim-

Abs.2 (§ 18 Abs. 92. Satz): 

Auf Grund der sinngemäßen Anwendung er­
gibt sich, daß Motorräder mit Beiwagen und 
Motordreiräder mit einem Vorderrad nur mit 
einem, die übrigen Motordreiräder aber mit zwei 
Scheinwerfern ausgerüstet sein müssen. 

Zu § 16 

Abs. 1 (§ 18 Abs. 8 1. Satz): 

Die hinteren Rückstrahler für Anhänger sollen 
die Form eines gleichseitigen Dreieckes mit der 
Spitze nach oben haben und von den Leuchten 
g,etrennt sein. 

Abs. 2 (§ 18 Abs. 8 2. und 4. Satz): 

mungen des § 14 Abs. 4 vorgeschrieben sein. 

Abs. 4 (§ 18 Abs. 12): 

Abs.5: 

Zu § 19 

Abs. 1 (§ 20 Abs. 1): 

Dieser Absatz schreibt Fahrtrichtungsanzeiger 
für "mehrspurige Kraftfahrzeuge außer Motor­
rädern mit Beiwagen" vor, nunmehr also auch 
für Motordreiräder. Blinkleuchten sollen, sofern 
es nicht unmöglich ist, symmetrisch angeordnet 
sein und sollen eine Alarmsch.altung haben dürfen. 

Abs. 2 (§ 20 Abs. 2 lit. b des KFG. 1955 und § 12 
Abs. 2 Z. 1 der KFV. 1955): 

Anhänger sollen vorne zwei weiße Begren- Fahrtrichtungsanzeiger sollen nur mehr "un-
zungsrückstrahler haben. Unabhängig vom Zug- bewegliche Leuchten mit Blinklicht" aufweisen 
fahrzeug zu lenkende Anhänger sollen mit Ab- dürfen. 
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Abs. 3 (§ 20 Abs. 3): . 

Kleine Anhänger sollen vom Erfordernis der 
Fahrtrichtungsanzeiger ausgenommen sein; 

Abs. 4 (§ 20 Abs. 4): 

Abs. 5 (§ 18 Abs. 12): 

Zu § 20 

Abs. 1 (§ 18 Abs. 10 2. Satz): 

Zu den nicht vorgeschriebenen, nicht bewilli­
gungspflichtigen Leuchten und Scheinwerfern sol­
len gehören: Zeichen für Platzkraftw.agen (Taxi), 
Linienzei·chen, Zidschilder u. dgl. (zum Beispiel 
für Omnibusse), Parkleuchten, Nebelscheinwe.rfer, 
Breitstrahler, Rückfahrscheinwe·rfer und Teilfern­
lichtscheinwerfe:r, ferner blaue Drehleuchten für 
den öffentlichen Sicherheitsdienst, die Militär­
streife, die Feuerwehr und die öffentlichen Ret­
tungsdienste und das Rote Kreuz. Zu den Fahr­
zeugen des Rettungsdienstes im Besitz von Ge­
bietskörperschaften sind auch die für Rettungs­
zwecke bestimmten Heeresfahrzeuge zu zählen. 

Abs. 2 (§ 18 Abs. 10 und Abs. 11 4. Satz): 

Nebelscheinwerfer und Breitstrahler sollen 
außer bei Motorrädern, Motor.rädern mit Bei­
wagen und Motordreirädern mit nur einem Vor­
derrad nurmehr paarweise und tiefer als die 
Scheinwerfer angebracht sein dürfen. Rückfahr­
scheinwerfer dürfen nicht blenden. 

Abs. 3: 

Parkleuchten sollen nur bei Personenkraft­
wagen und -bei Fahrzeugen, die nicht länger als 
6 m und nicht breiter als 2 m sind, zulässig sein. 
Sie sollen auf 50 m sichtbar sein und dürfen nur 
gelbrotes oder nach vorne weißes oder gelbes und 
nach hinten rotes Licht ausstrahlen können. Sie 
dürfen nach § 99 Abs. 6 ohne sonstige Beleuch­
tung nur im Ortsgebiet verwendet werden. 

Abs. 4 (§ 18 Abs. 10 1. Satz): 

Abs. 5 (§ 18 Abs. 11 2. Satz): 

Unter Fahr~eugen des Rettungsdienstes sollen 
auch jene Fahrzeuge im Privatbesitz zu verstehen 
sein, die zum Zwecke des Rettungsdienstes ein­
gerichtet sind und hiefür auch verwendet werden 
sollen, jedoch nicht alle Krankentransportfahr­
zeuge. 

Abs.6: 

Gelbrote Drehleuchten sollen nur für Kran­
fahrzeuge zum Abschleppen, für Fahrzeuge des 
Straßendienstes, des öffentlichen Sicherheitsdien­
stes und für wegen ihrer Breite für die Verkehrs­
si.cherheit bedenkliche Fahrzeuge bewilligt wer­
den dürfen. 

Abs.7 (§ 18 Abs. 11 3. Satz): 

Nicht vorgeschriebene Scheinwerfer, Leuchten 
und Rückstrahler sollen die Erkennbarkeit der 
vorgeschriebenen nicht beeinträchtigen dürfen. 
Drehleuchten sollen nur bei blauem und gelb­
rouem Licht zulässig sein. 

Abs. 8 (§ 18 Abs. 12 L Satz): 

Zu § 21 

(§ 21 1. Satz): 

,Das für den Lenker ausreidlende Blickfeld auf 
der Windschutzscheibe soll audi durch Vorrich­
tungen gegen das Beschlagen oder Vereisen ge­
währleistet sein. Auch soll das für den Lenker 
ausreichende Blickfeld auf der Windschutzs·cheibe 
durch eine Scheibenwaschvorrichtung gewähr­
leistet sein. 

Zu § 22 

Abs. 1 (§ 22 Abs. 1 1. bis 4. Satz des KFG. 1955 
und § 15 Abs. 24. Satz der KFV. 1955): 

Bei aku~tischen Warnvorrichtungen, die bisher 
einen "gleichbleib enden, nicht mißtönenden" 
Klang haben müssen, verlangt dieser Absatz der 
Eindeutigkeit halber einen nicht auf- und ab­
schwellenden, nicht schrillen Klang. Sie sollen 
ferner nicht durch das Einschalten der optischen 
Warnvorrichtung unwirksam werden. Glocken 
sollen bei Motorfahrrädern zulässig sein. 

Abs. 2 (§§ 22 Abs. 1, 81 Abs. 1 2. Satz): 

Für Motorfahrräder soU keine optische Warn­
vorrichtung erforderlich sein. Die optische Warn­
vorrichtung muß nur bei laufendem Motor wirk­
sam zu hetätigen sein. 

Abs. 3 (§ 22 Abs. 1 5. Satz): 

Abs. 4 (§ 22 Abs. 2): 

Für das Tonfolgehorn sollen die gleichen Be­
stimmungen gelten wie für das BLaulicht (§ 20). 

Abs. 5 (§ 22 Abs. 3): 

Postomnibusse sollen auch weiterhin die Ton­
folge des Posthornes als Warnzeichen verwenden 
dürfen. 

Abs. 6 (§ 22 Abs. 2): 

Siehe Bemerkung zu Abs. 4. 

Zu § 23 

Abs. 1 und 2 (§ 23): 

Bisher müssen nur "Kraftwagen ... wenigstens 
mit einem Rückblickspiegel" ausgerüstet sein. 
Nunmehr sollen "mehrspurige Kraftfahrzeuge" 
mit "RückbIickspiegeln" so ;msgerüstet sein, daß 
der Lenker die Straße auch neben dem Fahrzeug 
ausreichend überblicken kann. 

6 
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Zu § 24 

Abs.1: 

Die Vorsch.reibung der Ausrüstung mit Ge­
schwindigkeitsmessern ist in Anbetracht der Be­
deutung des Ein~altens der zulässigen Höchst­
geschwindigkeiten für fast alle Fahrzeugarten un­
erläßlich geworden. 

Abs. 2 und 3 (§ 72 Abs. 1 Z. 7): 

Während bisher nur Omnibusse mit Fahrt­
schreibern und Wegstreckenmessern aUSZillüsten 
waren, soll dies nunmehr auch für Lastkraft­
wagen mit einem Eigengewi,cht von mehr als 
3500 kg und für Kraftfahrzeuge zur Beförderung 
gefährlicher Güter vorgeschrieben werden, ebenso 
die Sicherung vor dem Zugriff Unbefugter. Die 
Verpflichtung der Verwendung der Fahrtschrei­
ber wird in den §§ 102 und 103 festgelegt. 

Zu § 25 

Abs. 1 und 2 (§ 24): 

Bei jeder Heizvorrichtjmg muß ohne Rücksicht 
auf ihren Zweck die Gefährdung beförderter Per­
sonen ausgeschlossen werden. 

Zu § 26 

Abs.1: 

Dieser Absatz enthält den allgemeinen Grund­
satz für die Brauchbarkeit von Lenkersitzen. 
Zum sicheren Lenken ist zum Beispiel bei einigen 
Arten von Kraftfahrzeugen die Verschiebbarkeit 
des Sitzes zur Anpassung an die Größe des len­
kers erforderlich. 

Abs.2 (§ 25 Abs. 1): 

Haltegriff" und bei Sitzbänken "ein nicht dehn­
barer, knQ.PP an diesen anliegender Haltegurt" 
verlangt werden. 

Abs.5: 

Dieser Absatz soll die im § 65 Abs. 3 2. Satz 
und § 66 Abs. 5 StVO. 1960 geschaffene 
Rechtslage hinsichtlich der Beförderung von Kin­
dern auf Motorfahrrädern materiellrechtlich über­
nehmen, aber nicht ändern. 

Abs. 6 (§ 26 Abs. 2): 

Abs. 7 (§ 87 Abs. 4 2. Halbsatz): 

Dieser Absatz enthält die der Betriebsvorschrift 
des § 104 Abs. 3 entsprechende Ausrüstungsvor­
schrift. Da sich der Bremser während der Betäti­
gung der Bremsanlage nicht immer in der erfor­
derlichen Weise an den Haltegriffen festhalten 
kann, muß er durch eine Auffangstange gesichert 
sem. 

Abs.8: 

Als Anbringung zusätzlicher Schutzvorrich­
tungen zu Sitzen kämen insbesondere die über­
schlagsicherung bei gewissen Arten von Zug­
maschinen in Betracht. 

Zu § 27 

Abs. 1 (§ 27 Abs. 1): 

Während die Fahrgestell- und die Motornum­
mer bisher "einzuschlagen und mit roter Farbe 
einzurahmen" waren, soll nunmehr aus produk­
tionstechnischen Gründen nur verlangt werden, 
daß sie "gut sichtbar und dauernd gut lesbar" 
angeschrieben sein müssen. Sie sollen 'beispiels­
weise auch eingeätzt oder sonst auf gleichwertige 
Art angebracht werden können. 

Abs. 2 (§ 27 Abs. 2 1. Satz): 

Bisher müssen die Sitze von Lastkraftwagen 
und Kombinationskraftwagen nur so geschützt 
sein, daß der Lenker durch die Ladung nicht ge­
fährdet wird; es sollen jedoch alle am Fahrzeug, 
auch auf Anhängern, befindlichen Personen 

Von dieser Vorschrift sollen Wohn anhänger 
vor ausgenommen sein. Nunmehr sollen auch die 

höchsten zulässigen Achslasten anzugeben sein. der Ladung geschützt sein. 

Abs. 3 (§ 25 Abs. 2): 

Die bisherige Forderung der Haltegriffe, Fuß­
rasten und Lehnen soll auf Zugmaschinen ohne 
Führerhaus eingeschränkt, aber auf offene An­
hänger erweitert werden. 

Abs. 4 (§ 26 Abs. 1): 

Bisher werden nur für "Mitfahrer auf Motor­
rädern ... Anhaltevorrichtungen und Fußrasten" 
verlangt, nunmehr sollen "auf nicht geschlossenen 
Krafträdern ... für Lenker und, außer in Bei­
wagen, bei Sitzen für zu befördernde Personen 
Fußrasten oder Trittbretter" gefordert werden. 
Motorfahrräder sollen Fußrasten, Trittbretter 
oder Tretkurbeln haben dürfen. Bei Soziussitzen 
soll nur "ein hinreich.end fester, kein starrer 

Zum IH. A b '5 C h n i t t 

Zu § 28 

Abs. 1 (§ 28 1. Satz): 

Im § 28 1. Satz des KFG. 1955 wird bestimmt: 

"Die Kraftfahrzeuge und Anhänger oder ihre 
Fahrgestelle sind entweder als einer bestimmten 
Type zugehörig oder einzeln zu genehmigen." 
Die Fahrzeuge sollen nunmehr "auf Antrag be­
hördli,ch zu genehmigen" sein. Ferner sollen bei 
Typen nicht ,die ihr zugehörigen Fahrzeuge, son­
dern nur die Type selbst genehmigt' werden, 
während die dieser Type entspre.chenden Fahr­
zeuge als genehmigt gelten sollen, und zwar erst 
nach Ausstellung des Typensch,eines (§ 29 Abs. 1). 
Schließlich sollen Fahrzeuge nicht "entweder als 
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einer Type zugehörig oder einzeln" zu geneh­
migen sein; vielmehr soll bei serienmäßig her­
gestellten Fahrzeugen nur die Type genehmigt 
werden dürfen und nicht einzelne Fahrzeuge die­
ser Type (§ 29 Abs, 1). 

Abs. 2 (§ 28 4, Satz): 

Die Genehmigung soll als objektiver Feststel­
lungsbescheid ohne Rücksicht darauf gelten, wer 
der Erzeuger der Type, der Bevollmächtigte in 
österreich oder der Besitzer des Fahrzeuges ist, 
Die Behörde muß die Möglichkeit haben, die 
Genehmigung nicht mehr tragbarer (zum Beispiel 
veralteter) Typen oder Fahrzeuge, die etwa wie­
der erzeugt oder in den Handel gebracht werden, 
aufzuheben oder deren notwendige Anpassung 
an die Vorsch·riften zu verlangen, 

Abs. 3 (§ 28 3, Satz): 

Ht. a und b: 

Der "Bauart des Fahrzeuges .entsprechend" sind 
dasjenige höchste zulässige Gesamtgewicht und 
diejenigen höchsten zulässigen Achslasten, die sich 
aus der konstruktionsbedingten Höchstbe1astbar­
keit des Fahrzeuges ergeben, 

Ht. c: 

Als "Personen" kommen hier erwachsene Per­
sonen mittlerer Durchschnittsgräße in B,etracht, 
Plätze für Kinder müßten daher im Bescheid, als 
solche angeführt werden, 

Ahs.5: 

Eine Genehmigungspflicht für Einachszug­
maschinen ist nicht erforderlich und wäre auch 
praktisch kaum vollziehbar. Für die Kombi­
nationen mit Einachszugmaschinen ist sie jedoch 
aus Gründen der Verkehrssicherheit unerläßlich, 

Ahs.6: 

Wenn die Verbindung eines Fahrzeuges mit 
einem Gerät seinem Wesen nach nicht mehr, wie 
etwa bei der Zugmaschine als Geräteträger, als 
Befestigen einer Ladung, sondern als Änderung 
des Fahrzeuges angesehen werden muß, zum Bei­
spiel beim montierten Pflug, dann ist eine dem 
Verfahren bei Fahrzeugänderungen analoge Be­
handlung unerläßlich, Da hier aher eine regel­
rechte Genehmigung in folge der Vielfalt der 
Möglichkeiten weder zumutbar noch vollziehbar 
wäre, muß wenigstens im Genehmigungsbescheid 
angeführt werden, mit welchen Gegenständen das 
Fahrzeug verbunden werden darf und welch,e 
Voraussetzungen erfüllt sein müssen, Die Frage 
der Verteilung der Ladung ist hiebei eine der 
wesentlichsten Gesichtspunkte, 

Zu § 29 

Abs. 1 (§ 28 1. und 2, Satz und § 29 Abs, 1): 

Die Genehmigung als Type soll vorgeschrieben 
sein, wenn die Fahrzeuge "serienmäßig her­
gestellt werden", Es kann nicht dem Erzeuger 
anheimgestellt werden, seine Fahrzeug.e typen-

Ht. d: oder einzelgenehmigen zu lassen, Bei Einzelgeneh-
'd' , , migungen von Serienfahrzeugen vor der Geneh-

Ist bel er Verwendung emes Fahrzeuges ellle, 'h T " d 'ch hl d' L 
aufschiebende oder auflösende Bedingung nicht mlgung l~~r ype WUl'en sfl" s,?wo le an-

f "II· 'I d' G h' 1 'ch deshauptmanner als auch das ur die Typengeneh-er u t, so gl t le ene mlgung a s III t er-, ".J' B d " , f" H 
'I W' d ' A fI ' h f"II mlgung zustanulge un esmllllstenum ur an-

tel t, Ir eme u age lllC t er u t, so d 1 G b d I d ' "'00" 
bl 'b d' G h' 'ch d' e, ewer e UTh n ustne pra) lZleren, was 

el t le ene mlgung sowie au le f h "ß b' h 1 b ' 
Z 1 "1' I F 11 "ro ' er a rungsgema erelts zu un at ,aren Sltua-

S.~:;b~;:ei~u ::~en ~e:rs~:~~~ns·a ein:: g:lt~~~~ tionBenf~efdührt hat'f'?hal'chUnfäGll~, mit( FahrBze,ug~nl 
G h ' , 'F 11 d zur ,e or lerung ge a r 1- er uter zum eispIe 

ene mlgung, 1111 zweiten a nur wegen er T kf h . ) 'b d d ch d A 
N 'ch f"ll d A fl b' Al B an a rzeugen lllS esonere ur as us-I ter u unger u· age gege en sem. s e- fl' ß d· L d fl" ' k ' f h "ß 
d ' k 11 Ich' B . ch le en ,er a e USSlg elt er ,a rungsgema 

mgungen ommen vor ,a em so' e In etra, t, ß "h l'ch chh 1 ' d ß Sch"d 
d ch d ' d' G h' "1 ' . d d au ergewo n J na, auge un gro e aen 
ur Je Je ene mlgung erst gu tlg WIl' 0 ,er . ch d f" d" F h b d 

'h G"I' k '1' b' T'I 'verursa en un ur lese a rzeuge eson ers 
I re u tlg elt ver lert, wenn estlmmte el e ! ' h d S' _L h' ch 'f b h ' 
d A " " d 'b ch I wenge en e I~J1Ier eltsvors n ten este en, ISt 

o er usrustungsgegenstan e auge ra t, ver- b"h d' E' 1 h' j"ßI'ch "d d tf d' d od Ich el 1 nen le lllze gene mlgung uner, a 1 , 

d ' , V d b' b' . h I a rzeuge emer ype so ena s gene mlgt ge-an ert 0 er en ernt wor en sm, er so e, I F h 'T ·11 1 h' 1 
1e eme erwen ungs estlmmung 'em a ten b ld d T ch ' 11 d 

( B " 1 . d L d' h f) Al ten, so a er ypens emausgeste t wur e, zum eispIe nur mer an wlrtsc a t , sI 
Auflagen kommen vor allem auferlegte Verpflich-
tungen hinsichtlich der Art der Zulassung Und Abs. 2 (§ 29 Abs. 1): 
hinsichtlich eines bestimmten Verhaltens in Frage. Ausländis,che Erzeuger sollen nur durch einen 

Abs.4: 

Bei Sattelzugfahrzeugen und Sattelanhängern 
und ihren Typen ist es unerläßlich, für jedes 
Fahrzeug beziehungsweise jede Type die erfor-· 

, derlichen technischen Mindestvoraussetzungen 
vorzuschreiben, die das jeweilige andere Fahrzeug 
oder die Type erfüllen muß, , 

einzigen Bevollmächtigten Anträge um Typen­
genehmigung stellen dürfen. (Dieser kann sich 
allerdings im Rahmen des § 10 des A VG, 1950 
wie jedermann vor der Behörde vertreten lassen.) 
Ausnahmen hievon sollen dann ermöglicht wer­
den, wenn bei einer Unternehmung die Bestel­
lung eines Bevollmächtigten für jede einzelne 
Unterg,ruppe dringend erforderlich ist. 
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Abs. 3 (§ 29 Abs. 2 1. Satz und § 
1. Satz): 

102 Abs. 31 Gutachten süll nu.r darüber eingeholt werden, ob 
die Type den Erfürdernissen der Verkehrs- und 

'. Betriebssicherheit entspricht. Es ist jedoch Sache 
Nach § 29 Abs. 2 des KFG. 1955 hat dIe Be- der Behörde, sowohl darüber zu entscheiden, ob 

hörde "ein Gutachten der Typenprüfungskom- die Type den Erfordernissen der Verkehrs- und 
mission nach § 103 ·einzuholen". Diese hat nach Betriebssi,cherheit entspricht, als auch, ob die 
§ 102 Abs. 3 des KFG. 1955 zu begutachten, "ob Type den gesetzlichen Bestimmungen entspricht 
Typen von Kraftfahrzeugen und Anhäl1!gern und oder nicht. 
von Einrichtungs- oder Ausrüstun~sgegenständen 
den Vorschriften dieses Bundesgesetzes und der 
Verordnungen, die auf Grund dieses Bundes- Abs. 4 (§ 29 Abs. 2 2. und 3. Satz): 

Nach § 29 Abs. 2 2. Satz des KFG. 1955 hat 
die Typenprüfungskommission "ihr Gutachten 
auf Grund einer Prüfung abzugeben, bei deren 
Vornahme die Einrichtungen' der Bundesversuchs­
anstalt für Kraftfahrzeuge heranzuziehen sind". 
Ferner kann von dieser Heranziehung abgesehen 
werden, wenn sie eine wesentliche Verzögerung 
des Verfahr·ens oder eine unverhältnismäßige Be­
lastung der Bewerber zur Folge hat. Da sich die 
Behörde gemäß § 39 Abs. 2 letzter Satz des AVG. 
1950 "von Rücksicht auf möglichste Zweckmäßig­
keit, Raschheit, Einfa,chheit und Kostenersparnis 
leiten zu lassen" hat, ~rübrigt sich diese Bestim­
mung und würde nur die Verfahrenshoheit der 
Behörde einengen. Es genügt, wenn bestimmt 
wird, daß das Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie den Sachverständigen die 
für die Vornahme der Typenprüfung erforder­
lichen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen 
hat. Das Ergebnis der Typenprüfung süll in 
einem Prüfungsbefund festzuhalten sein, der eine 
technische Beschreibung der Type mit allen den 
Gegenstand der angestrebten Typengenehmigung 
bildenden Angaben zu enthalten hat. Erst da­
durch wird es möglich., eindeutig abzugrenzen, 
wann eine Type oder ein Fahrzeug der geneh­
migten Type entspricht und wann eine Ände­
rung im Sinne der §§ 32 und 33 vorliegt. 

gesetzes zu erlassen sind, entsprechen". Durch 
diese Regelung wird der Typenprüfungskom­
mission die Abgabe von Rechtsgutachten 
übertragen, so daß sie als Quasibehörde 
praktisch die Entscheidung trifft und der Be­
hörde, die das Gutachten eingeholt hat, nur mehr 
eine bestätigende Scheinfunktion verbleibt. An­
derseits stattet weder der § 102 Abs. 3 oder der 
§ 103 des KFG. 1955 noch irgendeine andere Be­
stimmung dieses Gesetzes diese Kommission mit 
irgendwelchen Befugnissen aus und spricht nur 
von einem "Kollegium von Sachverständigen zur 
Abgabe von Gutachten", so daß sie weder als 
Kommission im Sinne einer Kollegialbehörde 
noch als Prüfungskommission in ihrer Gesamt­
heit oder in Senaten Rechtsakte setzen kann. 
Auch der im § 103 Abs. 2 des KFG. 1955. an­
geführte Vorsitzende hat keinerlei Befugnisse, 
also nicht einmal das Recht, die Kommission ein­
zuberufen, Senate zu bilden oder sonstige Ent­
scheidungen zu treffen. Die derzeitige Tätigkeit 
der Kommission und ihres Vorsitzenden entbehrt 
somit auch formal jeder Rechtsgrundlage und 
beruht nur auf Ableitungen aus den Worten 
"Vorsitzender" und "Kommission zur Begut­
achtung". Die zuständige Entscheidungsfunktion 
der Behörde konnte daher nur dadurch faktisch 
gewährleistet bleiben, daß der Leiter der zustän­
digen Fachabteilung zugleich auch Vorsitzender 
d~~ ~ypenprüfungskommission ist .~.m~ d~e zu-! Abs.5 (§ 29 Abs. 3 1. Satz): 
standigen Referenten auch Sachverstandige In der I 
Typenprüfungskommission sind. Diese zweifellos! Im § 29 Abs. 3 des KFG. 1955 wird bestimmt, 
unerläßliche Personalunion führt aber zur mate- daß der Bescheid "eine technische Beschreibung 
riellrechtlich unhaltbaren Praxis, daß der zustän- mit einer zeichnerischen Darstellung z.u enthalten 
dige Abteilungsleiter bei der Typenprüfungs- hat". Der Spruch des Bescheides hat gemäß § 59 
kommission, deren Vorsitzender er ist - also bei Abs. 1 des AVG. 1950 die vollständige Erledi­
sich selbst -, ein Rechtsgutachten über etwas ein- gung der Hauptfrage, das ist der den Gegenstand 
holt, worüber er als Behörde selbst zu entschei- des Verfahrens bildenden Verwaltungsange1egen­
den hat, und daß er daraufhin als Vorsitzender heiten, zu enthalten. Die technische Beschreibung 
der Typenprüfungskommission der Behörde, die braucht daher im gegebenen Falle als der einzige 
er als Abteilungsleiter verkörpert - also wieder in Frage kommende präzise Ausdruck des Gegen­
sich selbst -, vorschreibt, wie zu entscheiden sei. standes der Genehmigung nicht eigens gesetzlich 
Diese Praxis hat zu unentwirrbaren verfahrens- gefordert werden. Die zeichnerische Darstellung 
rechtlichen, dienstrechtlichen, besoldungsrecht- muß jedoch als Sondervorschrift verlangt werden. 
lichen und verrechnungstechnischen Schwierig-
keiten geführt. Um dem in Frage stehenden Ver-
fahren eine gesetzliche Grundlage zu geben U!ud Abs. 6 (§ 2 Abs. 1 1. Satz des HKFG. 1958): 

Die Grundlage der Typengenehmigung ist die 
Entscheidung über die Frage, ob eine Type ver­
kehrs- und betriebssicher ist und den sonstigen 
Forderungen des Kraftfahrgesetzes entspricht. 

die bestehenden Schwierigkeiten zu lösen, soll 
nunmehr die Behörde ,ein Gutachten eines oder 
mehrerer Sachverständiger aus der Sachverstän­
digenliste gemäß § 124 einzuholen haben. Das 
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Hierüber karin nur die Behörde erkennen, die I stellung von Typenscheinen soll aufgehoben wer­
für die Angelegenheiten des Kraftfahrwesens in I den, da der Typenschein für den militärischen 
seiner Gesamtheit zuständig ist, nämlich das Bereich keinerlei Bedeutung hat und auch tat­
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und sächlich nicht verwendet wird. Die nicht mehr 
Industrie. Ein anderes Ressort kann daher auch für den militärischen Bereich bestimmten Fahr­
bei Heranziehung von Sachverständigen nicht in zeuge sollen nur auf Grund einer neuerlichen 
der Lage sein, ü~er Genehmigungsanträge sach- Genehmigung weiter verwendet werden dürfen. 
gemäß zu entscheiden. Hingegen ist mit Rück­
sicht auf die Eigenart der besonderen Ausrüstung 
von Heereskraftfahrzeugen, bei Anträgen auf 
Genehmigung derselben, die Heranziehung eines 
Sachverständigen aus dem Personalstand des Bun­
desministeriums für Landesverteidigung geboten. 

Abs. 7 (§ 29 Abs. 2 letzter Satz): 

Zu § 30 

Abs. 1 (§ 30 Abs. 1): 

Der Typenschein ist der Nachweis dafür, daß 
das Fahrzeug als genehmigt gilt. Entspricht die 
Type nicht mehr den Vorschriften, so muß es 
auch unzulässig sein, für Fahrzeuge dieser Type 
Typenscheine auszustellen. 

Abs.2: 

Die Richtigkeit dessen, was mit dem Typen­
schein bestätigt wird (Abs. 1), kann praktisch nur 
überprüft werden, wenn darin alle Angaben des 
Genehmigungsbescheides enthalten sind. 

Abs.3: 

Nach § 30 Abs. 1 und 2 des KFG. 1955 ist der 
Einschreiter verpflichtet, für jedes von ihm er­
zeugte oder in den Handel gebrachte Fahrzeug 
der genehmigten Type einen Typenschein auszu­
stellen, zur Ausstellung ist jedoch "jeweils nur 
eine Unternehmung oder ein Bevollmächtigter 
berechtigt". Geht die Erzeugung oder General­
vertvetung vom Einschreiter auf eine andere Per­
son über, so ergibt sich die Frage, wer nunmehr 
Typenscheine auszustellen hat. Daher soll be­
stimmt werden: Wer nicht mehr Erzeuger oder 
Generalvertreter ist, darf auch nicht mehr Typen­
scheine ausstellen. 

Abs. 4 (§ 30 Abs. 3): 

Zu § 31 

Abs. 1 (§ 28 2. Satz, § 31 Abs. 2 letzter Satz und 
§ 32 Abs. 1 2. Satz): 

In diesem Absatz werden alle für eine Einzel­
genehmigung in Betracht kommenden Fälle auf­
gezählt. 

Abs.2 (§ 32 Abs. 1 1. und 3. Satz): 

Nach§ 32 Abs. 1 1. Satz des KFG. 1955 ist 
der Landeshauptmann zuständig, "in dessen ört­
lichem Wirkungsbereich die Zulassung des Fahr­
zeuges zu erwirken beabsichtigt ist". Diese Mög­
lichkeit des Einschreiters, durch die Behauptung 
einer weder beweisbaren noch überprüfbaren Ab­
sicht die Zuständigkeit nach Belieben zu begrün­
den, hat vielfach zu Schwierigkeiten geführt. Die 
Zuständigkeit soll daher durch den ordentllchen 
Wohnsitz des Antragstellers, bei Unternehmun­
gen oder deren Zweigniederlassungen durch ihren 
Sitz begründet werden. Die Berechtigung, einen 
Antrag auf Einzelgenehmigung zU: stellen, soll 
im Gegensatz zur Antragstellung bei der Typen­
genehmigung nicht auf einen bestimmten Per­
sonenkreis beschränkt sein~ 

Der Begriff des "ordentlichen Wohnsitzes" ist 
dem § 5 des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1965 
(BGBl. Nr. 250) entnommen, der, ebenso wie 
bereits der gleichlautende § 2 Abs. 2 des Wähler­
evidenzgesetzes, BGBl. Nr. 243/1960, lautet: 

"Der ordentliche Wohnsitz einer Person ist an 
dem Orte begründet, an dem sie sich in der er­
weislichen oder aus den Umständen hervor­
gehenden Absicht niedergelassen hat, ihn bis auf 
weiteres zum Mittelpunkt ihrer Lebensbeziehun­
gen zu wählen. Hiebei ist es unerheblich, ob die 
Absicht darauf gerichtet war, für immer an die­
'sem Orte zu bleiben." 

Die derzeit unbegrenzte Aufbewahrungsfrist ' Hiezu wird in der Judikatur des Verfassungs­
für das Typenscheinverzeichnis soll auf zehn gerichtshofes unter anderem folgendes aus-
Jahre begrenzt werden. geführt: 

Abs. 5 (§ 30 Abs. 4): 

Doppel sollen nur mehr ausgestellt werden 
dürfen, wenn der Verlust des Typenscheines 
glaubhaft gemacht wird. 

Abs. 6 (§ 30 Abs. 5): 

Abs. 7 (§ 2 Abs. 1 2. Satz des HKFG. 1958): 

Der Begriff des Wohnsitzes ist im Sinne des 
§ 66 Abs. 1 der JN. zu ·y.erstehen: Demnach ist 
der Wohnsitz an dem Ort begründet, an welchem 
sich eine Person in der erweislichen oder aus den 
Umständen hervorgehenden Absicht niedergelas­
sen hat, daselbst ihren bleibenden Aufenthalt zu 
nehmen (Erk. d. VfGH. Slg. 1994). Nur an jenem 
Ort ist ein ordentlicher Wohnsitz begründet, den 
die betreffende Person zum Mittelpunkt ihrer 

Die derzeit bestehende Verpflichtung des Bun- I wirtschaftlichen, beruflichen oder gesellschaft­
desministeriums für Landesverteidigung zur Aus- . lichen Betätigung zu gestalten die Absicht hatte 
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(Erk. d. VfGH. Slg. 1327, 1328, 1329, 1393, 1394 
und 2935). Dies bedeutet allerdings nicht, daß die 
Absicht dahin gehen muß, an dem gewählten Ort 
für immer zu bleiben. Es genügt durchaus, daß 
der Ort nur bis auf weiteres zu diesem Mittel­
punkt frei gewählt worden ist (Erk. d. VfGH. 
Slg. 1393, 1394 und 2935). Darum kann der 
ordentliche Wohnsitz eines Studierenden am Stu­
dienort oder eines Arbeiters am Beschäftigungsort 
nicllt mit der Begründung allein verneint werden, 
daß es sich: nicht um auf Dauer berechnete Ver­
hältnisse handle; in gleicher W,eise wäre es un­
richtig, zu sagen, daß schlechthin am Studienort 
oder Beschäftigungsort ein ordentlicher Wohnsitz 
gegeben wäre (Erk. d. VfGH. Slg. 2935). 

Abs. 3 (§ 32 Abs. 1 4. Satz): 

'Hier gilt das zu § 29 Abs. 3 Gesagte sinn­
gemäß. Auch die zuständigen Abteilungsleiter 
und Referenten des Landeshauptmannes sind in 

allen Angaben, die Gegenstand der Genehmigung 
waren, entspricht. Daher bedarf jede Xnderung, 
die eine dieser Angaben betrifft, der Genehmi­
gung. Auch für eine Xnderung nicht wesentlicher 
technischer Merkmale ist somit eine bescheid­
mäßige Genehmigung erforderlich, die auch in 
Form eines entsprechenden Abänderungsvermer­
kes des Typengenehmigungsbescheides erteilt wer­
den kann. 

Zu§ 33· 

Abs. 1 und 2 (§ 31 Abs. 1 1. und 3. Satz): 

Siehe die Bemerkungen zu § 32. 
Das Anbringen von gemäß § 35 typengeneh­

migten Teilen, Ausrüstungsgegenständen oder zu­
sätzlichen Aufbauten oder Vorrichtungen ist an 
sich zwar eine Xnderung, die aber als bereits 
durm die Typengenehmigung gemäß § 35 ge­
nehmigt angesehen werden soll. 

fast allen Ländern die Vorsitzenden beziehungs- .Abs. 3 (§ 31 Abs. 2 2. Satz): 
weise Sachverständigen der Einzelprüfungskom-
miSSIOn. Abs. 4 und 5 (§ 32 Abs. 2 1. Satz): 

Abs.4: 
Siehe die Bemerkungen zu § 32. 

Für Einzelgenehmigungen reich:t meist auch I Zu § 34 
eine bildliche Darstellung des Fahrzeuges aus. Abs. 1 (§ 33 1. Satz): 

Abs.5 (§ 2 Abs. 2 1. Satz des HKFG. 1958): Dieser Absatz soll den bisher nicht feststehen-
Bei Heer,eskraftfahrzeugen ist das Gutachten den . Kreis der Antragsberechtigten festsetzen, 

bei den gemäß § 124 bestellten Sachverständigen nämlIch den Erz~uger, de?- Generalv~;treter und 
für die Typenprüfung einzuholen. I den Fahrzeugbemzer. 'Yelters "kann nach. § 33 

11. Satz des KFG. 1955 die Ausnahmegenehmigung 

·Abs.6: 

Auch einzelgenehmigte Fahrzeuge sollen, wenn 
sie nicht mehr im militärismen Bereich verwen­
det werden, neu zu genehmigen sein. 

Abs. 7 (§ 32 Abs. 1 letzter Satz): 

Zu § 32 

Abs.l (§ 31 Abs. 11.Satz): 

Da nach § 31 Abs. 1 1. Satz des KFG. 1955 
alle Änderungen anzuzeigen waren, bestand oft 
Unklarheit darüber, bei welmem Grad der Ge­
ringfügigkeit die Anzeigepflicht endet. Nunmehr 
sollen nur Xnderungen anzeigepfliichtig sein, die 
Angaben betreffen, die Gegenstand des Geneh­
migungsbescheides bilden. Siehe aum die Bemer­
kung zu § 29 Abs. 5. 

Abs. 2 (§ 31 Abs.1 2. Satz): 

zum Zwecke der Erprobung erteilt werden "oder 
in besonderen Ausnahmefällen ... wegen der 
wirtschaftlichen Gegebenheiten, unter denen das 
Fahrzeug verwendet wird". Da der Begriff der 
"besonderen Ausnahmefälle" und der "wirt­
schaftlichen Gegebenheiten" zu unbestimmt ist, 
soll nunmehr die Ausnahmegenehmigung, außer 
zum Zwecke der Erprobung, auch "wegen der 
besonderen Gegebenheiten, unter denen diese 
Fahrzeuge verwendet werden," zu erteilen sein. 

Abs. 2 (§ 33 2. und 3. Satz): 

Abs. 3 (§ 33 5. Satz): 

§ 33 5. Satz des KFG. 1955 bestimmt: Die 
Ausnahmegenehmigung "kann" widerrufen wer­
den, wenn die Voraussetzungen, unter denen sie 
erteilt worden ist, weggefallen sind. Die Behörde 
soll jedoch hiezu verpflichtet sein. 

Als "wesentliches tecllnisches Merkmal" wird Abs. 4 (§ 3 Abs. 4 und § 33 letzter Satz): 
insbesondere alles zu gelten haben, was die Fahr­
eigenschaften des Fahrzeuges verändert. 

Abs. 3 und 4 (§ 31 Abs. 1 2. Satz): 

Eine Type kann nur so lange als genehmigt 
gelten, als sie dem Typengenehmigungsbescheid in 

Gemäß § 3 Abs. 4 des KFG. 1955 kann der 
Landeshauptmann Kraftfahrzeuge lund Anhänger 
"mit größeren Abmes·sungen und höheren Ge­
wichten, als durch Verordnung allgemein festge­
setzt ist" genehmigen. Gemäß § 33 des KFG. 
1955 kann das Bundesministerium für Handel, 
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Gewerbe und Industrie Fahrzeuge auch darm ge- Abs. 3: 

Auf Antrag sollen nunmehr auch Geräte, zu­
sätzliche Aufbauten, Sitze und Vorrichtungen. 
zur Beförderung von Gütern zu genehmigen sein. 

Zum IV. A b s c h n i t t 

Zu § 36 

§ 35 Abs. 1 1. Satz des KFG. 1955 bestimmt 
nur, daß die genehmigten Kraftfahrzeuge und An­
hänger "vor ihrer erstmaligen Verwendung auf 
Straßen zum Verkehr zugelassen sein" müssen. 
Nunmehr soll eindeutig und übersichtlich zu­
sammengefaßt werden, unter welchen Voraus­
setzungen Kraftfahrzeuge und Anhänger "auf 
Straßen mit öffentlichem Verkehr ... verwendet 
werden" dürfen. 

nehmigen, "wenn sie den Vorschrifteri über die 
Beschaff,enheit und Ausrüstung nicht entspre­
chen". Da unter "Beschaffenheit" auch die Ab­
messungen und Gewichte verstanden werden 
können und diese Kompetenzen daher vielfach 
wahlweise in Anspruch genommen wurden, soll 
nunmehr für alle Ausnahmegenehmigungen das 
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie zuständig sein und solche nur w,egen 
der "besonderen Gegebenheiten" (Abs. 1) erteilen 
dürfen. Gemäß § 33 letzter Satz des KFG. 1955 
kann das Bundesministerium für Handel, Ge­
werbe und Industrie "das Recht, . Ausnahme­
genehmigungen zu erteilen" dem örtlich :öustän­
digen Landeshauptmann "übertragen", so daß die 
Zuständigkeit auf ihn übergeht und ein Instan­
zenzug möglich ist. Nunmehr soll der Landes­
hauptmann nur mit der Durchführung des Ver-
fahrens betraut und ermächtigt werden können, lit. a (§ 35 Abs. 1, § 46 und § 47): 
im Namen des Bundesministeriums für Handel, 
Gewerbe und Industrie zu entscheiden. Durch 
diese Möglichkeit einer echten Delegierung, bei 
der das Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie seine Zuständigkeit. behält und in 

Die Bewilligung zur Durchführung von 
Probefahrten oder von überstellungsfahrten ist 
keine Zulassung und muß daher ausdrücklich an­
geführt we-rden. 

allen im Abs. 1 angeführten Fällen nach Bedarf lit. b (§ 41 Abs. 1): 
delegieren kann, soll die bei der Erteilung von 
Ausnahmegenehmigungen bisher sehr stark ver­
mißte Einheitlichkeit im ganzen Bundesgebiet ge­
währleistet und die Berufungsmöglichkeit ausge­
schlossen werden. Diese Delegierung ist aber auch 

Das Führen des Kennzeichens soll eine Vor­
aussetzung für die Verwendung des Fahrzeuges 
zum Verkehr sein. 

. deshalb unerläßlich, weil das Bundesministerium lit. c: 
für Handel, Gewerbe und Industrie wie jede 
Zentralstelle mit dem verfügbaren Personal gar 
nicht in der Lage wäre, den mit der Vollziehung 
der Bestimmungen des Abs. 1 verbundenen Auf­
gaben quantitativ gerecht zu werden. Die Bei­
behaltung der geltenden, den internationalen 
Abmachungen entsprechenden Erhöhung der all­
gemeinen Höchstgrenzen für die AbmeSSl.ingen 

Die durch die Erfüllung vorgeschriebener Be­
dingungen gewährleistete Gültigkeit der Geneh­
migung des Fahrzeuges sowie die Erfüllung vor­
geschriebener Auflagen soll ebenfalls ausdrück­
lich als Voraussetzung für die Verwendung des 
Fahrzeuges zum Verkehr angeführt werden. 

und Gewichte der Fahrzeuge wird das Erteilen Iit. d und e (§ 55 Abs. 6): 
von Ausnahmegenehmigungen nur mehr in ge­
ringem Ausmaß erforderlich machen. 

Zu § 35 

Abs. 1 (§ 34 1. und 2. Satz): 

österreich ist dem im Jahre 1959 in Kraft 
getr-etenen "übereinkommen über die Annahme 
einheitlicher Bedingungen für die Genehmigung 
der Ausrüstungsgegenstände und Tei~e von Kraft­
fahrzeugen und über die gegenseitige Anerken­
nung der Genehmigung" bisher noch nicht bei­
getreten. Auch Sturzhelm typen sollen nunmehr 
genehmigungspflichtig sein. 

Abs. 2 (§ 34 3. Satz): 

Das Genehmigungszeichen soll von der Be­
hörde bei der Genehmigung festgesetzt werden. 

Im § 55 Abs. 6 des Kraftfahrgesetzes 1955 wird 
bestimmt: "Es ist untersagt, auf Straßen Fahr­
zeuge zu verwenden, deren Haftpflichtversiche­
rung den Vorschriften nicht entspricht." 

Die Haftpflichtversicherung entspricht nicht 
mehr den Vorschriften, wenn infolge Nicht­
bezahlung der fälligen Prämie der Versicherer 
gemäß § 39 Abs. 2 des Versicherungsvertrags­
gesetzes 1958 von der Verpflichtung zur Leistung 
frei geworden ist, wenngleich. gemäß § 158 c 
Abs. 1 leg. cit. die Haftung des Versicherers 
gegenüber dem Dritten noch nicht erloschen ist 
(Erle. d. VwGH. vom 21. Feber 1963, 1673/61). 
Da die bisherige Fassung der Bestimmungen über 
die überwachung der Versicherung infolge 
ihrer Unklarheit Schwierigkeiten verursachte, 
sollen nunmehr die Voraussetzungen bezüglich 
der Haftpflichtversicherung ausdrücklich ange­
führt werden. 
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Zu § 37 

Abs. 1 (§ 36 Abs. 1 1. Satz und Abs. 3 1. Satz): 

§ 36 Abs. 1 des KFG. 1955 bestimmt: "Er­
geben sich auf Grund der Gesuchsbeilagen 
keine Bedenken hinsichtlich der Interessen, die 
nach diesem Gesetz zu wahren sind, so ist das 
Fahrzeug zuzulassen." Nunmehr sollen 
Kraftfahrzeuge und Anhänger zuzulassen sein: 
"auf Antrag ... unter Vorschreibung entspre­
chender Auflagen" und wenn die vorgeschriebe­
nen "Voraussetzungen erfüllt sind". Bei der Zu­
lassung· sollen nur Auflagen erteilt werden 
können. Eine Zulassung unter Bedingungen soll 
jedoch' nicht möglich sein, da die nicht erfüllte 
Bedingung die Zulassung ungültig und eine 
neuerliche Zulassung erforderlich machen würCIe. 
Dies würde aber nicht nur zu einer übermäßigen 
Belastung der Verwaltungsbehörden führen, son­
dern auch unabsehbare Folgen für die Kraft­
fahrzeug-Haftpflichtversicherung haben. Als Auf­
lagen kommen beispielsweise übertragungssperr­
fristen der Zollbehörden in Betracht. Es soHen 
ferner nur Kraftfahrzeuge und Anhänger zuge­
lassen werden dürfen, nicht aber Fahrgestelle, die 
als Fahrgestelle und nicht als den Vorschriften 
entsprechende Kraftfahrzeuge oder Anhänger 
genehmigt wurden. § 36 Abs. 3 1. Satz des KFG. 
1955 bestimmt: "Die Behörde hat dem Fahrzeug 
ein Kennzeichen zuzuweisen" und macht dadurch 
die Zuweisung zu einer eigenen, von der Zulas­
sung verschiedenen Rechtsfigur. Nunmehr soll 
im Bescheid über die Zutassung auch auszuspre­
chen sein, welches Kennzeichen das Fahrzeug zu 
führen hat. 

Abs. 2 (§ 35 Abs. 2): 

Im § 35 Abs. 2 lit. ades KFG. 1955 wird "ein 
Nachweis über den rechtmäßigen Besitz" gefor­
dert. Dieser Nachweis könnte nur als Ordnungs­
vorschrift gewertet werden, aber zivilrechtlich 
nicht entscheidend sein. Nach dem bürgerlichen 
Recht (§ 309 ABGB.) ist der Besitzer derjenige, 
der eine Sache in seiner Macht oder Gewahrsame 
und dazu den Willen hat, sie als die seine zu be­
trachten. ß.esitzer ist also in der Regel der Eigen­
tümer, der Kreditgeber, aber auch der Dieb oder 
derjenige, der glaubt, Eigentümer zu sein. Da­
gegen ist der Gebrauchsberechtigte, der Frucht­
nießer, der Entlehner oder der Verwahrer nicht 
der Besitzer. Die Verwaltungsbehörde kann aber 
nicht mit der Beurteilung von Nachweisen des 
zivilrechtlichen Besitzes belastet werden, da dies 
oft sogar den hiezu berufenen Zivilgerichten 
Schwierigkeiten bereitet. Für die Zulassung eines 
Fahrzeuges zum Verkehr ist in erster Linie ent­
scheidend, ob der Antragsteller als die Person 
angesehen werden kann, die die Behörde jederzeit 
hinsichtlich der Ver:wendung des Fahrzeuges auf 
Straßen mit öffentlich·em Verkehr mit Erfolg zur 

i Verantwortung ziehen ·kann. Dies kann auch 
schon angenommen werden, wenn der Antrag­
steller nur glaubhaft macht, daß er der recht­
mäßige Besitzer sei oder "das Fahrzeug auf Grund 
eines Abzahlungsgeschäftes im Namen des recht­
mäßigen Besitzers innehat". Letzteres wird bei 
einem Großteil der Anmeldungen der Fall sein. 
Bei diesen "kreditfinanzierten" Fahrzeugen be­
hält sich der Kreditgeber in der Regel nicht nur 
das Eigentum, sondern auch den Besitz bis zur 
völligen Abzahlung des gewährten Kredites ver­
traglich: vor, will aber auch in der Regel nicht 
der Behörde gegenüber als Antragsteller auf­
treten, da dies ebenso wie für die Behörde selbst 
verwaltungstechnisch praktisch undurchführbar 
wäre. Nach Abs. 2 lit. f soll bei gemieteten Fahr­
zeugen, also bei Leihwagen oder auf Grund eines 
Leasinggeschäftes übernommenen Fahrzeugen, 
eine Anmeldung nur möglich sein, wenn der Ver­
mieter zugestimmt hat, weil dies bei Leihwagen 
fast nie, beim Leasinggeschäft jedoch fast immer 
der Fall sein wird. 

Mit dem Zulassungs bescheid - der bei antrags­
gemäßer Erledigung in der Regel nicht ausgefer­
tigt, ·sondern nur durch den Zulassungsschein be­
stätigt wird - wird dem Antragsteller das Recht 
verliehen, das Fahrzeug im Rahmen der beste­
henden Vorsmriften auf Straßen mit öffentlichem 
Verkehr zu verwenden oder anderen Personen 
zur Verwendung zu überlassen. Da er der Rechts­
besitzer dieses Rechtes ist, ~oll er als "Zulassungs­
besitzer" bezeichnet werden. Dieser Begriff ist 
deshalb unentbehrlich. weil der Zulassungsbesitzer 
sowohl Eigentümer als Besitzer, als Inhaber, als 
Halter (im Sinne des Eisenbahn- und Kraftfahr­
zeughaftpflichtgesetzes) ist, dies alles aber keines·· 
wegs immer sein muß. Wenn der Antragsteller 
nicht glaubhaft machen kann, daß er der recht­
mäßige Besitzer des Fahrzeuges ist oder das Fahr­
zeug im Namen des rechtmäßigen ß.esitzers inne­
hat, soll ihm die Zulassung verweigert werden, 
da er aller Voraussicht nach nicht in der Lage 
sein wird, der Behörde gegenüber die Verant­
wortung für die Verwendung des Fahrzeuges zu 
übernehmen. Die Beurteilung, ob der rechtmäßige 
Besitz an einem Kraftfahrzeug oder Anhänger 
glaubhaft gemacht wurde oder nicht, richtet sich 
nach § 309 ABGB., wonach Besitzer derjenige 
Inhaber einer Sache ist, der den Willen hat, sie 
als die seinige zu behalten, und nach § 316 _ 
ABGB., wonach der Besitz einer Sache recht­
mäßig ist, wenn er auf einem gültigen Titel, das 
ist auf einem zur Erwerbung gültigen Rechts­
grund (zum ß.eispiel Eigentumserwerb, Kauf mit 
Eigentumsvorbehalt durch den Darlehensgeber) 
beruht. Der Zulassungs besitz ist der Besitz des 
Rechtes, ein bestimmtes Fahrzeug im Sinne der 
kraftfahrrechtlichen Vorschriften zu verwenden, 
Der Käufer eines Kraftwagens hat sich durch 
Einsichtnahme in den Typenschein von der 
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Rechtmäßigkeit des Besitzes seines Vorgängers zu 
überzeugen; hiezu genügt jedoch nicht der Zu­
lassungsschein, noch weniger aber ein Attest der 
Zollbehörde (OGH. vom 13. Feber 1958, 3 Ob 
32/58). Die Eintragung des Käufers in den Typen­
schein durch den Erzeuger oder Bevollmächtigten 
ist nach Maßgabe der Bestimmungen der §§ 45 
bis 47 AVG. als Nachweis für den rechtmäßigen 
Besitz anzusehen. Für zahlreiche Verwendungs­
bestimmungen sind zum Teil erschwerende, zum 
Großteil aber erleichternde Ausnahmebestim­
mungen vorgesehen, die für die Verkehrssicher-

-heit von Bedeutung sind und den Organen der 
Straßenaufsicht im Wege des Zulassungsscheines 
evident gemacht werden müssen. Die Angabe der 
Verwendungsbestimmung ist daher unerläßlich, 
um für die Vollziehung dieser Ausnahmebestim­
mungen eindeutige Verhältnisse zu gewährleisten. 
Antragsteller, die keine Ausnahmebestimmungen 
in Anspruch nehmen wollen, werqen daher auch 
als Verwendungszweck "keinen besonderen" an­
zugeben haben. Soweit die Verwendungsbestim­
mung nicht schon aus dem Bau und der Aus­
rüstung des Fahrzeuges hervorgeht, können Fahr­
zeuge insbesondere noch zur Verwendung be­
stimmt sein: im Bereich des Bundesheeres oder 
der Heeresverwaltung, des öffentlichen Sicher­
heitsdienstes, der Zoll wache, der österreichischen 
Bundesbahnen, der Post- und Telegraphenverwal­
tung, der Steuerfahndung, im Rahmen eines land­
und forstwirtschaftlichen Betriebes, zur gewerbs­
mäßigen Beförderung und für Fahrten der in 
§§ 53 und 54 angeführten Personen. 

lit. a (§ 35 Abs. 2 Ht. b): 

Die Erfüllung bei der Genehmigung erteilter 
Bedingungen kann nur von der Genehmigungs­
behörde, nicht aber von der Zulassungsbehörde, 
die fast nie über technische Sachverständige ver­
fügt, beurteilt werden. 

lit. b (§ 35 Abs. 2 lit. c): 

lit. c (§ 35 Abs. 2 lit. d): 

lit. d (§ 35 Abs. 2 lit. e): 

Für "Assemblingfahrzeuge" soll keine Zoll­
bestätigung erforderlich sein. Ebenso nicht für 
die Fahrzeuge im Zollausschlußgebiet, da sie erst 
nach einer Zulassung innerhalb des Zollgebietes 
zollbehandlungspflichtig werden. 

lit. e: 

Im § 9 Abs. 1 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 
1952, BGBl. Nr. 110, in der Fassung der Kraft­
fahrzeugsteuernovelle 1954, BGBl. Nr. 17, wird 
bestimmt: "Die zur Zulassung zuständige Ver­
waltungsbehörde hat den Zulassungsschein und 
die Kennzeichentafeln erst auszuhändigen, wenn 
derjenige, für den das. Kraftfahrzeug zugelassen 

wird, nachgewiesen hat, daß den Vorschriften 
über die Kraftfahrzeugsteuer Genüge getan ist." 
Die· Zulassung ist daher nur möglich, wenn der 
Antragsteller den Nachweis der ordnungsgemäß 
entrichteten Kraftfahrzeugsteuer oder der Steuer­
befreiung erbringt. 

lit. f: 

Siehe Bemerkung zu § 43 Abs. 4 lit. c. 

Abs. 3 (§ 39 Abs. 3 letzter Satz): 

Eine Zulassung ohne die bei der Genehmigung 
als Bedingung geforderte Auflage käme rechtlich 
der Zulassung eines nicht genehmigten Fahrzeu­
ges gleich und wäre eine rechtswidrige, aber gül­
tige Zulassung. § 39 Abs. 3 letzter Satz des KFG. 
1955 bestimmt hinsichtlich des Standortwechsels: 
"die neuen Kennzeichentafeln und der neue Zu­
lassungsschein dürfen erst ausgefolgt werden, 
w,enn der bisherige Zulassungsschein und die frü­
heren Kennzeichentafeln bei der Behörde ab­
gegeben wurden." Zur Entlastung der Behörde 
soll nunmehr auch die Zulassung erst gestattet 
sein, wenn der bisherige Zulassungsschein und die 
bisherigen Kennzeichentafeln abgeliefert wurden. 

Abs.4: 

Da die Ausfertigung von Genehmigungsbeschei­
den oft nur mit ziemlicher Verspätung möglich 
ist, stellen die Prüfungskommissionen nach Prü­
fung mit positivem Ergebnis sogenannte Interims­
bescheinigungen aus, die von den Zulassungs­
stellen auch kurzfristig bis zur Vorlage der Be­
scheide anerkannt werden. Diese Praxis soll nun­
mehr geändert und gesetzlich fundiert werden. 
Die Frist von einem Jahr ,entspricht der Notwen­
digkeit längerer Erprobungszeiten. 

Zu § 38 

Abs. 1 (§ 69 Abs. 3 2. Satz): 

Die vorübergehende Zulassung entspricht in 
mancher Hinsicht dem "Zollkennzeichen" anderer 
Staaten und ist nur für die Dauer von höchstens 
einem Jahr und nur für Antragsteller mit einem 
ordentlichen Wohnsitz im Ausland vorgesehen. 

Abs. 2 (§ 69 Abs. 3 3. Satz): 

Voraussetzung für die vorübergehende Zulas­
sung ist die Vorlage der gleichen Nachweise wie 
für die Zulassung; an Stelle des Typenscheines 
oder des Bescheides über die Einzelgenehmigung 
soll jedoch auch ein ausländisches Dokument über 
die Genehmigung der Type oder des Fahrzeuges 
anerkannt werden, wenn keine Bedenken hin­
sichtlich der Verkehrs- und Betriebssicherheit des 
Fahrzeuges bestehen. Ebenso soll an Stelle dieser 
Nachweise auch die Feststellung der Verkehrs­
und Betriebssicherheit des Fahrzeuges auf Grund 
der besonderen überprüfung gemäß § 56 Abs. 1 
genügen. 
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Abs.3: 

Das Verbot der Verwendung zur gewerbsmäßi-

; Wirkungsbereich der Antragsteller seinen Aufent­
haJt hat. 

gen Beförderung soll ungleiche Wettbewerbsmög- Abs. 3 (§ 36 Abs. 2 1. und '2. Satz): 
lichkeiten ausschließen. 

Zu § 39 

Abs. 1 (§ 36 Abs. 2 1. Satz): 

Für die eingeschränkte Zulassung kann nur der 
Landeshauptmann zuständig sein, in dessen ört­
lichem Wirkungsbereich das Fahrzeug verwendet 
werden solL Für eine Verwendung im Wirkungs­

Die vom Bundesministerium für Handel, Ge- bereich eines weiteren Landeshauptmannes ist 
werbe und Industrie oder vom delegierten Lan- bisher nach § 36 Abs. 2 2. Satz des KFG. 
deshauptmann erteilte Ausnahmegenehmigung 1955 bestimmt: "Soll sich die Zulassung auch auf 
soll nach § 34, sofern dies im Hinblick auf den Straßen beziehen, die in anderen Bundesländern 
Ausbauzustand der Straßen und Brücken geboten liegen, so ist bei den in Betracht kommenden' 
ist, unter den entsprechenden Bedingungen er- Landeshauptmännern um Ausdehnung der Zu­
teilt werden. Dies wird in den meisten Fällen in lassung anzusuchen." Um den Antragstellern das 
einer Beschränkung der Verwendung auf be- Einbringen mehrerer Anträge für eine einzige 
stimmte Arten von Straßen bestehen. Auf Grund Zulassung (Route) zu ersparen und die derzeit 
dieser Genehmigungsauflage soll so dann nur die hiefür bestehende eigene Rechtsfigur der "Aus­
auf bestimmte Straßenzüge dieser Art (Routen) dehnung" zu vermeiden, soll nunmehr jeweils 
eingeschränkte Zulassung ausgesprochen und an nur ein Antrag erforderlich sein. Soll das be­
die im Hinblick auf die örtlichen Gegebenheit~n schränkt zuzulassende Fahrzeug auch im Wir­
erforderlichen Auflagen gek~üpft werden. Die kungsbereich eines weiteren Landeshauptmannes 
besondere überwachung bestImmter !'rten d.er I verwendet werden, so werden beide Landeshaupt­
~traßenbenützu~g, ~ür die ei~e be~.ördhche BewII- männer gemäß § 4 Abs. 1 des A VG. 1?50 ein­
hgung erforderlIch Ist, hat die Behorde auf Grund vernehmlich vorzugehen haben. Durch dIe Forde­
des § 96 Abs. 6 der StVO. 1960 zu verfügen. In- runa der Anhörung der Straßenverwaltung soll 
wieweit die Partei ~ie Kosten dieser überwachung eine~seits gewährleistet werden, daß diese im Er­
zu tragen hat, wird durch das überwachungs- mittlungsverfahren als objektiver Amtssachver-
gebührengesetz, BGBl. Nr. 214/1964, ger.egelt. ständiger zur Begutachtung des Vorbringens des 

o Antragstellers herangezogen wird. Andererseits 
Abs. 2: I soll verhindert werden, daß die Straßenverwal-

Eingeschränkt zugelassene Fahrzeuge sollen den tung namens des Straßen erhalters als Partei auf­
Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes durch tritt und in einseitiger Vertretung seiner Inter­
eine kreisrunde gelbe Tafel mit schwarzem Rand essen gegen den Antrag Stellung nimmt. Dies ist 
und dem Buchstaben "R" in schwarzer Farbe insbesondere bei Bundes- oder Landesstraßen von 
leicht erkennbar gemacht werden. Bedeutung, wenn ein und dasselbe Amt im Ver-

o fahren sowohl als erk.ennende Behörde als auch 
Zu § 40 als Organ der Wirtschaftsverwaltung auftritt. 

Abs. 4, § 3 1. Satz des HKFG. 1958): Abs. 4: . 
Abs. 1 (§ 35 Abs. 1 3. Satz und Abs. 2, §361 

Der Antragsteller ist sehr oft nicht der Besitzer Auch bei Rou~en ~ur.ch mehr als zwei Bundes-
des Fahrzeuges, zum Beispiel bei den kreditfinan- länder soll n~r. em .emzl~.er Antrag, und zwar an 
zierten Fahrzeugen. Der Zweck dieser Bestim- das Bu~desmmlstenum ~ur Hand~l, Gewerbe und 
mung ist, daß der Besitzer eines Kraftfahrzeuges Industne, z~ stellen sem. In diesem Verfahren 
jeweils ohne weitere Umstände festgestellt und sollen alle m Be~.racht ~ommenden Straßenver­
erreicht werden kann. Bei der Bestimmung des waltungen anzuhoren sem. 
Standortes kommt es darauf an, von wo aus der 
Besitzer über das Fahrzeug hauptsächlich verfügt Abs. 5 (§ 3 2. Satz des HKFG. 1958): 
(VwGH. vom 11. April 1962, 142/62). Ist der 
Besitzer eines Kraftfahrzeuges ein Unternehmer, 
so wird als Standort der Ort der Niederlassung 
des Unternehmens anzusehen sein, von der aus 
über das Kraftfahrzeug verfügt wird (VwGH. 
vom 8. Feber 1961, 1432/60). Als dauernder 
Standort soll auch für Fahrzeuge, die im Bereich 
der Zollwache verwendet werden, Wien gelten. 

Abs. 2 (§ 69 Abs. 3 1. Satz): 

Für die vorübergehende Zulassung kann nur 
die Behörde zuständig sein, in deren örtlichem 

Nach § 3 2. Satz des HKFG. 1958 obliegt die 
Zulassung der Heeresfahrzeuge dem Bundesmini­
sterium für Landesverteidigung. Mangels weiterer 
Bestimmungen können daher zum Beispiel auch 
überschwere Heeresfahrzeuge, die im Zivilbereich 
gemäß § 36 Abs. 2 des KFG. 1955 vom Landes­
hauptmann zuzulassen sind, ohne Einvernehmen 
mit diesem für alle Straßen zugelassen werden. 
Um die beträchtlichen Schwierigkeiten, die bis­
her auf Grund dieser Rechtslage entstanden sind, 
in Hinkunft zu vermeiden, soll nunmehr auch bei 
Heeresfahrzeugen eine beschränkte Zulassung 
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vorgeschri.eben sein, bei der die Bestimmungen I über das Fahrzeug verfügt wird, das Kennzeichen, 
des § 39 sInngemäß anzuwenden sind und bei der I die Untergruppe, in die das Fahrzeug fällt, die 
die zuständigen Straßenverwaltungen anzuhören Marke und Type, die Fahrgestellnummer, die 
sind.· Motornummer, die Besteuerungsgrundlage für die 

Zu § 41~ 

Der Zulassungsschein ist nur eine Bestätigung 
über die Erlassung des Bescheides, der die Zulas­
sung des Fahrzeuges und die Zuweisung des Kenn­
zeichens ausspricht. Dieser Bescheid wird nur im 
Falle einer Abweisung des Antrages schriftlich 
ausgefertigt. Im Falle der Stattgebung wird er 
gemäß § 62 Abs. 1 und 2 des A VG. 1950 der 
Partei mündlich mitgeteilt und dies im Zulas­
sungsakt durch einen Vermerk beurkundet. Der 
mit dem Deckkennzeichen verfolgte Zweck er­
laubt nicht seine Eintragung in den Zulassungs­
schein mit dem ordentlichen Kennzeichen. Es ist 
daher ein zweiter Zulassungsschein erforderlich, 
der keinerlei unerwünschte Aufmerksamkeit 
durch zwei verschiedene Kennzeichen erregt. 
Durch die Verfälschung des Zulassungsscheines für 
ein Kraftfahrzeug wird der Staat in seinem kon­
kreten Recht auf Zulassung von Kraftfahrzeugen 
zum öffentlichen Verkehr sowie auf überprüfung 
dieser Fahrzeuge und ihrer Lenker verletzt 
(OGH. vom 11. April 1962, 12 Os 41/62). 

Abs. 1 (§ 36 Abs. 3 2. Satz): 

§ 36 Abs. 3 1. und 2. Satz des KFG. 1955 be­
stimmt: "Die Behörde hat dem Fahrzeug ein 
Kennzeichen zuzuweisen und ... eine schriftliche 
Bescheinigung über die Zulassung des Fahrzeuges, 
den Zulassungsschein, auszustellen." Nach dieser 
Bestimmung hat daher der Landeshauptmann für 
die von ihm zugelassenen Fahrz.euge das Kenn­
zeichen zuzuweisen und den Zulassungsschein aus­
zustellen. Nunmehr soll der Zulassungsschein im 
Hinblick auf die bisher gemachten Erfahrungen 
und die Erfordernisse der Praxis zur Erleichte­
rung der Zulassungswerber auch bei Zulassungen 
durch den Landeshauptmann oder das Bundes­
ministerium für Handel, Gewerbe und Industrie 
stets von der Bezirksverwaltungsbehörde (Bun­
despolizeibehörde) auszustellen sein, in deren ört­
lichem Wirkungsbereich das Fahrzeug seinen dau­
ernden Standort hat. 

Abs. 2 (§ 36 Abs. 3 3. Satz): 

§ 36 Abs. 3 des KFG. 1955 bestimmt: "Die Be­
hörde hat dem Fahrzeug ein Kennzeichen zuzu­
weisen und dieses und den Namen des Fahrzeug-
besitzers ... am Typenschein ... vorzumerken. 
Sie hat ... den Zulassungsschein auszustellen. In 

Ermittlung der Kraftfahrzeugsteuer, bei Last­
kraftwagen und Anhängern auch die höchsten zu­
lässigen Achsdrücke, die höchste Anzahl der Per­
sonen, die auf jeder Sitzbank befördert werden 
darf. Die kraftfahrrechtliche Erheblichkeit des 
Verwendungszweckes macht ferner auch seine 
Eintragung in den Zulassungsschein unerläßlich, 
insbesondere für die Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes im Hinblick auf die auf Grund 
des Verwendungszw1eckes gewährten Erleichte­
rungen. Weiters müssen Auflagen, Befristungen 
und Einschränkungen und schließlich auch die 
Genehmigung der Anbringung zusätzlicher Ge­
genstände eingetragen werden. 

Abs.3: 

Zula·ssungsbesitz,ern von Anhängern sollen auf 
Antrag zwei gleichlautende Zulassungsscheine aus­
gestellt werden. Dies ist unerläßlich, weil Anhän­
ger vielfach vom Zugfahrzeuglenker an einen 
Ort gebracht werden, um erst, nachdem er diesen 
verlassen hat, von einem anderen Zugfahrzeug­
lenker mit einem anderen Zugfahrzeug weiter­
gezogen zu werden. Eine übergabe des Zulas­
sungsscheines ist daher nicht zumutbar. 

Abs.4: 

Die Partei kann das Fehlen von Eintragungen, 
Unterschriften oder Stempeln mangels Sach- und 
Amtskundigkeit keineswegs immer erkennen und 
kann daher auch hiefür nicht verantwortlich ge­
macht werden. Sie kann vielmehr nur bei nach­
träglichem Unkenntlichwerden oder bei Beschädi­
gungen oder sonstigen Merkmalen, die die Voll­
ständigkeit, Einheit oder Echtheit des Dokumen­
tes in Frage stellen, verpflichtet werden, eInen 
neuen Zulassungsschein zu beantragen. 

Abs. 5 (§ 36 Abs. 3 1. Satz): 

Abs. 6 (§ 3 2. Satz des HKFG. 1958): 

§ 3 2. Satz des HKFG. 1958 bestimmt nur: 
"Die Zulassung der Heeresfahrzeuge obliegt ... 
dem Bundesministerium für Landesverteidigung", 
so daß derzeit ein "Zulassungsschein" im Sinne 
des KFG. 1955 auszustellen ist. Nunmehr soll 
unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmun­
gen für den zivilen Zulassungsschein ein Heeres­
zulassungsschein auszustellen seIn. 

Zu § 42 
diesem sind die zulässige Höchstbelastung und 
die Anzahl der Personen, die mitgeführt werden Abs. 1 (§ 39 Abs; 1 1. Satz): 
dürfen ... anzugeben, sowie ... Einschränkungen 
... einzutragen." Nunmehr soll auch noch einzu- , Abs. 2 (§ 39 Abs. 1 2. Satz): 
tragen sein: der Name, der ordentliche Wohnsitz I Wird der Fahrzeugmotor im Ausland aus­
oder Sitz beziehungsweise der Ort, von dem aus I getauscht, so soll die Bestätigung eines Zollamtes 
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vorzulegen sein, "daß der Motor einem entspre­
chenden Zollverfahren unterzogen wurde". Bei 
Fahrzeugen mit dem dauernden Standort in 
eine~ österreichischen Zollausschlußgebiet soll 
dieser Nachweis erst nach Verlegung des dauern­
den Standortes in das Zollgebiet erforderlich sein. 

Ahs.3: 

Zu § 43 

Ahs. 1 (§ 37 Abs. 1): 

Da die Zulassung ein verliehenes Recht ist, 
muß ausgesprochen werden, wann dieses erlischt. 
Das Wort abmelden besagt noch nicht ausdrück­
lich, daß damit auch die Zulassung erlischt. 
Außerdem soll die Zulassung nur erlöschen, wenn 
das Fahrzeug bei der Behörde, die es zugelassen 
hat, oder bei der Aufenthaltsbehörde abgemeldet 
wurde. Die Vorlage des Typenscheines, des Ein­
zel- oder Ausnahmegenehmigungsbescheides und 
des Kraftfahrzeugsteuernachweises können nicht 
als mit der Abmeldung zeitlich zusammenfallende 
Handlungen verlangt werden. Dies ist nur beim 
Zulassungs schein und bei den Kennzeichentafeln 
möglich und auch unerläßlich. Bei den übrigen 
Dokumenten, insbesondere beim Typenschein, 
werden sich oft Beschaffungsschwierigkeiten er­
geben, so daß eine zweite Verpflichtung aufzu­
erlegen ist, die erst durch die Abmeldung ent­
steht und deren Erfüllung nach Möglichkeit In 

weiterer Folge geschieht. 

Ahs.2: 

Die Behörde soll nunmehr die Abmeldung und 
den Tag der Abmeldung auf dem Typenschein 
oder dem Bescheid über die Einzelgenehmigung 
und auf der Kraftfahrzeugsteuerkarte, sofern eine 
vorhanden ist, zu bestätigen haben, wenn der 
Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln ab­
geliefert oder ihr Verlust oder Untergang glaub­
haft gemacht wurden. Als Tag der Abmeldung 
soll der Tag der Ablieferung oder der Glaubhaft­
machung des Verlustes oder Unterganges gelten. 
Die Zulassung soll mit diesem Tag erlöschen. Dies 
ist von Bedeutung, weil sonst oft das Ende der 
Steuerpflicht hinsichtlich der Kraftfahrzeugsteuer 
nicht festgestellt werden kann, was bisher zu 
Schwierigkeiten geführt hat. 

Abs.3: 

Das Kennzeich,en soll auf Antrag sechs Monate 
für ein Fahrzeug derselben Untergruppe freizu­
halten sein. 

Abs.4: 

In diesem Absatz sind alle Umstände zusam­
mengefaßt, die die Pflicht des Zulassungsbesitzers 
begründen, das Fahrzeug abzumelden. 

lit. a (§ 37 Abs. 1 1. Satz): 

§ 37 Abs. 1 1. Satz des KFG. 1955 bestimmt: 
Soll ein Kraftfahrzeug oder ein Anhänger zum 

Verkehr auf Straßen nicht mehr verwendet wer­
den so hat der Fahrzeugbesitzer dies anzuzeigen 
sow'ie den Zulassungsschein und die Kennzeichen­
tafeln ... zurückzustellen." Da dies,er die Pflicht 
zur Abmeldung begründende Umstand oft schwer 
feststellbar und beweisbar ist, soll nunmehr be­
stimmt werden, daß eine Abmeldepflicht entsteht, 
wenn das Fahrzeug nicht mehr verwendet werden 
kann. ' 

Iit. b (§ 39 Abs. 3 2. Satz): 

lit. c (§ 39 Abs. 2 1. Satz): 
Bei Abzahlungsgeschäften muß der zur Ab­

meldung verpflichtet sein, der das Fahrzeug im 
Namen des Besitzers innehatte, da er als solcher 
auch den Antrag auf Zulassung gestellt hat und 
Zulassungsbesitzer wurde. Bei den Bestandverträ­
gen im sogenannten Leihwagengewerbe, bei dem 
es sich aus Gründen der Rentabilität stets nur 
um kurzfristige Mietverträge handeln kann, v.:ill' 
und soll der Vermieter seinen ZulassungsbesItz 
nicht aufgeben. Da der Besitz aber auch bei die­
sen Verträgen, weil es Mietverträge sind, auf den 
Mieter übergeht, muß der Vermieter von der 
Abmeldepflicht befreit sein, sofern er- nicht einer 
Anmeldung des Fahrzeuges zugestimmt hat, was 
praktisch kaum vorkommen wird. 

lit. d (§ 55 Abs. 6 2. Halbsatz): 

Ahs.5: 

Grundsätzlidl soll nur der Zulassungsbesitzer 
das Recht zur Abmeldung des Fahrzeuges haben, 
damit jede mißbräuchliche Abmeldung aus­
geschlossen werden kann. Da aber kreditfinan­
zierte' oder (bei Leasinggeschäften) vermietete 
Fahrzeuge, die wegen Nichtbezahlung der fälligen 
Ratenschuld vom Kreditgeber wieder zurück­
genommen oder weiterveräußert wurden, vom 
Zulassungsbesitzer vielfach nicht mehr pflicht­
gemäß abgemeldet werden, weil diesem das Inter­
esse fehlt oder weil er, oft unbekannt wohin, ver­
zogen ist, muß der jeweilige Besitzer ausdrücklich 
zur Abmeldung berechtigt sein, sonst würde er 
nicht in der Lage sein, das Fahrzeug zu verwer­
ten. 

Zu § 44 
Abs.1: 

Da die Zulassung ein Bescheid ist, soll sie nicht 
wie bisher "zurückgenommen", sondern wie alle 
Bescheide im Sinne des AVG. 1950 "au~gehoben" 
werden. In diesem Absatz sind alle Umstände zu­
sammengefaßt, die die Pflicht der Behörde be­
gründen, die Zulassung aufzuheben. Die Zulas­
sung kann nur von der Behörde aufgehoben 
werden, die das Fahrzeug zugelassen hat. 
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lit. a (§ 38 Abs. 2): 

Nach § 38 Abs. 2 des KFG. 1955 hat die Be­
hörde die Zulassung zurückzunehmen, wenn sie 
verständigt wurde, "daß sich das betreffende 
Fahrzeug nicht in verkehrs- oder betriebssicherem 
Zustand befindet". 

Da es oft längere Zeit dauert, bis ein Fahrzeug 
wiederhergestellt ist, soll von einer Aufhebung 
der Zulassung abgesehen werden, wenn glaubhaft 
gemacht wird, daß das Fahrzeug nicht verwendet 
wird. 

lit. b (§ 38 Abs. 2): 

Nach § 38 Abs. 2 des KFG. 1955 hat die Be­
hörde die Zulassung zuruckzunehmen, "wenn den 
Bestimmung,en des VI. Abschnittes über die Haft­
pflichtversicherung nicht mehr Genüge geleistet 
ist". Eine Prüfung dieser in der Hauptsache zivil­
rechtlichen Frage ist der Verwaltungsbehörde gar 
nicht möglich. Diese kann nur verpflichtet wer­
den, auf Grund der Anzeige des Versicherers ein­
zuschreiten. Die in lit. b angeführte Anzeige wird 
erstattet, wenn der Versicherer nur dem Ver­
sicherten gegenüber von der Verpflichtung zur 
Leistung frei ist, dem Dritten gegenüber aber auf 
unbegrenzte Zeit weiter zur Leistung verpflichtet 
ist. Auf die Anzeige des Versicherers hin, daß er 
wegen Prämienverzuges dem Versicherten gegen­
über von der Verpflichtung zur Leistung frei ist, 
muß die Behörde das Verfahren zur Aufhebung 
der Zulassung einleiten und dieses bis zur Ab­
nahme der Kennzeichentafeln durchführen. In 
den meisten Fällen wurden diese Verfahren infolge 
des erbrachten Nachweises des bezahlten Prä­
mienrückstandes eingestellt und sind daher prak­
tisch eine reine Inkassohilfe der Behörde für den 
Versicherer. Da jährlich zehntausende solcher Ver­
fahren mit Tausenden von Patrouillengängen der 
Gendarmerie zur Abnahme der Kennzeichen­
tafeln durchgeführt werden müssen und die tat­
sächliche Aufhebung der Zulassung und Abnahme 
der Kennzeichentafeln nur ganz selten erfolgt, 
soll zur Entlastung der Behörden erst ein Monat 
nach dem Einlangen der Anzeige das Verfahren 
einzuleiten sein. Während dieses Monats kann die 
Mitteilung des Versicherers, daß er der Behörde 
die Anzeige erstattet hat, viele Säumige zur Prä­
mienzahlung veranlassen, so daß die Behörde 
durch die im § 61 Abs. 3 letzter Satz vorgese·· 
hene Mitteilung des Versicherers, daß die Ver­
pflichtung zur Leistung wieder besteht, das Ver­
fahren nicht mehr einleiten muß. 

lit. c (§ 38 Abs. 2): 

Diese Anzeige wird erstattet, wenn der Ver­
sicherer wegen Beendigung oder Nichtbestehens 
des Versicherungsvertrages von der Verpflichtung 
zur Leistung dem Versicherten gegenüber frei ist, 
aber auch dem Dritten gegenüber nur mehr ein 
Monat lang zur Leistung verpflichtet ist, so daß 

das unverzügliche, wirksame Einschreiten der Be­
hörde unerläßlich ist. 

lit. d: 

Wenn der Typenschein seine Gültigkeit ver­
loren hat, weil er durch einen Einzelgenehmi­
gungsbescheid ersetzt wurde, kommt eine Auf­
hebung der Zulassung nicht in Betracht. 

lit. e: 

Im § 9 Abs. 3 des Kraftfahrzeugsteuerg,esetzes 
1952, BGBl. Nr. 110, in der Fassung der Kraft­
fahrzeugsteuernovelle 1954, BGBl. Nr. 17, wird 
bestimmt: "Auf Anzeige des Finanzamtes, daß 
die Kraftfahrzeugsteuer nicht oder nicht ord­
nungsge!J?äß entrichtet wurde, hat die zuständige 
Behörde die Kennzeichentafeln und den Zulas­
sungsschein einzuziehen." Die Zulassung muß da­
her aufgehoben werden, wenn diese Anzeige ein­
gelangt ist. 

Abs. 2 (§ 38 Abs. 3, § 52): 

In diesem Absatz sind alle Umstände auf­
gezählt, bei denen die Behörde die Zulassung auf­
heben kann. Nunmehr soll die Zulassung auch 
aufgehoben werden können, wenn Auflagen nicht 
eingehalten wurden, 'wenn vorübergehend zu­
gelassene Fahrzeuge zur gewerbsmäßigen Beför­
derung verwendet wurden und wenn ein ungültig 
gewordener Typenschein nicht abgeliefert wird. 

Abs.3: 

Die gesetzliche Aufhebung der aufschiebenden ' 
Wirkung der Berufung ist nur vertretbar, wenn 
das Fahrzeug in verkehrsgefährdendem Zustand 
ist oder wenn der Versicherer auch dem Dritten 
gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung 
frei ist; in den übrigen Fällen wäre sie meist eine 
Härte. Die Berufung soll in den bei den angeführ­
ten Fällen keine aufschiebende Wirkung haben, 
damit der Bescheid sofort vollstreckbar ist und 
der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln 
im Bedarfsfalle sofort nach Zustellung des Be­
scheides abgenommen werden können. 

Abs. 4 (§ 38 Abs. 1): 

Die gesetzliche Verpflichtung zur Ablieferung 
des Zulassungsscheines und der Kennzeichentafeln 
ist nicht nur bei der Abmeldung (§ 43 Abs. 1), 
sondern auch bei der Aufhebung der Zulassung 
unerläßlich. 

Abs.5: 

Auch die Aufhebung der Zulassung muß, wie 
bei der Abmeldung, im Sinne des § 43 Abs. 2 auf 
dem Typensmein oder dem Einzelgenehmigungs­
bescheid und auf der Kraftfahrzeugsteuerkarte 
bestätigt werden. 
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Zu § 45 

Abs. 1 (§ 46 Abs. 2): 

Im § 46 Abs. 1 des KFG. 1955 wird bestimmt: 

I einen anderen Ort im Rahmen des Geschäfts­
betriebes." Schließlich sollen auch die Fahrten 
zum Ort der Begutachtung oder überprüfung 
des Fahrzeuges nach dem III. und V. Abschnitt 
als Probefahrten gelten. "Betrieben, die sich mit der Herstellung oder 

Instandsetzung von Kraftfahrzeugen und Anhän­
gern befassen oder mit solchen Handel treiben, 
können '" zur Kennzeichnung ihrer oder der Abs. 2 (§ 46 Abs. 5): 
ihnen übergebenen Fahrzeuge bei Probefahrten Probefahrten müssen wegen der Lenkerfeststel-

besondere Kennzeichen zugewiesen werden." lung als solche nachweisbar sein. Daher darf es 
Die "Zuweisung eines Kennzeichens", die hier dem Besitzer einer Bewilligung zur Durchfüh­
eine eigene Rechtsfigur ist und mit Bescheid aus- rung von Probefahrten nicht möglich sein, mit 
zusprechen wäre, kann an sich noch nicht als Er- einem zugelassenen Fahrzeug ohne Probefahrt­
teilung einer Berechtigung zur Verwendung des kennzeichen und ohne Wissen des Zulassungs­
Fahrzeuges auf Straßen gelten, so daß derzeit die besitzers Fahrten durchzuführen oder durch sein 
Verleihung dieses Rechtes nur aus der Absicht Personal durchführ,en zu lassen. 
dieser Maßnahme geschlossen und angenommen 
werden muß. Nunmehr soll ausdrücklIch aus- Abs. 3 (§ 46 Abs. 1 1. Satz, § 53 Abs. 1): 
gesprochen werden, daß Probefahrten mit nicht' 
zugelassenen Fahrzeugen bewilligungspflichtiC7 Wenn die Voraussetzungen vorliegen, soll die 
sind und was als Probefahrt zu gelten hat. Au~ Behörde die Bewilligung zu erteilen haben; die 
Abs. 1 ergibt sich, daß ein Fahrzeug mit einem Notwendigkeit der Probefahrten soll aber glaub­
Probefahrtkennzeichen auch von einem Kauf- haft zu machen sein. Die Bewilligung soll auch 
interessenten ohne Begleitung eines Betriebs- Betrieben ,erteilt werden, die sie "zur Versor­
angehörigen gelenkt werden darf, wie dies zum gung einer größeren Anzahl von Fahrzeugen des 
Beispiel bei einem einsitzigen Kraftrad nicht an- eigenen Betriebes" benötigen und an Anstalten 
ders möglich sein kann. Die Beförderung von oder Betriebe, die sich "im öffentlichen Interesse 
Personen oder Gütern auf Probefahrten ist in so- mit der Instandsetzung oder Prüfung von Fahr­
lange zulässig, als dies der Charakter der Probe- zeugen" befassen. Hieher gehören insbesondere 
fahrt erfordert oder zumindest insbesondere auch die Betriebe mit größerem Wagenpark und eige­
hinsichtlich der Verkehrssicherheit zuläßt. GeC7en ner Reparaturwerkstätte, die Verkehrsbetriebe 
die gleichzeitige Durchführung einer "überfiih- von Gebietskörperschaften und die im § 57 
rung eines Kraftfahrzeuges" und einer Probefahrt Abs. 4 genannten Vereine. Wer von einem ande­
eines Kaufinteressenten bestehen ehenfalls keine ren (Geschäftsherrn) mit der Vermittlung oder 
Bedenken. Bei Probe- und überführungsfahrten Abschließung von Handelsgeschäften oder über­
im Rahmen des Geschäftsbetriebes kann auch ein haupt von Rechtsgeschäften über bewegliche 
schleppendes Fahrzeug mit einem Probefahrt- Sachen, Rechte oder Arbeiten in dessen Namen 
kennzeichen versehen werden sofern beim Ab- und für dessen Rech'nung ständig betraut ist und 
schleppen ~ie übrigen Vorschriften eingehalten ~iese ~ätigkeit ~~lb~tändig und gewerbsmäßig aus­
werden. DIe überlassung eines Probefahrtkenn-: ubt, 1st selbstandiger Handelsvertreter (früher 
zeichens an den Käufer eines Kraftfahrzeuges, um I "Handel~agent") (§ 1 Abs. 1 des Handelsagenten­
diesem die Heimfahrt mit einem gekauften Kraft- gesetzes 111 der Fassung der Novelle vom 13. Juli 
fahrzeug zu ermöglichen, widerspricht hingegen 1960, BGB1. Nr. 153). Da es für Probefahrten 
der Vorschrift des Gesetzes, wonach Probefahrt- bedeutungslos ist, ob das Handeln mit Fahrzeu­
kennzeichen zur überführung von Kraftfahrzeu- g.en im eigenen oder fremden Namen und auf 
gen an den Wohnsitz des Käufers nur im Rah- eIgene oder fremde Rechnung erfolgt, bestehen 
men des Geschäftsbetriebes" erfolge~ dürfen gegen die Zuweisung von Probefahrtkennzeichen 
(VwGH. vom 18. Jänner 1961, 1323/60). an selbständige Handelsvertreter keine Bedenken. 

Im § 46 Abs. 2 des KFG. 1955 wird bestimmt: 
"Als Probefahrten gelten auch Fahrten .,. zur 
überführung eines Kraftfahrzeuges an einen an­
deren Ort, wenn diese überführung im Rahmen 
des Geschäftsbetriebes erfolgt, Fahrten von einer 
Erzeugungsstätte in eine andere oder in eine Ver­
kaufsstätte, vom Bahnhof zur Verkaufsstätte, 
von der Verkaufsstätte in den Wohnort des K~u­
fers und bei Verkäufen ins Ausland Fahrten bis 
an die Grenze." AUe diese Fahrten sollen nun­
niehr der Einfachhei~ halber mit der Bestimmung 
erfaßt werden: "Als Probefahrten gelten auch 
Fahrten zur überführung eines Fahrzeuges an 

Unter "Betrieb" muß zweifellos jedes "kaufmän­
nische Unternehmen" verstanden werden, also 
sowohl ein selbständiger Handelsvertreter als 
auch ein Kraftfahrzeughändler (Er1. d. BMfHuW. 
vom 24. Juni 1963, Z1. 184.808-IV/28 a/63). 

Abs. 4 (§ 46 Abs. 1 1. und 2. Satz): 

So wie die bisherige "Zuweisung des Kennzei­
chens" nicht mehr eine von der Zulassung ver­
schiedene Rechtsfigur sein soll, sondern nach § 37 
Abs. 1 "bei der Zulassung auch auszusprechen" 
ist, "welches Kennzeich'en das Fahrzeug zu führen 
hat", soll bei der Bewilligung zur Durchführung 
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von Probefahrten auch auszusprechen sein, welche' samt gewichte die durch Verordnung allgemein 
Kennzeichen bei diesen Fahrten zu führen sind. festgesetzten Höchstgrenzen überschreiten, muß 
Probefahrtkennzeichen so1len ferner nur bei auch hier die Bewilligung des Landeshauptman­
Probefahrten geführt werden dürfen. über die nes, in dessen örtlichem Wirkungsbereich die 
Erteilung der Bewilligung von Probefahrten, die überstellungsfahrten durchg.eführt werden sollen, 
wie die Zulassung nur mündlich: verkündet und eingeholt werden (siehe auch die Erläuternden 
nur bei Ablehnung des Antrages in schriftlicher Bemerkungen zu § 45 Abs. 5). 
Bescheidform ergehen soll, soll eine Bescheini-
gung, der Probefahrtschein, auszustellen sein, die Abs. 4 (§ 47 Abs. 2): 
in ihrer Funktion dem Zulassungsschein ent- Der überstellungsfahrtschein entspricht in sei-
spricht. ner Funktion dem Zulassungsschein. 

Abs.5: 

Bei Anträgen auf Bewilligung Zur Durchfüh­
rung von Probefahrten mit Fahrzeugen, deren 
Abmessungen oder höchstzulässige Gesamt­
gewichte die durch V,erordnung allgemein fest­
gesetzten Höchstgrenzen überschreiten, sollen die 
Bestimmungen über die eingeschränkte Zulassung 
sinngemäß anzuwenden sein. 

Abs. 6 (§ 46 Abs. 4 4. bis 6. Satz): 

Abs. 5 (§ 47 Abs. 2 letzter Satz): 

Abs.6: 
Auch für Heeresfahrzeuge können überstel­

lungsfahrten bewilligt werden; für diese Bewil­
ligung ist das Bundesministerium für Landesver­
teidigung zuständig. 

Zu § 47 

Abs. 1 (§ 40 Abs: 1): 
I 

Um aus dem Nachweis über die Probefahrt- i Abs. 2 (§ 40 Abs. 2): 
kennzei0en er~ehen zu können, an .welchen Fahr- Die Auskunftspflicht ist praktisch nur erfüll­
zeugen sie gduhrt wurd~n, soll die Marke und bar, wenn das Kennzeichen angegeben ist. Sie 
Type des Fahrzeuges, seme Fahrgestellnummer, muß aber auch für die nicht zugelassenen'edoch 
so~ern es. zugelassen is~, jed~ch nur sein Kenn- mit Probefahrt- oder überstellungsken~;eichen 
zelc:hen emzutragen sem. Bel Probefahrten .auf ausgestatteten Fahrzeuge festgelegt sein. Zur Er­
Freilandstraßen und solmen an Sonn- und Feler- leichterung und Beschleunigung der Liquidierung 
tagen soll der Lenker eine Bescheinigung des Be- , der Schäden soll die Behörde auch den Ver­
sitzers der Bewilligung ü~er ~.as Ziel und de~ sicherer eines bestimmten Fahrzeuges bekannt­
Zwe~ der Probefahrt mltzufu~ren ~aben, bel geben. Auch ohne diese gesetzliche V:erpflichtung 
Betneben außer~alb des Ortsgebietes Jedom nur können insbesondere bei Vorliegen eines öffent­
an Sonn- und FeIertagen. lichen Interesses Auskünfte erteilt werden, wenn 

Abs. 7 (§ 46 Abs. 1 letzter Satz): 

Abs.8 (§ 4 des HKFG. 1958): 

Zu § 46 

Abs. 1 (§ 47 Abs. 1): 

Hier wird in gleich.er Weise wie in § 45 hin­
sichtlich der Probefahrten nicht mehr die Zuwei­
sung des Kennzeichens, sondern die Bewilligung 
zur Durchführung von überstellungsfahrten in 
den Vordergrund gestellt. Die Beförderung von 
Personen oder Gütern ist bei der überstellungs­
fahrt zulässig, solange ihr Charakter als über­
stellungsfahrt noch gewahrt ist. 

Abs. 2 (§ 47 Abs. 1 und Abs. 2): 

Die Forderung, eine Versimerungsbestätigung 
beizubringen, ist bei zug,elassenen Fahrzeugen 
weder notwendig nom zumutbar. Die Bewilli­
gung soll für nicht länger erteilt werden, als be­
antragt wurde. 

Abs.3: 

nach dem konkreten Einzelfall nicht besondere 
Gründe dagegen sprechen und wenn ,eine Aus­
kunftserteilung nicht mit zu großem Arbeitsauf­
wand verbunden ist. Das Vorliegen eines öffent­
lichen Interesses wird beispielsweise anzunehmen 
sein, wenn Organisationen, die sich die Hebung 
der Verkehrssicherheit zur Aufgabe gemacht 
haben, um Auskünfte aus der Kartei ersumen. In 
allen Fällen wird jedoch zu prüfen sein, ob nicht 
etwa die Voraussetzungen des Artikels 20 Abs. 2 
B.-VG. zur Wahrung der' Amtsverschwiegenheit 
vorliegen. 

Abs.3 (§ 34. Satz des HKFG. 1958): 

Zu § 48 

Abs. 1 (§ 36 Abs. 3 1. Satz): 

Das Kennzeichen soll der Behörde die Möglich­
keit geben, an Hand der Zulassungskartei jeder­
zeit ermitteln. zu können, wer der Zulassungs­
besitzer ·eines bestimmten Kraftfahrzeuges oder 
Anhängers ist. 

Abs. 2 (§ 42): 

Wenn Fahrzeuge überstellt werden sollen, Das Wemselkennzeichen muß aus Gründen der 
deren Abmessungen oder höchste zulässige Ge- Verwaltungsentlastung auf die Untergruppe be-
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schränkt werden, da die Kennzeichenserien große 
verwaltungstechnische Bedeutung haben und nicht 
gestört werden dürfen. Es soll jedoch die Mög­

'lichkeit bestehen, Wechselkennzeichen für einen 
Personenkraftwagen und einen Kombinations­
kraftwagen zuzuweisen. Der Unterschied zwi­
schen einem Personenkraftwagen und einem 
Kombinationskraftwagen ist in vielen Fällen so 
geringfügig, daß für Kombinationskraftwagen 
gemeinsam mit Personenkraftwagen ein einziges 
Kennzeichen ausgegeben werden kann. Motor­
fahrräder müssen wegen des außerordentlich 
regen Besitzwechsels bei diesen Fahrzeugen zur 
Vermeidung einer zu großen VerwaItungsbela­
stung von den Bestimmungen über Wechselkenn­
zeichen ausgenommen werden. Voraussetzung für 
die Zuweisung eines Kennzeichens für zwei Kraft­
fahrzeuge ist der Besitz zweier Kraftfahrzeuge 
im Zeitpunkt der Entscheidung der Behörde 
(VwGH. vom 23. November 1955, 1409/54). Ist 
die gleichzeitige Benützung zweier Fahrzeuge 
vorgesehen, so wäl'e die Zuweisung eines Wechsel­
kennzeichens auch dann gesetzwidrig, wenn die 
Fahrzeuge der gleichen Untergruppe angehören, 
weil Wechselkennzeichen zur selben Zeit nur auf 
einem der beiden Fahrzeuge geführt werden dür­
fen (Er1. d. BMfHuW. vom 14. Oktober 1963, 
Z1. 187.520-IV/28 a/63). 

Abs. 3 (§ 46 Abs. 4 1. Satz): 

Abs. 4 (§ 41 Abs. 2): 

Eine Änderung des derzeitigen Kennzeichen­
systems ist nicht erforderlich, da trotz voran­
gehender Untersuchungen keine nachgewiesenen 
ernstlichen Schwierigkeiten, die durch dieses 
System verursacht werden, bekanntgeworden 
sind. Eine Änderung ohne zwingende Notwen­
digkeit wäre in Anbetracht der erheblichen Ko­
sren und der Verwaltungsbelastung nicht vertret­
bar. 

Abs~ 5 (§ 41 Abs. 3): 

Zu § 49 

Ahs. 1 (§ 43 Ahs. 1 und § 47 Abs. 1): 

Da es sich bei der Kennzeichentafel um eine 
öffentliche Urkunde handelt, unterliegt vor allem 
ihre Nachahmung oder ein Mißbrauch anderer 
Art einer besonderen strafrechtlichen Haftung. 
Amtliche Kennzeichentafeln können Gegenstand 
des Diebstahls sein (OGH. vom 20. Juni 1963, 
10 Os 83/63). Für überstellungskennzeichen soll 
eine kostendeckende Benützungsgebühr zu bezah­
len sein. 

Abs.2: 

Die Zuweisung des Kennzeichens soll stets ein 
Bestandteil des Zulassungsaktes sein. Daher muß 
auch der Landeshauptmann und das Bundesmini-

sterium für Handel, Gewerbe und Industrie bei 
der Zulassung die Kennzeimen zuw.eisen. Dies ist 
verwaltungstechnisch durch Reservierung be­
stimmter Kennzeichenkontingente ohne weiteres 
möglich. Es wäre jedoch eine nicht vertretbare 
Verwaltungsbelastung, wenn der Landeshaupt­
mann und das Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie auch die Verwaltung von 
Kennzeichentafeln übernehmen müßte (Beschaf­
fung, Lagerung, Ausgabe). 

Abs.3: 

Siehe die Ausführungen zu § 83. 

Abs. 4 (§ 43 Abs. 1 3. Satz, § 46 Abs. 4 2. Satz 
und § 47 Abs. 2 1. Satz): 

Mit Rücksicht auf die verschiedenartige Ver­
wendung von Probefahrtkennzeichen und über­
stellungskennzeichen wurde von verschiedenen 
Seiten angeregt, auch eine äußerliche Unterscheid­
barkeit vorzusehen; die überstellungskennzeichen 
sollen nunmehr grün sein. Die Bestimmungen 
di,eses Absatzes schließen die Anfertigung der 
Kennzeichentafeln aus rückstrahlendem Material 
nicht aus. 

Abs. 5 (§ 43 Abs. 1 4. bis letzter Satz): 

Die Kennzeichentafeln sind nicht für den freien 
Handel bestimmt, 'sondern nur zur Ausgabe durch 
die Behörde an ganz bestimmte Personen. Das 
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie soll daher die Möglichkeit haben, durch 
Festsetzung der Lieferbedingungen -einen bundes­
einheitlichen Gestehungskostenersatz für die Ta­
feln zu bestimmen. In diesen Lieferbedingungen 
wird auch die Ausführung der Tafeln (Abmes­
sungen, Farbtöne, rückstrahlendes Material 
u. dg1.) festzusetzen sein. Nicht das ganze Gerät 
zur Anbringung der Hohlprägung kann Gegen­
stand der Ablieferungspflicht sein, sondern nur 
die Prägestempel, das sind die Bestandteile, auf 
denen sich das Relief des Staatswappens befindet. 
Zu den Prägestempeln gehören die vom Münz­
amt für den Berechtigten hergestellte Urmatrize, 
die nicht zur Verwendung als Werkzeug bestimmt 
ist, und die von der Partei danach zur Verwen­
dung als Werkzeug angefertigten Gebrauchs­
matrizen (Matrizen und Patrizen). 

Abs. 6 (§ 43 Abs. 2 und 3): 

Für Theaterkulissenwagen, bei denen die sonst 
vorgeschriebene Anbringung der Kennzeichen­
tafeln nicht möglich ist, soll eine Ausnahme vor­
gesehen werden. Bei einspurigen Krafträdern und 
Motorrädern mit Beiwagen sollen Kennzeichen­
tafeln nur mehr hinten angebracht sein. Nach 
§ 132 Abs~ 6 sollen die Besitzer dieser Kraftfahr­
zeuge verpflichtet sein, die vorderen Kennzeichen­
tafeln ohne Anspruch auf Entschädigung abzulie­
fern. 
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Abs. 7 (§ 43 Abs. 2 2. Satz): 

Zu § 50 

Abs. 1 (§ 44 Abs. 1): 

Abs. 2 (§ 44 Abs. 2): 

Die Verpflichtung des Zulassungsbesitzers, eine 
dauernd unlesbar gewordene Kennzeichentafel zu 
ersetzen, ergibt sich aus § 103 Abs. 1 im Zusam­
menhalt mit § 49 Abs. 4. 

Zu § 51 

Abs. 1 (§ 48 Abs. 1 1. Satz): 

Abs. 2 (§ 48 Abs. 1 1. und 3. Satz und Abs. 2): 

Bei einer Verlustmeldung soll die Behörde von 
Amts wegen ein neues Kennzeichen zuzuweisen 
haben und nicht nur auf Antrag. 

des Rechtsgutachtens ihrer hiefür zuständigen 
Organe zu beantworten hat (jura novit curia). 
DiJe Vorschriften über die Beschaffenheit des 
Fahrzeuges beinhalten aber nicht nur ganz kon­
krete Forderungen, deren Erfüllung auch ohne 
besondere bechnische Fachkenntnisse festgestellt 
werden kann (bestimmte Abmessungen und Ge­
wichte, bestimmte Vorrichtungen, ihre Anzahl, 
ihre Anordnung), sondern auch die allgemeine 
Forderung der Verkehrs- und Betriebssicherheit. 
Die Rechtsfrage, ob das Fahrzeug den Vorschrif­
ten entspricht, kann die Behörde daher· nur be­
antworten, wenn sie hinsichtlich der kraftfahr­
technischen Vorfrage, ob das Fahrzeug verkehrs­
und betriebssicher ist, ein Gutachten eines tech­
nischen Sachverständigen eingeholt hat; Vor­
schriftswidrigkeit eines Fahrzeuges bedeutet noch 
nicht, daß es nicht verkehrs- und betriebssicher 
ist, uhd daß ein Fahrzeug nicht verkehrs- und 

Abs. 3 (§ 48 Abs. 1 4. Satz): betriebssicher ist, bedeutet nom nicht immer, daß 
Mit einer hehelfsmäßi~en Ersatztafel soll das es die Sicherheit des Verkehrs gefährdet. Die Be­

Fahrzeug nunmehr eine Woche vom Tage des hörde kann somit nicht bei Personen, die ihr 
Verlustles an verwendet werden. Die hier ge-. nicht als Organe angehören, ein Gutachven über 
nannte Frist ist keine verfahrensrechtliche, son- I die Rechtsfrage, "ob das Fahrzeug den Vorschrif­
dern eine materiellrechtliche, Sonn- und Feiertage ten entspricht:', einholen, n~ch. kann sich der 
sind einzurechnen (VwGH. vom 29. Mai 1963, kraftfahrtechmsche Sachverstandige als solcher 
1789/62). über diese Frage äußern. Dies ist nicht nur des­

halb von dienst- und besoldungs rechtlicher Be­
deutung, weil die Prüfung der Fahrzeuge faktisch 
von Beamten vorgenommen wird, sondern vor 
allem, weil auch Vereine zur Begutachtung der 
Fahrzeuge herangezogen werden können (§ 57 
Abs. 4). Wenn auch meist faktisch ein und die­
selbe Person das Fahrzeug prüft, so ist dennoch 
ihre Äußerung, soweit es sich um die kraftfahr- . 
technische Frage der Verkehrs- und Betriebssicher­
heit handelt, als Sachverständigengutachten, so­
weit es sich aber um die Rechtsfrage der reinen 
Vorschriftsmäßigkeit handelt, als Bericht bezie­
hungsweise als Anzeige von Mängeln zu werten. 

Abs. 4 (§ 48 Abs. 3): 

Zu § 52 

Abs. 1 (§ 37 Abs. 2 1., 2. und 4. Satz): 
Die inhaltlich nahezu gleiche Vorschrift des 

KFG. 1955 hatte den irreführenden Titel "zeit­
weilige Abmeldung". 

Abs. 2 (§ 37 Abs. 2 3. Satz): 

Zu § 53 

(§ 45): 

Wann an den Kraftwagen, die "zur Verwen- i Demnach ist die von der Behörde zu hesorgende 
dung für Fahrten des Bundespräsidenten bei feier- ' Kontrolle der Fahrzeuge auf ihre Vorschrifts­
liche~ Anlä.ssen bestimmt sind", d:~ .Staatswappen mäßigkeit die "überprüfung", die vom krafrtahr­
zu ~uhren 1st, soll vom B~ndesprasidente~ selbst technischen Sachverständigen durchzuführende 
~~st1.mmt werden. D~s gleIche soll auch fur aus- Untersuchung des Fahrzeuges die "Prüfung" und 
landische Staatsoberhaupter gelten. die Äußerung des Sachverständigen· das "Gut-

Zu § 54 

Abs. 1 (§ 49 Abs. 1): 

Abs. 2 (§ 49 Abs. 2): 

Abs. 3 (§ 49 Abs. 3): 

Das Zeichen "CD" soll in Hinkunft nur von 
Diplomaten benutzt werden dürfen, das Zeichen 
"Ce" (corps consulaire) nur von Konsulats­
beamten. 

Al>s. 4 (§ 49 Abs: 4): 

Zum V. Ab s eh n i t t 

achten" (§ 57 Abs. 1), dem in der Praxis noch ein 
Bericht hinzugefügt wird,. der' die Vorschrifts­
mäßigkeit meldet oder Vorschriftswidrigkeiten 
anzeigt. Die endgültige Entscheidung hierüber 
obliegt der Behörde. Die periodische Kontrolle 
der Fahrzeuge ist die "wiederkehrende über­
prüfung" (§ 55), die nach Bedarf vorzunehmende 
die "besondel1e überprüfung" (§ 56). Das Verfah­
ren ist bei bei den das gleiche (§ 57), doch kommt 
bei der "besonderen überprüfung" noch die 
"Prüfung an Ort und Stelle" als eine Art Vor­
stufe hinzu (§ 58). - Durch die Bestimmungen 

Ob ein Fahrzeug "den Vorschriften entspricht", des V. Abschnittes werden anderweitige Vor­
ist eine Rechtsfrage, die die Behörde auf Grund schriften über die überprüfung der Fahrzeuge 

7 
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(zum Beispiel nach dem Kraftfahrliniengesetz 
1952) nicht berührt. 

Zu § 55 

Abs. 1 (§ 50 Abs. 1 1. Satz): 

Zuständig für die wiederroehrende überprü­
fung soll die Behörde sein, die den Zulassungs­
schein ausgestellt hat. Die wiederkehrende über­
prüfung der Motorfahrräder ist dringend erfor­
derlich: und trotz ihrer Anzahl, besonders bei 
Heranziehungvon Vereinen, durchaus zu bewäl­
tigen. Im § 50 Abs. 1 letzter Satz des KFG. 1955 
wird bestimmt, daß auch "die Kraftfahrzeuge der 
exterritorialen Personen, der Berufskonsuln aus­
wärtiger Staaten und der diesen zugeteilten Kon­
sulatsbeamten" von der wiederkehrenden über­
prüfung ausgenommen sind. Diese Befreiung soll 
nicht beibehalten werden, da auch für diese Fahr­
zeuge die . Pflichtversicherung eingeführt werden 
soll (siehe auch Bemerkung zu § 59 Abs. 1). 

lit. a (§ 50 Abs. 11etzter Satz): 

Fahrzeuge "im Besitz" einer Gebietskörper­
schaft können auch solche sein, die nicht im Eigen­
tum dieser Gebietskörperschaft stehen, sondern 
von dieser auf Grund vertraglimer Abmachungen 
mit dem Eigentümer verwendet werden. Besitzer 
eines Fahrzeuges kann nur eine natürliche oder 
juristische Person sein, daher kommt als Besitzer 
beim Bundesheer, wie auch sonst bei Behörden 
oder Ämtern, nur die "Gebietskörperschaft" in 
Betracht, die den Aufwand zu tragen hat. Die 
Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern sind 
Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg und 
Wien. Eine gesetzliche Pflicht der periodischen 
Überprüfung für die Fahrzeuge dieser Gebiets­
körperschaften ist nicht erforderlich, weil die 
überprüfung im Dienstwege angeordnet und 
überwacht werden kann. Die besondere über­
prüfung ist jederzeit möglich. 

lit. b bise: 

stattfinden. Bei Fahrzeugen, bei denen der Nach­
weis über die erstmalige Zulassung nicht erbracht 
werden kann, wird an Stelle der erstmaligen Zu;. 
lassung das Baujahr für die Bestimmung des Ter­
mins der ersten überprüfung maßgebend sein. 
Auf Antrag sollen die Termine für abgemeldet 
gewesene Fahrzeuge (oder bei Hinterlegung der 
Kennzeichentafeln) entsprechend erstreckt wer­
den können. 

Abs. 3 (Bundesverwaltungsabgabenverordnung 
1957, TP. 265): 

Durch das Erkenntnis des Verfassungsgerichts­
hofes vom 14. Oktober 1964, Z1. V 20/64/8, 
wurden die Worte "a) Kraftwagen ... 50·- , .. " 
in der Tarifpost 265 der Bundesverwaltungs­
abgabenverordnung 1957 als gesetzwidrig auf­
gehoben und die Bundesregierung verpflichtet, 
diese Aufhebung unverzüglich im Bundesgesetz­
blatt kundzumachen. Daraufhin wurde die 
Tarifpost 265 mit Verordnung der Bundes­
regierung vom 1. Dezember 1964, BGBl. Nr. 298, 
aufgehoben. 

Damit entfällt die Einhebung einer Verwal­
tungsabgabe bei der überprüfung von Kraft­
wagen, Anhängern und Krafträdern. Diesem Aus­
fall an Einnahmen mit einer Novellierung des 
Gebühren~esetzes zu begegnen und . als Ersatz 
eine Stempelgebühr für die Überprüfungen ein­
zuführen, ist aus folgenden Gründen nicht mög­
lich. Die gegenständlichen Verwaltungsabgaben 
wurden in der mittelbaren Bundesverwaltung als 
Landesverwaltungsabgaben eingehoben und flos­
sen daher automatis'ch den Ländern zu (§ 78 des 
A VG.). Würden diese Beträge als eine Gebühr 
(also in Bundesstempelmarken) eingehoben wer­
den und daher dem Bund zufließen, so müßten die 
Landesbehörden eigene Evidenzen darüber füh­
ren, um überhaupt vom Bund die Refundierung 
ansprechen zu können. Ein derart aufwendiger 
Verr:echnungsapparat, uIp. dessen Kosten sich die 
Gesamteinnahmen verringern würden, wäre eben­
sowenig vertretbar wie die überwälzung des 

Fahrzeuge, mit denen eme Geschwindigkeit Aufwandes auf die Parteien durch Erhöhung der 
von 30 kmih nicht überschritten werden kann Gebühren. Es soll daher als einzige praktisch in 
(mit Zugmaschinen der Klasse I 25 km/h), sind Frage kommende Lösung an Stelle der bisherigen 
nicht nur weniger verkehrsgefährdend als die i Verwaltungsabgabe ein ~os~enbei:rag eingeführt 
üb:igen, so~dern benötigen auch viel lä~gere I werden, der ~enauso WIe .dlese emgeh~ben. und 
Zelt, um eme größere Entfernung zu emem verrechnet wlrd, so daß slch an der blshengen, 
überprüfungsort zurückzulegen. Sie sollen daher seit vielen Jahren beibehaltenen Vorgangsweise 
zur Entlastung der Wirtschaft von der wieder- praktisch nichts ändert. Die §§ 75 ff. des AVG. 
kehrenden überprüfung ausgenommen werden. 1950 gelten nur für jene Fälle, in denen die mate­

Abs. 2 (§ 50 Abs. 1 3. und 4. Satz): 
riellen Verwaltungsvorschriften nimts anderes be­
stimmen; sie schließen daher nicht aus, daß in 
Verwaltungsgesetzen besondere Verwaltungsabga­
ben vorgesehen werden. 

Mit Rücksicht auf den technischen Fortschritt 
im Kraftfahrzeugbau kann bei Personenkraft­
wagen, Kombinationskraftwagen sowie Lastkraft­
wagen und Zugmaschinen der Klasse II mit einem Abs. 4: 
höchsten zulässigen Gesamtgewicht von nicht Die Höhe des Kostenbeitrages soll durch Ver­
mehr als 3500 kg die zweite wiederkehrende ordnung den tatsächlichen Verhältnissenentspre­
überprüfung erst zwei Jahre nach der ersten I chend festgesetzt werden. 
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Zu § 56 

Abs. 1 (§ 50 Abs. 2): 

Nach § 50 Abs. 2 des KFG. 1955 haben "der 
Landeshauptmann oder die sonst zuständige Be­
hörde" die Kraftfahrzeuge und Anhänger bei 
Bedenken "begutachten" zu lassen. Nunmehr sol­
len die Fahrzeuge "von der Behörde" zu über­
prüfen sein, also von der Behörde, die den Zu­
lassungsschein ausgestellt hat. Die Fahrzeuge sol­
len auch überprüft werden, wenn mit ihnen 
"mehr Lärm, Rauch oder übler Geruch verur­
sacht wird, als bei ordnungsmäßigem Zustand und 
sachgemäßem Betrieb unvermeidbar ist". 

Abs. 2 (§ 50 Abs. 3): 

Fahrzeuge einer bestimmten Art können Fahr­
zeuge einer bestimmten Type, aber auch einer 
bestimmten Beschaffenheit, Dimension, Herkunft 
oder eines bestimmten Alters sein. Die Verord­
nung wird dann zu erlassen sein, wenn die Auf­
forderung der eInzelnen Besitzer nicht oder nur 
mit übermäßigem Verwaltungsaufwand möglich 
ist. 

Abs.3: 

Das Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie soll die überprüfung aller Fahr­
zeuge einer bestimmten Am auch durch Verord­
nung anordnen können. Von dieser Möglichkeit 
wird dann Gebrauch gemacht werden, wenn die 
Aufforderung der einzelnen Besitzer nicht oder 
nur mit übermäßigem Verwaltungsaufwatid mög­
lich ist. Wird eine solche Verordnung erlassen, so 
werden die geprüften Fahrzeuge zum Beispiel mit 
einer Plakette zu versehen sein, damit die Stra­
ßenaufsichtsorgane ungeprüfte Fahrzeuge fests tel­
len können. 

Abs. 4 (Bundesv,erwaltungsabgabenverordnung 
1957, TP. 265): 

Zu § 57 

Abs. 1 und 2 (§ 50 Abs. 1 1. und 2. Satz): 

Im § 50 Abs. 1 1. und 2. Satz des KFG. 1955 
wird bestimmt: "Kraftwagen und Anhänger sind 
von der Behörde ... durch die Einzelprüfungs­
kommission nach § 104 oder durch die Bundes­
versuchsanstalt für Kraftfahrzeuge dahin begut­
achten zu lassen, ob die Voraussetzungen für ihre 
Genehmigung noch gegeben sind. Der Begut­
achtung hat eine überprüfung voranzugehen." 
Diese Bestimmung ordnet somit an, daß die Be­
hörde nidlts anderes zu tun hat, als ein Gutachten 
einzuholen, und daß die "überprüfung" von der 
Einzelprüfungskommission oder der Bundesver­
suchsanstalt für Kraftfahrzeuge vorzunehmen ist. 
Eine überprüfung, ob Fahrzeuge den gesetzlichen 
Vorschriften entsprechen, mit öffentlich-recht-

lichen Rechtswirkungen kann jedodl nur Sache 
der Behörde sein. Diese wird die Fahrzeuge von 
Sachverständigen begutachten zu lassen haben, ob 
sie den Erfordernissen der Verkehrs- und Be­
triebssicherheit entsprechen. Die Sachverständigen 
sollen jedoch bestimmte Voraussetzungen erfüllen 
und daher dem Verzeichnis der Sachv.erständigen 
für die Einzelprüfung zu entnehmen sein. Auch 
die Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge sowie 
liiezu ermächtigte Vereine sollen zur Begutach­
tung herangezogen werden können. Die Auswahl 
der begutachtenden Stelle bleibt der Behörde 
überlassen, wobei auch die Art des zu begut­
achtenden Fahrzeuges zu berücksichtigen sein 
wird. 

Abs.3: 

Der Landeshauptmann soll ausdrücklich ver­
pflichtet werden, den Sachverständigen die erfor­
derlichen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. 
Den Amtssachaufwand für die erforderlichen Ein­
richtungen, die der Landeshauptmann den Sach­
verständigen zur Verfügung zu stellen hat, muß. 
das Land tragen. Da aber der Kostenbeitrag wie 
bisher die Verwaltungsabgaben bei den überprü­
fungen durch Bundespolizeibehörden nur dem 
Bund zufließen können, muß der Bund dein 
Land eine entsprechende Aufwandsvergütung zu 
leisten haben. . 

Abs.4: 

Das Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie soll ferner auch Vereine, die über 
das hiezu ~eeignete Personal und die erforder­
lichen Einrichtungen verfügen, zur Abgabe von 
Gutachten ermächtigen können. Wenn die Sach­
verständigen und die Bundesprüfanstalt für 
Kraftfahrzeuge mit der Durchführung der wie­
derkehrenden überprüfung nicht nachkommen, 
wird daher im Interesse der Verkehrssicherheit 
zum Beispiel von den überprüfungseinrichtungen 
des öAMTC, des ARBö und des Kuratoriums 
für Verkehrssicherheit Gebrauch gemacht werden 
können. 

-Abs.5 (§ 51 Abs. 1 1. bis 3. Satz): 

Im § 51 Abs. l' 3. Satz des KFG. 1955 wird 
bestimmt: "Zur überprüfung haben die Lenker 
die Fahrzeuge in gereinigtem Zustand vorzufüh­
ren ... ". Nunmehr soll der Zulassungsbesitzer für 
die Vorführung zu sorgen haben und verant­
wortlich s'ein, auch weim er das Fahrzeug durch 
seinen Vertreter gemäß § 10 des AVG. 1950 vor­
führen läßt. 

Abs. 6 (§ 51 Abs. 1 4. und 5. Satz): 

Abs. 7 (§ 51 Abs. 2 1. Satz): 

Im § 51 Abs. 2 1. Satz des KFG. 1955 wird 
bestimmt: "Werden bei der überprüfung an dem 
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Fahrzeug Mängel festgestellt, so ist der Person, I stimmen. Die Mindestversicherungssummen kön­
die das Fahrzeug vorführt, nach der überprüfung I nen nicht niedriger sein . als die Haftungshöchst­
eine angemessene Frist bekanntzugeben, inner- beträge des EKHG., weil dieses dem Geschädigten 
halb der die Mängel zu beheben sind." Nunmehr den Schadenersatzanspruch bis zur festgesetzten 
ist im Sinne des AVG. 1950 vorgesehen, daß die Höhe auch ohne Beweis der Schuld des Schädi­
Behörde auszusprechen hat, welche Mängel zu gers sichert. Damit der Schadenersatz aber in 
beheben sind und wann das Fahrzeug zur neuer- dieser. Höhe auch einbringlich ist, wenn der Schä­
lichen überprüfung vorzuführen ist. diger vermögenslos ist, muß sich a;uch die Ver­

Abs. 8 (§ 51 Abs. 2 2. und 3. Satz): 

Zu § 58 

Abs. 1 (§ 50 Abs. 4): 

Abs. 2 und 3: 

Zur wirksamen Bekämpfung von übermäßigem 
Lärm. und Rauch soll die in Abs. 1 angeführte 
überprüfung auch nur hinsichitlich der Verur­
sachung von Lärm und Rauch möglich sein. 

Zum VI. A b s c h n i t t 

Zu § 59 

Abs. 1 (§ 53 Abs. 1): , 
Die Versidlerungspflicht bezweckt nicht nur 

den Schutz des Geschädigten, sondern auch den 
des Halters und Lenkers eines Kraftfahrzeuges. 
Da vorübergehend· zugelassene Kraftfahrzeuge 
und Anhänger keinen dauernden Standort im 
Inland haben, wird als Merkmal für die Ver­
sicherungspflicht eines Fahrzeuges das inländische 
Kennzeichen angesehen. 

Abs. 2 (§ 53 Abs. 2): 

Die Ausnahme der Fahrzeuge des Bundes und 
der unter der Haftung des Bundes betriebenen 
Unternehmungen gilt auch für die Fahrz,euge der 
Kraftwagenbetriebe der östererichischen Bundes­
bahnen. Die Fahrzeuge der Diplomaten sind be­
reits in fast aUen ~taaten, in denen eine Pflicht­
versicherung besteht, versicherungspflichtig, daher 
besteht kein Anlaß mehr, an der bisherigen Aus­
nahme festzuhalten. 

sicherungspflicht auf dieselben Summen beziehen. 
Die Mindestversicherungssummen sollen aber 
auch nicht höher sein als die Haftungshöchst­
beträge des· EKHG., weil sonst die Geschädigten 
versucht sind, auf jeden Fall die Schuld des Schä­
digers zu behaupten, damit der über den Haf­
tungshochstbetrag des EKHG. hinausgehende Teil 
der Mindestversich:erungssummen ihrem Zugriff 
offensteht. Aus Gründen der Vermeidung einer 
Vers<;h1echterung der Stellung des Versichernen 
beziehungsweise Geschädigten kann der § 59 
Abs. 3 aus folgenden Gründen nicht nur ein blo­
ßer Verweis auf das EKHG. sein. 

Im § 24 der KFV. 1955 in der Fassung der 
Novelle BGBL Nr. 233/1956 beträgt die Mindest­
versicherungssumme für Sachschäden 60.000 S, 
im EKHG. nur 40.000 S. Das EKHG. kennt 
ferner die im § 24 Abs. 3 lit. B Z. 2 der 
KFV. 1955 vorgesehene Erhöhung der Sachscha­
densummen bei Omnibussen auf 100/0 der in Z. 1 
lit. b angeführten Summe für mehrere geschädigte 
Personen ("Ereignissumme") nicht; schließlich 
enthält das EKHG. in seinem § 15 Abs. 3 Z. 2 
bezüglich der -"Ereignissumme" für Omnibusse, 
welche entsprechend den Risikogegebenheiten 
nach der Platzanzahl gestaffelt sein muß, nur 
einen Verweis auf die gemäß dem KFG. 
1955 festgesetzten Mindestversicherungssummen. 
Die Gliederung des § 59 Abs. 3 wäre 
weiters analog dem EKHG. zunächst nach der 
Zweckbestimmung der Beträge und erst inner­
halb dieser Gruppen nach der Art der Fahrzeuge 
vorzunehmen. 

Z. 1 (§ 24 Abs. 2 bis 4 jeweils lit. B Z. -1 lit. a 
der KFV. 1955): 

Abs. 3 (§ 53 Abs. 3): Das EKHG. setzt im § 15 Abs. 1 Z. 3 zum 
Wenn die Mindestversicherungssummen durch Unterschied von § 24 Abs. 2 bis 4 jeweils lit. B 

Verordnung festzusetzen sind und damit die erst Z. 1 Ht. a der KFV. 1955 neben die Leistung des 
durch Verordnung zu bestimmenden Summen die Kapitalsbetrages von 200.000 S auch die Leistung 
Grundlage des durch Verordnung (gemäß § 60 einer Jahresrente von 12.000 S (siehe hiezu § 14 
Abs. 2) festzusetzenden Tarifes bilden, kann der EKHG.). Zufolge der österreichischen 30/0igen 
Einwand, daß hier eine Sub delegation vorliegt, Sterbetafel MO. 1930/1933, vom Hundesministe­
schwer entkräftet werden. Es bestünde daher bei rium für Finanzen für den Bereich der Haft­
dieser Regelung die Gefahr einer erfolgreichen pflichtversicherung mit Bescheid vom 20. Dezem­
Anfechtung der Tarifverordnung und ihrer Auf- ber 1962, Z. 120.091-19/62, genehmigt (siehe 
hebung durch den Verfassungsgerichtshof. . Die Veröffentlichungen des Bundesministeriums für 
Mindestversicherungssummen wären daher be- Finanzen, betreffend die Vertragsversicherung 
reits im Gesetz festzusetzen. Sie müssen ferner 11964, S. 18) kann aus dem Kapital von 
so f,estgesetzt werden, daß sie mit den Haftungs- 200.000 S nur dann eine Rente von 12.000 S 
höchstbeträgen des Eisenbahn- und Kraftfahr- gezahlt werden, wenn der Rentenempfänger min­
zeug-Haftpflichtgesetzes - EKHG. - überein- destens 46 Jahre alt ist. Um die Rentenansprüche 
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aller Altersstufen zu befriedigen, bedürfte es i Personenschäden (§ 15 Abs. 1 Z. 3 des EKHG.) 
eines Kapitals von 321.000 S. In dieser Hinsicht zum Sachschadenbetrag (§ 16 Abs. 1 Z. 3 des 
liegt daher die Mindestversicherungssumme des EKHG.) von 1 : 0'2 verbessert wird, so daß dann 
§ 24 der KFV. 1955 unter dem Erfordernis des der Betrag gemäß § 16 Abs. 1 Z. 3 des EKHG. 
EKHG. höher ist als 100/0 der "Ereignissumme". 

Z.2: Bezüglich der Fahrzeuge zur Beförderung ge­
fährlicher Güter ergibt sich entsprechend der 

lit. a (§ 24 Abs. 2 lit. B Z. 1 lit. b der KFV. 1955): vorgesehenen Formel ein Betrag von 420.000 S 

Die im § 15 Abs. 3 Z. 1 des EKHG. zum Un­
terschied von § 24 Abs. 2 lit. B (Z. 1 lit. b) der 
KFV. 1955 festgesetzte Multiplikation der Summe 
von 200.000 S für eine Person mit 3 (600.000 S) 
trifft auch die Rentenbeträge, so daß hier nicht 
nur ein Kapitalsbetrag von 600.000 S, sondern 
auch ein Rentenbetrag von 36.000 S f,estgesetzt 
1st. 

lit. b (§ 24 Abs. 3 lit. B Z. 1 lit. bund Abs. 5 
der KFV. 1955): 

Nach der hier festgesetzten Formel betragen 
die "Ereignissummen" für Omnibusse mit einer 
Platzzahl bis 19 1,200.000 S, von 20 bis 24 Plät­
zen 1,500.000 S, von 25 bis 29 Plätzen 1,800.000 S 
usw. 

lit. c (§ 24 Abs. 4 lit. B Z. 1 lit. b der KFV. 
1955): 

Der § 15 Abs. 3 Z. 2 des EKHG. erwähnt nicht 
wie der § 24 Abs. 4 lit. B Z. 1 lit. b der KFV. 
1955 die Omnibusanhänger. Für Schäden, die die 
Insassen des Omnibusanhängers erleiden und sich 
"beim Betrieb des Kraftfahrzeuges" (das heißt des 
Zugfahrzeuges, § 1 EKHG.) ereignen, haftet der 
Halter des Zugfahrzeuges. Daher müßten die für 
Insassen des Omnibusanhängers vorgesehenen Be­
träge im Versicherungsvertrag des Zugfahrzeuges 
mitversichert werden. Es, wäre aber wirtschaftlich 
untragbar, immer die Insassen aller Anhänger, 
die mit dem zu versichernden Zugfahrzeug gezo­
gen werden dürfen, versichern zu müssen. Die 
Summen für die Insassen des Omnibusanhängers 
sollen daher eigens für den Anhänger zu ver­
sichern sein. Dadurch wären auch die Schäden 
versichert, die durch abgestellte Anhänger ver­
ursacht werden. Als "Ereignissummen" würden 
sich ergeben: Für Omnibus anhänger mit einer 
Platzaniahl bis 10 600.000 S, mit 11 bis 15 Plät­
zen 900.000 S, mit 16 bis 20 Plätzen 1,200.000 S 
usw. 

Z. 3 (§ 24 Abs. 2 bis 4 jeweils lit. B Z. 2 der 
KFV. 1955): 

Der Hinweis auf § 16 des EKHG. würde allein 
nicht hinreichen, weil die dort derzeit festgesetzte 
Summe von 40.000 S unter der im § 24 Abs. 2 
bis 4 jeweils lit. B Z. 2 der KFV. 1955 fest­
gesetzten Summe (10°/0 der "Ereignissumme") 
liegt. Es muß jedoch auch für den Fall vorgesorgt 
werden, daß bei einer Novellierung des EKHG. 
das derzeitige Verhältnis des Kapitalsbetrages für 

(sieben Zehntel des in Z. 2 lit. a genannten Be­
trages der dreifachen Summe von 200.000 S). 
Diese Regelung entspricht einer seit Jahren im 
Interesse des Gewässerschutzes erhobenen Forde­
rung. Im Bereich der Prämien würde sich diese 
Versicherungssumme als Zuschlag von 14010 aus­
wirken. 

Abs.4: 

Neben der Bestimmung der Mindestversiche­
rungssummen gemäß Abs. 3 soll noch die Mög­
lichkeit bestehen bleiben, diese durch Verord­
nung auch höher festzusetzen, um eine Anglei­
chung an die Versicherungssummen der Nachbar­
länder herbeizuführen, woraus sich Erleichterun­
gen für den grenzüberschreitenden Verkehr (zum 
Beispiel Entfall der Grünen Versicherungskarte) 
ergeben. 

Zu § 60 

Abs. 1 (§ 54 1. und 4. Satz): 

Der Umfang des Kraftfahrzeug-Haftpflichtver­
sicherungsvertrages wird im Versicherungsver­
tragsgesetz 1958 und in den Allgemeinen Ver­
sicherungsbedingungen für die Kraftfahrzeug­
Haftpflichtversicherung und im Tarif geregelt. 
Der geschädigte Dritte soll gegen abweichende 
Vereinbarungen zu seinem Nachteil. geschützt 
sem. 

Abs. 2 (§ 54 2. und 3. Satz): 

Im § 56 der KFV. 1947, BGBl. Nr. 83, 
wurde bestimmt, daß die Versicherungs­
bedingungen (auf Grund des § 13 des Versiche­
rungsaufsichtsgesetzes, RGBl. I S. 3·15/1931 -
GBl. f. d. L. Ö. Nr. 624/1939) zu genehmigen 
sind. Im § 54 des Kraftfahrgesetzes 1955 wird 
bestimmt, daß die V,ersicherung nach dem "ge­
nehmigten oder angeordneten Geschäftsplan (All­
gemeine Bedingungen für die Kraftfahrzeug-Haft­
pflichtversicherung)" abzuschließen ist, und wei­
ter: "Bei der Genehmigung 'oder Anordnung die­
ses Geschäftsplanes ist auf die Betriebsgrund­
lagen der Versicherungsunternehmungen, auf die 
Bedürfnisse des Kraftfahrverkehrs und auf die 
Interessen der Versicherungsnehmer und der Ver­
sicherungsunternehmungen Bedacht zu nehmen." 
Der Begriff des "Geschäftsplanes" umfaßt gemäß 
§ 5 des Versicherungsaufsichtsgesetzes mehr als 
die amf Grund des Kraftfahrgesetzes zu regelnden 
Versicherungsbedingungen und den Tarif und soll 
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daher in diesem Zusammenhang nicht mehr ver­
wendet werden. Im § 60 Abs. 2 der Regierungs­
vorlage eines Kraftfahrgesetzes 1963 (98 der Bei­
lagen, X. GP.) war hingegen nur vorgesehen, daß 
die Versicherungsbedingungen "durch Verord­
nung festzusetzen" sind, weil der gelljende Tarif 
und mit diesem einige Bedingungen durch die 
Verordnung des Bundesministeriums für Finan­
zen vom 27. Jänner 1960, BGBL Nr. 28, fest­
gesetzt wurden. Die Behörde muß die Möglich­
keit haben, im Falle des Erfordernisses eine Neu­
regelung zu erlassen, die auf Grund eines Begut­
achtungsverfahrens allen Bedürfnissen nach Mög­
lichkeit Rechnung trägt und Interessengegensätze 
ausgleicht. Bei einer lediglich bescheidmäßigen 
Genehmigung der von den Versicherungsunter­
nehmungen als Antrag vorzulegenden Versiche­
rungsbedingungen wäre die Behörde darauf an­
gewiesen, daß dieser Antrag von der Partei über­
haupt erst gestellt wird. Die Versicherungsunter­
nehmungen könnten bei einer solchen Regelung 
durch Unterlassen der Antragstellung das Auf­
rechtbleiben der abänderungsbedürftigen Rege­
lungerzwingen. Weiters hätten die betroffenen 
Stellen und Interessenvertretungenbei einem blo­
ßen Genehmigungsverfahren keine Möglichkeit, 
zu Wort zu kommen. Der Verfassungsgerichts­
hof hat ferner mit Erkenntnis V'om 16. Dezem­
ber 1965, G 20/65, BGBl. Nr. 7/1966, im ersten 
Satz des § 54 des KFG. 1955 die Worte "oder 
angeordnet" und im zwei~en Satz dieser Bestim­
mung die Worte "oder Anordnung" als verfas­
sungswidrig mit Wirksamkeit vom 15. Dezember 
1966 aufgehoben. In den Entscheid~ngsgrunden 
wird im wesentlichen ausgeführt, daß die Ver­
ordnungsermächtigung des § 54 des KFG. 1955 
über den Inhalt der zu erlassenden Anordnung 
nichts aussage, "daß lediglich in einer sehr all­
gemeinen Umschreibung Gesichtspunkte hervor­
gehoben würden, auf die die Verordnungsgewalt 
Bedach't zu nehmen habe, und daß es sich hiebei 
nur um Selbstverständlichkeiten handeln dürfte, 
deren Beachtung gar nicht besonders hervor­
gehoben zu werden brauchte. Die GestaltUng 
eines Geschäftsplanes, die keine Rücksicht auf die 
Betriebsgrundlagen der Versicherungsunterneh­
mungen nähme, sei kaum denkbar, das gleiche 
gelte für die ebenfalls genannten Bedürfnisse des 
Kraftfahrzeugverkehrs, die Interessen der Ver­
sicherungsnehmer und die der Versicherungs­
unternehmungen. In diesen Umschreibungen 
dürfte keine Vorausbestimmung des Inhaltes von 
Rechtsvorschriften geleg,en sein, sondern nur ein 
Appell, gewissenhaft und sorgfältig vorzugehen. 
Es bleibe offen, wie die zum Teil entgegengesetz­
ten Interessen der Versicherungsnehmer und Ver­
sicherungsun ternehmungen zu berucksich ti gen 
sein". Der Kernsatz der Beg,rundung lautet: "In 
Wahrheit überläßt das Gesetz dem Verordnungs­
geber, den' Inhalt der Allgemeinen Bedingungen 

für die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung frei 
zu gestalten, ohne ihn in einer bestimmten Rich­
tung zu binden." Weiters wird ausgeführt: "Da 
es sich in dem diesem Gesetzesprufungsverfahren 
zugrunde liegenden Verordnungsprüfungsverfah­
ren um eine Anordnung, nicht aber um eine 
Genehmigung des Geschäftsplanes (Allgemeine 
Versicherungsbedingungen für die Kraftfahrver­
sicherung und Tarif) handelt, wurden, entspre­
chend dem eingeschränkten Prufungsthema, nur 
die auf die Anordnung Bezug habenden Worte 
des Gesetzes als verfassungswidrig aufgehoben." 

Es kann demnach aus dem Erkenntnis nicht 
geschlossen werden, daß nur die Worte "oder 
angeordneten" und "oder Anordnung" als ver­
fassungswidrig angesehen sind, die Worte "geneh­
migten" und "Genehmigung" hingegen nicht. 
Vielmehr wäre im Falle einer Anfechtung auch 
diesem Worte die gleiche Beurteilung widerfah­
ren, da das Gesetz auch nicht normiert, unter 
welchen V ora ussetzungen die Genehmigung zu 
erte'ilen und wann sie zu versagen ist. Es soll 
demnach dem Erkenntnis des Verfassungsgerichts­
hofes dadurch Rechnung getragen werden, daß 
die Verordnungs ermächtigung die wesentlichen 
Merkmale der beabsichtigten Regelung enthält. 
Die wirtschaftliche Brauchbarkeit einer Versiche­
rung ergibt sich - abgesehen von der Versiche­
rungssumme und dem danach bemessenen Tarif -
aus der Bestimmung der Ereignisse, bei deren 
Eintritt der Versicherte zwar von einem Nachteil 
betroffen wird, aber auf Grund der Versicherung 
vom Versicherer eine Entschädigung erhält. Die 
Qualität der Versicherung richtet sich danach, ob 
sie viele solche Ereignisse (aus einer bestimmten 
Gefahrenquelle) umfaßt oder nicht. üblich'erweise 
werden die Versicherungen hinsich tlich' dieser 
Ereignisse negativ umschrieben; die Bedingungen 
enthalten daher keine Aufzählung der Versiche­
rungsfälle, sondern nur eine Aufzählung der 
Risikoausschlüsse, also der Eretgnisse, bei deren 
Eintritt si.ch der Versicherer verhält, als bestünde 
kein Versicherungsvertrag. Daneben werden noch 
Fälle unterschieden, die zwar objektiv unter die 
Versicherung fallen, subjektiv aber keine Ver­
sicherungsleistung auslösen, weil der Versiche­
rungsnehmer eine für ihn bestehende Verhaltens­
vorschrift ("Obliegenheit") nicht beobachtet hat, 
weshalb der Versicherer "leistungsfrei" ist. In der 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung trifft eine 
solche Leistungsfreiheit auf Grund der Sonder­
vorschriften der §§ 158 c und 158 f des Versiche­
rungsvertragsgesetzes 1958 nicht das Verkehrs­
opfer; der Versicherer zahlt zwar den Schaden, 
regressiert sichJ aber am V;ersicherungsnehmer. 
Bei der Festsetzung von Versicherungsbedingun­
gen durch' Verordnung muß daher der Formu­
lierung der Ausschlußgründe und der Obliegen­
heiten die entscheidende Bedeutung zukommen. 
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Der Tarif bestimmt sich seiner Höhe nach einer- schädigungspflicht durch den Versicherungsneh­
seits nach den Ergebnis,sen der auf Grund einer mer :cu, normiert es aber nicht. Da der Ver­
aufsimtsbehördlichen Anordnung des Bunde~- sicherer die Stellung des dominus !itis erhält, soll 
ministeriums für Finanzen von den Versicherern er nich't vom Versicherungsnehmer präjudiziert 
geführten Statistik; seine zweite Komponente I' werden können; vgl. §' 7 Z. II Abs. 1 der AKB. 
sind die vorgeschriebenen Mindestversitherungs- 1940. 
summen. Bei Erstellung des Tarifes wird ferner 
auch auf das allgemeine Lohn- und Preisniveau Z. 5: 
(Reparaturkosten, Sozialversicherungsrenten) Be- Bei Bestimmung der Obliegenheiten muß ein 
dacht zu nehmen sein, wenn für die Zukunft Ausgleich gefunden werden zwischen dem Ver-

'eine beträchtliche Veränderung dieses Niveaus halt;en, das zu beobachtendem Versichertl!n bil-
gewärtigt werden muß. ligerweise zugemutet werden kann, und dem Ver;.. 

Z. 1: 

halten, das im Interesse des Versicherers an' einer 
möglichst wirksamen Verhütung von Verkehrs­
unfällen verlangt werden muß. Da sich das Inter-

Neben den zwingenden und halbzwingenden esse des Versicherers mit dem des Gesetzgebers 
Vorsch'riften enthält das Versicherungsvertrags- an der V;erkehrssicherheit deckt, können be­
gesetz 1958 auch dispositive Normen, die dann stimmte wichtige Verhaltensweisen, die in diesem 
zur Anwendung kommen, wenn über den betref- Gesetz und in der StVO. 1960 gefordert werden, 
fenden Umstand keine besondere Vereinbarung als Obliegenheiten bestimmt werden. Hier kom­
zwischen den Parteien getroffen wurde. Wenn men in Frage: Pflicht zum Besitz der Lenker­
der Gesetzgeber Normen für die Erlassung von beredltigung, siehe §§ 64 und 103 Abs. 2 (= § 2 
Versicherungsbedingungen aufstellt, können die Abs. 2 lit. b der AKB. 1940); Verbot unzulässiger 
Vorschriften dieser Bedingungen den Versiche- Personenbeförderung, siehe § 106 (= Z. 13 lit. D 
rungsnehmer und den Geschädigten - deren der Vorbemerkungen zum Tarif); Verbot der 
S.chutz als die wirtschaftlieh Schwächeren ~as Ver- Alkoholisierung, siehe § 5 der StVO. 1960 
slcherungsvertrag~gesetz 1958 vorneh~!lch be- (= Z. 13 lit. A Fall a der Vorbemerkungen zum 
zweckt - wohl mcht schlechter stellen durfen, als Tarif)' Verbot der Fahrerfluch:t, siehe § 4 der 
e~ das y,ersicher,:ngsvertragsgese;z 1958 in seinen I StVO.' 1960 (= z. 13 lit. A Fall b der Vorbemer-
dispos1tlven Bestlmmungen vors1eht. kungen zum Ta,rif). 

Z. 2 (§ 10 Abs. 1 der AKB. 1940): Abs. 3 (§ 54 3. Satz): 

Z. 3 (§ 2 Asb. 1 und 5, § 11 Z. 1, 3 bis 6 der Abs.4: 
AKB. 1940): Auch hinsichtlich der Vergütung für die Ver-

E 11 h· . 11 . W' d' F"ll sicherungsvermittler sollen für die Vermittlung 
s so en 1er m a gememer else 1e a e, d 'eh "d" P'" . h b 
ch . b d' d d ch I er VerS1 erungsvertrage, 1e ram1enem e ung ums ne en wer en, 1n enen er verursa te ",' 'h d k ' 

Sch d 'lb d 'lb d V ' ..1. SOW1e fur d1e Betreuung 1 res Kun en re1ses ver-
a en unm1tte ar 0 er m1tte ar en erS1Ule- b' dl'ch' B d' f d k" 

h lb 'ff D' , ' hl . m 1 e e mgungenestgesetzt wer en on-
rungsne mer se st tn t. 1es 1st wo 1mmer H' , d' b d f' E' ch" 
d 11 d ' ch"d' , h 1 nen, 1er W1r ms eson ere au eme ms ran-

er Fa , wenn er Ges a 19te em unter a ts- k d b b frch T" k' b ff 
berechtigter Angehöriger oder eine (physische dungp er ne eBn deruch 1 en h atlg el; eru s rem-

d ' , . ch ) P 'd l'ch er ersonen e a t zu ne men sem, o er Junstls e erson 1st, eren gesetz 1 er 
Zu § 61 Vertreter der Dritte ist. - Es können nur Scha­

denersatzansprüche versiehe'rt werden, die aus 
gesetzlichen Bestimmungen (EKHG, und ABGB,) Abs. 1 (§ 55 Abs. 2): 
entspringen; Schadenersatz aus Verträgen (zum Die gesetzliche Definition der Versicherungs-, 
Beispiel Beförderungs- und Verwahrungsverträ- bestätigung ist erforderlich, weil sie nicht nur 
gen) zu versichern, auf deren Gestaltung der eine Bestätigung über das Bestehen einer Kraft­
Versicherer keinen Einfluß hat, ist wegen der fahrzeug-Haftpflichtversicherung, sondern auch 
Gefahr des Versicherungsbetruges nicht möglich, - bei allen neu abzuschließenden Verträgen -

der Nachweis für die vorzeitige übernahme der 
Verpflichtungen aus dem Versicherungsvertrag ist. 
Sie ist in der Riegel das einzige smriftliche Doku­

Z. 4 (§ 3 Abs. 3, § 7 Z. II der AKB. 1940): 

Da der Schaden letzten Endes aus dem Ver- ment über diese übernahme, die formaln:chtlich 
mögen des Versidl~rers zu lerse.t~en ist, n:uß die- einen Vertrag für sich darstellt. Da die Versiche-, 
sem. - schon dam1t. er .:echtzeltlg ~ergle1che ab- rung erst mit der Einzahlung der ersten Prämie 
schheßen kann .-:- d1e Fuhrung etwa1ger Schaden-I nach Ausfolgung der Polizze in Kraft tritt, muß 
ersatzprozesse uberlassen werden; vgl. § 7 Z. II die fünftägige Frist für die Ausstellung der Ver­
Abs. 5 der AKB. 1940. sicherungs bestätigung bereits mit der übernahme 

§ 154 Abs. 2 des Versimeningsvertragsgesetzes I der Verpflichtungen durch den Versicherer be-
1958 läßt ein Verbot der Anerkennung der Ent- ginnen. 
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Abs.2 (§ 55 Abs. 1 2. und 3. Satz): 

Nunmehr soll die Behörde den Versicherer von 
der Beendigung der Zulassung zu verständigen 
haben, um eine bewährte Praxis, die bereits bei. 
eInIgen Behörden geübt wird, allgemein einzu­
führen. 

Abs. 3 (§ 55 Abs. 5): 

Unter "UnterbredlUng der Haftung", die ge­
mäß § 55 Abs. 5 des KFG. 1955 der Behörde 
anzuzeigen ist, ist gemäß dem Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtshofes vom 21. Feber 1963, 
Z1. 1673/61, die Leistungsfreiheit des Versicherers 
zu verstehen. Da für die Zwecke des Gesetzes nur 
die Leistungsfreiheit wegen Prämienzahlungsver­
zuges in Frage kommt, soll diese entspr,echend 
umschrieben werden. Die Verständigung der Be­
hörde von der nachgeholten Zahlung soll unnöti­
gen Interventionen der Behörde begegnen (siehe 
auch § 44 Abs. 1 lit. b). Die Angabe des Kenn­
zeichens in der Anzeige ist erforderlich, da die 
Behördenkarnei nur nich Kennzeichen geführt 
wird. 

Abs. 4 (§ 55 Abs. 5): 

Die Anzeigepflicht des Versicherers ist hinsicht­
lich: des Schutzes des geschädigten Dritten nur in 
den im § 158 c Abs. 2 des Versicherungsvertrags­
gesetzes 1958 angeführten Fällen des Nichtbeste­
hens oder der Beendigung der für ein Fahrzeug 
vorgeschriebenen Versicherung ,erforderlich. Ein 
solcher Umstand liegt zum Beispiel vor, wenn 
der Vertrag über die vorläufige übernahme der 
Verpflichtungen aus einer abzuschließenden Ver­
sicherung (" vorläufige Deckung") gekündigt 
wurde. 

Abs. 5 (§ 38 Abs. 2): 

Die Leistungsfreiheit des Versicherers gegen­
über dem Dritten kann nur im Falle des Abs. 4, 
und zwar ein Monat nach erfolgter Anzeige, ein­

. treten. 

Abs.6: 

Diese Bestimmung ist notwendig, da bei den 
hier genannten Bewilligungen kein Zulassungs­
schein, sondern ein Probefahrt- oder ein über­
stellungsfahrtschein ausgestellt wird. 

Zu § 62 

Abs. 1 (§ 56 Abs. 1, § 79 Abs. 1 2. Satz): 

Da Fahrzeuge mit Zollkennzeichen keinen 
"dauernden Standort" haben, muß das ausläIl­
disch'e KennZJeichen als Merkmal festgesetzt wer­
den. Auch auf ausländische Motorfahrräder soll 
sich, die Nachweispflicht für eine Haftung er­
strecken. 

Abs. 2 (§ 56 Abs. 2): 

Der Nachweis soll nunmehr auf Verlangen auch 
den Organen des öffentlichen S~cherheitsdienstes 
zu erbringen sein. In der Praxis kommt als Do­
kument für einen solchen Nachweis zunächst die' 
"Internationale Haftpflichtversicherungskarte für 
Kraftverk,ehr" (sogenannte "Grüne Karte") in 
Betricht, welChe besagt, daß der Verband der 
Versicherungsanstalten asterreichs "hinsichtlich 
des Gebrauches des in dieser Versicherungskarte 
bezeichneten Fahrzeuges die Verpflichtungen eines 
Haftpflichtversich.erers" übernimmt. Auch in An­
betracht der vorgesehenen Ausfallshaftung des 
Bundes ist es unerläßlich, diese Kontrolle den 
Zollämtern zu übertragen. Die vorerwähnte Aus­
fallshaftung verlangt auch die dem Zollamt ge­
gebene wirksame Möglichkeit, di·ese Vors,chriften 
durch Verhinderung der Einbringung durchzu­
setun. 

Abs. 3 (§ 56 Abs. 4): 

Den ausländiscl1en Kraftfahrzeuglenkern, die 
ohne di,e vorerwähnte "Grüne Karte" einreisen 
wollen, muß jedoch schon im Interesse des Frem­
denverkehrs, aber auch aus Gründen der Flüssig­
keit des grenzübers:chreitenden Verkehrs die 
Möglichkeit geboten werden, sich an der Grenze 
einfach, rasch und billig einen Nachweis zu be­
schaffen, der ihnen die Einl1eise ermöglicht. Die 
zweck:mäßigste Regelung hiefür ist die Einhebung 
eines einheitlichen geringen Betrages gegen Quit­
tung im Anschluß an die Zollkontrolle. Durch 
diese Institution ist gewährleistet, daß der inlän­
di'Siche Versicherungsverband das durch ein aus­
ländisches Fahrzeug geschädigte Verk,ehrsopfer 
befriedigt und hinsichtlich des vorgeleisteten Scha­
densbetrages beim ausländischen Schädiger Re­
greß nimmt. Die österreichischen Rechtsverhält­
nisse lassen es allerdings zweckmäßig erscheinen, 
diesen einheitlichen Betrag als Versicherungs­
prämie und nicht als "Gebühr" einzuheben, weil 
zur Schaffung der erforderlichen gesetzlichen 
Grundlagen für erstere weit einfachere gesetz­
geberische Maßnahmen erforderlich sind als für 
die Einhebung, Verrechnung und Verwendung 
einer neuen "Gebühr". Für die Einhebung dieser 
Versicherungsprämie kommen praktisch nur die 
Zollämter in Frage, weil an vielen Grenzeinfahrt­
stellen überhaupt nur.ein Zollamt vorhanden ist 
und jede Einschränkung der Zahl der Grenzein­
fahrtstellen aus Gründen des Fremdenverkehrs 
vermieden werden muß. Weiters soll die Manipu­
lation bei der Einhebung dieser Versicherungs­
prämien ebenfalls im Interesse des Fremdenver­
kehrs im Anschluß an die Zollkontrolle in ein­
fachster Form möglichst ohne jede Schreibarbeit 
durchgeführt werden. Der einzuhebende Betrag 
muß daher eine runde, auch alle Nebengebühren, 
wie Versi,cherungssteuern u. dgl., enthaltende 
Summe darstellen, die kein zeitraubendes Heraus-
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geben von Kleingeld erfordert. Der Betrag muß 
ferner' sehr niedrig sein und dennoch eine Haf­
tung im Umfange der im Inland vorgeschriebe­
nen' Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung be­
gründen. Die vorgesehene Tätigkeit des Zollamtes 
beim Abschluß eines privaten Versicherungsver­
trages bedarf im Hinblick auf Art. 18 Abs. 1 
B.-VG. einer gesetzlichen Grundlage, weil sie 
nicht unmittelbar zu den Aufgaben eines Zoll­
amtes und einer Behörde überhaupt gehört und 
weil es die oben angeführte Ausfallshaftung des 
Bundes verlangt, daß' die Gebarung der für diese 
Versicherungen eingehenden Beträge nach den für 
Amter und Behörden geltenden Verrechnungs­
und Kontrollbestimmungen vor sich geht. 

Abs. 4 (§ 56 Abs. 3): 

Der Verband der Versicherungsanstalten öster­
r,eichs hat eine entsprechende Versicherung gebo­
ten, dieses Angebot aber. an die Bedingung 
knüpft, daß der Bund für den Betrieb dieser 
Versicherung eine 90o/o-Ausfallshaftung über­
nimmt und daß die Zollämter mit der Ausgabe 
der Versicherungspolizzen und' ihrer Kontrolle 
betraut werden. 

Abs. 5 und 6 (§ 56 Abs. 5 und 6): 

Die Möglichkeit, für ausländische Kraftfahr­
zeuge abweichende Versicherungssummen, Ver­
sicherungsbedingungen und Tarife vorzusehen, ist 
für den Fall notwendig, daß für einreisende aus­
ländische Kraftfahrzeuge, für welche kein Nach­
weis im Sinne des Abs. 1 erbracht werden kann, 
eine echte Haftpflichtversicherung, welche bei der 
Einreise abzuschließen wäre (sogenannte Ticket­
versicherung), eingeführt werden muß. 

Abs. 7 (§ 56 Abs. 5 und 6): 

Hier kommt in erster Linie eine Befreiung auf 
Grund einer besonderen Erklärung des Verban~ 
des der Versicherungsanstalten in Frage, die Haf­
tung ohne Rücksicht auf das Vorliegen des Nach­
weises durch die "Grüne Karte" zu übernehmen. 
D~es ist derzeit bei den Fahrzeugen mit den 
amtlichen Kennzeichen der Bundesrepublik 
Deutschland und Ungarns der Fall. 

Abs.8: 

Das von Osterreich mitunterzeichnete, jedoch 
noch nicht ratifizierte Europäische übereinkom­
men über die obligatorische Haftpflichtversiche­
rung für Kraftfahrzeuge (siehe 284 der Beilagen, 
x. GP.) sieht in seinem Artikel 7 die gesetzliche 
Befreiung ausländischer Staatsfahrzeuge von der 
Versicherungspflicht vor. 

Zu § 63 

rung für Kraftfahrzeuge (siehe 284 der Beilagen, 
X. GP.) sieht im Artikel 6 Abs. 1 seines Anhan­
ges I vor, daß die Vertragssu.aten folgende Be­
stimmung einführen werden: 

"Die geschädigte Person hat einen eigenen An­
spruch gegen den Versicherer." Diese Bestimmung 
hat zwar Rechte zum Gegenstand, die dem Ver­
sicherungsvertragsrecht entspringen; da sie sich 
aber nur ·auf die Kraftfahrzeug-Haftpflichtver­
sicherung bezieht und nicht für alle Haftpflicht~ 
V,ersicherungsverhältnisse' gilt, soll sie in das 
Kraftfahrgesetz und. nicht in das Versicherungs­
vertragsgesetz aufgenommen werden. 

Abs.1: 

Hat der Versicherer in gleicher Weise wie der 
Versicherte dem geschädigten Dritten Schaden­
ersatz zu leisten, so muß auch ein Gesamtschuld­
verhältnis zwischen Versicherer und Versichertem 
gesch:aff,en werden. Eine ausdrückliche Bestim­
mung ist hier erforderlich, weil sich ein solches 
Gesamtschuldverhältnis aus dem ABGB. nicht er­
gibt. 

Abs.2: 

Diese Bestimmung ist erforderlich, weil nicht 
nur der Beginn der Verjährung, sondern auch die 
Dauer verschieden sein könnte, je nachdem, ob 
sie vom Versicherer oder vom Versicherten gel­
tend gemacht wird. 

Abs.3: 

Ein abWieisliches Urteil zugunsten des Ver­
sicherers oder zugunsten des Versicherten muß 
aus folgenden Gründen auch jeweils zugunsten 
des anderen Haftpflichtigen' wirken. Wenn der 
Geschädigte den Versicherer über den Haftungs­
höchstbetrag hinaus klagt und bezüglich des 
Mehrbetrages abgewiesen wird, weil das Gericht 
Gefährdungshaftung annimmt, muß diese Abwei­
sung auch in einem späteren Rechtsstreit gegen 
den V,ersicherten Gültigkeit haben. 

Abs.4: 

Die bisher nur für den Fall der Leistungsfrei­
heit des Versicherers in den § 158 d und § 158 e 
Abs. 1 des Versicherungsvertragsgesetzes 1958 
vorgesehenen Verpflichtungen des geschädigten 
Dritten zur Anzeige des Schadenfalles und zur 
Auskunftserteilung solLen nunmehr allgemein 
gelten. 

Abs.5: 

Zum VII. A b s c h n i t t 

Zu § 64 

Das von österreich mitunterzeichnete, jedoch Abs. 1 (§ 57 Abs. 1 1. Satz): 
noch nicht ratifizierte Europäische übereinkom~ Die Lenkerberechtigung ist das von der Be­
men über die obligatorisme Haftpflichtversiche~ hörde erteilte Recht, Kraftfahrzeuge einer oder 

186 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 105 von 129

www.parlament.gv.at



106 186 der Beilagen 

mehrerer bestimmter Gruppen zu lenken. Dieses 
Recht erlischt nur, wenn und insoweit die Len­
kerberechtigung von der Behörde, in deren ört­
lichem Wirkungsbereich ihr Besitzer seinen 
ordentlichen Wohnsitz hat, entzogen wird (§ 73). 
Der Führerschein ist die von der Behörde aus­
gestellte Bestätigung über die Erteilung dieses 
Rechtes (§ 71). Durch die Verletzung der Pflicht, 
den Führerschein auf Fahrten mitzuführen (§ 102 
Abs. 5 lit. a), oder durch den Verlust des Führer­
scheines wird die Lenkerberechtigung nicht be­
rührt. 

Das Lenken eines Motorfahrrades soll entweder 
auf Grund einer Lenkerberechtigung (welcher 
Gruppe immer) oder auf Grund eines Lenker­
ausweises für Motorfa,hrräder zulässig sein. Das 
Lenken anderer Kraftfahrzeuge soll nur a·uf 
Grund der entsprechenden Lenke,rberechtigung 
nach § 65 zulässig sein, jedoch bei Heereslenker­
berechtigungen oder ausländisch'en Lenkerberech­
tigungen mit den hiefür geltenden Einschränkun­
gen (Abs. 5 und § 84). Solange Einachszugmaschi­
nen nicht mit einem anderen Fahrzeug oder 
einem Gerät zu einem einzigen" Fahrzeug mit 
drei oder mehr Rädern verbunden sind (§ 28 
Abs. 5), soll zu ihrem "Lenken" eine Lenker­
berechtigung nicht erforderlich sein. 

Abs. 2 (§ 57 Abs. 2): 

Abs. 3 (§ 58 Abs. 1 1. und 2. Satz): 

Für die Gruppen Abis C und F soll ein Min­
destalter von 18 JahI1en erforderlich sein. Für die 
Gruppen D und H ist das Mindestalter von 
24 Jahren vorgesehen, jedoch sollen Omnibus­
lenkerberechtigungen auch, an Berufskraftfahrer, 
die das 22. Lebensjahr vollendet haben, erteilt 
werden, wenn sie für den Stadtverkehr beson­
ders ausgebildet sind oder dem Fahr-und Ma­
schinendienst von Feuerwehren angehören. Eine 
ErLeichterung für den linienmäßigen Stadtver­
kehr, in dem keine größeren Geschwindigkeiten 
entwickelt werden, wurde deshalb vorgesehen, 
weil der große Mangel an Omnibusfahrern die 
vielfach notwendig gewordene Umstellung der 
Straßenbahnlinien auf den Omnibusbetrieb we­
sentlich erschwert. Auch bei Feuerwehren muß 
dem Mangel an Omnibusfahrern Rechnung ge­
tragen werden: 

Abs. 4 (§ 58 Abs. 1 3. Satz): 

Zur Erteilung dieser Lenkerberechtigung soll 
nicht mehr der Landeshauptmann, sondern die 
Behörde erster Instanz zuständig sein. Die zeit­
liche Beschränkung der Gültigkeit der Lenker­
berechtigung besteht in der Befristung derselben. 

"Mit der Befristung soll dem minderjährigen Be­
rechtigungsbesitzer, insbesondere dann, wenn er 
das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht hat, be­
wußt gemacht werden, daß ihm die Lenker-

berechtigung auf Bewährung erteilt wurde. Mit 
Ablauf der Frist erlischt, wenn diese nicht ver­
längert wurde, die Berechtigung von selbst. 

Abs.5: 

Bisher muß sich der Besitzer einer ausländi­
schen Lenkerberechtigung, der seinen ordentlichen 
Wohnsitz in österreich begründet, unverzüglich 
um einen österreichischen Führerschein bewerben: 
Nunmehr sollen diese Personen noch ein Jahr 
lang den ausländisch'en Führerschein in österreich 
benützen dürfen. 

Abs.6: 

Die in Abs. 5 genannten Personen sollen, wenn 
die seit sechs Monaten ihren ordentlichen Wohn­
sitz in österreich haben, den Austausch ihres 
Führerscheines in einen österreichischen Führer­
schein (ohne Prüfung) beantragen können; er soll 
ihnen ausgestellt werden, wenn dagegen keine 
Bedenken bestehen, 

Abs.7: 

Auch für Besitzer einer Heereslenkerberechti­
gung ist nunmehr der Austausch des Führerschei­
nes vorgesehen; die Voraussetzungen für die 
Erteilung einer Lenkerberechtigung für die Grup­
pen D und H (Abs. 3) werden dadurch nicht ge­
ändert. 

Zu § 65 

Abs. 1 (§ 61 Abs. 2): 

Die in der Z. 1 angeführten Gruppen müssen 
nach dem Genfer Abkommen über den Straßen­
verkehr auch in dessen Mitgliedstaaten aner­
kannt werden, in den übrigen Staaten jedoch nur, 
soweit sich diese Staaten hiezu bereit erklärt 
haben. 

Die Gruppe B soll nunmehr "Kraftwagen" 
umschließen, da die Worte des § 61 Abs. 2 Z. I 
lit. B des KFG: 1955 "Kraftfahrzeuge zur Per­
sonenbeförderung mit höchstens 8 Sitzen außer 
dem Lenkersitz" auch Krafträder mit einschlie­
ßen. Die in Z. 2 angeführten Gruppen sind nicht 
im Genfer Abkommen über den Straßenverkehr 
enthalten und gelten in anderen Staaten nur, so­
weit sie dort ausdrücklich anerkannt werden. 

Die Gruppe F soll auch Motorkarren sowie 
selbstfahrende Arbeitsmaschinen umfassen, für 
die Erleichterungen festgesetzt sind oder die zur 
Verwendung im Rahmen eines land- und forst­
wirtschaftlichen Betriebes bestimmt sind. Zug­
maschinen der Klasse' 111 fallen als Kraftwagen 
zur Güterbeförderung entsprechend ihrem höch­
sten zulässigen Gesamtgewicht in die Gruppen B 
oder C. Die Gruppe G soll nunmehr auch selbst­
fahrende Arbeitsmaschinen und Sonderkraftfahr­
zeuge umfassen. Eine Gruppe H ist für Kraft­
wagen zur Beförderung gefährlicher Güter vor-
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gesehen. Hinsichtlich der Einach'szugmaschinen 
sei auf die Bemerkungen zu § 64 Abs. 1 ver­
wIesen. 

Abs. 2 und 3 (§ 61 Abs. 1 und 5): 

Das Nichteinhalten der Auflagen ist zwar straf­
bar, ändert aber nichts an der Gültigkeit der 
Lenkerberechtigung. Bei der zeitlichen Beschrän­
kung erlischt die Gültigkeit der Lenkerberechti­
gung mit dem Ablauf der Zeit, für die sie erteilt 
wird. Ihre Gültigkeit kann daher nur vor ihrem 
Ablauf verlängert werden, nicht aber nach ihrem 
Erlöschen (zum Beispiel Gruppe D und H; § 68 
Abs. 1). Bei der örtlichen Beschränkung würde 
ein Lenken außerhalb des festgesetzten Bereiches 
einem Lenken ohne Lenkerberechtigung gleich­
kommen, doch würde die Gültigkeit an sich da­
durch nicht erlöschen. Desgleichen bei der sach­
lichen Besdlränkung, die insbesondere bei "be­
dingt geeignet" oder "beschränkt .geeignet" lau­
tenden ärztlichen Gutachten in Betmcht kommt 
(§ 69 Abs. 1 lit. bund c). 

Abs. 4 (§ 61 Abs. 4): 

Die Gruppen D und H sollen nunmehr alle 
übrigen Gruppen außer der Gruppe A umfassen; 
die Gruppe C auch die Gruppe G. 

Abs.5: 

Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sollen je nach 
ihrem höchsten zulässigen Gesamtgewicht auch auf 
Grund einer Lenkerbel1echtigung für die Gruppe 
B oder C gelenkt werden dürfen. Die Lenker­
berechtigung für die Gruppe F soll auch zum 
Lenken von Einachszugmaschinen berechtigen, die 
mit einem anderen Fahrzeug zu einer dieser 
Gruppe entsprechenden Kombination verbunden 
sind (§ 28 Abs. 5). Die Lenkerherechtigung flir 
die Gruppen G und E soll nur gleichzeitig mit 
der. Gruppe B oder bei mehr als 3500 kg höch­
stem zulässigem Gesamtgewicht des Zugfahrzeu­
ges mit der Gruppe C erteilt werden dürfen. 

Abs. 6 (§ 61 Abs. 3 4. Satz): 

Kraftfahrzeuge der Gruppe D dürfen auch mit 
einer Lenkerberechtigung für die Gruppe C ge­
lenkt werden, w,enn außer dem Lenker nicht 
mehr als 8 Personen befördert werden. Diese 
Personen müssen jedoch mit der Betre~ung des 
Fahrzeuges im Rahmen ihres Betriebes oder mit 
behördlichen Aufgaben befaßt sein. 

Zu § 66 

Abs~ 1 (§ 58 Abs. 3 1. Satz): 

In § 58 Abs. 3 1. Satz des KFG. 1955 wird 
stimmt: "Der Führerscheinwerber ist dann als 
verläßlich anzusehen, wenn nicht auf Grund des 
Vorliegens bestimmter Tatsachen angenommen 
werden muß, daß er sich im Straßenverkehr rück-

sichtslos verhalten und in besonderen Verhält­
nissen, die mit dem Lenken von Kraftfahrzeugen 
zusammenhängen, sich eines schweren Verstoßes 
oder wiederholter Verstöße gegen die Rechtsord­
nung schuldig machen wird." Der Begriff der 
Verläßlichkeit für die charakterliche Eignung zum 
Lenken von Kraftfahrzeugen ist erfahrungsgemäß 
viel zu weit, daher soll nunmehr der präzise Be­
griff der "Verkehrszuverlässigkeit" verwendet 
werden. Bei der Verkehrszuverlässigkeit geht es 
um die Frage, wie sich: eine Person voraussichtlich 
im Verkehr verhalten wird. Wenn die Beantwor­
tung dieser Frage auch nie über eine vermutende 
Annahme hinausgehen kann, so läßt das bis­
herige Verhalten des zu Beurteilenden doch ziem­
lidl weitgehende Schlüsse zu. Der nicht verkehrs­
zuverlässige Lenker ist in erster Linie eine Gefahr 
für die anderen Straßenbenützer, also einer Viel­
zahl von Menschen, . die an der Tätigkeit des 
Lenkens uninteressiert und unbeteiligt sind. 
Rücksichten auf die Person des Lenkers können 
daher stets erst in zweiter Linie in Betracht kom­
men. Die Behörde muß somit vor allem trachten, 
die Gefährdung der übrigen Straßenbenützer aus­
zuschalten. 

Daher soll bei jedermann apriori die prae­
rumptio juris der Vetkehrszuverlässigkeit beste­
hen, die die Behörde gegebenenfalls erst zu wider­
legen hat. Die Behörde soll ferner den Mangel 
an Verkehrszuverlässigkeit nur auf Grund "er­
wiesener, bestimmter Tatsachen" annehmen dür­
fen. Sie soll weiters nur konkret annehmen- dür­
fen, daß der zu Beurteilende "die Verkehrssicher­
heit gefährden" wird oder sich "schw.erer straf­
barer Handlungen schuldig machen" wird, nicht 
aber bloß allgemein seine Verläßlichkeit anzwei­
feln dürfen. Andererseits soll die Behörde nicht 
an eine starre Automatik gebunden sein bezie­
hungsweise schablonenhaft auf Grund von Straf­
erkenntnissen oder Strafurteilen ihre Schlüsse' 
ziehen. Sie muß vielmehr stets auch einen gewis­
sen Ermessensspielraum haben, um die Verkehrs­
zuverlässigkeit einer Person tatsächlich vom 
Standpunkt der allgemeinen Verkehrssicherheit 
aus zu beurteilen und nicht nach strafrechtlichen 
Gesichtspunkten der persönlichen Berücksichti­
gungswürdigkeit. Darin soll das Wesen ihres Ver­
fahrens hinsichtlich der "Wertung" der für die 
Frage der Verkehrszuverlässigkeit maßgebenden 
Tatsachen bestehen. 

Abs. 2 (§ 58 Abs. 3 3. Satz, § 64 Abs. 3 2. Satz): 

Das Wort "insbesondere" besagt, daß es außer 
den a.ufgezählten Tatsachen auch noch andere 
geben kann, die die Verkehrszuverlässigkeit in 
Frage stellenl 

lit. a: 

Hier ist der amtsbekannte Trinker gemeint, 
der noch nicht vom Arzt als körperlich nicht 
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geeignet erklärt werden kann, der aber nicht nur 
auf Grund von Auskünften aus seiner Nachbar­
schaft, sondern auf Grund des Ergebnisses von 
Strafverfahren als Trinker amtsbekannt ist. 

lit. b bis h: 

Wenn sich bei diesen Delikten auch meist 
wenig Zweifel über die Verkehrszuverlässigkeit 
ergeben, so kann doch auch hier eine Automatik 
zu Härten führen. Für das Verwaltungsverf,ahren 
zur Erteilung oder Entziehung der Lenker­
berechtigung wird daher nicht das Urteil des 
Strafgerichtes oder das Straferkenntnis einer 
Verwaltungsbehörde maßgebend sein, sondern 
nur das Ergebnis des gerichtlichen Beweisverfah­
rens, das die Behörde hier nicht nach strafrecht­
lich.en Gesichtspunkten, sondern nach solchen 
der Verkehrssicherheit zu beurteilen hat. Bei 
dieser Beurteilung werden die Alkoholisierung, 
die "besonders gefährlichen Verhältnisse", die 
"besondere Rücksichtslosigkeit", die Fahrerflucht 
stets an sich schon in erster Linie im Auge zu 
behalten sein und erst in zweiter Linie der Er­
folg dieses Verhaltens, die formale Tatsache des 
strafrechtlichen Schuldspruches aber nur mangels 
anderer Beweise für die Bedenklichkeit. 

Abs. 3 (§ 58 Abs. 3 2. Satz) 

Zu § 67 

Abs. 1 (§ 57 Abs. 3, § 58 Abs. 4 2. Satz): 

Im § 58 Abs. 4 2. Satz des KFG. 1955 wird 
bestimmt: 

"Auf Antrag hat die Behörde, wenn dies mit 
Rücksicht auf den Wohnsitz und den Beschäfti­
gungsort des Führerscheinwerbers gerechtfertigt 
erscheint, eine von einem anderen Landeshaupt­
mann bestellte Prüfungskommission um die Ab­
gabe eines Gutachtens zu ersuchen." Nunmehr 
soll die Behörde die Durch- oder Weiterführung 
des ganzen Verfahrens auf die Behörde des 
Beschäftigungsortes (Garnisonsortes) zu übertra­
gen haben, wenn berücksichtigungswürdige 
Gründe vorliegen. 

Abs. 2 (§ 58 Abs. 2, § 59 Abs. 2) 

Das ärztliche Gutachten soll bei der Entschei­
dung nicht mehr älter sein dürfen als ein Jahr. 
Wenn das ärztliche Gutachten eine Begutach­
tung technischer Fragen voraussetzt, wird der 
zur Begutachtung herangezogene Arzt zu er­
klären haben, er könne ohne diese Voraussetzung 
sein Gutachten nicht erstatten. Die Entscheidung 
hierüber liegt jedoch bei der Behörde, die, auch 
wenn d,er Arzt diese Erklärung nicht abgibt und 
das ärztliche Gutachten erstattet, sofern sie Be­
denken hat, ein Gutachten eines technischen 
Sachverständigen einzuholen hat. Auch eine er­
forderliche Beobachtungsfahrt wird zwar der 

Arzt zu verlangen haben, doch ist es hier allen­
falls Sache der Behörde, hierüber zu entscheiden 
und die Probefahrt anzuordnen. Das gleiche gilt 
für eLie verkehrspsychologische Begutachtung. 
Sie kann im Einzelfall vom begutachtenden 
Arzt verlangt werden oder von vornherein von 
der Behörde für den Einzelfall, aber auch gene­
rell im Falle des Vorliegens gewisser Vorausset­
zungen angeordnet werden (zum Beispiel bei 
bestimmten Altersklassen, Fahrzeugarten oder 
Entziehungen). Die verkehrspsydlOlogische Be­
gutachtung kann jedoch immer nur eine Vor­
aussetzung des ärztlichen Gutachtens, nie aber 
ein Ersatz für dies-es sein. Aus § 74 Abs. 1 des 
AVG. 1950 ergibt sich für das Verwaltungsver­
fahren der ganz allgemeine Grundsatz der Selbst­
tragung der Kosten durch die Beteiligten, gleich­
gültig von welcher Seite' das Verfahren veranlaßt 
wurde, sohin insbesondere auch bei einem Ver­
fahren von Amts wegen und auch ohne Rücksicht 
auf den Ausgang des Verfahrens oder die Art 
der Kosten. Erachtet die zur Entscheidung beru­
fene Behörde für die Feststellung, ob die Vor­
aussetzungen für die Erteilung einer Lenker­
berechtigung gegeben sind, die Einholung eines 
verkehrspsychologischen Gutachtens als erfor"' 
derlich (was insbesondere im Falle einer Weige­
rung der Partei, sich einer solchen Untersuchung 
zu unterziehen, in einem abweisenden Bescheid 
zu begründen sein wird), so ist sie im Sinne 
der Bestimmungen des § 43 Abs. 4 AVG. 1950 
berechtigt und verpflichtet, im Wege einer Ver­
fahrensanordnung, der Partei die Beibringung 
eines solchen Gutachtens aufzutragen. Die 
Weigerung, einer solchen Verfahrensanordnung 
nachzukommen, hat wie alle anderen Ergebnisse 
des Ermittlungsverfahrens den Gegenstand der 
der Behörde gemäß § 45 Abs. 2 A VG. 1950 
im Rahmen ihres freien Ermessens obliegenden 
Beurteilung zu bilden, ob das Vorliegen der in 
§ 54 geforderten Voraussetzungen als erwiesen 
anzunehmen ist oder nicht. Die Kostenfrage als 
solche wird bei dieser Beurteilung im Hinblick 
auf die Bestimmungen des § 74 Abs. 1 A VG. 1950 
jedenfalls nicht als taugliche Begründung für 
eine Weigerung, sich der erwähnten Unter­
suchung zu unterziehen, anerkannt werden kön­
nen. 

Abs. 3 (§ 58 Abs. 4 1. Satz des KFG. 1955 und 
§ 29 Abs. 2 der KFV. 1955): 

Im KFG. 1955 wird bestimmt: 

Im § 58 Abs. 4 1. Satz: "über die fachliche 
Befähigung des Führerscheinw61"bershat die Be­
hörde ein Guta.mten der Lenkerprüfungskom­
mission gemäß § 105 einzuholen, das auf Grund 
einer J;>rüfung (§ 60) zu erstatten ist." Nunmehr 
soll die Behörde das Gutachten unmittelbar bei 
den Sachverständigen für die Lenkerprüfung 
einzuholen haben. Die Prüfung soll ferner nicht 
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vor zwei Wochen wiederholt werden dürfen. 
Prüfungswerber, die nicht bestanden haben, sol­
len aber auch nicht länger als drei Monate 
zurückgestellt werden dürfen. 

Abs. 4 (§ 64 Abs. 5 2. Satz): 

Bei der Wiedererteilung nach Entziehungen 
aus anderen Gründen als dem Mangel an geisti­
ger oder körperlicher Eignung soll auf ein 
neuerlich,es ärztliches Gutachten verzichtet wer­
den können, wenn ·das biS'herige nicht älter ist 
als ein Jahr. 

Abs. 5 (§ 61 Abs. 8): 

Abs. 6 (§ 61 Abs. 7): 

Abs. 3: 

Für die Gruppe E soll eine einjährige Fahr­
praxis glaubhaft gemacht werden. 

Zu § 69 

Abs. 1 (§ 59 Abs. 1): 

Wenn der Arzt feststellt, daß eine Person 
nur zum Lenken "eines bestimmten Fahrz.euges" 
geeignet ist, muß er in seinem Gutachten auch 
dieses bestimmte Fahrzeug anführen. Daher soll 
bei einem Gutachten "beschränkt geeignet" auch 
das Kennzeichen und die Fahrgestellnummer an­
zuführen sein. 

Abs. 2 (§ 59 Abs. 2): 
Auch bei der Erweiterung sollen ärztliche 

Gutachten, die nicht älter sind als ein Jahr, Hier wurden genauere Bestimmungen für die 
anerkannt werden können. Beobachtungsfahrt (siehe auch die Bemerkungen 

Abs. 7 (§ 6 Abs. 7 des HKFG. 1958): 

Die Bestimmungen über die Befreiung von 
Stempelgebühren sollten zwar ihrem Inhalt nach 
im Gebührengesetz erlassen werden. Bis zum 
Inkrafttreten einer entsprechenden Novelle zum 
Gebührengesetz ist aber die Aufnahme dieser 
Bestimmungen in das Kraftfahrgesetz unerläß­
lich. 

Abs. 8: 

Der Besitz von zwei von verschiedenen Be­
hörden ausgestellten Führerscheinen würde den 
Zweck einer Entziehung vereiteln, wenn der 
entziehenden Behörde die Ausstellung des zwei­
ten Führerscheines nicht bekannt ist. Da in 
österreich keine Zentralnachweisstelle über er­
teilte Lenkerberechtigungen besteht (wie in 
Flensburg, BundesrepubIik Deutschland), kann 
die Behörde nicht feststellen, ob einem Antrag­
steller die beantragte Lenkerberechtigung bereits 
einmal erteilt wurde. Es bleibt daher nur das 
Verbot der Antragstellung. 

Zu § 68 

Abs. 1 (§ 61 Abs. 3 1. Satz): 

Die neue Gruppe H soll der Gruppe D gleich­
gestellt sein. Die bisherige Forderung einer 
zweijährigen Fahrpraxis mit Fahrzeugen der 
Gruppe C für Bewerber um die Gruppe D soll 
nunmehr erleichtert werden auf ein Jahr B- und 
ein weiteres Jahr C-Praxis. Für die Gruppe D 
und H soll.auch eine Ausbildung in Erster Hilfe 
vorgeschrieben werden. 

Hinsicht der Erleichterung zur Erlangung 
des Führerscheines für die Gruppe D, einge­
schränkt auf den Ortslinienverkehr und auf das 
Lenken von Fahrzeugen von F.euerwehren, siehe 
dile Bemerkungen zu § 64 Abs. 3. 

Abs. 2 (§ 61 Abs. 3 2. und 3. Satz): 
Siehe die Bemerkung zu § 67 Abs. 7. 

zu § 67 Abs. 2) festgelegt. 

Abs. 3 (§ 59 Abs. 3): 

Die Verordnungsermächtigung bezieht sich 
nunmehr auch auf die Erstellung des ärztlichen 
Gutachtens und nicht nur auf die "ärztliche 
Untersuchung" . 

Zu § 70 

Abs. 1 (§ 60 Abs. 1): 

Ein Gutachten über die Befähigung zum Len­
ken von Motorfahrrädern ist nur dann vorgese­
hen, wenn auf Grund offensichtlicher oder amts­
bekannter Umstände Bedenken hinsichtlich des 
Bewerbers um einen Lenkerausweis bestehen 
(§ 76 Abs. 2). 

Abs.2 (§ 60 Abs. 2 des KFG. 1955, §§ 29 Abs. 1 
3. Satz und 30 Abs. 2 der KFV. 1955): 

Die Zuhörer bei der Prüfung soll der Kandi­
dat bestimmen können. Die Zahl der zugelasse­
nen Personen wird sich freilich na'ch den gegebe­
nen Raumverhältnissen richten. Bei der theoreti­
schen Prüfung für Bewerber der Gruppen A 
und B sollen in Hinkunft im Sinne der Ent­
schließung des Nationalrates vom 6. Juli 1960 
nur Fragen über die für das Lenken eines Kraft­
fahrzeuges maßgebenden Verkehrsvorschriften 
gestellt werden dürfen. Die bei Bewerbern um 
eine Lenkerberechtigung für die Gruppen C, D, 
E, Fund H in technischer Hinsicht und im Hin­
blick auf die Eigenart und Bauweise der Kraft­
fahrzeuge und Anhänger notwendigen Kennt­
nisse beziehen sich nur auf den Betrieb dieser 
Fahrzeuge und nicht auf ihre Beschaffenheit an 
sich oder ihre Instandsetzung. Der Lenker muß 
demnach insbesondere die Handhabung· und 
Wirksamkeit aller Betätigungsvorrichtungen des 
betreffenden Kraftfahrzeuges, die zur Behebung 
der im Straßenverkehr zu erwartenden Betriebs­
störungen erforderlichen und möglichen Maß-
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nahmen und die beim Betrieb des Fahrzeuges zu 
erwartenden Auswirkungen der Beladung, der 
Personenbeförderung und des Ziehens von An­
hängern kennen. 

Abs. 2 (§ 61 Abs. 5): 

Abs. 3: 

Unlesbare Führerscheine sollen ungültig sem; 
Abs. 3 (§ 60 Abs. 3 letzter Satz des KFG. 1955 sie müssen erneuert werden. 

und § 31 der KFV. 1955): 

Während bisher eine Fahrt "auch durch beleb­
tere Verkehrsstraßen« vorgeschrieben war, ist 
nunmehr eine längere Prüfungsfahrt "auch durch 
Straßen mit starkem Verkehr« vorgeschrieben. 

Abs. 4 (§ 61 Abs. 9): 

Zu § 72 

Abs. 1 und 2 (§ 63): 

Abs. 4 und 5 (§ 60 Abs. 3 1. bis 7. Satz des Auf Grund eines gültigen ausländischen 
KFG. 1955 und § 29 Abs. 1 4. Satz der KFV. Führerscheines soll. Diplomaten und Konsuln 
1955): sowie Angestellten diplomatischer oder konsula­
Grundsätzlich soll die Prüfung auf Fahrzeugen rischer Vertretungsbehörden und deren Ehe-

vorgenommen werden, die den Bestimmung~n gattinnen die entsprechende österreichische Len­
über Schulfahl,"zeuge (§ 112 Abs. 3) entsprechen. kerberechtigung erteilt und hierüber ein Führer­
Bei Fahrzeugen der Gruppe A soll die Lenker- schein ausgestellt werden, ebenso Angestellten 
prüfung, wie dies im KFG. 1955 vorgesehen zwischenstaatlicher Organisationen mit dem Sitz 
ist, sofern keine besondJeren Bedenken dagegen in österreich und ihren Ehegattinnen. Aus­
bestehen, :auf jedem Motorrad abgenommen genommen hievon sollen österreichische Staats­
werden können. Für Fahrze~geder Grup- bürger oder Staatenlose sein, die vor ihrer An­
pen D und H, bei denen ja bereits vom stellung bei der ausländischen Vertretungs­
Lenker eine Fahrpraxis nachgewiesen werden behörde oder bei der zwischenstaatlichen Orga­
muß, ist eine Ausnahme hinsichtlich der für die nisation ihren ordentlichen Wohnsitz in öster­
Prüfung zuzulassenden Fahrzeuge vorgesehen. reich gehabt haben. 
Aber auch dann, wenn die "Verkehrssicherheit 
dadurch nicht gefährdet wird", kann die Prü­
fung auf anderen als Schulfahrzeugen vorgenom­
men werden. Dies wird außer bei den im Gesetz 
selbst vOl'gesehenen übung~fahr:ten auch dann 
der Fall sein, wenn der Lenker eine längere 
Fahrpraxis im Ausland nachweisen kann. 

Abs. 6 (§ 31 Abs·. 3 2. Satz der KFV. 1955): 

Während der Prüfungsfahrt hat der neben 
dem Prüfungswerber Sitzende - dies kann der 
Sachverständige oder ein Fahrlehrer sein -
"soweit es ihm mögl~ch ist" Unfällen vorzu­
beugen. 

Abs. 7 (§ 60 Abs. 4 des KFG. 1955 und § 29 
Abs. 3 der KFV. 1955): 

Bei einer Wiederholung sollen die bereits 
bestandenen Teile der theoretischen Prüfung 
innerhalb von sechs Monaten nicht wiederholt 
werden müssen. 

Abs. 8 (§ 60 Abs. 5): 

Diese Verordnungsermächtigung gibt die 
Möglichkeit, die näheren Bestimmungen über 
den Vorgang und Umfang der Prüfung festzu­
legen. Siehe die Bemerkungen zu Abs. 1. 

Zu § 71 

Abs. 1 (§ 61 Abs. 1): 

Es muß vermieden werden, daß jemand zwei 
Führerscheine besitzt; siehe Bemerkung zu § 67 
Abs. 8. 

Zu § 73 

Die Entziehung der Lenkerberechtigung kann, 
wie bereits zu § 66 Abs. 1 ausgeführt ist, keine 
Strafe, sondern nur eine Schutzmaßnahme sein, 
auch wenn letztere in ihrer Wirkung, subjektiv 
betrachtet, einer Strafe gleichkommt. Gerade die 
subjektive Betrachtung des Einzelfalles ist aber 
hier nicht mögl~ch, weil mit dem Schutz der 
Allgemeinheit vor dem Einzelnen zuviel auf 
dem Spiel steht. Bei einer Strafe können nur 
strafrechtliche Gesichtspunkte maßgebend sein, 
wie die des Sühnecharakters, der Abschreckung 
und andererseits der allfälligen mildernden Um­
stände. Alle Erwägungen aber, die sich auf die 
Frage einer Berücksichtigung der Person des 
TätJers als verkehrsunzuverlässigen Lenker be­
ziehen, müssen zurückgestellt werden, wenn es 
darum geht, die übrigen Verkehrsteilnehmer zu 
schützen. Die Berücksichtigung des Lenkers kann 
daher nur vom Standpunkt der Verkehrssicher­
heit aus in Betracht kommen. Man kann nicht 
die Existenz des Lenkers dadurch schützen, daß 
man das Leben .der übrigen Verkehrsteilnehmer 
gefährdet. Die Entziehung der Lenkerberechti­
gung muß daher, wie dies bereits in langjähriger 
Praxis geschieht, nach wohlerwogenen bundes­
einheitlichen Grundsätzen gehandhabt werden, 
die in einer überaus reichen Judikatur des Ver­
waltungsgerichtshofes sowie in der Spruchpraxis 
und den Runderlässen derZentralstelle zum 
Ausdruck kommen. Die Vollziehung dieser 
Gesetzesmaterie kann somit nur von weisungs-
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gebundenen, spezialisierten Beamten der Ver- die Möglichkeit, mit einer warnenden Andro­
waltungsbehörde fachgerecht besorgt werden. hung pädagogische Wirkungen zu erzielen, doch 
Aus diesen Gründen wurde im übrigen auch die ist dies keineswegs ihre Aufgabe. Die Androhung 
erwogene Zuständigkeit der Strafgerichte für. als eigene Rechtsfigur, die als Bescheid ergeht, 
Entziehungen· im Zuge der. Aburteilung von und Rechtszügen unterliegt, führt, wie die bis· 
Verkehrsdelikten von der Strafrechtskommission herige Praxis zeigt, zu zahllosen Rekursverfah­
abgelehnt. Die Verkehrsdelikte werden von den ren und bis zur Verwaltungsgerichtshof­
Richtern behandelt, die nach den prozeßrecht- beschwerde und bedeutet daher eine erhebliche 
lichen Vorschriften hiefür zuständig sind. Diese Belastung der Verwaltung. 
Richter sind keineswegs immer ausgesprochene 
Verkehrsrichter und kommen oft nur nebenbei 
und fallweise dazu, sich mit den Problemen der 
Entziehung der Lenkerberechtigung befassen zu 
müssen, andererseits sind sie aber unabhängig 
und können nicht an bundeseinheitliche Weisun­
gen und die Verwaltungsjudikatur gebunden 
werden. Hinsichtlich der in diesem Zusammen­
hang meist erwähnten Regelung in der Bundes­
republik Deutschland ist vor allem die Bestim­
mung des § 15 b Abs. 2 1. Satz der Straßenver­
kehrszulassungsordnung in der Fassung vom 
7. Juli 1960, BGBl. I S. 485, zu bedenken, welche 
lautet "Solange gegen den Inhaber der Fahr­
erlaubnis ein Strafverfahren anhängig ist, in dem 
die Entziehung der Fahrerlaubnis durch das Ge­
rimt (§ 42 m des Strafgesetzbuches) in Betracht 
kommt, darf die Verwaltungsbehörde den Sach­
verhalt, der "Gegenstand des Strafverfahrens ist, 
in dem Entziehungsverfahren nicht berücksimti­
gen". Smon wegen dieses Kompetenzausschlusses 
können die deutschen Verhältnisse nicht zum 
Vergleich herangezogen werden. Auch die Tat­
sache, daß die· Entziehung der Lenkerberemti­
gung, mag sie auch "Fahrverbot" oder wie 
immer benannt werden, ihrem Wesen na,ch 
(auch aJs"Nebenstrafe") eine typische Verwal­
tungsmaßnahme ist, schließt na,ch Art. 94 
B.-VG. die gleichzeitige Kompetenz der Gerichte 
und der Verwaltungsbehörden aus. Schließlich 
würde sich auch für die Praxis ergeben, daß 
eine Entziehung durch die Gerichte ein unge­
heuer kompliziertes, kaum durchführbares 
gegenseitiges Verständigungssystem zwismen den 
Gerichts- und Verwaltungsbehörden notwendig 
machen würde. 

Im § 64 Abs. 2 1. Satz des KFG. 1955 wird 
bestimmt: "Die Behörde, die Anlaß zum Ein­
schreiten hat, kann von der Entziehung zunächst 
Abstand nehmen, wenn smon durch eine schrift­
liche Androhung der Entziehung des Führer­
scheines der Verwaltungszweck gesichert er­
scheint." Diese Bestimmung soll nicht übernom­
men werden. Solange die Verkehrszuverlässigkeit 
gegeben ist, kann die Entziehung auch nicht an­
gedroht werden; ist sie nicht mehr gegeben, 
dann ist die Androhung ebensoweni,g vertretbar 
wie eine ganz kurze Entziehung. Die Androhung 
ist nimts anderes als eine bis zur Verwarnung 
herabgeminderte Strafe. Die Behörde hätte zwar 
auch ohne besondere gesetzliche Ermächtigung 

Abs. 1 (§ 64 Abs. 3 1. Satz): 

Inhabern einer Lenkerberechtigung soll diese, 
auße,r wenn sie nicht mehr als verkehrszuverläs­
sig gelten können, auch nur hinsichtlich einzelner 
Gruppen entzogen werden, wenn der eingetre­
tene Mangel an körperlicher Eignung oder fach­
licher Befähigung sim nur auf diese Gruppen 
beschränkt (zum Beispiel Gruppe A oder D). 
Auch eine nachträgliche Erteilung von Auflagen 
oder Beschränkungen soll möglich sein, wenn 
dies ausreicht und eine Entziehung der gesamten 
Lenkerberechtigungeine Härte wäre. 

Abs. 2 (§ 61 Abs. 5 1. und 2. Satz): 

Die Mindestdauer der Entziehung soll bei 
mangelnder Verkehrszuverlässigkeitdrei Monate 
betragen, da die Verkehrsunzuverlässigkeit im 
wesentlichen eine Charaktereigenschaft ist, deren 
Wiedergewinnung nicht vor einem Vierteljahr 
erwartet werden kann. Bei kürzeren Entzie­
hungszeiten ist entweder nicht darauf Bedamt 
genommen, daß der Mangel an Verkehrszuver­
lässigkeit nach Ablauf. der Frist noch weiterhin 
gegeben ist, oder es liegt überhaupt kein Mangel 
an Verkehrszuverlässigkeit . vor, so daß die 
Rechtsgrundlage fehlt, also wenn die Entziehung 
bewußt nur als Strafe verhängt wird. 

Abs. 3 (§ 65 Abs. 2): 

Die vorübergehende Entziehung soll nur für 
die Zeit von höchstens 18 Monaten möglich sein. 
Sie soll nur dann in Betracht kommen, wenn 
die Annahme gerechtfertigt ist, daß die Voraus­
setzungen . nach Ablauf der Entziehungsdauer 
wieder gegeben sind. Das Wesen det vorüber­
gehenden Entziehung ist, daß die Lenkerberech­
tigung nur für die angegebene Zeit entzogen 
wird und nach deren Ablauf ipso jure wieder 
auflebt, so daß sie nicht neuerlich erteilt werden 
muß und der alte Führerschein ohne weiteres 
wieder ausgefolgt werden kann. 

Zu § 74 

Abs. 1 (§ 64 Abs. 1): 

Wenn die Aufenthaltsbehörde- Bedenken hat, 
wird sie diese samt ihren Wahrnehmungen un­
verzüglich der Wohnsitzbehörde mitzuteilen 
haben. 
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Abs. 2 (§ 64 Abs. 1) 

Vor der Entziehung wegen mangelnder Eig­
nung soll stets ein ärztliches Gutachten, vor der 
Entziehung wegen mangelnder Befähigung stets 
eine Lenkerprüfung erforderlich sein, da es 
grundsätzlich nicht anders qualifizierten Per­
sonen überlassen bleiben kann, zu beurteilen, ob 
V oraussetzungen "noch" vorliegen, als denjeni­
gen, die bei der Erteilung zu beurteilen hatten, 
ob diese Voraussetzungen vorliegen. Wenn der 
Einladung zur ärztlichen Untersuchung oder zur 
Lenkerprüfung nicht Folge geleistet wird, soll 
sie zunächst als Bescheid ergehen. Bleibt auch 
dies ohne Erfolg, so soll mit Entziehung vor­
gegangen werden. 

Abs. 3 (§ 64 Abs. 5 letzter Satz und Abs. 6): 

Der Zulassungsbesitzer eines Kraftfahrzeuges 
darf nach § 103 Abs. 2 das Lenken seines Kraft­
fahrzeuges nur Personen überlassen, die dazu be­
rechtigt sind. Es ist daher notwendig, ihn davon 
zu verständigen, daß Personen, die als Lenker 
seiner Fahrzeuge in Betracht kommen, nicht 
mehr zum Lenken berechtigt sind. Dasselbe gilt 
bei Berufskraftfahrern hinsichtlich der Dienst­
geber. Die Praxis zeigt, daß es sich hier um ein 
wirksames Abschreckungsmittel handelt, das bis­
her auch noch nicht zu erheblichen Schwierig­
keiten ,geführt hat. 

Abs. 4 (§ 64 Abs. 5 3. Satz): 

weil 

besitzers, vom Lenken eines Kraftfahrzeuges so 
lange Abstand zu nehmen, als ärztlicherseits Be­
denken gegeben sind, könnte zweifellos Glauben 
geschenkt werden, wenn der Führerschein­
besitzer offensichtlich vertrauenswürdig und in 
vollem Besitze seiner Vernunft ist. Bei Beurtei­
lung der Vertrauenswürdigkeit und der vollen 
Zurechnungsfähigkeit werden allerdings im Hin­
blick auf die möglichen schweren Folgen der Be­
lassung des Führerscheines strengste Maßstäbe 
anzulegen sein. Die Verpflichtung, aber auch die 
Befugnis zur vorläufigen Abnahme des Führer­
scheines endet jedenfalls, wenn die geforderten 
Voraussetzungen ganz oder teilweise wegfallen 
und daher eine unmittelbareUnfallsgefahr nicht 
mehr gegeben ist. Die für den Führerschein­
besitzer offensichtliche Unmöglichkeit, ein Kraft­
fahrzeug zu lenken, schließt jedenfalls eine un­
mittelbare Unfallsgefahr aus. Die vorläufige Ab­
nahme des Führerscheines wird bei der Wieder­
erlangung der geistigen oder körperlichen Eig­
nung eines Führerscheinbesitzers, ein Kraftfahr­
zeug zu lenken, mit Rü'cksicht auf den Verwal­
tungszweck nur dann unterbleiben können, wenn 
ein Rückfall nicht unmittelbar zu befürchten ist. 
Sie wird ferner auch nur unterbleiben können, 
wenn nicht zu befürchten ist, daß der Führer­
scheinbesitzer noch vor Wiedererlangung seiner 
geistigen und körperlichen Eignung ein Kraft­
fahrzeug lenkt, in Betrieb nimmt oder versucht, 
es in Betrieb zu nehmen. 

Die Ablieferungspflicht ist erforderlich, 
die Behörde nicht immer in den Besitz 
Führerscheines gelangt sein muß. 

des Abs. 3 und 4 (§ 34 Abs. 2 2. Satz und Abs. 3 der 
KFV. 1955): 

Zu § 75 

Abs. 1 und 2 (§ 64 Abs. 7 1. und 2. Satz des 
KFG. 1955, §§ 33 und 34 Abs. 1 der KFV. 
1955): 

Die Verpflichtung der Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes, einen Führerschein vorläufig 
abzunehmen, soll ausschließlich mit der Feststel­
lung einer unmittelbaren Unfallsgefahr entste­
hen, die durch eine bestimmte geistige oder kör­
perliche Verfassung des Führerscheinbesitzers zu­
sammen mit der Tatsache gegeben ist, daß dieser 
ein Kraftfahrzeug lenkt, in Betrieb nimmt oder 
versucht, es in Betrieb zu nehmen. Bei der Be­
urneilung, ob die Verpflichtung zur vorläufigen 
Abnahme des Führerscheines besteht, hat sich das 
eins:chreitende Organ des öffentlichen Sicherheits­
dienstes sohin ausschließlich von dem Bestreben 
leiten zu lassen, einen drohenden Verkehrsunfall 
zu verhüten. Andere Umstände, wie etwa das 
Verschulden oder Nichtverschulden eines voran­
gegangenen Unfalles, werden für diese Beurtei­
lung somit nur maßgebend sein, wenn sie die 
Unfallsgefahr zu vergrößern oder zu vermindern 
scheinen. Der Zusicherung des Führerschein-

Ist die Aufenthaltsbehörde Wohnsitzbehörde, 
so wird sie gegebenenfalls das Verfahren selbst 
einleiben; ist sie es nicht, so wird sie die Wohn­
sitzbehörde zu befassen haben. 

Zu § 76 

Die große Anzahl der Motorfahrradlenker, die 
sich zum größten Teil aus wirtschaftlich schwä­
cheren berufstätigen Erwachsenen und nur zu 
einem geringen Teil aus undisziplinierten Jugend­
lichen zusammensetzt, würde die Einführung 
eines allgemeinen Führerocheinzwanges für Mo­
torfahrräder sowohl für die Lenker als auch für 
die Behörde zu einer unzumutbaren Belastung 
machen. Die Grenzen der Höchstgeschwindigkeit 
und des Gewichtes machen diese Fahrzeuge über­
dies auch zu einer wesentlich geringeren Gefah­
renquelle als . die größeren und stärkeren Fahr­
zeuge. Die Einführung eines bloßen Lenkeraus­
weises, dess~n Ausstellung vom 16. Lebensjahr an 
erst beim Auftreten von Bedenken an Voraus­
setzungen geknüpft ist, wird daher am ehesten 
allen Erfordernissen gerecht. 
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Abs.1: 

Die Voraussetzungen für das Lenken von Mo­
torfahrrädern sollen grundsätzlich dieselben sein 
wie für das Lenken der übrigen Kraftfahrzeuge, 
doch soll bei der Ausstellung des Lenkerausweises 
zunächst die Annahme gelten, daß diese Voraus­
setzungen gegeben sind. Erst wenn Bedenken vor­
liegen, soll von dieser Annahme abgegangen wer­
den. 

Abs. 2 und 3: 

Das Ermittlungsverfahren soll nur einzuleiten 
sein, wenn die Bedenken auf Grund "offensicht­
Iidler" Umstände bestehen, also soLcher, die amts­
evident oder für jedermann leicht erkennbar sind, 
nicht auf Grund unbestimmter Vermutungen. 

Abs. 4: 

Außer den sonstigen für die Entziehung gelten­
den Gründen sollen noch die von Motorfahrrad­
lenkern besonders häufig begangenen Delikte bei 
Wiederholung ausdrücklich als gesetzlich festge­
legte Entziehungsgründe gelten. 

Abs.5: 

Auf >die Nachfrage beim Zentralnachweis für 
Lenkerberechtigungen kann nicht verzichtet wer­
den. 

Abs. 6 bis 8: 

Es muß dafür gesorgt sein, daß niemand zu­
gleich einen Führerschein und eine Lenkerberech­
tigung besitzt und daß aus jedem dieser Doku­
mente der ganze Umfang seiner Berechtigung, 
Kraftfahrzeuge zu lenken, zu ersehen ist. 

Zu § 77 

Abs. 1 (§ 6 Abs. 1 1. und 2. Satz 1. Halbsatz und 
Abs. 6 des HKFG. 1958): 

Das im Heereskraftfahrgesetz verwendete 
Wort "Militärführerschein" soll durch das Wort 
"Heeresführerschein" ersetzt wer>den, weil es 
sich hier nur um eine für das Bundesheer be­
stimmte (wenn auch auf Heeresfahrz>euge be­
schränkte) Lenkerberechtigung mit der gleichen 
Berechtigung zur Teilnahme am z>ivilen Straßen­
verkehr handelt wie bei der zivilen Lenkerbe­
rechtigung. Das Wort "Militärführerschein" hin­
gegen drückt aus, daß es sich um eine Lenker­
beredltigung militärischer Art handeln müsse, 
etwa zum Lenken von Fahrzeugen, die für mili­
tärische Zwecke besonders gebaut sind, oder zu 
einer besonderen Fahrweise für militärische 
Zwecke. 

Abs. 2 (§ 6 Abs. 1 2. Satz 2. Halbsatz des HKFG. 
1958): 

Abs. 3 (§ 1 Abs. 2 und§ 6 Abs. 2 des HKFG. 
1958): 

Das Ermittlungsverfahren für die Erteilung 
der Lenkerberechtigung soll sich nicht wesentlich 
von der für die zivile Lenkerberechtigung unter­
scheiden. Da die. Heereslenkerberechtigung aber, 
abgesehen von der Ausnahme im Katastrophen­
oder K>riegsfall, nicht zum Lenken ziviler Fahr­
zeuge berechtigt, ist auch die Bindung der Be­
hörde an eine Liste von Sachverständigen ent­
behrlifh, bei denen die für den zivilen Bereich 
gemäß § 126 geforderten Voraussetzungen (zum 
Beispiel akademischer Grad) vorliegen müssen. 
Dies umsomehr, als das Bundesministerium für 
Landesverteidigung selbst die Prüfungsbehörde 
ist und die militärischen Prüfer nur dann als 
Sachverständige im Sinne des § 52 des A VG. 
1950 gelten können, wenn sie die für den mili tä­
rischen Bereich erforder1ichen Lenkerkenntnisse 
beherrschen, die naturgemäß wesentlich über den 
zivilen Bedarf hinausgehen. Die Lenker von 
Heeresfahrzeugen sind überdies auch der Heeres­
disziplin unterworfen und unterliegen daher hin­
sichtlich ihres verkehrs gerechten Verhaltens einer 
weitgehenden Kontrolle. Aus diesem Grunde ist 
auch die wegen des Personalmangels unerläßliche 
Altersgrenze von 18 Jahren für die Gruppe D 
und H vertretbar. 

Abs. 4 (§ 6 Abs. 3 des HKFG. 1958): 

Abs. 5 (§ 64 Abs. 7 des KFG. 1955, § 6 Abs. 4 
des HKFG. 1958): 

Abs. 6 (§ 6 Abs. 3 des HKFG. 1958): 

Zu § 78 

Abs. 1 (§ 62 1. und 2. Satz): 

. Abs. 2 (§ 62 3. und 4. Satz): 

Die Fallfrist für die Beantwortung der Anfrage 
soll auf Grund der Erfahrungen der Praxis von 
zwei auf drei Wochen erhöht wer,den. 

Zum VIII. Abschnitt 

Zu § 79 

Abs. 1 (§ 66 Abs. 1): 

Es wird nunmehr im Gesetz festgelegt, daß. die 
Verwendung von Kraftfahrzeugen, die im Aus­
land zugelassen sind und ihren dauernden Stand­
ort nicht in österreich haben, und ·das Lenken 
auf Gründ einer ausländischen Lenkerberechti­
gung mit einem Jahr begrenzt ist. Dieser Zeit­
raum beginnt hinsichtlich der Verwendung der 
Kraftfahrzeuge vom Tag ihrer Einbringung in 
das Bundesgebiet, hinsichtlich der Lenkerberech­
tigung vom Tag des Eintrittes des Lenkers in das 
Bundesgebiet. 

8 
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Abs. 2 (§ 66 kbs. 3): 

Auf Grund der inhaltlich gleichen Vorschrift 
des KFG. 1955 werden unter anderem die Führer­
scheine aller Staaten anerkannt, 'fenn dem 
Führerschein eine deutsche Inhaltsangabe beige­
fügt ist, die von einer österreichischen Vertre­
tungsbehörde, einer Dienststelle der österreichi­
schen Fremdenverkehrswe1"bung, einem ausländi­
schen, international anerkannten Automobilklub, 
dem öAMTC oder dem ARBö ausgestellt wurde. 
(Runder laß des BMfHu W. vom 8. Mai 1962, 
Z1. 189.848-IV/28-61). 

Zu § 80 

(§ 67) 

Zu § 81 

Abs.l: 

Abs. 2 (§ 68 Abs. 1 2. Satz): 

Für Staaten, die dem Genfer Abkommen bei­
. getreten sind, ist ein internationaler Zulassungs­

schein nicht erfor.derlich. 

Abs. 3 (§ 68 Abs. 1 3. und 4. Satz): 

Die Gültigkeit des internationalen Führer­
scheines und Zulassungsscheines erlisd1t ein Jahr 
nach der Ausstellung. 

Abs. 4 (§ 68 Abs. 1 1. Satz): 

Als Ausstellungsbehörde soll wegen der aus­
ländischen Antragsteller nunmehr allgemein die 
Aufenthaltsbehörde zuständig sein. 

Abs. 5 (§ 68 Abs. 2 1., 4. und 5. Satz): 

Abs. 6 (§ 68 Abs. 2 2. Satz und Abs. 3): 

Abs. 7 (§ 68 kbs. 2 3. Satz): 

Zu § 82 

Abs. 1 (§ 69 Abs. 1 1. Satz und Abs. 2): 

Abs. 2 (§ 69 Abs. 3): 

Fahrzeuge aus Staaten, die. weder dem Genfer 
Abkommen noch dem Pariser übereinkommen 
beigetreten sind, dürfen nur mit vorübergehender 
Zulassung nach § 38 verwendet werden; doch 
wird eine Frist von drei Tagen vom Tag der 
Einbringung in das Bundesgebiet an zugebilligt. 

Abs. 3 (§ 69 Abs. 4): 

Abs. 4 (§ 69 Acbs. 1 2. Satz): 

Besteht das Kennzeichen nicht aus arabischen 
Ziffern und lateinischen Buchstaben, so muß es 
daneben auch in diesen Ziffern und Buchstaben 
am Fahrzeug angebracht sein. 

Abs. 5 (§ 69 Abs. 1 3. und 4. Satz): 

Für Fahrzeuge, deren Abmessungen und Ge­
wichte den österreichischen Vorschriften nic..~t ent­
sprechen, muß eine Bewilligung des Landeshaupt­
mannes, in dessen örtlichem Wirkungsbereich 
das' Fahrzeug verwendet werden soll, eingeholt 
werden. Wären jedoch mehr als zwei Landes­
hauptmänner zuständig; so ist zur Ert·eilung der 
Bewilligung das Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie zuständig. Dies bedeutet 
gegenüber der derzeitigen Redltslage eine wesent­
liche Erleichterung für die Partei. 

Abs.6: 
Siehe Bemerkungen zu § 85. 

Zu § 83 

Im § 49 Abs. 3 sind für Anhänger mit aus­
ländischem Kennzeichen, die von einem Kraft­
fahrzeug mit österreichischem Kennzeichen ge­
zogen werden sollen, eigene Kennzeichentafeln 
vorgesehen. Diese Kennzeichentafeln sind rot und 
zeigen das Kennzeichen des Zugfahrzeuges. Diese 
Vorschrift wurde deswegen aufgenommen, weil 
auch-im internationalen Verkehr der sogenannte 
"Huckepack"-Verkehr üblich geworden ist, bei 
dem heladene Anhänger mit der Eisen!hahn be­
fördert werden und vom Bahnhof des Bestim­
mungsortes mit Kraftfahrzeugen zum eigent­
lichen Bestimmungsort gezogen werden. Die 
Feststellung des Lenkers eines solchen Kraft­
wagenzuges ist äußerst schwer, wenn nicht in 
manchen Fällen sogar unmöglich, wenn lediglich 
das ausländische Kennzeichen des Anhängers ab­
gelesen werden kann. 

Zu § 84 
Abs. 1 (§ 70 Abs. 1): 

Abs. 2 (§ 70 Abs. 2): 

Abs. 3 (§ 70 Abs. 3): 

Auf die Ausführungen zu § 79 Abs. 2 wird 
verwIesen. 

Abs. 4 (§ 70 Abs. 4): 

Abs.5: 

Auf die Ausführungen zu § 79 Abs. 2 und 
§ 85 wird verwiesen. 

Zu § 85 

Abs.1: 

Da 'nunmehr Motortahrräder in österreich als 
Kraftfahrzeuge gelten sollen, war eine Sonder­
vorschrift für den internationalen Verkehr aus 
Ländern erforderlich, in denen das Motorfahrrad 
im Sinne des Anhanges 1 des Genfer Abkommens 
über .den Straßenverkehr, BGBl. Nr. 222/1955, 
nicht als Kraftfahrzeug gilt. 
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Personen mit dem ordentlichen W ohmi tz im 
Ausland dürfen auch weiterhin Motorfahrräde,r 
in österreich ohne Lenkerberechtigung oder 
Lenkerausweis lenken. 

Abs. 2 (§ 79 Abs. 1 2. Satz): 

Zu § 86 

Zu § 88 

Abs. 1: 

Es war erfor,derlich, gewisse Unterscheidungs­
merkmale der Kombinationskraftwagen in das 
Gesetz selbst aufzunehmen. 

Abs. 2 (§ 25 Abs. 1): 

Abs. 1 (§ 71 Abs. 1, Art. 24 .&bs. 4 und 5 des Abs. 3: 
Genfer Abkommens über den Straßenverkehr, Siehe die Bemerkung zu Abs. 1. 

\ BGBl. Nr. 222/1955): 

Das Recht, von einem ausländischen Zulassungs­
schein Gebrauch zu machen, kann aberkannt 
werden, wenn sich das Fahrzeug nicht in ver­
kehrs- und betriebssicherem Zustand befindet 
oder die vorgeschriebene Kraftfahrzeug-Haft­
pflichtversicherung nicht besteht. Das Recht, von 
einem ausländischen Führerschein Gebrauch zu 
machen, kann in den gleichen Fällen aberkannt 
wer,den, in denen eine österreichische Lenkerbe­
rechtigung entzogen werden kann. 

Abs. 2: 

Zuständig für die Aberkennung nach Abs. 1 
ist die Behörde ,des Aufenthaltsortes. Die Aber­
kennung ist im Zulassungsschein oder Führer­
schein einzutragen. 

Abs. 3 (§ 71 A:bs. 2): 

Zum IX. A b s c h n i t t 

Zu § 87 

Abs. 1 (§ 72 Abs. 1 Z. 3 his 5): 

Die Bestimmungen über die Bremsanlagen sind 
im § 6 enthalten. 

Abs. 2 (§ 72 Abs. 1 Z. 6 bis 8): 

Die Bestimmungen über das Freihalten des er­
forderlichen Blickfeldes (Defroster-Anlage) und 
über Scheibenwaschvorrichtungen sind nunmehr 
im § 21 enthalten. - Die Vorschriften über drie 
Vorrichtungen, mit denen die größte B,reite des 
Fahrzeuges anderen Straßenbenützern erkennbar 
gemacht werden kann, sind im 11. Abschnitt ent­
halten. 

Abs. 3 (§ 72 Abs. 2): 

Abs. 4 (§ 72 Abs. 3): 

Abs. 5 (§ 72 Abs. 1 letzter Satz): 

Gegenstand der näheren Bestimmungen wird 
unter anderem auch die Höhe der Stoßstangen 
über der Fahrbahn und die Ausrüstung mit Vor­
richtungen zum Anzeigen des absinkenden 
Reifendruckes sein. 

Zu § 89 

(§ 73) 

Zu § 90 

Abs. 1 (§ 74 Abs. 1 1. Satz des KFG. 1955 und 
§ 59 Abs. 1 der KFV. 1955): 

Die Art der Einteitung der Zugmaschinen in 
drei Klassen wurde aus ,der KFV. 1955 nunmehr 
als grundlegende Bestimmung in das Gesetz selbst 
aufgenommen. 

Abs. 2 (§ 59 Abs. 2 der KFV. 1955): 

Die bisherige Einteilung wurde insofern ge­
ändert, als die Grenze der nunmehl'igen Klasse I 
durch die Möglichkeit, mit dem Fahrzeug 
25 km/h zu überschreiten, gezogen ist. 

Abs. 3 (§ 59 Ahs. 3 3. Satz der KFV. 1955): 

Abs. 4 (§ 74 Abs. 2): 

Zu § 91 

(§ 75) 

Zu § 92 

Während das KFG. 1955 nur von Sondervor­
schriften für Kraftwagen und Anhänger ZUr Be­
förderung "von gefährlichen Flüssigkeiten und 
Gasen" spricht, ~ollen nunmehr überhaupt für 
Fahrzeuge zur Beförderung "gefährlicher Güter" 
Vorschriften festgesetzt werden, und zwar zu­
sätzlich zu den auch sonst für alle Fahrzeuge gel­
tenden Vorschriften. Als solche kommen nur Be­
stimmungen auf Grund des Kompetenztatbe­
standes Kraftfahrwesen in Betracht, der "alle An­
gelegenheit,en umfaßt, die das Kraftfahrzeug und 
seinen Lenker betreffen" und "die nach der Eigen­
art der Kraftfahrzeuge notwendigen verkehrs­
polizeilichen Bestimmungen" sowie "die Bestim­
mungen über die Beschaffenheit der Fahrzeuge 
und ihren Betrieb" (VfGH. vom 15. März 1961, 
B 202/60, und 31. März 1962, B 203/61). Hingegen 
werden Bestimmungen, die die "allgemeinen 
Probleme des fließenden Verkehrs auf der Straße" 
betreffen, wie insbesondere die bei den meisten 
V erkehl1s:unfällen mit Tankfahrzeugen entschei­
dende "Frage der Fahrtüchtigkeit ,der Fahrzeug­
lenker im Straßenverkehr" im Bereich des Kom-

9 
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petenzbestandes Straßenpolizei zu r,egeln 
(VfGH. vom 19. März 1963, B 196/62). 

sem rüstung und die Ausstattung der Fahrzeuge und 
soll daher mit diesen Worten zusammengefaßt 
wel'den. 

Abs. 1 (§ 76 Abs. 1 1. Satz): 

Im § 76 Abs. 1 des KFG. 1955 wird bescimmt: 
"Für Kraftwagen und Anhänger, die zur Beför­
derung von brennbaren, giftigen und ätzenden 
Flüssigkeiten gebaut und eingerichtet sind, ... 
wer,den .. , soweit es... erforderlich erscheint, 
durch Verordnung Vorschriften erlassen:". Nun­
mehr sollen diese Sonderbestimmungen für Fahr­
z·eug,e gelten, "die ausschließlich oder vorwiegend 
zur Beföl'derung gefährlicher Güter hestimmt 
sind". Diese Verwendungbestimmung ergibt sich 
aus ihrem Bau und ihrer Ausrfusltung und wird 
bei der Zulassung auf Grund der Erklärung des 
Antragstellers in den Zulassungsschein einzu­
tragen sein (§ 37 Abs. 2). Neben dies,er Definition 
soll bestimmt werden, daß diese Fahrzeuge "der 
Gefährlichkeit und der Menge der zu befördern­
den Güt'er entsprechend, gebaut, ausgerüstet und 
ausgestattet sein" müssen. 

Abs. 2 und 3: 

Der § 76 des KFG. 1955 bestimmt im Ahs. 1, 
daß für Kraftfahrzeuge und Anhänger, die zur 
Beförderung von "brennbaren, giftigen und 
ätzenden FlüssigkeiteIlJ" gebaut und eingerichtet 
sind, durch Verordnung Vorschriften erlassen 
"werden", und im Abs. 2: diese Vors·chriften 
"g,elten . .. sinngemäß auch für Kraftwagen und 
Anhänger zur Beförderung verdichteter, ver­
flüssigter und unter Druck gelöster Gase". Nun­
mehr soll im Abs. 2 bestimmt werden: Durdl Ver­
ordnung "sind" ... die näheren Bestimmungen für 
Kraftwagen und Anhänger zur Beförderung "ge­
fährlicher, entzündbar,er Flüssigkeiten" ulld "für 
den Verkehr mit soIchen Fahrzeugen" zu erlas­
sen. Im Abs. 3 soll hingegen bestimmt werden:. 
Durch Verordnung "können" ... in sinngemäßer 
Anw,endung des Abs. 2 nähere Bestimmungen für 
Kraftwagen und Anhänger erlassen werden, die 
zur Beförderung "anderer gefährlicher Güter als 
die im Abs. 2 'angeführten" bestimmt sind. Dies 
deshalb, weil für den Bau und die Verwendung 
von Tankfahrzeugen für gefährliche entzündbare 
Flüssigkeiten bereits hinreichende Erfahrungen 
vorliegen, um genaue Vorschriften zu erlassen. 
Hinsichtlich der übrigen gefährlichen Güter muß 
es mangels hinreichender wissenschaftlicher Un­
terlagen bei einer Kann-Vorschrift bleiben, von 
der allerdings so bald als möglich Gebrauch zu 
machen sein wird. 

Abs. 2 (§ 76 Abs. 1): 

fit. a (§ 76 Abs. 1 lit.a bis k): 

Der ausführliche Katalog des § 76 Ahs. 1 lit. a 
bis k des KFG. 1955 enthält nichts anderes als zu 
erlassende Vorschriften für den Bau, die Aus-

lit. b (§ 76 Ahs. 1 lit. k): 

Die gesetzlichen Grundlagen für diese V or­
sdlriften können ,derzeit nur im Wege der Aus­
I~gung abgeleitet werden UIlJd ergeben sidl zwar 
logisch zwingend, doch sollen sie nunmehr ver­
deutlicht ausgesprochen werden. 

Iit. chis f (§ 76 Abs. 1 lit. kund 1): 

Hier gilt das gleiche wie das zu lit. b Gesagte. 
Die "Bestimmungen über ihren Betrieb" werden 
sowohl die Festsetzung einer Betriebsvorschrift 
als auch ihre Einhaltung zu enthalten haben. Die 
Beförderung der in lit. f angeführten Flüssig­
keiten mit anderen aLs, den im § 92 angeführten 
Kraftfahrzeugen und Anhängern würde einen 
Verstoß gegen die Kraftfahrvorschriften bilden, 
ihre Beförderung mit nicht unter das Kraftfahr­
gesetz fallenden Fahrzeugen einen Verstoß gegen 
die Straßenpolizeivorschriften. 

Abs. 3 (§ 76 Abs. 2): 

Durch die Verordnungsermächügung des Ahs. 3 
können nähere Bestimmungen für die Beförde­
rung von Flüssiggas aber auch von allen anderen 
gefährlichen Gütern erlass1en werden. 

Abs. 4 (§ 86 Abs. 1 3. Satz): 

Abs.5: 

Die Ausnahme für die Fahrzeuge des Bundes­
heeres ist dadurch begründet, daß praktisch mit 
jedem LKW gelegentlich Munit,ion UIlJd T!'e~b­
stoff befördert werden. Es würde aber zu hohe 
Kosten verursachen, für alle LKW des Bundes­
heeres die besonderen Bau- und Ausstattungs­
kriterien zu verlangen. Siehe auch die ß.emerkung 
zu § 77 Abs. 3. 

Zu § 93 

(§ 77) 

Zu § 94 

(§ 78) 

Zu § 95 

Für Sonderkraftfahrzeugegelten die Bestim­
mungen des Kraftfahrgesetzes nur sinngemäß 
(§ 1 Abs. 3). Werden Einachszugmaschinen mit 
anderen Fahrzeugen zu einem einzigen Fahrzeug 
verbunden, so sind sie ~emäß § 28 Abs. 5 zu ge­
nehmigen, jedoch dürfen auf Grund der vorlie­
genden Verordnungsermächtigung Erleichterun­
gen hinsichtlich des Baues und der Ausrüstung 
festgesetzt werden. 
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Zu § 96 

Abs. 1 (§ 1 Abs. 5 1. Satz): 

Kraftfahrzeuge, mit denen eine Geschwindig­
keit von 10 km/h nicht überschritten werden 
kann, sind von den übrigen Bestimmungen des 
Krafofahrgesetzes ausgenommen (vgl. Bemerkun­
gen zu § 1 Abs. 2 lit. a). Diese Fahrzeuge dürfen 
keinen übermäßigen' Lä·rm verursachen. Das 
Führen der Tafel, aus der die Geschwindigkeits­
begrenzung ersichtlich. ist, soll nunmehr ex lege 
vOI"'geschrieben sein. 

Abs.2: 

Auch für dire Fahrz,euge nach Abs. 1 ist die 
höchstzulässige Stärke des Betriebsgeräusches 
durch Verordnung festzusetzen. 

Abs. 3 und 4 (§ 1 .Albs. 5 2. Satz): 

Für die Fahrzeug.e nach Abs. 1 ist eine Be­
scheinigung vOl'gesehen, die vom Erzeuger deI"' 
Type, bei ausländischen Erzeugern durch den 
Bevollmächtigten, ausgestellt wird. Diese Be­
scheinigung ,entspricht dem Typenschein für 
andere Knftfahrzeuge. 

Abs. 5 (§ 1 Abs. 5 2. Satz): 

Zu § 97 

V gl. Bemerkungen zu § 1 Abs. 2 lit. d. 

Zum X; A b s eh n i t t 

Zu § 9.8 

Abs. 1 (§ 80 Abs. 1): 

Die hier durch Verordnung festzusetzenden 
Geschwindigkeiten ergeben sich aus dem Wesen 
und der Art der Kraftfahrzeuge und sind sohin 
im Gegensatz zu der in der StVO. 1960 festge­
setzten Geschwindigkeit' von 50 km/h im Orts­
gebiet Angelegenheiten. des Kraftfahrwesens. 

Abs.2: 

Die Kraftfahrzeugindustrie hat wiederholt 
Ansuchen gestellt, mit neu erzeugten Lastkraft­
wagen oder Omnibussen zur Erprobung der 
Dauergeschwindig~eit dieser oft für das Ausland 
bestimmten Fahrzeuge die allgemein festgesetzten 
Geschwindigkeitsgrenzen überschreiten zu dür­
fen. Diesem Ansuchen konnte mangels einer Aus­
nahmemöglichkeitnicht entsprochen werden. 

Zu § 99 

Abs.l (§ 83 Abs. 1 1. Satz des KFG. 1955 und § 7 
Abs. 3 des HKFG. 1958): 

Die Bestimmungen dieses Paragraphen sind 
weitgehend den internationalen Vereinbarungen 
zur Vereinheitlichung der europäischen V,er­
kehrsvorschriften angepaßt. Die allgemeinen Be-

stimmungen, daß Fahrzeuge auf der FahI"'bahn zu 
beleuchten sind und daß die Beleuchtung des 
Fahrze'uges unterbleiben darf, wenn es stillsteht 
und die sonstige Beleuchtung ausreicht, um es 
aus einer Entfernung von 50 m zu ecrkennen, sind 
im § 60 Abs. 3 StVO. 1960 enthalten. Grund­
sätzlich sollen die Sch·einwerfer und Leuchten 
einzuschalten sein, die das Fahrzeug anderen 
Straßenbenützern erkennbar machen und die 
StI"'aße entsprechend beleuchten; ob die Straße 
dadurch "ausr,eichend" beleuchtet ist, wird 
wesentlich von der Fahrgeschwindigkeit abhän­
gen, aber auch von der individueHen Sehfähig­
keit des Lenkers bei Nacht und anderen Umstän­
den, wie zum Beispiel von Leiteinrichtungen, von 
anderen voranfahrenden Fahrzeugen oder von 
der Art des Abblendlichtes der Scheinwerfer des 
Fahrzeuges. 

Abs. 2 (§ 83 Abs. 1 2. Satz): 

Abs. 3 (§ 83 Abs. 1 vorletzter Satz): 

. Im Ortsgebiet soU Fernlicht grundsätzli,ch nicht 
verwendet werden dürfen; nach den schon er­
wähnten intemationalen Vereinbarungen soll je­
doch außer in den im Abs. 4 lit. c bis f angeführ­
ten Fällen Fernlicht im Orts gebiet zulässig seiIl, 
wenn die Straße n~cht oder unzur,eichend beleuch~ 
tet ist und andere Straßenbenützer nicht geblen­
det werden. Abblendlicht soll im Ortsgebiet stets 
zulässig sein, Stadtlicht nur, wenn die Straßen­
beleuchtung ausreicht. 

Abs. 4 (§ 83 Abs. 1 3., 5. und 6. Satz): 

Auf Freilandstraßen soll während der Dunkel­
heit Stadtlicht nicht zulässig sein. Bei Dämmerung 
soll der Lenker des Fahrzeuges im Sinne des 
Abs. 1 auch Stadtlicht verwenden dürfen. Fern­
licht soll nunmehr auch in g,el'inger Entfernung 
hinter Kraftfahrzeugen, die nicht überholt werden 
(KO'lonnenfahrt), unzulässig sein. sowie auch bei 
der Begegnung mit Schiffen auf' einem Wasser­
weg, der unmittelbar neben der Straße verläuft, 
wie zum Beispiel bei der Stein-Emmersdorfer 
Bundesstraße in der Wachau. 

Abs.5: 

Bei SichtJbehinderung durch Schneefall sollen 
während der Dämmerung und bei Dunkelheit ab­
geblendete Scheinwerfer zu verwenden sein oder 
an ihrer Stelle Nebelscheinwerfer. Auch die zu­
sätzliche Verwendung von Nebelscheinwerfern' 
soll zulässig sein. Bei Tag soll auch, Fernlicht zu­
läss.ig sein, da Versuche ergeben haben, daß Fern­
li,ch.t besser gesehen wird und weder eine Blend­
w;irkung noch die bei Naeht entstehende "weiße 
Wand" verursacht wird. Nebelscheinwerfer sollen 
außer bei sichtbehinderndem N eber oder Schnee­
fall auch auf engen und kurvenreichen Strecken 
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verwendet werden dürfen, wo sie zur besseren Abs. 2 (§ 84 Abs. 1 2. Satz): 
Ausleuchtung der Kurven sehr zweckmäßig sind. Die für Bootsanhänger vorgesehene Ausnahme 

Abs. 6 (§ 83 Abs. 1 letzter Satz): 

Die Einschränkung der Parkleuchten auf das 
Ortsgebietund auf Kraftfahrzeuge ohne Anhän­
ger entspricht gleichfalls internationalen Verein­
barungen~ 

Zu § 100 

(§ 81 Abs. 1 2. Satz): 

Optische Warnzeichen soHen hei Kraftwagen 
nur mit zwei symmetrisch liegenden Schein­
werfern gegeben werden dürfen, damit der Ein­
druck eines Blinkens zur Anzeige der Fahrt­
richtungsänderung vermieden wird. Wo die Ver­
wendung des Fernlichtes verboten ist, darf auch 
nicht mit Fernlicht gebl,inkt werden. 

Zu § 101 

Die Beladung ist die Tätigkeit der U nterbrin­
gung der zu befördernden Güter. im Fahrzeug 
und das Ergebnis dieser Tätigkeit, während unter 
Ladung nur diese Güter selbst zu verstehen sind. 
Von der Ladung sind auch die auf dem Fahrzeug 
befindlichen (beim Eigengewicht § 2 Z. 31 auf­
gezählten) Gegenstände zu unterscheiden, die zur 
"vollständigen Ausstattung eines Fahrzeuges" ge­
hören sowie Treibstoff, öl, Fett, Akkuwasser 
usw. für das Fahrzeug und die fest mit dem 
Fahrzeug verbundenen Gegenstände. Dieser 
Unterschied muß verdeutlicht werden, um den 
Normadressaten des § 101 zu fixieren, nämlich 
den, der beladet oder beladen hat, sowie den 
hiefür mitverantwortlichen Auftraggeber, Dul­
der o'der Helfer. Die Bestimmungen über die 
Verwahrung der Ladung am Fahrzeug sind im 
§ 61 der StVO. 1960 enthalten. 

Abs. 1 (§ 84 Abts; 1 1. Satz des KFG. 1955 und 
§ 67 Abs. 2 L Satz der KFV. 1955): 

Die allgemeinen Bestimmungen über die Be­
ladung sind im § 61 der StVO. 1960 enthalten. 
Im Albs. 1 werden nur die grundsätzlichen Be­
st,immungen aufgezählt und alle Sonderbestim­
mungen in den Abs. 2, 3 und 5 gebracht, auf die 
zur Vermeidung des Widerspruches hingewiesen 
wird. Während hinsichtlich der höchsten zuläs­
s,igen Gesamtgewichte, der höchsten zulässigen 
Achslasten und der größten Breite eines Kraft­
fahrzeuges oder Anhängers die für dieses Fahr~ 
zeug festgesetzten Werte nicht überschritten 
werden dürfen, soU hinsichtlich der Höhe des 
Fahrzeuges samt der Ladung die :durch Verord­
nung allgemein festgesetzte Höchstgrenze für die 
größte Höhe von Fahrzeugen maßgebend sein. 
Die Länge des Fahrzeuges soll durch die die Be­
ladung um nicht mehr als ein Viertel über­
schritten werden dürfen. 

ist deshalb notwendig, weil diese oft so gebaut 
sind, daß die mit ihnen beförderten Boote ihre 
größte Breite überschreiten. Die bisher zur 
Kennzeichnung von überhängenden Teilen der 
Ladung verwendeten Tafdn mit rotem Rand 
aus rückstr.ahlendem Material haben sich sehr be­
währt und sollen beibehalten werden. 

Abs. 3 (§ 67 AJbs. 2 der KFV. 1955): 

Die grundsätzlichen Bestimmungen, was aIs 
Langgutfuhr zu gelten hat, wurde in das Gesetz 
selbst übernommen, wobei die derzeit geltende 
Länge von 13 m auf 14 m geändert wurde. 

Abs. 4 (§ 67 Aobs. 2 der KFV. 1955): 

Abs. 5 (§ 67 Ahs. 3 der KFV. 1955): 

Abs. 6 (§ 84 Abs. 1 2. Satz): 

Abs. 7 (§ 84 Albs. 1 4. bis 6. Satz): 

Wenn keine überschreitung des höchsten zu­
lässigen Gesamtgewichtes oder der höchsten zu­
lässigen Achslasten festgestellt worden ist, fallen 
die Kosten des Wägens unter den Begriff des 
Amtsaufwandes der Behörde im Sinne des § 1 
lit. c des Finanzausgleichsgesetzes 1959, BGBI. 
Nr. 97, der im Rahmen der mittelbaren Bundes­
verwaltung von den Ländern zu tragen ist. Nur 
wenn die Amtshandlung im örtlichen Wirkungs­
bereich einer Bundespolizeibehörde durch deren 
Organe vorgenommen wird, fallen diese Kosten 
dem Bund zur Last. 

Ahs.8 (§ 7 Abs. 2 des HKFG. 1958): 

Zu § 102 

Abs. 1 (§ 85 Abs. 1, § 86 Abs. 1 2. Satz): 

Allgemeine Vorschriften über .das Lenken 
von Fahrzeugen sind in der StVO. 1960 (zum 
Beispiel § 5 und § 58) enthalten. Die Bestimmung, 
wonach ein Kraftfahrzeuglenker verpflichtet ist, 
bevor er ein Kraftfahrzeug in Betrieb nimmt, 
sich davon zu überzeugen, daß Fahrzeug und Be­
ladung den Vorschriften entsprechen, wurde in­
sofern eingeschränkt, als diese überprüfung nur 
so weit zu gehen hat, als sie zumutbar ist. Jeden­
faUs zumutbar sind die Kontrolle der ausreichen­
den Sicht vom Lenkerplatz aus, der Beleuchtungs­
einrichtungen, der Fahrtrichtungsanzeiger und 
des Br,emslichtes. Auch eine Probebremsung wird 
dem Lenker zugemutet werden können. Die 
Pflicht zum Mitführen von Verbandzeug trifft 
den Lenker, der Zulassungsbesitzer hat es bereit­
zustellen. 

Abs. 2 (§ 83 Abs. 2 des KFG. 1955 und § 7 Abs. 3 
des HKFG. 1958): 

186 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)118 von 129

www.parlament.gv.at



186 der Beilagen 119 

Abs. 3 (§ 61 Ahs. 6): 

Die im Kraftfahrgesetz 1955 bei den B,estim­
mungen über den Führ,erschein enthaltenen Vor­
schriften über das Vertrautsein mit den Betäti­
gung;;,vorrichtungen eines Fahrzeuges wurden aus 
rechtssystematischen Gründen in den Paragraphen 
über die Pflichten des Fahrzeuglenkers aufge­
nommen. Es kann nur von jedem Lenker ver­
langt werden, daß er die Wirksamkeit der Be­
tätigungsvorrichtungen kennt. Die Forderung, 
daß er von vornherein immer schon mit ihrer 
Handhabung vertraut ist, würde bedeuten, daß 
der Lenker ein Fahrzeug einer ihm neuen Type 
überhaupt nicht lenken ,dürfte und daher nie da­
zu käme, durch anfänglich vorsichtiges üben mit 
der Handhabung v,ertraut zu werden. 

Abs. 4 (§ 85 Abs. 3): 

Diese Bestimmung wurde auch auf Anhänger 
ausgedehnt. 

I sammenhang mit den Verpflichtungen des Zu­
lassungsbesitzers aus dem Kraftfahrzeug-Haft­
pflich tversicherungsvertrag steht. 

Abs. 8 (§ 85 Abs. 2 3. Satz): 

Abs. 9 (§85 Abs. 7): 

Zu § 103 

Abs. 1 (§ 86 Abs. 1 1. und 2. Satz): 

Da es sich beim 1. Satz um eine Pflicht des Be­
sitzers .des Rechtes der Zulassung handelt, be­
steht diese Pflicht nur, solange das Fahrzeug zuge­
lassen ist, jedoch auch außerhalb der Straßen mit 
öffentlichem Verkehr. Daher hat die Behörde die 
Zulassung zurückzunehmen, wenn es sich nicht 
in verkehrs- und betriebssicherem Zustand be­
findet und nicht glaubhaft gemacht wil1d, daß es 
erst nach Behebung dieses Zustandes weiter auf 
Straßen mit öffentlichem Verkehr verwendet 
wird. Die im KFG. 1955 enthaltene Verpflichtung 

Abs. 5 (§ 85 Abs. 4): des Zulassungsbesitzers, dafür zu sorgen, daß 
Verbandzeug mitgeführt wird, wurde dahin ab-

In diesem Absatz sind alle Dokumente ange- geändert, daß der Zulassungsbesitzer verpfli,chtet 
geben, die der Lenker eines Fahrzeuges mitzu- ist, Verbandzeug bereitzustellen. 
führen hat, mit Ausnahme derjenigen, bei denen 
es sich erst aus Ausnahmegenehmigungen oder 
sonstigen Bescheiden ergibt, ob sie bei allen 
Fahrten mitzuführen sind. 

Abs. 2 (§ 86 Abs. 2): 

,Abs. 3 (§ 86 Abs. 3): 

Abs. 6 (§ 85 Abs. 6): Dioese Bestimmung, die den Schutz der Arbeit-
,Bei Fahrzeugen, bei denen die Kühlanlage durch nehmer betrifft, wurde vom Nationalrat bei den 

den Motor des Kraftfahrzeuges in Betrieb ge- Beratungen des KFG. 1955 neu gefaßt. Sie wird 
halten wird, muß es hingenommen werden, daß dahingehend abgeändert, daß die Verpflichwng 
der Motor weiterläuft, auch wenn sich der Len- zur Beistellung von Kälte- und Regenschutzklei­
ker von seinem Fahrzeug entfernt. Die Bestim- dung nur dann gegeben ist, w(,)nn es sich um 
mungen, ,daß der Lenker dafür zu sorgen hat, D~~nstn~mer handelt. Durch Verordnung soll 
d ß . F hUb f 'ch . B I Naheres uber das Ausmaß der Beanspruchung des a sem a 'rzeug von n e ugten 111 t In e- k . d 
wegung gesetzt werden kann, war im § 23 Abs. 5 Len ers bestimmt wer en. 
der StVO. 1960 enthalten, hat sich jedoch nur bei 
Kraftfahrzeugen als anwendbar erwiesen. Diese Abs. 4: 
Bestimmung wurde d'aher durch die Novelle 1964 
ausoer StVO. 1960 eliminiert und soll hier als Abs. 5 (§ 27 Abs. 2 1. und letzter Satz): 
Sondervorsch'rift für Kraftfahrzeuglenker in der Bei dieser Bestimmung handelt es sich nicht 
Form aufgenommen werden, daß der Lenker da-I e'n,e Bauvorschrift sondern um eine Pflicht 
für zu sorgen hat, daß die unbefugte Inbetr1eb-~: Zlulassungsbesitzer; 
nahme des Fahrzeuges nur durch überwindung' 
ejenes beträchtlichen Hindernisses möglich ist. Die 
unbefugte Inbetriebnahme ist schon mit dem Ein- Abs. 6: 
setzen der dem Fahrzeug arteigenen Antriebsart Der Nationalrat hat in seiner Entschließung 
vollendet, ohne daß das Fahrzeug überhaupt in 1

1 

vom 23. November 1960 die Bundesregierung 
Bewegung gesetzt werden mußte (OGH. vom unter anderem ersucht, 
15. Juni 1962, 10 Os 166/62). I ,,1. rigorose Einschränkungen am Personen-

Abs. 7 (§ 85 Abs. 5 3. Satz): 

Die Bestimmungen über das Verhalten nach 
Verkehrsunfällen sind im § 4 der StVO. 1960 
enthalten. Die Bestimmung über die Meldung an 
den Zulassungsbesitzer mußte jedoch in den 
Kraftfahrvorschriften v,erbleiben, weil sie im Zu-

fahrzeugbestand des Bundes vorzunehmen und 
gleichzeitig ,den übrigen Körperschafnen des 
öffentlichen Rechtes ,dringend zu empfehlen, 

2. zu prüfen, für welche Personenkraftfahr­
zeuge des Bundes zum Zwecke der Einschränkung 
eine besondere Kennzeichnung erforderlich ist" 
(307 der Beilagen, IX. GP.). Auf diese in der 

s1 
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öffentlichkeit viel diskutiert,e Entschließung hin lAbs. 7 (§ 86 Abs. 4): 
hat der Bundesminister für Inner,es in ,der 
Si,tzung des, Ministerrates vom 24. Oktober 1961 Zu § 104 
den Antrag gestellt, die Bundesregierung wolle Abs. 1 (§ 87 Abs. 1 1. Satz): 
besch1,ieß'en: 

"I. Alle Personenkraftwagen des Bundes 
(Dienstkraftwagen der Bundesverwaltung und 
Personenkraftwagen für betriebliche Zwecke) 
sind besonders zu kennzeichnen. 

Würde an einem Sattelkraftfahrzeug oder 
einem Gelenkkraftfahrzeug ein Anhänger mit­
geführt werden, so bestünde die Gefahr unzurei­
chender Spurfolge. 

H. Ausgenommen von der Kennzeichnung sind: Abs. 2 (§ 15): 

1. Die nach § 13 des Bundesgesetzes vom 
29. Feber 1956, BGBL Nr. 57, über die Bezüge 
der Mitglieder des Nationalrates, des Bundes­
rates, bestimmter oberster Organe derVollzie­
hung und des Präsidenten des Rechnungshofes 
zustehenden Dienstwagen, 

Der Grundsatz des § 69 Abs. 3 der KFV. 1955, 
daß Anhänger nilcht breiter sein sollen als das 
Zugfahrzeug, wurde nicht beibehalten. Vom 
Standpunkt der Verkehrssicherheit genügt es, daß, 
die Breite des Anhängers in entsprechender Weise 
kenntlich gemacht wird. 

2. Kraftfahrzeuge des Bundes, die schon bisher 
durich Zuweisung bestimmter Kennzeichenserien Abs. 3 (§ 87 Abs. 4 1. Satz des KFG. 1955 und 
besonders gekennzeichnet waren, § 69 Abs. 6 der KFV. 1955): 

3. Einsatzfahrzeuge der Staats- und Kriminal-I Der Zulassungsbesitzer des Kraftfahrzeuges hat 
polizei. für einen geeigneten Bremser zu sorgen, ebenso 

IH, Die Kennzeichnung hat durch eine beson­
dere Kennzeichenserie der Bundespolizei Wien zu 
erfolgen." 

Zu diesem Antrag hat der Bundesminister für 
Inneres noch die Möglichkeit erwähnt, "den be­
züglichen Kraftfahrzeugen eigene Kennzeichen­
tafeln mit dem vorgesetzten BuChstaben D 
(Dienstwagen) an Stelle des Buchstabens der Lan­
desbezeichnung zuzuteilen". 

Der Ministerrat hat daraufhin in der oben an­
geführten Sitzung den Bundesminister für Han­
del und Wiederaufbau beauftragt, die erforder­
lichen legislatorischen Maßnahmen zu treffen. Der 
den Ressorts und den Ländern zur Begutachtung 
gesondert übersendete Entwurf einer entspre­
chenden Bestiqlmung im Kraftfahrgesetz wurde 
allerdings von den meisten Stellen als nicht dem 
Kraftfahrwesen zugehörige fiskalische Maßnahme 
abgelehnt. Um der qben angeführten Entschlie­
ßung des Nationalrates Rechnung zu tragen, 
wurden in der Regierungsvorlage eines Kraftfahr­
gesetzes 1963 (98 der Beilagen, X. GP.) für 
Dienstkraftwagen Kennzeichen vorgesehen, die' 
mit dem Buchstaben "D" beginnen. Die Kenn­
zeichen der bereits zugelassenen Fahrzeuge soll­
ten hiebei von Amts wegen gegen gleicne mit 
"D" beginnende auszuwechseln sein. Nach langen, 
eingehenden Beratungen dieser Bestimmung der 
Regierungsvorlage im Unterausschuß des Natio­
nalrates wurde jedoch die vorgesehene Änderung 
des bestehenden Kennzeichensystems in An­
betra'cht der erheblichen Kosten und der Verwal­
tungsbelastung nicht für vertretbar gehalten und 
als optimale und natürlichste Lösung die Auf­
schrift "Dienstkraftwagen" angesehen. Die Aus­
nahmebestimmungen ergeben sich in zwingender 
Logik von selbst. 

für eine Person, die geeignet ist, unabhängig vom 
Zugfahrzeug zu lenkende Anhänger zu lenken. 
Die Verpflichtung, die Bremse bei Bedarf zu 
betätigen, ist hier für den Bremser festgelegt. 

Abs. 4 (§ 87 Abs. 4 2. Satz): 

Abs. 5 (§ 69 Abs. 7 der KFV. 1955): 

Die grundsätzlichen Bestimmungen über das 
Mitführen von Anhängern wurden in das Gesetz 
übernommen. Da Motorfahrräder nunmehr 
Kraftfahrzeuge sind, waren Bestimmungen über 
das Ziehen von Anhängern mit diesen Fahrzeu­
gen :z;u schaffen. Hiebei wurde weitgehend dem 
§ 67 der StVO. gefolgt. Für diese Anhänger ein 
eigenes Genehmigungs- und Zulassungsverfahren 
vorzusehen, erscheint nicht erforderlich. 

Abs. 6 (§ 87 Abs. 6): 

Abs. 7 (§ 87 Abs. 1 2. Satz des KFG. 1955 und 
§ 70 Abs. 3 der KFV. 1955): 

Abs. 8 (§ 87 Abs. 1 3. Satz): 

Zu § 105 

Abs. 1 (§ 88 Abs. 1 1. und 2. Satz): 

Abs. 2 (§ 88 Abs. 1 2. Satz): 

Beim Abs'chleppeneines Fahrzeuges, das nicht 
gebremst werden kann, muß das Gesamtgewicht 
des Zugfahrzeuges wesentlich höher sein als das 
des abzuschleppenden. Einer Anregung, den Be­
griff "wesentlich höher" zu präzisieren, konnte 
nicht gefolgt werden, da eine Erschwerung des 
Abllchleppens vermieden werden soll. Jedes "im­
mobilisierte" Fahrzeug auf der Straße bedeutet 
eine Gefahr, so daß sich allzu strenge Vorschrif-
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ten für das Abschleppen für die Verkehrssicher- Abs. 5 (§ 89 Abs. 1 i. Satz): 
heit ungünstig auswirken können. 

Abs. 3 (§ 88 Abs. 1 4. und 5. Satz): 
, " 

Nach den geltenden Vorschriften darf die Len­
kung des abzuschleppenden Fahrzeuges nur einer 
mit der Handhabung ,der Lenkung und der 
Bremsvorrichtungen vertrauten Person überlassen 
werden. Diese Vorschrift wurde insoweit ver­
schärft, als ein Mindestalter von 16 Jahren fest­
gelegt wurde. Der Anregung, a:uch für das Len­
ken des abzuschleppenden Fahrzeuges eine Len­
kerberechtigung zu verlangen, wurde aus den 
zum Abs. 2 angeführten Gründen nicht gefolgt. 

Abs. 4 (§ 88 Abs. 1 letzter Satz): 

Abs. 5: 

Das gleichzeitige Abschleppen mehrerer Kraft­
fahrzeuge muß schon deswegen als unzulässig er­
klärt werden, weil eine Beobichtung des zweiten 
gezogenen Fahrzeuges durch den Lenker des Zug­
fahrzeuges kaum möglich ist. 

Abs.6: 

Es muß verhindert werden, daß überschwere 
oder überbreite Fahrzeuge durch Abschleppen auf 
Straßen fortbewegt werden, für die sie nicht 
geeignet sind. 

Abs.7: 

Die Bestimmungen über das Schieben wurden 
in ähnlicher Weise gefaßt, wie die des am 1. Fe­
ber 1963 in Kraft getretenen Schweizer Straßen­
verkehrsgesetzes (Art. 71). 

Zu § 106 

Abs.l (§ 84 Abs. 3 1. Satz): 

Abs.2: 

Auf der Ladefläche von Lastkraftwagen, Zug­
):1laschinen und Kombinationskraftwagen dürfen 
Personen nur befördert werden, wenn sie sich 
sicher anhalten können und durch die Ladung 
nicht gefährdet werden. Näheres hierüber wird 
auf Grund der Verordnungsermächtigung nach 
Abs. 8 festzulegen sein 

Abs. 3 (§ 84 Abs. 2 2. und 3. Halbsatz, § 89 
Abs. 1 1. Satz): 

Abs. 4 (§ 84 Abs. 3, 2. Satz): 

Auf Motorrädern und Motorfahrrädern darf 
nur eine weitere Person mitgeführt werden, 
Kinder unter zehn Jahren dürfen auf Motor­
rädern nicht mitgeführt werden; auf Motorfahr­
rädern müssen für das Mitführen von Kindern 
unter acht Jahren für diese geeignete Sitze vor­
handen sein. 

Abs.6: 

Folgend dem Beispiel anderer europäischer 
Staaten, sollen mit sogenannten Kleinbussen, 
welche als Personenkraftwagen gelten und mit 
denen nur acht Personen befördert werden 
dürfen, bis zu zwölf Schüler befördert werden 
dürfen. Hiedurch wird die Auflassung von un­
wirtschaftlichen Kleinschulen und den Schülern 
der Besuch von höherorganisierten Schulen er­
möglicht. 

Abs. 7 (§ 89 Abs. 2 1. Satz): 

Abs. 8 (§ 89 Abs. 2 2. und 3. Satz): 

Durch Verordnung werden wie bisher die 
näheren Bestimmungen festzulegen sein, unter 
denen Personen in Kraftwagen und Anhängern 
befördert werden dürfen. Eine Bestimmung, 
wonach das Mitführen von P,ersonen auf nicht 
zugelassenen Anhängern grundsätzlich verboten 
wäre, ist' im' Gesetz nicht enthalten. 

Abs. 9 (§ 7 Abs. 1 des HKFG. 1958): 

Zu § 107 

Abs. 1 (§ 90): 

Die Bestimmungen über Ausnahmen für Ein­
satzfahrzeuge sind, den Be5timmungen des § 26 
Abs. 1 der StVO. 1960 angepaßt. 

Abs.2: 

Die im Abs. 1 gewährten Ausnahmen müssen 
a:uch bei übungen Anwendung finden. 

Abs.3: 

Mit Feuerwehrfahrzeugen soll die zum Ort 
der Hilfeleistung beförderte Mannschaft auch auf 
der Rückfahrt befördert werden können. 

Abs.4 (§ 7 Abs. 2 des HKFG. 1958): 

Zum XI. A b s c h n i t t 

Schulen im Sinne des Privatschulgesetzes sind 
nur Einrichtungen, mit denen "ein erzieherisches 
Ziel" angestrebt wird. Ein solches ist nur ge­
geben, wenn "außer den mit der Erwerbung von 
Kenntnissen und Fertigkeiten an sich verbun­
denen Erziehungszielen die Festigung der charak­
terlichen Anlagen der Schüler in sittlicher Hin­
sich bezweckt wird" (§ 2 Abs. 1 und 2, BGBl. 
Nr. 244/1962). Die Errichtung von Anstalten 
Zur Unterweisung in bloßen Fertigkeiten sind 
demgegenüber in der Frage der verfassungs­
gesetzlichen Kompetenzverteilung nach jener 
Hauptmaterie zu beurteilen, zu der sie nach 
ihrem Zusammenhang gehören. Mit Recht haben 
daher die .gesetzlichen Vorschriften über das 
Kraftfahrwesen in ihrem Zusammenhang auch 
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die Voraussetzungen für die Errichtung von An­
stalten zur Ausbildung von Kraftfahrzeuglenkern 
geregelt (Erk. d. VfGH., Slg. 2207). Letztere 
kann trotz ihres gewerbsmäßigen Charakters des­
halb keine Angelegenheit des ,Gewerbes sein, weil 
unter diesen Kompetenztatbestand nur Vor­
schriften fallen, die nach dem Stand der Syste­
matik der einfachrechtlichen Gesetzgebung vom 
1. Oktober 1925 als gewerberechtliche Vorschrif­
ten anzusehen sind (Erk. d. VfGH., Slg. 2670 
und 2918). Die Vermittlung von Fertigkeiten ist 
weiters auch keine Angelegenheit des Volks­
bildungswesens (Erk. d. VfGH., Slg. 3234). 

Zu § 108 

Abs. 1 (§ 92 Abs. 1 1. Satz): 

Auch das gewerbsmäßige Weiterbilden von 
Besitzern einer Lenkerberechtigung und das Ab­
halten der vom Nationalrat in seiner Ent­
schließung vom 6. Juli 1960 geforderten Ver­
kehrsfortbildungskurse für solche Personen sollen 
nur im Rahmen einer Fahrschule zulässig sein. 

Abs. 2 (§ 92 Abs. 3 2. Satz, § 95 2. Satz und 
§ 99 Abs. 2 2. und 3. Satz): 

Es wird nunmehr einheitlich festgelegt, daß 
die Ausbildung nur zulässig ist, wenn das für 
die angestrebte Lenkerberechtigung erforderliche 
Mindestalterin spätestens drei Monaten erreicht 
wird. 

Abs. 3 (§ 98 Abs. 3): 

Für die Ausdehnung einer Fahrschulbewilli­
gung ist eine Nachsicht vom Nachweis der erfor­
derlichen Lenkerberechtigung zu erteilen, wenn 
anzunehmen ist, daß eine ausreichende fachliche 
Befähigung gegeben ist. 

Abs. 4 (§ 92 Abs. 2 lit. d): 

Die erforderlichen Erfahrungen nach Abs. 1 
lit. h können auch als Ausbildner in einer land­
wirtschaftlichen Lehr- oder Versuchsanstalt oder 
als Ausbildner von Bediensteten der Dienst­
stellen des Bundes usw. und als Ausbildner im 
Bundesheer erworben werden. 

Abs. 5 (§ 94 Abs. 2 1. und 2. Satz): 

Zu § 110 

Abs. 1 (§ 93 Abs. 1 1. Satz und Abs. 2 1. Satz): 

Abs.2: 

Abs. 3 (§ 96 Abs. 1): 

Zu § 111 

Abs. 1 (§ 92 Abs. 2 lit. a 2. Halbsatz, § 93 
Abs. 1 2. Satz, § 100): 

Die gesetzliche Interessenvertretung ist nur 
hinsichtlich des Beda,rfes zu hören und hat das 
Berufungsrecht, wenn entgegen ihrer Stellung­
nahme die Fahrschulbewilligung erteilt wurde. 

Abs. 3 (§ 92 Abs. 1, § 94 Abs. 1 1. Satz und 
§ 96 Abs. 1): Abs. 2: 

Da das Mindestalter für eine Fahrschulbewilli­
gung mit 24 Jahren festgesetzt wurde, soll die 
Fahrschulbewilligung nach dem Tode des Be­
sitzers für Nachkommen ersten Grades bis zur 
Vollendung des 24. Lebensjahres gelten. 

Abs.4: 

Der Lehrplan der Fahrschulen soll durch Ver-

Der Standort muß durch Straße und Haus­
nummer, wo die Fahrschule betrieben werden 
soll, festgelegt sein. 

Abs. 3 (§ 96 Abs. 1): 

Zu § 112 

Abs~ 1 (§ 97 Abs. 1 2. Satz): 

ordnung aufgestellt werden können. Abs. 2 (§ 93 Abs. 2 2. Satz, § 97 Abs. 1 
Satz): 

letzter 

Zu § 109 

Abs. 1 (§ 92 Abs. 2 lit. a 1. Halbsatz, lit. b 
1. Satz, lit. c und d): 

Wie bereits oben ausgeführt, kann eine Fahr­
schul bewilligung erteilt werden, wenn der Be­
werber das 24. Lebensjahr vollendet hat. Von 
der Voraussetzung der österreichischen Staats­
bürgerschaft wurde im Hinblick auf die Inte­
grationsbestrebungen Abstand genommen. Die 
vorgeschriebene Glaubhaftmachung, mindestens 
drei Jahre lang als Fahrschullehrer die für die 
Ausbildung von Lenkern erforderliche Erfahrung 
erworben zu haben, soll bei Akademikern auf 
ein Jahr verkürzt werden. 

Abs. 2 (§ 92 Ahs. 2 lit. b 2. Satz): 

Abs. 3 (§ 93 Abs. 2 3. bis 5. Satz): 

Abs. 4 (§ 97 Abs. 1 3. und 4. Satz): 

Die Frist, die abgewartet werden muß, ob die 
Änderung im Fahrschulbetrieb vorläufig vor­
genommen werden darf, wurde auf drei Wochen 
erstreckt. 

Abs.5: 

Durch eine eigene Verordnungsermächtigung 
wird die Möglichkeit gegeben sein, die nähere 
Beschaffenheit der Schulfahrzeuge festzulegen. 

Zu § 113 

Abs. 1 (§ 92 Abs. 31. und 4. Satz): 
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Abs. 2 (§ 92 Abs. 3 3. Satz, § 94 Abs. 1 2. Satz, Androhung soll nunmehr ein zeitlich be-
. Abs. 2 letzter Satz): schränktes Verbot treten, den Fahrschulbetrieb 

selbst zu führen. Unter "eine längerdauernde Krankheit" wird 
wohl eine Krankheit von mindestens drei Mo-
naten zu verstehen sein. 

Abs. 3 (§ 95 1. Satz): 

Abs. 4 (§ 95 4. und 5. Satz): 

Zu § 114 

Abs. 1 (§ 97 Abs. 2 1. und 2. Satz): 

Abs. 2 (§ 97 Abs. 2 3. und 4. Satz): 

Abs. 3 (§ 93 Abs. 2 6. Satz): 

Dem Vorbild anderer europäischer Staaten 
folgend, soll nunmehr bei allen Arten von 
Fahrten zu Lernzwecken die hellblaue Tafel mit 
de,m weißen Buchstaben "L" vorgeschrieben sein. 

Abs. 4 (§ 101 Abs. 3): 

Der Verwaltungsgerichtshof h~t in 5'einem 
Erkenntnis vom 19. April 1961, 1379/60, zum 
Ausdruck gebracht, daß die in § 101 Abs. 3 des 
KFG. 1955 enthaltene Bestimmung, wonach der 
Lehrende dafür zu sorgen hat, daß der Lernende 
die Verkehrsvorschriften genau beachtet, und e,r 
weiters durch rechtzeitiges Einwirken Unfällen 
vorzubeugen hat, wobei er den Lernenden nicht 
in Verkehrsverhältnisse bringen darf, denen 
dieser nicht gewachsen ist, "auch auf Personen 
anzuwenden ist, die im Dienst einer Fahrschule 
stehen". Nunmehr ist eine analoge Vorschrift 
für jede Art der Ausbildung von Lenkern vor­
gesehen. 

Abs. 5 (§ 96 Abs. 2): 

Abs.4: 

Die Fahrschüler sollen durch die Entziehung 
einer Fahrschulbewilligung nicht zu Schaden 
kommen. 

Zu § 116 

Abs. 1 (§ 98 Abs. 1 1. Satz): 

Da für den Fahrschullehrer vorgeschrieben ist, 
daß er mindestens drei Jahre eine Lenkerberechti­
gung besitzen muß, und das Mindestalter für 
eine Lenkerberechtigung im allgemeinen mit 
18 Jahren festgelegt ist, erübrigt es sich, ein 
Mindestalter für den Fahrschullehrer festzulegen. 

Abs. 2 (§ 92 Abs. 2 lir. b 2. und 3 .. Satz): 

Die auf Grund einer Befr,eiung von den Er­
fordernissen des Vorliegens der schulmäßigen 
Ausbildung verliehene Fahrschullehrerberechti­
gung gilt nur für das Bundesland, dessen Lan­
deshauptmann sie erteilt hat. Diese Erteilung 
darf nur dann erfolgen, wenn ein Mangel an 
Fahrschullehrern besteht. Im Abs. 5 ist vorge­
sehen, daß der Wegfall des Mangels keine Vor­
aussetzung für die Entziehung der Fahrschul­
lehrerberechtigung sein darf. 

Abs. 3 (§ 92 Abs. 2 lit. a 2. Halbsatz des KFG. 
1955 und § 72 Abs. 2 3. Satz der KFV.1955): 

Hier wird wie bisher besonderes Gewicht auf 
die pädagogische Eignung des Bewerbers zu 
legen sein. 

Auch für den Fahrschulkurs müssen entspre- Abs. 4 (§ 98 'Abs. 3): 
chende Räume und Lehrmittel zur Verfügung 
stehen. 

Abs. 6 (§ 100): 

Abs. 7 (§ 99 Abs. 1): 

Zu § 115 

Abs. 1 (§ 92 Abs. 3 5. Satz, § 99 Abs. 3): 

Abs. 2 (§ 92 Abs. 3 5. Satz, § 99 Abs. 2 1. Satz 
und Abs. 3): 

Wenn ein dringender Bedarf nach einer Fahr­
schule besteht, soll die Bewilligung einer neuen 
Fahrschule durch eine bestehende, jedoch nicht 
betriebene nicht "gesperrt" werden können. 

Abs. 3: 

Im § 99 Abs. 3 des KFG. 1955 ist die An­
drohung der Zurücknahme der Bewilligung 
zum Schulbetrieb vorgesehen. An Stelle dieser 

Abs. 5 (§ 99 Abs. 2): 

Siehe Ausführungen zu Abs. 3. 

Abs. 6 (§ 98 Abs. 1 3. Satz): 

Der Betrieb einer Fahrschule soll nicht auf 
Probefahrschullehrer abgestellt sein. Es darf iri 
jeder Fahrschule wohl ein ProbefanrschuUehrer 
durch eine Zeit von höchstens sechs Monaten 
beschäftigt werden., Die Verwendung von mehr 
als einem Probefahrschullehrer darf nur in Fahr­
schulen' zulässig sein, die über eine entsprechende 
Anzahl von Fahrschullehrern verfügen. 

Abs.7: 

Dieser Absatz enthält die Verordnungser­
mächtigung für die näheren Bestimmungen der 
vom Nationalrat in seiner Entschließung vom 
6. Juli 1960 geforderten Ausbildung der Fahr­
schullehrer. 
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Zu § 117 

Abs. 1 (§ 98 Abs. 2): 

Für den Fahrlehrer sind foLgende V oraus­
setzungen erforderlich: Vertrauenswürdigkeit, 
fachliche Befähigung (durch Prüfung zu erweisen) 
und Besitz einer Lenkerberechtigung durch min­
destens drei Jahre sowie Glaubhaftmachung, 
Fahrzeuge tatsächlich ohne schwere Verstöße ge­
lenkt zu haben. 

Abs. 2: 

Auch für Fahrlehrer können nähere Bestim­
mungen über die Ausbildung durch Verordnung 
festg,esetzt werden. 

Zu § 118 . 

Abs. 1 (§ 72 Abs. 1 3. Satz und Abs. 4 1. Satz 
der KFV. 1955): 

Abs. 2 (§ 73 -Abs. 1 und Abs. 2 letzter Satz der 
KFV. 1955): 

Der Prüfungswerber soll wie bisher durch 
einen Vortrag seine pädagogischen Fähigkeiten 
zu erweisen haben. 

Abs. 3 (§ 74 der KFV. 1955): 

Abs. 4 (§ 72 Abs. 2 2. und 3. Satz der KFV. 
1955): 

Abs. 5 (§ 92 Abs. 2 lit. a letzter Satz): 

Zu § 119 

Abs. 1 (§ 92 Abs. 4 1. Satz): 

Abs. 2 (§ 92 Abs. 4 4. Satz): 

Abs. 3 (§ 92 Abs. 5): 

Abs. 4 (§ 92 Abs. 4 2. Satz): 

Abs. 5 (§ 92 Abs. 4 3. Satz und Abs. 5): 

Zu § 120 

Abs. 1 (§ 101 Abs. 2 1. und 2. Satz): 

Mit Rücksicht darauf, daß aus öffentlichen 
Interessen von den Dienststellen dies Bundes usw. 
nicht nur Berufskraftfahrer ausgebildet werden, 
sondern beispielsweise von den Bundespolizei­
behörden alle Wachebeamten, wurde die frühere 
Einschränkung "zur Heranbildung des Nach­
wuchses der Berufskraftfahrer" fallengelassen. 
Die Dienststellen des Bundes usw. dürfen nun­
mehr öffentlich Bedienstete, die zur Erfüllung 
ihrer dienstli,chen Aufgaben Kraftfahrzeuge 
lenken müssen, ausbilden. 

denen es möglich ist, vom Platz neben dem 
Lenkerplatz auf die Fahrweise des Schülers hin­
reichend Einfluß zu nehmen. 

Siehe Bemerkung zu § 114 Abs. 3. 

Abs. 3 (§ 101 Abs. 3): 

Der Ausbildner muß stets eine Bescheinigung 
über seine Bestellung mitführen. 

Abs. 4: 

Da in den §§ 64 Abs. 3 und 68 Abs. 1 gewisse 
Erleichterungen für die Erteilung der Lenker­
berechtigung für die Gruppe D gegeben sind, 
wenn die Omnibuslenker für den Stadtverkehr 
besonders ausgebildet sind, wurde eine Verord­
nungsermächtigung eingebaut, nach der die 
näheren Bestimmungen über diese Ausbildung 
festgelegt werd~n können. 

Abs. 5 (§ 101 Abs. 2 letzter Satz): 

Hier wurde auf die besondere Ausbildung der 
Kraftfahrzeuglenker in den Landesfeuerwehr­
schulen Bedacht genommen. 

Zu § 121 

Abs. 1 (§ 5 Abs. 1 des HKFG. 1958): 

Die, Ausdrücke "Heeres fahr schullehrer" und 
"Heeresfahrlehrer" sind aus Gründen der über­
einstimmung mit der für den zivilen Bereich 
verwendeten Terminologie erforderlich. 

Siehe auch die Bemerkung zu § 77 Abs. 1. 

Abs. 2 und 3 (§ 5 Abs. 2 des HKFG. 1958): 

Zu § 122 

Abs. 1 (§ 101 Abs. 1 1. Satz): 

Auch Personen, die im Dienste einer Fahr­
schule stehen, sollen übungsfahrten durchführen 
dürfen. Es wurde mit Recht darauf hingewiesen, 
daß es eine unbillige Härte sei, wenn ein Fahr­
schullehrer seine Frau nicht unentgeltlich aus­
bilden . dürfe. 

Abs. 2 (§ 101 Abs. 1 1. Satz): 

Abs. 3: 

übungsfahrten, das sind unentgeltliche, nicht 
gewerbsmäßige Fahrten zur Ausbildung eines 
Lenkers, dürfen demjenigen, der' sich um die 
Ausbildung bewirbt, innerhalb eines Jahres nur 
dreimal für bestimmte, im Bewilligungsbescheid 
namentlich angeführte Personen erteilt werden. 

Abs~ 4 (§ 101 Abs. 1 letzter Satz): 

Abs. 2 (§ 101 Abs. 4): Siehe Bemerkung zu § 114 Abs. 3. Die Ver-
Auch bei diesen Schulfahrten dürfen grund- wendung der Tafel mit der Aufschrift "übungs­

sätzlich nur Kraftwagen verwendet werden, bei fahrt" ist nur bei übungsfahrten zulässig. Für 

Abs. 5 (§ 101 Abs. 4): 
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übungsfahrten dürfen nur geeignete Fahrzeuge 
verwendet werden, bei denen die Hilfsbremse 
und eine Vorrichtung zum Abstellen des Motors 
(Zündschloß) vom Platz des Lehrenden aus leicht 
erreicht werden können. 

Zum XII. A b s c h n i t t 

Zu § 123 

(§ 102 Abs. 1 1. Satz): 

Im § 102 Abs. 1 2. Satz des KFG. 1955 wird 
bestimmt: "Dieser Behörde obliegt auch die Be­
stellung eines Kollegiums von Sachverständigen, 
der Führerscheinentziehungskommission, zur Ab­
gabe von Gutachten über die Ergebnisse von 
Verfahren Zur Entziehung eines Führerscheines 
gemäß § 64 Abs. 4." 

Der § 108 des KFG. 1955 lautet: 

,,(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde, im ört­
lichen Wirkungsbereich einer Bundespolizei­
behörde diese, hat zu Sachverständigen in die 
Führerscheinentziehungskommission in gleicher 
Anzahl mindestens je drei geeignete Berufskraft­
fahrzeuglenker, die von der zuständigen Ar­
beiterkammer, und andere geeignete Kraftfahr­
zeuglenker, die von der zuständigen Kammer 
der gewerblichen Wirtschaft vorgeschlagen 
werden, zu bestellen. Bei ihrer Auswahl ist tun­
lichst darauf Bedacht zu nehmen, daß Inhaber 
der verschiedenen Führetscheingruppen ver­
treten sind. Bei diesen Sachverständigen müssen 
folgende Voraussetzungen gegeben sein: 

a) österreichische Staatsbürgerschaft, 
b) Besitz eines Führerscheines seit mindestens 

drei Jahren, 
c) die tatsächliche Lenkung eines Kraftfahr­

zeuges mindestens durch drei Jahre, und 
zwar ohne erhebliche Anstände. 

(2) Die Mitglieder der Führerscheinent­
ziehungskommission bekleiden ihr Amt als un­
entgeltliches Ehrenamt und sind bei ihrer Be­
stellung mit Handschlag zu verpflichten, ihre 
Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen 
abzugeben und über die amtlich zu ihrer Kennt­
nis gelangten Angelegenheiten Stillschweigen zu 
bewahren. 

(3) Bei Einholung der Gutachten der Führer­
scheinentziehungskommission ist stets je ein Ver­
treter der Berufskraftfahrzeuglenker und der 
anderen Kraftfahrzeuglenker heranzuziehen. Das 
Gutachten kann mündlich oder schriftlich ab­
gegeben werden. Wird das Gutachten trotz aus­
gewiesener Verständigung nicht innerhalb von 
zwei Wochen abgegeben, so ist dessenungeachtet 
das behördliche Verfahren fortzusetzen." 

Diese Bestimmungen sind weder juristisch halt­
bar noch praktisch vollziehbar und haben zu 
einer völlig ungesetzlichen und ebenso unnot-

wendigen und zweckwidrigen Handhabung ge­
führt. Schon der Entwurf eines Kraftfahrgesetzes 
1962 hat daher versucht, diese Kommission 
wenigstens durch einen "Entziehungsbeirat" zu 
ersetzen, aber auch dieser Lösungsversuch hat sich 
als ungeeignet und insbesondere verfassungs­
rechtlich unvertretbar erwiesen. Bei der Entschei­
dung über die Entziehung einer Lenkerberechti­
gung hat die Behörde, wie bei jeder anderen 
Entscheidung, den Sachverhalt festzustellen und 
einer bestimmten Norm zu unterstellen. Soweit 
hiebei die Hilfe von Sachverständigen notwendig 
ist, hat die Behörde Sachverständige heranzu­
ziehen. Das steht bereits im A VG. 1950. Soweit 
es sich bei den Mitgliedern des o. a. "Ent­
ziehungsbeirates" um Sachverständige handeln 
soll, erhebt sich die Frage, was die Abgesandten 
der drei in Betracht kommenden Kammern an 
Fachwissen gegenüber anderen Sachverständigen 
auszeichnet. Bestimmungen, die die Heran­
ziehung bestimmter Sachverständiger oder Bei­
räte zur Abgabe von Gutachten oder Stellung­
nahmen als Voraussetzung für die Entscheidung 
der Behörde vorsehen, sind in einem Gesetz nur 
zulässig, wenn darin auch Normen enthalten 
sind, die die Klärung eines bestimmten Sachver­
haltes durch Befragung von Personen mit einem 
sich hierauf beziehenden besonderen Wissen an­
ordnen. Die Heranziehung von Sachverständigen 
oder Beiräten kann ferner nur vorgesehen wer­
den, wenn dies dem Interesse an der Klärung des 
für die Entscheidung maßgebenden Sachverhaltes 
in einer Frage dient, deren Beurteilung der ent­
scheidenden Behörde mangels der besonderen 
Kenntnisse ihrer Organe oder des Einblickes in 
besondere Verhältnisse nicht möglich ist. Als Mit­
glieder eines Beirates für die Entziehung der 
Lenkerberechtigung sollen jedoch Funktionäre 
der Kammern der gewerblichen Wirtschaft, der 
Arbeiterkammern und der Landwirtschaftskam­
mern bestellt werden, die durch eine gewisse Zeit­
spanne hindurch im Besitz einer bestimmten 
Lenkerberechtigung und unbescholten sind. Diese 
Mitglieder hätten somit lediglich Voraussetzun­
gen zu erfüllen, die beim gegenwärtigen Stand 
der Motorisierung allgemein auch die Organe der 
Kraftfahrbehörden erfüllen und die jedenfalls 
keine besonderen Sachverständigenkenntnisse be­
gründen. Die Mitglieder des in Frage stehenden 
Beirates sind in Wirklichkeit nicht Sachverstän­
dige, die vermöge eines besonderen Wissens zur 
Klärung des maßgebenden Sachverhaltes bei­
tragen können, sondern lediglich Vertreter pri­
vater Parteieninteressen, wie insbesondere beruf­
licher Interessen, deren Berücksichtigung das 
KFG. - die Entziehung der Lenkerberechtigung 
soll ausschließlich nach Gesichtspunkten der Inter­
essen des Schutzes der öffentlichen Verkehrs­
sici1erheit erfolgen - gar nicht vorsieht. Der in 
Rede stehende Beirat könnte sohin nur den 
Zweck verfolgen, die Behör'de zu veranlassen, 
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sich bei ihrer Entscheidung über die Entziehung 
der Lenkerberechtigung' von Erwägungen leiten 
zu lassen, die durch das Gesetz nicht gedeckt 
sind. Die Institution des Beirates für die Ent­

. ziehung der Lenkerberechtigung müßte daher als 
Aufforderung zum Gesetzeshruch gewertet 
werden. Wenn der Beirat lediglich aus Vertre­
tern der Kammern der gewerblichen Wirtschaft, 
der Arheiterkammern und der Landwirtschafts­
kammern bestehen soll, sohin aus Vertretern von 
Organisationen, die nur einem Teil der Gesamt­
bevölkerung Interessenschutz gewähren, wäre dies 
aber auch mit dem Gleichheitssatz unvereinbar 
und daher verfassungswidrig, weil nur ein Teil 
der Gesamtbevölkerung im Verfahren über die 
Entziehung der Lenkerberechtigung seine priva­
ten Interessen durch einen Beirat vertreten sehen 
würde, der sich aus Mitgliedern seiner Berufsver­
tretung zusammensetzt. Dies müßte zu einer 
Schlechterstellung jener Bevölkerungskreise füh­
ren, deren Interessen durch andere Körperschaf­
ten, wie etwa die Dentistenkammer, die Rechts­
anwaltskammern, die Landarbeiterkammern u. a. 
gewahrt werden, oder die, wie etwa die Beamten, 
überhaupt ohne eine derartige Interessenvertre­
tung sind. 

Vom Standpunkt der Praxis her gesehen ist 
die Tätigkeit der Führerscheinentziehungskom­
mission aber deshalb niicht haltbar, weil ihre Mit­
glieder ihr Gutachten faktisch meist gar nicht auf 
Grund eines erschöpfenden Studiums des ent­
scheidungsreifen Gegenstandsaktes, sondern nur 
nach einer kurzen mündlichen Information durch 
den Referenten der Behörde abgeben, also ohne 
die erforderliche genaue Kenntnis des Falles und 
die reifliche überlegung vor einer so schwer­
wiegenden Entscheidung. Die Mitglieder müssen 
aber auch weder über die für derartige Entschei­
dungen erforderlichen Erfahrungen und Kennt­
nisse verfügen, noch sind sie weisungsgebunden, 
so daß die auf diesem Gebiet erforderliche bun­
deseinheitlikhe Spruchpraxis ~nd dienstanwei­
sungsgemäße Voll ziehung in keiner Weise ge­
währ leistet ist. 

Ferner müßte nach der Judikatur des Verwal­
tungsgerichtshofes jedes Gutachten der Führer­
scheinentziehungskommission der Partei zum 
Zwecke des Parteiengehörs vorgehalten werden. 

Da dies aber wegen der untragbaren Verzöge­
rung des Verfahrens und aus persönlichen Grün­
den der Schonung der Mitglieder meist unter­
lassen wird, sind die so erlassenen Bescheide mit 
einer Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von 
Verfahrensvorschriften behaftet (VwGH. vom 
29. Oktober 1964, 841/63). 

Im übrigen sind die Umstände, unter denen 
die Bestellung einer. Führerscheinentziehungs­
kommission zweckmäßig war, längst weggefallen, 
so daß diese Kommission durch die inzwischen 

eingetretene grundlegende Knderung der Ver­
hältnisse nicht mehr erforderlich und überdies, 
wie dargelegt, auch nicht vertretbar ist. 

Zu § 124 

Abs. 1 (§ 102 Abs. 3 1. Satz): 

Siehe auch Bemerkungen zu § 29. 

§ 102 Abs. 3 1. Satz des KFG. 1955 bestimmt: 
"Dem Bundesministerium für Handel und Wie­
deraufbau obliegt außer den ihm nach diesem 
Bundesgesetz sonst noch zufallenden Aufgaben 
die Bestellung eines Kollegiums von Sachverstän­
digen, der Typenprüfungskommission ... " §103 
Abs. 2 2. Satz des KFG. 1955 bestimmt: "Aus 
dem Kreis der im Abs. 1 Z. 1 genannten Sach­
verständigen hat das Bundesministerium für Han­
del und Wiederaufbau den Vorsitzenden der 
Typenprüfungskommission zu bestellen." Diese 
Kommission hat jedoch keinerlei rechtliche Be­
fugnisse, da sie nicht als Kollegialbehörde Ent­
scheidungen trifft und dem Vorsitzenden auch 
keine Befugnisse übertragen sind. Ein Sachver­
ständiger kann au'ch als solcher über andere Sach­
verständige weder ein Weisungsrecht noch ein 
Würdigungsrecht ausüben, da dies nur der Be­
hörde zukommt und die S~chverständigen nur 
insolange als solche gelten können, als sie ihr 
Gutachten ungebunden und unbeeinflußt abgeben 
können. Die derzeitige faktische Rolle des Vor­
sitzenden besteht darin, als Sachverständiger zwei 
bis drei andere Sachverständige aus der 29 Mit­
glieder umfassenden Kommission zur Begut­
achtung eines Falles heranzuziehen und mit ihnen 
einen Senat zu bilden, ohne jedoch abstimmen 
oder Beschlüsse fassen zu können. Nunmehr soll 
die Behörde aus einer festgesetzten Sa!chverstän­
digenliste nach Bedarf Sachverständige heranzu­
ziehen und ihre Gutachten zu würdigen haben. 
In Anbetracht der bereits zu § 29 erwähnten 
Personalunion würde sich dadurch in der Praxis 
äußerlich nichts ändern, der fakti~che Vorgang 
aber seine re·chtliche Grundlage· finden. 

Abs. 2 (§ 103 Abs. 1): 

Zu den bisherigen Voraussetzungen für die 
Bestellung soll bei öffentlich Bediensteten noch 
die ausdrückliche Zustimmung der Dienstbehörde 
gefordert werden, und zwar sowohl hinsichtlich 
des Ausmaßes als auch der Zeit der Verwen­
dung. Weiters soll der Vorrang der Aufgaben 
des Sachverständigen bei seiner Dienststelle vor 
seiner Gutachtertätigkeit gewahrt bleiben. 

Zu § 125 

Abs. 1 (§ 102 Abs. 2 lit. a): 

Hier gilt in Anbetracht der zu§ 31 Abs. 3 
angeführten Personalunion in allen Ländern das 
gleiche wie zu § 124. 
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Abs. 2 (§ 104 Abs. 1 und 2): 

Siehe Bemerkung zu § 124 Abs. 2. 

Zu § 126 

Ahs. 1 (§ 102 Abs. 2 lit. b): 

Im § 102 Abs. 2 lit. b des KFG. 1955 wird 
unter anderem bestimmt: 

"Dem Landeshauptmann obliegt ... die Be­
stellung, folgender Kollegien von Sachverständi­
gen ... 

b) der Lenkerprüfungskommission zur Abgabe 
von Gutachten über die fachliche Befähi­
gung von Führerscheinwerbern." 

Im § 105 des KFG., 1955 wird unter anderem 
bestimmt, daß der Landeshauptmann dem Per­
sonalstand einer Gebietskörperschaft angehörende 
oder im Bedarfsfall auch: sonstige Diplominge­
nieure des Maschinenbaues oder der Elektrotech­
nik und rechtskundige Personen zu Sachverstän­
digen in der Lenkerprüfungskommission zu be­
stellen und sich vorher von ihrer besonderen 
Eignung zu überzeugen hat. Ferner hat der Lan­
deshauptmann aus dem Kreise der aus dem Per­
sonalstand einer Gebietskörperschaft angehören­
den Sachverständigen mit Hochschlulbildung den 
Vorsitzenden zu bestellen. Das KFG. 1955 stattet 
jedoch weder die Lenkerprüfungskommission 
noch ihren Vorsitzenden ausdrücklich mit irgend­
welchen Befugnissen aus, so daß hier gar keine 
Kommission im rechtlichen Sinn vorliegt. Ihre 
Zuständigkeit kann nur dem Sinn nach aus den 
angeführten Bestimmungen abgeleitet werden. 
Die derzeitigen Lenkerprüfungskommissionen be­
stehen in allen Ländern ausschließlich aus Be­
amten oder vereinzelt aus hauptamtlich als Ver­
tragsbedienstete öffentlich angestellten Prüfern. 
Diese Kommissionen treten aber nicht als Prü­
fungskommissionen zusammen, noch bilden sie 
Senate, um Prüfungen abzunehmen. Das wäre bei 
der großen Anzahl der Prüfungen praktisch au'ch 
gar nicht durchführbar. Die Prüfungen werden 
vielmehr stets nur je von einem Juristen und von 
einem Techniker abgenommen, die das Gutachten 
unterfertigen. Die bisherige bewährte Praxis soll 
rein äußerlich beibehalten, aber auf eine einwand­
freie, dem tatsächlichen Vo~gang entsprechende 
rechtliche Grundlage gestellt werden. Wenn die 
Lenkerprüfungen wie bisher von Beamten oder 
hauptamtlich angestellten Prüfern abgenommen 
werden, bleibt die den Erfordernissen entspre­
chende Einteilung der Prüfer als eine Angelegen­
heit interner Dienstverfügungen nach wie vor 
gewährleistet. Die bisherige "Ausstellung" des 
Gutachtens durch die Lenkerprüfungskommission 
soll' daher als eine reine Formsame wegfallen. 
Weder der Vorsitzende noch andere Mitglieder 
als die' Prüfer selbst sind in der Praxis bei der 
Prüfung anwesend, noch haben sie eine sachliche 
Möglichkeit, zum Ergebnis der Prüfung Stellung 

zu nehmen. Es ist nicht vertretbar, einem Sach­
verständigengutachten erst Gültigkeit zuzubil­
ligen, wenn es von einer Person bestätigt wurde, 
die bei der Prüfung gar nicht anwesend war. Eben­
sowenig kann ein Sachverständiger anderen Sach­
verständigen Weisungen erteilen. Auch die Funk­
tion als " Vorsitzender" reicht rechtlidl hiezu 
nicht aus. Da diese Vorsitzenden aber faktisch in 
allen Ländern auch gleichzeitig die Leiter der 
Kraftfahrabteilungen der Amter der Landesregie­
rungen sind, sollen sie den Sachverständigen ihre 
Weisungen als Behördenleiter im Dienstwege er­
teilen und nicht auf Grund einer rechtlich nicht 
vertretbaren Personalunion. Demnach wird der 
Landeshauptmann ,die Behörden anzuweisen 
haben, gemäß § 67 Abs. 3 die "zur Verfügung 
stehenden", das sind die auf Grund seiner Eintei­
lung zur Verfügung gestellten, also wie bisher als 
Prüfer eingeteilten Sachverständigen zur Abgabe 
des Gutamtens heranzuziehen. 

Siehe auch die Bemerkung zu § 67 Abs. 3. 

Abs. 2 und 3 (§ 105 Abs. 1): 

Siehe auch Bemerkung zu § 124 Abs. 1. 

Zu § 127 

Abs. 1 (§ 102 Abs. 2 lit. c): 

Abs. 2 bis 3 (§ 106): 

Siehe auch die Bemerkungen zu § 124 Abs. 2. 

Abs.4: 

Zu § 128 

Die Aufhebung der Bestellung der Sachverstän­
digen soll vorgesehen sein, wenn die Voraus­
setzungen nicht mehr gegeben sind, insbesondere 
auch, wenn die Dienstbehörde ihre Zustimmung 
zurückzieht. 

Zu § 129 

Die Bestimmungen des § 107 des KFG. 1955 
haben seit ihrem Inkrafttreten zu unüberbrück­
baren Schwierigkeiten geführt, da die Kompli­
ziertheit der Verrechnung und die rechtlichen 
Auswirkungen von den zuständigen Behörden 
nicht überblickt werden konnten. Das hat in den 
Ländern zu verschiedenen, meist unrichtigen Aus­
l~gungen und verwirrenden Vereinfachungsver­
suchen geführt und eine allseits beklagte Bela­
stung der Verwaltung zur Folge gehabt. Nun­
mehr sollen die den Sachverständigen zu leisten­
den Vergütungen auf eine entspredlende Rechts­
grundlage gestellt werden und der Verrechnungs­
vorgang auf das unerläßliche Ausmaß vereinfacht 
werden. 

Abs. 1 (§ 107 1. Satz): 

Im § 107 1. Satz des KFG. 1955 wird be­
stimmt: 
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"Den Mitgliedern der im § 102 aufgezählten 
Kommissionen und den Ärzten, die gemäß § 58 
Abs. 2 zur Abgabe von Gutachten herangezogen 
werden, gebühren, soweit diese Sachverständigen 
nicht dem Personalstand einer Gebietskörper­
schaft angehören, für ihre Gutachtertätigkeit die 
in der Anlage angeführten Vergütungen." Nun­
mehr soll bestimmt werden, daß allen gemäß 
§§ 124 bis 127 bestellten Sachverständigen und 
allen Ärzten sowie auch vom Bundesministerium 
für Handel, Gewerbe und Industrie zur Begut­
achtung ermächtigten Vereinen eine Vergütung 
für Zeitversäumnis, Mühewaltung und Aufwand 
gebührt; Sachverständigen, die dem Personalstand 
einer Gebietskörperschaft angehören, gebührt je­
doch keine Vergütung für Zeitversäumnis, da sie 
als Gehaltsbezieher durch die Zeitversäumnis kei­
nen Verlust erleiden. 

Abs.2 (§ 107 2. Satz): 

Im § 107 2.Satz des KFG. 1955 wird be-
stimmt: 

"Diese Vergütungen werden von den Gebiets­
körperschaften, denen die Verwaltungsabgaben 
in Angelegenheiten des Kraftfahrwesens zuflie­
ßen, flüssiggemacht." Nunmehr soll die Gebiets­
körperschaft, der die einholende Behörde an­
gehört, die Vergütung zu leisten und durch diese 
Behörde auszuzahlen haben. 

§ 107 3. Satz des KFG. 1955 bestimmt fer­
ner: "Ob und inwieweit den vorerwähnten Sach­
verständigen, die dem Personalstand einer Ge­
bietskörperschaft angehören, f~r ihre Gutachter­
tätigkeit eine Vergütung gebührt, richtet sich 
nach den dienstrechtlichen Vorschriften über die 
Zuerkennung von Nebengebühren." Da es 'sich 
bei zahlreichen Sachverständigen um Landes­
beamte handelt, über deren Bezüge in einem 
Bundesgesetz keine Bestimmu,ngen enthalten sein 
können, kann diese Bestimmung aus verfassungs­
rechtlichen Gründen nicht übernommen werden. 
Da sie jedoCh materiell nur einen Hinweis auf 
andere; ohnehin anwendbare Bestimmungen dar­
stellen, ist sie auch nicht erforderlich. Demnach 
erhalten die amtlichen Sachverständigen die in 
Abs. 1 angeführte Vergütung als Mehrdienst­
leistungszulage, während die im Verzeichnisent­
haltenen öffentlich Bediensteten ihre Vergütung 
als Gebühr für Nebentätigkeit erhalten. 

Abs. 3 (§ 107 4. und 5. Satz): 

Im § 107 4. und 5. Satz des KFG. 1955 wird 
bestimmt: 

"Die Gebietskörperschaften, denen die Verwal­
tungsabgaben in Angelegenheiten des Kraftfahr­
wesens zufließen, haben den Gebietskörperschaf­
ten, deren Personalstand die Sachverständigen 
angehören, für die Gutachtertätigkeit dieser Sach-

verständigen und den damit verbundenen Amts­
aufwand nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Anlage eine als Einnahme der Gebietskörperschaft 
zu behandelnde Vergütung zu leisten. Die Ver­
gütung gebührt auch dann, wenn der ihrem Per­
sonalstand angehörende Bedienstete selbst keine 
oder eine niedrigere Nebengebühr erhält, als den 
Vergütungssätzell der Anlage entspricht." Diese 
sachlich nicht begründete und die größten Ver­
rechnungskomplikationen verursachende Bestim­
mung soll nunmehr auf das entsprech.ende Maß 
vereinfacht werden: Die Gebietskörperschaft, die 
den Amtsaufwand der das Gutachten einholenden 
Behörde zu tragen hat, soll der Gebietskörper­
schaft, deren Personalstand der Sachverständige 
angehört, nur eine Vergütung für den tatsäch­
lichen Ausfall an Dienstleistungen des Sachver­
ständigen während seiner Gutachtertätigkeit zu 
leisten haben. 

Abs. 4 (Anlage): 

Die Höhe der in der Anlage zum KFG. 1955 
enthaltenen Vergütungen solI" nunmehr durch 
Verordnung jeweils entsprechend festgesetzt wer­
den können. 

Zu § 130 

Abs. 1 (§ 109 Abs. 1): 

Abs. 2 (§ 109 Abs. 2): 

Zu den bisherigen Interessenvertretern sollen 
noch die Omnibusunternehmungen sowie Vereine 
privater Kraftfahrzeugbesitzer (an SteHe von 
Vertretern des Kraftfahrsportes) und Vereine zur 
Förderung der Verkehrssicherheit hinzukommen. 

Abs. 3 bis 7 (§ 109 Abs. 3 bis 9): 

Zu § 131 

Abs. 1 bis 6: 

Die Bundesversuchsanstalt für Kraftfahrzeuge, 
welche nunmehr die Bezeichnung "Bundesprüf­
anstalt für Kraftfahrzeuge" erhalten soll, hatte 
bisher als gesetzliche Grundlage nur die Tatsache, 
daß sie im KFG. 1955 mehrmals erwähnt wird. 
Nunmehr sollen in gleicher Wiese wie für die im 
Abschnitt IX des Forstrechtsbereinigungsgesetzes, 
BGBL Nr. 222/1962, vorgesehene Forstliche Bun­
desversuchsanstalt entsprechende Bestimmungen 
festgesetzt werden, durch die alle rechtlichen und 
organisatorischen Fragen ihre Regelung finden. 

Zum XIII. A h s· c h n i t t 

Zu § 132 

Abs. 1 (§ 110 Abs. 1 1. Satz): 

Grundsätzlich sollen Fahrzeuge, die den bis­
herigen Bestimmungen entsprechen, bis 31. De­
zember 1971 in diesem Zustand auf Straßen mit 
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öffentlichem Verkehr verwendet werden dürfen; 
dem Verbot vorspringender Teile, Kanten und 
Vorrichtungen sowie den Bestimmungen über die 
seitlichen Rückstrahler müssen jedoch Fahrzeuge 
bereits ab 1. Jänner 1969 und der Bestimmung 
über die Funkentstörung ab 1. Jänner 1970 ent­
sprechen. 

Abs.2: 

Die in diesem Absatz angeführten Bestimmun­
gen gelten nicht für Fahrzeuge, die bereits vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zum Verkehr 
zugelassen wor~en' sind. 

Abs.3: 

Die Einbeziehung der Motorfahrräder in den 
Kreis der Kraftfahrzeuge macht diese besondere 
übergangsbestimmung für diese Fahrzeuge not­
wendig. 

Abs. 4 (§ 110 Abs. 1 2. Satz): 

Unter "wirtschaftlich nicht vertretbar hohen 
Kosten" sind Kosten zu verstehen, die zum Wert 
des betreffenden Fahrzeuges in einem so krassen 
Mißverhältnis stehen, daß ihre Aufwendung der 
Partei nicht zu mut bar wäre. 

Abs.5: 

Für die Genehmigung, ein Fahrzeug auch über 
die vorgesehene übergangsfrist auf Straßen mit 
öffentlichem Verkehr verwenden zu dürfen, ist 
eine Delegierung an den Landeshauptmann mög­
lich. - Siehe auch die Bemerkungen zu § 34 
Abs.4. 

Abs.6: 

Da gemäß § 49 Abs. 6 vordere Kennzeichen­
tafeln bei Motorrädern nicht mehr vorgesehen 
sind, mußte für die bereits vor dem Inkraft­
treten dieses Gesetzes zugelassenen Motorräder 
eine Ablieferungspflicht hinsichtlich der vorderen 
Kennzeichentafeln f,estgesetzt werden. 

Zu § 133 

Abs. 1 (§ 110 Abs. 2 1. Satz, Abs. 4 und 5): 

Gemäß § 61 Abs. 2 und 4 des KFG. 1955 um­
faßt die Gruppe C nur die Gruppen Bund F, 
während die Gruppe F "Zugmaschinen der Klas­
sen I und 11 mit Anhängern" und die Gruppe G 
"alle in keine der vorherigen Gruppen fallenden 
Kraftfahrzeuge" umfaßt. Auf diesen Umfang 
'wurden auch die nach den VorsChriften der 
KFV. 1947 erworbenen Lenkerberechtigungen 
gemäß § 110 Abs. 3 des KFG. 1955 ausgetauscht. 

Im § 65 umfaßt hingegen die Gruppe C außer 
den Gruppen Bund F auch die Gruppe G, wäh­
rend die Gruppe F außer den Zugmaschinen der 
Klasse I und 11 mit Anhängern auch "selbstfah­
rende Arbeitsmaschinen, für die gemäß § 93 Er­
leichterungen festge&etzt sind oder die zur Ver­
wendung im Rahmen eines land- und forstwirt­
schaftlichen Betriebes bestimmt sind" und die 
Gruppe G "selbstfahrende Arbeitsmaschinen und 
Sonderkraftfahrzeuge (§ 2 Z. 21 und 23), auch 
wenn mit ihnen ein leichter Anhänger (§ 2 Z. 2) 
gezogen wird", umfaßt. 

Da es nicht zumutbar wäre, diesen Unterschied 
zu belassen oder nur auf Grund ,einer Umtausch­
aktion auszugleichen, soll die Erweiterung des 
Umfanges der bisherigen Berechtigungen der 
Gruppen C, Fund G auf die neuen von Gesetzes 
wegen festgesetzt werden. 

Abs. 2 und 3 (§ 110 Abs. 3): 

Abs.4: 

Im Hinblick auf die neue Lenkerberechtigung 
für die Gruppe H (Kraftwagen zur Beförderung 
gefährlicher Güter) waren besondere übergangs­
vorschriften für die Lenker dieser Fahrzeuge not­
wendig. 

Abs.5: 

Beim Austausch des Führerscheines sind in den 
neuen Führerschein auch die Daten der früheren 
Führerscheine einzutragen. 

Zu § 134 

(§ 111) 

Nunmehr ist auch hier das Kumulationsprinzip 
vorgesehen. 

Zu § 135' 

(§ 112) 

Um die ProdUktion von Kraftfahrzeugen und 
den Handel nicht vor wirtschaftlich' unzumutbare 
Aufgaben zu stellen, sollen die in Abs. 2 an­
geführten Bestimmungen je nach Dringlichkeit 
im Hinblick auf die Verkehrs'sicherheit nicht 
schon mit dem Inkrafttreten der übrigen Bestim­
mungen wirksam werden. Da die Bestimmungen 
über Motorfahrräder erst mit 1. Juli 1967 in 
Kraft treten, können die einschlägigen Vorschrif­
ten des KFG. 195~ erst mit diesem Zeitpunkt 
außer Kraft gesetzt werden. 

Zu § 136 

(§ 113) 

186 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 129 von 129

www.parlament.gv.at




